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Zu dieser Ausgabe 

Das Wahlvolk wirkt müde. Es mag nicht mehr so zahlreich wählen. Die Politik hat Ideen, es 
aufzuwecken. Drollige Ideen, meint Roland Sturm (Meinung). 
Was sagen Sie zum Thema „Ukraine“? Schülerinnen und Schüler stellen Fragen aus dem 
tagtäglichen Wahrnehmen und Erleben. Aber für die Phänomene des Tages finden Lehrerin 
oder Lehrer in den Lehrplänen bestenfalls ein weitmaschiges Raster zur Einordnung, nicht 
aber konkrete Antworten, wie Schülerfragen sie verlangen. 

Was also sagt die Lehrkraft zum Thema „Ukraine“? Die Politik orakelt, die Wirtschaft 
spricht mit; und wer noch alles: Amerika, die EU, die NATO, die Staaten Ostmitteleuropas, 
die Ukraine selbst und schließlich Russland. Uns bewegen Sorge, Fragen des Rechts, der 
Moral, der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit, der politischen Vernunft. Wo ist Orientierung?  

Christian Fischer (Politische Didaktik) bekennt sich zur Ratlosigkeit. Seine beispielhaf-
te Selbstreflexion könnte vielen Kolleginnen und Kollegen zur Anregung dienen. 

Vor der Urteilsbildung stehen die Ansicht und die Analyse der Sache. Die Medien des 
Tages – Presse, TV und Internet – bringen rasche Information und mehr, als man ordnen 
und verwenden kann. Die Wissenschaft braucht etwas länger, aber ihre Analyse macht 
sichtbar, welche Akteure mit welchen Zielen unterwegs sind, welche Strukturen in unserer 
Gesellschaft wirksam sind. So in dieser Ausgabe von GWP: 

 
– Wirtschaft: Welche Strategien stehen hinter TTIP (Jens van Scherpenberg: Kolumne)? 

Was ändert die Neufassung des „Erneuerbare Energien-Gesetz“ (Heinrich Pehle: Aktu-
elle Information)? Welche Strukturen führen zur disparaten Entwicklung der Löhne 
(Alexander Haupt: Aktuelle Analyse)? Gibt es eine europäische (harmonisierte) Woh-
nungspolitik (Tilman Harlander im Interview)? Können Konsumenten Macht entwi-
ckeln? (Franziska Wittau, Fachaufsatz). 

– Politik: Auslandseinsätze der Bundeswehr (Klaus Brummer, Fachaufsatz), Konstanten 
und Probleme der deutsch-französischen Beziehungen (Wichard Woyke, Fachaufsatz), 
Wohin treibt es Großbritannien nach der Wahl – weg von Europa? (Roland Sturm, 
Fachaufsatz), Wie ist Amerika wirklich? (Heike Paul, Das Besondere Buch). 

– Gesellschaft: Wie haben sich die Wünsche der Bürger in den Neuen Ländern in 25 
Jahren erfüllt? (Everhard Holtmann, Fachaufsatz), Wer bestimmt in den Aufsichtsgre-
mien von Rundfunk und Fernsehen? (Heiner Adamski, Rechtsprechung kommentiert). 
Einen großen Erklärer der Gesellschaft stellt Bernhard Schäfers vor: Max Weber (Kon-
texte). Zugleich eine Einladung zur (Wieder-)Begegnung mit dem Soziologen, dem wir 
viele Fixpunkte unseres Gesellschaftsbildes verdanken. 

 
Ohne Methode geht nichts. Rolf Porst zeigt in der sechsten Folge seiner Methoden-
Einführung, wie man Befragungen durchführt, und Peer Egtved (Politische Didaktik) prüft, 
ob neue digitale und interaktive Medien einen stärker interdisziplinär ausgerichteten Un-
terricht begünstigen. 

Diese Ausgabe ist wieder – wie die meisten vorangegangenen – deutlich umfangreicher 
als im Abonnementsvertrag garantiert. Viel, vielleicht zu viel Stoff zum baldigen Lesen. 
Doch die aktuellen Inhalte drängten, und alles bleibt Ihnen im Archiv zum jederzeitigen 
Zugriff (auch mit Stichwort-Recherche) auf Dauer erhalten. 

Die Herausgeber
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Wählen im Supermarkt 

Roland Sturm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Parteien suchen nach kreativen Ideen, um die Wahlbeteiligung in Deutschland zu 
erhöhen. In anderen Ländern kämpfen Bürgerinnnen und Bürger um das Recht, frei 
wählen zu dürfen. Diese Diskrepanz weist auf Funktionsprobleme unserer Demokratie 
hin. Aber welche? Und wie lassen sich diese beheben? Man kann sie ignorieren und ins 
Positive wenden. Die  Wahlbeteiligung von 50 Prozent, die die SPD-Generalsekretärin 
Yasmin Fahimi im Dezember 2014 in einem Welt-Interview als inakzeptabel einordne-
te, ist in den USA oder der Schweiz längst Realität. Die amerikanische Politikwissen-
schaft gibt sich schon seit über fünfzig Jahren mit der These zufrieden, das sei „funkti-
onale Apathie“. Wer nicht wählt, ist wohl zufrieden, mit dem was er vorfindet – sonst 
würde er wählen. 

Der „mündige Bürger“ habe auch das Recht „unpolitisch“ zu sein. Das ist wohl so, 
aber im deutschen Falle auch eine Niederlage der politischen Bildung. Diese sieht in 
der Abkehr vom Gemeinwesen und von Mitgestaltung und Mitverantwortung eher ein 
Partizipationsdefizit als eine Form des Beifalls für den politischen Alltag.  Eine sub-
stantielle Debatte zum Problem der niedrigen Wahlbeteiligung hat sich aus Sicht der 
politischen Bildung deshalb auch an den Fragen zu orientieren: Wie kommt es zu der 
Kluft zwischen Politik und Lebenswelt vieler?, Warum sind Mitgestaltung und Mitver-
antwortung nicht ausreichend attraktiv? Bräuchte man ein weiteres Indiz für die Re-
levanz dieser Fragen, könnte hinzugefügt werden, dass unter drei Prozent der Deut-
schen sich in Parteien engagieren. 

Frau Fahimi hat in dem erwähnten Interview Vorschläge gemacht, wie der niedri-
gen Wahlbeteiligung eventuell beizukommen wäre. Implizit geht sie dabei nicht vom 

Prof. Dr. Roland Sturm 
Lehrt Politische Wissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen- 
Nürnberg und ist Mitherausgeber von GWP 
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„mündigen Bürger“, sondern vom betreuten Bürger bzw. zu betreuenden Bürger aus. 
Das passt in die Landschaft. Inzwischen leistet sich ja sogar das Kanzleramt eine 
Kommission „Wirksames Regieren“, die Bürgerinnen und Bürger zu mehr Glück ver-
helfen soll. Der „liberale Paternalismus“, der sich hier manifestiert, verlangt von den 
Menschen nichts, ja nimmt auch noch Rücksicht  auf eine „gewisse Bequemlichkeit“, 
wie Frau Fahimi dies formulierte. 

Sie  schlug zum einen vor, „wir sollten das Wählen an viel mehr öffentlichen Plät-
zen ermöglichen“. Dies schloss Supermärkte, Bahnhöfe und öffentliche Bibliotheken 
ein, zum anderen plädiert sie für Wahlwochen. Wahlwochen in Deutschland, gleichzei-
tig aber das Bedauern, dass Europawahlen immer noch in einer Wahlperiode stattfin-
den, was Ausdruck mangelnder Wahrnehmung der Wahl des Europaparlaments als 
gemeinsamer europäischer Wahl sei. Diese Unterscheidung müsste wohl erst noch er-
klärt werden. Ein neues Thema wäre sicherlich auch: Wahlwochen und Ergebnismani-
pulation. Was würden die Parteien tun, wenn sie die Dienstag-Zwischenergebnisse 
kennen (auch heute kennen die Parteien schon früher als der Normalbürger den 
Wahlausgang), um bis Sonntag das Blatt noch zu wenden?  

Bequemer Wählen. Nun wäre es vielleicht kein großer Verlust, wenn man bei der 
Abgabe der Wahlunterlagen nicht mehr in die grimmigen Gesichter der faktisch 
zwangsabgeordneten Wahlhelfer der Gemeinde schauen müsste. Ein freundlicher Ver-
käufer im Supermarkt könnte uns zwischen Sonderangeboten und duftenden Backwa-
ren zu einem Wahleckchen führen. Bei zugigen Bahnhöfen und angesichts des Service 
der Deutschen Bahn könnte man schon skeptischer werden. Während öffentliche Bib-
liotheken sich über eine gesteigerte Wertschätzung sicher freuen würden. 

Was Frau Fahimi ausgelassen hat, ist der Hinweis, dass vielleicht noch mehr Per-
sonen wählen würden, wenn neben dem Bequemlichkeitsfaktor auch der Fun-Faktor 
eine Rolle spielen würde. Keine anständige Sportübertragung kommt ohne Gewinn-
spiel aus. Was der deutschen Fußballnationalmannschaft Recht ist, könnte auch der 
politischen Elite Recht sein – und politische Bildner übernehmen die Verlosung des 
Autopreises.  Gefragt wird dann, wie bei Gewinnspielen üblich, so Tiefschürfendes wie: 
Wer regiert in der Großen Koalition „alle“ oder „CDU, CSU und SPD“?. Oder ähnlich 
schräg, was der FAZ (27.12. 1014: 8) einfiel, im Supermarkt wird die Wahlkabine vor 
der Kasse aufgebaut. Die Stimmabgabe wird mit einem Fünf-Euro-Gutschein belohnt, 
der auf den Einkauf angerechnet wird. Der paternalistische Staat könnte den Super-
marktketten die Kosten erstatten. 

Hinter solchen Überzeichnungen verbirgt sich die harte Realität, dass Bürgerinnen 
und Bürger vor allem Politikkonsumenten geworden sind. Und wie bei allen Konsu-
menten greift Konsumentensouveränität nur bei ausreichender Information. Der 
mündige Bürger ist auch ein informierter Bürger. Wenn der Deutsche im Ausland lebt, 
fordert das Wahlgesetz von ihm folgerichtig persönliche und unmittelbare Vertrautheit 
mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland, eine rein passi-
ve Kommunikationsteilnahme, etwa durch den Konsum deutschsprachiger Medien im 
Ausland, genüge nicht. Der Inländer darf immer wählen, auch wenn er seine bequeme 
Wahlentscheidung im Supermarkt nicht informierter vornimmt als seine Wahl zwi-
schen Erdbeer- und Kirsch-Joghurt. Das ist Demokratie, aber dennoch nicht befriedi-
gend. Wir brauchen nicht nur mehr Wählerinnen und Wähler, sondern mehr interes-
sierte und informierte Wählerinnen und Wähler. Eine erhöhte Wahlbeteiligung, die 
nur auf den Betreuungsfaktor setzt und den Faktor politische Willensbildung vernach-
lässigt, ist der Gefahr ausgesetzt, manipulierbaren Stimmungen Mehrheiten zu ver-
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schaffen, die durch Wahlkampfwerbefeldzüge oder unverantwortlichen Populismus er-
zeugt werden. 

Ein „technisches“ Problem des bequemen Wählens sollte wenigstens erwähnt wer-
den. Es gibt viele – z.B. auch die Garantie eines korrekten Wahlaktes bei „mobilen 
Wahlkabinen“. Frau Fahimi wurde entgegengehalten, es gebe ja schon bequemes Wäh-
len, nämlich die immer populärer werdende Briefwahl. Sicher ist die Briefwahl be-
quem – ist sie aber auch geheim? Schaut hier nicht der Ehepartner mehr als gelegent-
lich über die Schulter, oder führt der Sohn seiner alten Mutter die Hand?  

Das Rätsel der sinkenden Wahlbeteiligung hat keine technischen Lösungen: mehr 
ist nicht besser. An einer Debatte über die Defizite deutscher Demokratie und auch der 
politischen Bildung führt deshalb kein Weg vorbei. 
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Prof. Dr. Tilman Harlander 
em. Professor für Architektur- und Wohnsoziologie der 
Universität Stuttgart. 
Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und 
Landesplanung 
 

Prof. em. Dr. Bernhard Schäfers 
Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und 

Landesplanung 

Soziale Mischung in der Stadt- und 
Wohnungspolitik  

Tilman Harlander und Bernhard Schäfers im Gespräch 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herr Harlander, Sie haben zusammen mit Gerd Kuhn und der Wüstenrot Stiftung den 
repräsentativ zu nennenden Band heraus gegeben: „Soziale Mischung in der Stadt“, in 
dem sich neben historischen Analysen auch Fallstudien zu einzelnen Städten und zur 
Wohnungspolitik in Europa finden. (Soziale Mischung in der Stadt. Case Studies – 
Wohnungspolitik in Europa – Historische Analyse. Herausgeber: Tilman Harlander, 
Gerd Kuhn, Wüstenrot Stiftung. Stuttgart und Zürich 2012) 

Beginnen wir mit einem kurzen Rückblick auf den Wohnungs- und Städtebau im 
Nationalsozialismus. War die Gemeinschaftsideologie wirksam? Was wurde davon in 
den Städtebau und in die Wohnungsbaupolitik der Bundesrepublik übernommen? 

 
In der Gesellschaftspolitik der Nationalsozialisten nahm der Begriff der „Volksgemein-
schaft“ programmatisch einen zentralen Platz ein. Die politische Bindungskraft des 
Nationalsozialismus beruhte zu einem wesentlichen Teil auf der erfolgreichen Mobili-
sierung all der Sehnsüchte und Wünsche nach Gemeinschaft, Ausgleich, Anerkennung 
und Einheit, die die politisch und gesellschaftlich zerklüftete Weimarer Klassengesell-
schaft nicht hatte befriedigen können. Die „Volksgemeinschaft“ versprach für die 
„Volksgenossen“ Inklusion und Harmonie, war aber nicht denkbar ohne ihre Kehrseite, 
ohne den Ausschluss, die „Aussonderung und Ausmerzung“ und die mitleidlose Elimi-
nierung all jener, die, allen voran die Juden, zu „Gemeinschaftsfremden“ und „Volks-
schädlingen“ erklärt wurden.  

Natürlich schlug die Janusköpfigkeit dieses Gemeinschaftsversprechens auch in 
der Wohnungs- und Siedlungspolitik durch – etwa in der Durchsetzung rassistischer 
und politischer Auswahlkriterien bei der Vergabe von Kleinsiedlerstellen und „Volks-
wohnungen“, bei der „zwangsweisen Ausmietung“ und Requirierung von „Judenwoh-
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nungen“ oder schließlich in den monströsen, auf „Eindeutschung“, Vertreibung und 
„Umvolkung“ zielenden „Ostraumplanungen“. Aber auch für die Deutschen erwiesen 
sich die ganze heimattümelnde Siedlungsrhetorik, all die Versprechungen, nach denen 
der Wohnungsbau als „Problem Nr. 1“ behandelt werden würde, weitgehend als leere 
Propagandafloskeln. Der Wohnungsbau erlangte während der 1930er Jahre zu keinem 
Zeitpunkt finanzpolitische Priorität und wurde mit der Verabschiedung des Vierjah-
resplans 1936 gänzlich der Aufrüstung und Kriegsvorbereitung untergeordnet. Selbst 
in den wenigen noch Ende der 1930er Jahre gebauten sog. „Gemeinschaftssiedlungen“ 
(z.B. Braunschweig-Mascherode) gelang die „Zusammenführung aller deutschen Volks-
kreise“ allenfalls ansatzweise. Wichtiger als die anfänglich öffentlichkeitswirksam pro-
pagierte „Überwindung der Klassensiedlung“ wurde für die NS-Stadtplanung vor al-
lem in der Kriegsphase das politische Gliederungsprinzip der „Ortsgruppe als Sied-
lungszelle“. Das durch den Hamburger Architekten und Wiederaufbauplaner Konstan-
ty Gutschow ab 1941 entwickelte und vielfach aufgegriffene Konzept machte die Glie-
derungsbereiche der Partei von der Zelle zum Block und zur Ortsgruppe zum aus-
schlaggebenden Prinzip der städtebaulichen Gestaltung. 

Was die Bundesrepublik betrifft, so lag die herausragende Aufgabe der Nach-
kriegszeit in sozialpolitischer Hinsicht in der Integration der vielen Millionen Flücht-
linge und Vertriebenen. Die dabei über die Einquartierungen gemachten Erfahrungen 
an schicht- und regionsübergreifender Gemeinschaftlichkeit folgten nicht ideologischen 
Konstrukten, sondern waren den Deutschen durch die Not der Zeit bzw. die Alliierten 
und deren wohnungszwangswirtschaftliche Maßnahmen aufgezwungen – ein für die 
Nachkriegsgesellschaftsentwicklung enorm bedeutsamer Vorgang. Auch der Erfolg des 
von einem breiten Allparteienkonsens getragenen sozialen Wohnungsbaus und seine 
Öffnung für „breite Schichten“ des Volkes können als Schlüsselelemente des Wieder-
aufbaus und der sozialstaatlich flankierten politischen Stabilisierung im Nachkriegs-
deutschland kaum überschätzt werden.  

Bei den planerischen bzw. städtebaulichen Leitbildern gab es nach 1945 Kontinui-
täten und Brüche. Eine zentrale Bedeutung erhielt das Konzept der „Nachbarschaft“, 
das zum sozialen Kern der städtebaulichen Leitbilder des Wiederaufbaus während der 
1950er Jahre wurde. Was die Beschäftigung mit dem gleichermaßen aus dem angel-
sächsischen Raum („neighbourhood units“) wie aus der NS-Zeit („Siedlungszelle“) hervor-
gegangenen Nachbarschaftskonzept ebenso wie mit den Leitbildern der gegliederten, 
aufgelockerten und dann auch autogerechten „Stadtlandschaft“ für uns Deutsche so 
ambivalent gemacht hat, waren die frappierend dicht geknüpften – und im Wiederauf-
bau weitgehend tabuisierten – personellen und konzeptionellen Kontinuitäten zur NS-
Zeit, die erst durch die jüngere Forschung seit den 1980er Jahren wieder freigelegt und 
diskutiert wurden.  
 
In einem Beitrag für den genannten Band, den Sie zusammen mit Gerd Kuhn verfasst 
haben, charakterisieren Sie Deutschland als ein Land, in dem eine breite Akzeptanz des 
Ziels „sozialer Mischung“ sowohl in kommunaler Praxis als auch innerhalb der Woh-
nungswirtschaft vorherrscht. Hierzu stellt sich eine Reihe von Fragen, gerade auch im 
Hinblick auf die zunehmende sozialräumliche Polarisierung und die Gefahr, dass die 
Stadtgesellschaft auseinander driftet. 

Wie beurteilen Sie dieses in Deutschland vorherrschende und von der Bevölkerung 
wohl breit akzeptierte „Mischungsideal“ (wie Sie es nennen)? 
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Das ist richtig, in der Programmatik und Praxis von Kommunen und Wohnungswirt-
schaft (insbesondere der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und der kommu-
nalen Wohnungsunternehmen) dominiert hierzulande nach wie vor das „Mischungside-
al“ nahezu unangefochten – vielleicht gerade deshalb zunehmend ausdrücklicher, weil 
die Anzeichen wachsender sozialräumlicher Polarisierung und eines „Auseinanderdrif-
tens der Stadtgesellschaften“ immer unübersehbarer werden. Dies hat seine Wurzeln in 
der Nachkriegsgeschichte, in der – ähnlich wie in den angelsächsischen „mixed neigh-
bourhood units“ – soziale Mischung im Wohnen als gleichsam selbstverständlicher Be-
standteil der auf allgemeine Wohlstandssteigerung, Fortschritt und Nivellierung gerich-
teten Wohnungs- und Gesellschaftspolitik für „breite Schichten“ verstanden wurde. Nur 
in sozialstrukturell „ausgewogenen“ Quartieren schien eine gleichmäßige Versorgung 
mit Infrastruktur möglich, während die Existenz von „Elendsvierteln“ und „Ghettos“ 
ganz offensichtlich dem erklärten Ziel der Herstellung „gleichwertiger Lebensbedingun-
gen“ widersprach.  

Dabei ist das Mischungsziel ja tatsächlich bei weitem nicht so eindeutig und selbst-
verständlich unumstritten, wie es auf den ersten Blick scheint. Das Gegenbild scheint 
zunächst einmal konsensual: Die forcierte Entmischung, sozialräumliche Spaltung und 
Entsolidarisierung der Stadtgesellschaften, ein Prozess, der von UN-Habitat im Welt-
maßstab inzwischen als eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts an-
gesehen wird. Aber „soziale Mischung“? Der Begriff selbst hat etwas seltsam Altbacke-
nes, „Durchmischung“ erinnert an den längst obsolet gewordenen alten sozialen Woh-
nungsbau, an bürokratisierte Sozialstaatsstrategien. Aber auch darüber hinaus gibt es 
ernstzunehmende Skepsis von Sozialwissenschaftlern. Freiwillige ethnische Enklaven 
etwa könnten durchaus positive Funktionen im Prozess der Integration erfüllen. Die 
Wirkung von Segregation sei grundsätzlich ambivalent – ob ein Quartier zum 
„Sprungbrett“ für soziale Integration und Aufstieg oder zur „Mobilitätsfalle“ werde, 
hänge weniger vom Grad der Mischung ab als von den jeweiligen Bedingungen auf 
dem Arbeitsmarkt, dem Bildungswesen, der Unterstützung beim Spracherwerb etc.  

Demgegenüber ist freilich in Problemquartieren bzw. sozialen Brennpunkten deut-
scher Städte in der Praxis vom Idealtypus freiwilliger Segregation in aller Regel nicht 
auszugehen: Hier überlagern sich zumeist ethnische und soziale Benachteiligungen, so 
dass es angesichts der über den Markt vermittelten Spaltungstendenzen aus der Per-
spektive kommunaler Praxis zu aktiver Mischungspolitik keine Alternative gibt. Dies 
war auch die einhellige Botschaft aller Vertreter aus Kommunalpolitik und Wohnungs-
wirtschaft, mit denen wir im Rahmen unserer Untersuchung sprechen konnten. Dies 
umso mehr, wenn mit modernen inklusiven Integrations- und Diversitätspolitiken auf 
kommunaler Ebene mit „Mischung“ nicht (mehr) die Einebnung und Nivellierung kul-
tureller und ethnischer Unterschiede verstanden wird, sondern, wie dies der Magistrat 
der Stadt Frankfurt formuliert hat, gerade umgekehrt „eine Balance von Integration 
und Diversität, von geteilter Gemeinsamkeit und individueller Vielfalt“ angestrebt 
wird. Die Grenzen von Mischungspolitiken sind freilich evident: Soziale Mischung allein 
bietet keine Lösungen für Armut, Ausgrenzung und Diskriminierung und muss durch 
entsprechende Arbeitsmarkt, Sozial- und Bildungspolitiken flankiert werden.  

„Soziale Mischung“ in dem von uns vertretenen Sinn beinhaltet also in erster Linie 
einen wohnungs- und städtebaupolitischen Ansatz, der sich gegen die über die Woh-
nungsmärkte erzwungene Entmischung richtet und für sozial offene Quartiere plädiert, 
in denen die Option für ein nachbarschaftliches schichten-, ethnien-, religions- und gene-
rationenübergreifendes Miteinander im Quartier erhalten bleibt. Dies impliziert zugleich 
einen Mischungsbegriff, der die „soziale Mischung“ nicht isoliert ins Blickfeld nimmt, 
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sondern mit anderen Mischungsdimensionen wie der funktionalen Mischung, der Mi-
schung verschiedener Bauträgerformen, der Mischung von Alt und Neu oder auch einer 
gelungenen Mischung von privaten und öffentlichen Räumen ins Blickfeld nimmt. 
 
Können Sie die zunehmende Spaltung von Arm und Reich aus dem Armuts- und  
Reichtumsbericht der Bundesregierung und aus anderen Quellen mit einigen Zahlen be-
legen? Wie sieht es im Vergleich mit anderen OECD-, insbesondere EU-Staaten, aus? 

 
Unserer Einschätzung nach geht man nicht fehl, wenn man wachsende Konflikte um 
Gentrifizierung und Segregationsprozesse als das sozialräumliche Korrelat eines gerade 
auch hierzulande beschleunigten Auseinanderdriftens von Arm und Reich interpretiert. 
Die sich dabei weiter öffnende Schere wird besonders plastisch in international ver-
gleichenden Analysen. Als alarmierend wertete bereits 2008 die OECD-Studie „Growing 
unequal“, dass sich in Deutschland in den vorhergehenden 20 Jahren der Anstieg der 
sog. Armutsrisikoquote – mit Ausnahme Irlands – rascher vollzogen habe als in jedem 
anderen OECD-Land. Im Dezember 2011 schreckte dann eine vergleichende Studie der 
OECD „Divided we stand – Why inequality keeps rising“ die Öffentlichkeit mit dem Be-
fund auf, dass in Deutschland auch „die Einkommensungleichheit seit 1990 erheblich 
stärker gewachsen (ist) als in den meisten anderen OECD-Ländern“. Hierzulande ver-
dienten 2008 die obersten zehn Prozent ungefähr achtmal so viel wie die untersten zehn 
Prozent, ein Verhältnis, das in den 1990er Jahren noch bei sechs zu eins lag. In den 
1980er und 90er Jahren gehörte nach der OECD-Studie Deutschland noch zu den „eher 
ausgeglichenen Gesellschaften“, inzwischen liege es nur noch im Mittelfeld. Während 
die Bundesregierung bei der Verabschiedung des Dritten Armuts- und Reichtumsbe-
richts 2008 aufgrund des Abbaus von Arbeitslosigkeit noch auf eine leichte Abschwä-
chung der Einkommensungleichheit seit 2005 verweisen konnte, konstatierte das DIW 
(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) in seinem Wochenbericht 46/2013 ein 
Ende dieses Trends. Insgesamt hätten sich die Einkommenszuwächse im obersten Dezil 
der Bevölkerung zwischen 2000 und 2011 auf 13 Prozent summiert, während für das 
erste bis vierte Dezil Einkommensrückgänge von bis zu fünf Prozent zu verzeichnen 
seien. Und was die Vermögensstrukturen betrifft, so erklärte wiederum das DIW in 
Berlin Ende Februar 2014 (Wochenbericht 9/2014) als Fazit einer vergleichenden um-
fassenden Untersuchung: „Nirgendwo in der Euro-Zone sind die Vermögen ungleicher 
verteilt als in Deutschland“ (2012: Gini-Koeffizient von 0,78, der höchste der Eurozone).  
 
Immer häufiger ist von „Gated Communities“ die Rede. Bisher konnte man doch in 
Deutschland davon ausgehen, dass es solche abgeschlossenen und gut bewachten 
Wohnkomplexe eher nicht gibt. Können Sie Beispiele in Deutschland nennen? Rechnen 
Sie mit einem wachsenden Trend? 

 
Bislang gibt es – anders als etwa in England , den südeuropäischen Ländern und ins-
besondere den osteuropäischen Transformationsstaaten – in Deutschland wirklich ab-
geschlossene „Gated Communities“ nur in einer geringen, allerdings durch die Medien 
regelmäßig stark beachteten Zahl von Fällen (Beispiele: „Potsdamer Arkadien“, „Bar-
barossa Park“ Aachen etc.). Ganz offensichtlich ist die Anlage ausgedehnter abge-
schlossener Wohnkomplexe wohnkulturell wie planungsrechtlich mit den deutschen 
Traditionen generell wenig kompatibel und – bisher – auch wenig gewünscht. Die freie 
Zugänglichkeit der öffentlichen Räume gehört nach übereinstimmender Auffassung in 
den Kommunen zu den unbedingt schützenswerten Kernbestandteilen der Tradition 
der europäischen Stadt. Ganz in diesem Sinn verpflichtet auch § 1 (5) des Baugesetz-
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buches die Bauleitplanung zu einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die 
„eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung“ gewährleis-
tet. D.h. in der damit gebotenen Abwägung ist das Recht auf „freie Zugänglichkeit“ in 
aller Regel höher als der Wunsch nach abgeschlossener Privatheit zu bewerten. 

Eher als dezidiert abgeschlossene Wohnkomplexe expandieren in Deutschland 
neue Formen eines Wohnens in hochpreisigen, durch architektonische und städtebau-
liche Mittel „abgeschirmten“ und häufig nur unzureichend in den Stadtzusammenhang 
integrierten Investorenprojekten – ein Trend, der aufgrund der neuen Attraktivität des 
Stadtwohnens auch weiterhin anhalten dürfte. Diese gegenwärtig regelrecht boomen-
den „Höfe“, „Residenzen“, „Parks“ und „Gärten“ werden zwar in den Architekturzeit-
schriften gerne als architektonisch vorbildliche Beispiele für das neue Bürgerwohnen 
vorgestellt, lösen aber nicht selten sozial durchaus fragwürdige Effekte aus. 
 
Es gab immer wieder Versuche in der bundesrepublikanischen kommunalen Städte- 
und Wohnungsbaupolitik, eine „gesunde“ soziale Mischung auf Quartiersebene zu errei-
chen. Nach meiner Kenntnis war das nicht sehr erfolgreich. Wie stellt sich die Situation 
heute dar? Können Sie bei dieser Frage auch auf Unterschiede zwischen Ost- und West-
deutschland eingehen? 

 
Bei dem Gedanken an „gesunde“ soziale Mischung auf Quartiersebene sträuben sich 
uns zu Recht die Haare – zu nahe liegen die Erinnerungen an „Altstadt-Gesundungs-
programme“ der NS-Zeit, bei denen es nicht zuletzt um die Niederlegung und „Ausmer-
zung“ als „rot“ und kriminell stigmatisierter Altbaugebiete (Beispiel Hamburger Gän-
geviertel) ging. Auch alle Steuerungsversuche wie mit den in Berlin zw. 1976 und 1989 
in einigen Stadtteilen praktizierten „Zuzugssperren“ oder Quotierungen haben sich als 
unzulänglich erwiesen. Dennoch waren und sind Kommunen und Wohnungswirtschaft 
in ihrer alltäglichen Praxis und Belegungspolitik permanent mit Mischungsfragen 
konfrontiert – über viele Jahre hinweg etwa im Umgang mit der schwierigen Frage der 
Fehlbelegungsabgabe und ihren (entmischenden) Folgen. De facto arbeiten viele Woh-
nungsunternehmen mit aus den Erfahrungen ihrer Vermietungspraxis gewonnenen 
Quotierungen – wenn auch zumeist hinter vorgehaltener Hand.  

Auf die Frage, in welchem Verhältnis heterogene und homogene Strukturen auf 
Quartierseben stehen sollten, hat der amerikanische Sozialforscher Herbert J. Gans be-
reits 1961 eine vielzitierte Antwort gegeben: Grundsätzlich seien beide, homogene und 
heterogene Strukturen, von vornherein weder als gut oder schlecht zu qualifizieren. Le-
diglich „ihre extremen Formen sind gleichermaßen unerwünscht“. Im Ergebnis postulier-
te er ein im konkreten Fall auszubalancierendes „Ideal“, in dem „ausreichende Homoge-
nität“ gegeben sein sollte, um Konflikte zu verhindern und um positive Beziehungen mit 
den Nachbarn aufzubauen und zugleich „genügend Heterogenität“, „um auch einer ge-
wissen Vielfalt Raum zu geben“. Viele Praktiker auf kommunaler Ebene orientieren sich 
in diesem Sinne an dem Kompromiss, das Haus bzw. das engere Wohnumfeld sozial ho-
mogen zu halten, auf Quartiersebene aber Mischung und soziale Vielfalt anzustreben.  

Was die ehemalige DDR betrifft, so besaßen den eigenen egalitären ideologischen 
Grundlagen entsprechend die Ziele der Vermeidung von „klassenbedingter Segregati-
on“ und der „Angleichung der Wohnverhältnisse aller Klassen und Schichten der Be-
völkerung“ einen zentralen gesellschaftspolitischen Stellenwert. Die damit verknüpfte 
Zielsetzung einer alle Bildungs- und Einkommensschranken übergreifenden sozialen 
Mischung wurde in besonderer Weise auf die „gleichen“ Neubauwohnungen in den 
Plattenbausiedlungen projiziert. Die Plattensiedlungen haben das Ausmaß an sozialer 
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Segregation zweifellos verringert, aber zugleich auch, wie die sozialwissenschaftliche 
Forschung nachgewiesen hat, als Ergebnis staatlich vermittelter Vergabepolitik neue 
Segregationsformen für die Stadt insgesamt, aber auch innerhalb der Gebiete selbst 
hervorgebracht. Dennoch hat das bei den Bewohnern der Großsiedlungen bis heute 
lebhaft erinnerte „Bild sozialer Mischung“ in diesen Siedlungen eine sehr reale Erfah-
rungsgrundlage. Nach der Wende kam es dann im Zuge der allmählichen Angleichung 
an westliche Lebensverhältnisse, von Abwanderungen und nachholender Suburbani-
sierung zu einer unaufhaltsamen fortschreitenden Entmischung und schließlich auch 
zum großflächigen „Rückbau“ (Abriss) dieser Siedlungen. 
 
In einem Resümee (zusammen mit Gerd Kuhn) im Band, der Grundlage unseres Ge-
spräches ist, thematisieren Sie in einer globalen Perspektive die „Zukunft der Städte“. 
 Mit Bezug auf Deutschland greifen Sie die Probleme der „überforderten Nachbarschaf-
ten“ und die Frage auf, in welchem Maße das gesellschaftspolitische Ziel der Integration trotz 
sozialräumlicher Segregation zu erreichen ist. 

 
In der Tat, wir können als Ergebnis einer europa-, ja weltweiten Sicht auf Mischungs-
fragen resümieren, dass „soziale Mischung“ wieder zu einem erstrangigen Politikziel 
geworden ist, das weltweit auf der Agenda von Reformkräften steht. „Mischung“, „mi-
xité“, „mixicidad“, „mixed income housing“ – immer geht es dabei um Alternativen zu 
dem wachsenden Auseinanderdriften der Stadtgesellschaften, das in vielen Weltge-
genden bedrohliche Ausmaße angenommen hat. In Europa ist der Problemdruck noch 
deutlich abgeschwächter, differiert aber unter den verschiedenen europäischen Staa-
ten sehr stark. Insgesamt erscheinen in den Staaten (insbesondere nord- und mitteleu-
ropäische Wohlfahrtsstaaten) die Chancen für eine erfolgreiche soziale Integrationspo-
litik als am größten, in denen man sich aktiv um den – zivilgesellschaftlich und parti-
zipativ geleiteten – Umbau des Sozialstaats und die Weiterentwicklung des Instru-
mentariums eines sozialstaatlich vermittelten sozialräumlichen Ausgleichs bemüht. 

In Deutschland gewannen mit der deutschen Einheit und der Aufgabe der Integra-
tion eines bereits seit Mitte der 1980er Jahre anschwellenden Stroms von Zuwande-
rern, (Spät-)Aussiedlern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern Fragen der In-
tegration und einer ausgewogenen Stadtentwicklung wieder einen bedeutenden, zuvor 
nicht vorausgesehenen Stellenwert. Mit der Konzentration dieser Gruppen in zwei Ge-
bietstypen, den Großsiedlungen und in Teilen der Altbauquartiere entwickelte sich die 
Diskussion um die „überforderten Nachbarschaften“. In der Folge wurde ab 1999 das 
Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ ins Leben gerufen, das der Stabilisierung von 
benachteiligten Quartieren dienen sollte und sich bis heute mit über 600 Programmge-
bieten zum wichtigsten – und auch erfolgreichen – städtebaulichen Instrument in die-
sem Bereich entwickelt hat. Bezogen auf das „Wohnen“ wurde dabei von Anfang an – 
neben den Zielen der qualitativen Verbesserung des Wohnraums, der Sicherung preis-
werten Wohnraums und des Schutzes der Bewohner vor Verdrängung – ausdrücklich 
auch das Ziel einer „schrittweisen Wiederherstellung von gemischten Bewohnerstruk-
turen durch Verbesserung der Attraktivität für Zuziehende“ aufgenommen. 

Mit der seit 2011 eingesetzten, wiederum in ihrem Ausmaß in keiner Weise vor-
hergesehenen Zuwanderungswelle aus Ost- und Südeuropa und darüber hinaus mit 
der gegenwärtig dramatisch anschwellenden Zahl von Kriegsflüchtlingen und Asylbe-
werbern stellen sich neue, gewaltige Herausforderungen. Angesichts des auf kommu-
naler Ebene vorhandenen gravierenden Mangels an geeigneten Unterkünften und be-
zahlbarem Mietwohnraum drohen neue Segregations- und Exklusionsprozesse – Pro-
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zesse, die mehr denn je nur durch aktive gegensteuernde Integrations- und Mi-
schungspolitiken entschärft werden können.  
 
Über welche Instrumente verfügen die Kommunen und die Wohnungswirtschaft, um in 
der Praxis die Integrations- und Mischungsziele zu erreichen? Wie wichtig ist das für 
unser demokratisches Gemeinwesen? 

 
Natürlich ist Mischung im Wohnen nur dann möglich, wenn nach Größe, Ausstattung 
und, vor allem, nach Preis geeignete Wohnungen für alle Gruppen der Stadtbevölke-
rung zur Verfügung stehen. Wohl die größte Hypothek für eine nachhaltige Mischungs-
politik in den Städten liegt in dem unaufhaltsamen förderungstechnisch bedingten Da-
hinschwinden der früheren „gebundenen“ Sozialwohnungsbestände. Als Reaktion auf 
die sich verschärfenden Probleme auf den unteren Wohnungsteilmärkten haben inzwi-
schen quer durch die Republik die Städte vor allem der Wachstumsregionen begonnen, 
das Ziel der Sicherung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums durch neue Initiativen 
und „Bündnisse für das Wohnen“ in Angriff zu nehmen. Förderquoten, also die Ver-
pflichtung, bei der Entwicklung neuer Baugebiete auch in einem gewissen Umfang ge-
förderten Wohnraum für einkommensschwächere Gruppen zu schaffen, haben sich da-
bei zum wichtigsten Instrument sozial verpflichteter kommunaler Wohnungspolitik 
entwickelt.  

Besonders schwierig ist der Erhalt von sozialer Vielfalt in den von starkem Auf-
wertungsdruck und Gentrifizierungsprozessen bedrohten Gebieten. Hier verfügen wir 
gerade auf kommunaler Ebene leider nur über wenige und unzureichende Instrumente 
(der Bund bemüht sich z.Zt. etwa mit der sog. „Mietpreisbremse“ um Entlastung). Die 
Aufgabe ist deshalb so schwierig, weil es in der Praxis um die jeweils nur konkret vor 
Ort und unter Einbezug der Betroffenen selbst zu findende Balance zwischen plane-
risch sowie bau- und sozialpolitisch erwünschter Aufwertung auf der einen und dem 
Schutz der vorhandenen Wohnbevölkerung vor Spekulation, Mietwucher und Ver-
drängung auf der anderen Seite geht. Zunächst einmal erhöht ja der Zuzug von Mittel-
schichten in der Regel die soziale Mischung, ein Prozess, der allerdings ab einem be-
stimmten Punkt auch wieder in Entmischung umschlagen kann. Hamburg und Mün-
chen etwa gehören zu den Städten, die sich bemühen, auf diesen Prozess steuernd und 
preisdämpfend einzuwirken. Wichtige, wenn auch in ihrer Reichweite rechtlich und 
ökonomisch stark begrenzte Instrumente sind die Erhaltungssatzung nach § 172 
BauGB, der Genehmigungsvorbehalt bei Umwandlungen von Miet- in Eigentumswoh-
nungen oder die Zweckentfremdungsverordnung.  

In der Praxis experimentieren immer mehr Kommunen und Wohnungsunterneh-
men auf den verschiedenen städtebaulichen Maßstabsebenen Quartier, Block und Haus 
mit unterschiedlichsten Formen sozialer, ethnischer und generativer Mischung – unse-
rer Einschätzung nach eine eminent wichtige Entwicklung. Die Auswertung der bishe-
rigen Erfahrungen zeigt, dass „Mischung“ in der Regel umso mehr Fingerspitzengefühl, 
Einsatz und vor allem Bereitschaft zur aktiven Beteiligung der Bewohner auf Seiten 
der Projektentwickler erfordert, je feinkörniger und kleinteiliger sie konzipiert wird. 
 
 
 
 



Mit freundlicher 
Unterstützung von 

S. Fischer Verlagewww.blaetter.de

 In Kooperation mit 

22. MÄRZ 2015, 18 UHR
Haus der Kulturen der Welt, Berlin

6 Euro, erm. 4 Euro | hkw.de/tickets

NAOMI KLEIN
DIE ENTSCHEIDUNG:
KAPITAL VS. KLIMA

Vortrag und Diskussion

DEMOCRACY LECTURE 2015
der Blätter für deutsche und internationale Politik

2015_02_GWP.indd   1 17.02.15   14:08



Aktuelle Analyse 

Gesellschaft • Wirtschaft • Politik (GWP) Heft 1/2015, S. 17-23  www.budrich-journals.de 

Wachsende Lohnungleichheit in Deutschland. 
Eine berufsspezifische Perspektive 

Andreas Haupt 
 
 
 
 
1. Lohnungleichheit in 

Deutschland 

Deutschland hat seit circa 20 Jahren einen 
starken Anstieg der Lohnungleichheit erfah-
ren. Seit der Wiedervereinigung haben sich 
vor allem hohe und mittlere Löhne auseinan-
derentwickelt (Fitzenberger 2012). Der Nied-
riglohnbereich wuchs dazu im europäischen 
Vergleich stark. Während viele Arbeitnehmer 
durch ihren Lohnbezug immer häufiger arm 
trotz Arbeit sind, koppeln sich andere Grup-
pen immer mehr vom Rest ab. Jüngste Dis-
kussionen um die Einführung eines Mindest-
lohns, um die Höhe von Managergehältern 
oder Sinn und Unsinn von Lokführerstreiks 
spiegeln diese Entwicklungen wider. Diese 
Diskussionen werden zum Teil sehr intensiv 
anhand einiger weniger Berufe geführt. Die-
ser Beitrag untersucht die Frage, warum sich 
der deutsche Arbeitsmarkt immer stärker in 
„gute“ und „schlechte“ Berufe spaltet und 
welche Auswirkungen diese auf die Lohnun-
gleichheit haben.  
 
 
 
 

2. Ursachen: Anfälligkeit für die 
„Baumolsche 
Kostenkrankheit“ und die 
Gefahr der Ersetzbarkeit 

Berufe unterscheiden sich sehr stark darin, 
inwieweit sie mit Veränderungen des Ar-
beitsmarktes verbunden sind, die zwei sehr 
grundlegende Fragen betreffen: 1. „Sind die 
beruflichen Tätigkeiten mit einer hohen oder 
niedrigen Wertschöpfung verbunden?“ und 2. 
„Welche Alternativen sind für Arbeitgeber für 
einzelne oder alle mit dem Beruf verbunde-
nen Tätigkeiten umsetzbar?“. Typischerweise 
sind mit den Tätigkeiten eines Entwicklungs-
ingenieurs eine hohe und mit den Tätigkeiten 
eines Friseurs eine niedrige Wertschöpfung 
verbunden (Frage 1). Unternehmen können 
mittlerweile die Tätigkeiten eines Galvani-
seurs entweder ins Ausland verlagern oder 
diese durch Maschinen ersetzen. Für die Tä-
tigkeit eines Notars ist dies nicht denkbar 
(Frage 2). Unterschiede im ersten Punkt füh-
ren zu unterschiedlich starken Preisen für 
diese Tätigkeiten und dadurch zu unter-
schiedlichen Löhnen. Unterschiede im zwei-
ten Aspekt führen zu unterschiedlich starker 
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Konkurrenz und auf diesem Weg zu Unter-
schieden im Arbeitsplatzauf- und -abbau so-
wie zu Unterschieden in der Fähigkeit, höhe-
re Löhne einzufordern.  

2.1. Die Baumolsche Kostenkrankheit 

Seit den 1950er Jahren hat sich die Beschäf-
tigung in Deutschland immer stärker weg von 
Arbeitsplätzen in der Produktion und Land-
wirtschaft hin zu Arbeitsplätzen im Dienst-
leistungssektor verschoben. Im Jahr 2012 ar-
beiteten 74% aller Erwerbstätigen in Deutsch-
land im Dienstleistungssektor.  

Viele Dienstleistungen leiden jedoch un-
ter einer von Baumol (1967) attestierten Kos-
tenkrankheit: Ein Großteil aller Dienstleis-
tungen ist im Vergleich zu Tätigkeiten in der 
Landwirtschaft oder der Produktion nicht 
oder nur in begrenztem Maße rationalisier-
bar. Eine Tätigkeit ist rationalisierbar, wenn 
sie im Hinblick auf ihre Produktivität opti-
miert oder komplett durch Maschinen ersetzt 
werden kann (Häussermann und Siebel 
2011). Es ist zum Beispiel für Schulen kaum 
möglich, die Tätigkeiten der Lehrer in diesem 
Sinne zu rationalisieren. Dies ist allerdings in 
den letzten Jahrzehnten für einen Großteil 
der Produktion möglich gewesen. Dieser Pro-
zess setzt sich aktuell fort: Prozesse im Au-
tomobilbau, in der Pharmazie, Chemie oder 
der Textilverarbeitung werden effizienter ge-
staltet oder ganz durch Maschinen ersetzt. 
Die durch Rationalisierung gewonnenen Pro-
duktivitätssteigerungen führen zu höheren 
Umsätzen und typischer Weise zu höheren 
Löhnen für die verbliebenen Beschäftigten in 
der Industrie. Diese Verbliebenen sind es, die 
die Produktivität des Unternehmens steigern, 
für Innovativität sorgen und den Umsatz des 
Unternehmens ermöglichen.   

Viele Prozesse im Dienstleistungsbereich 
können typischerweise nicht auf die gleiche 
Art und Weise rationalisiert werden: Wis-
sensvermittlung wird durch den Einsatz von 
Maschinen in Schulen nicht effizienter – und 
selbst wenn dies der Fall wäre, ist damit kei-
ne Wertschöpfungssteigerung für die Schule 
verbunden. Rationalisierungsprozesse im Ge-
sundheitsbereich wurden zwar auf den Weg 
gebracht, stoßen jedoch schnell an ihre Gren-
zen. Die Aufführung von Mozarts Zauberflöte 
lässt sich schlicht nicht rationalisieren. Um 

von den steigenden Löhnen in der Industrie 
nicht völlig abgekoppelt zu werden, haben die 
Anbieter von Dienstleistungen zwei Möglich-
keiten, um höhere Löhne tragen zu können: 
Sie können den Preis orientiert an den Stei-
gerungen der Industrie anheben oder den 
Aufwand für die Bereitstellung der Dienst-
leistung senken und somit mehr Kunden in 
gleicher Zeit erreichen. Sowohl höhere Preise 
als auch eine schlechtere Qualität von Dienst-
leistungen können aber zu Nachfrageverlus-
ten führen. Der Kampf vieler Theater und 
Opernhäuser um ihr Überleben ist eine deut-
liche Folge dieser Kostenkrankheit.  

Im Gegensatz zu Produkten aus Land-
wirtschaft und Industrie muss eine Vielzahl 
von Dienstleistungen persönlich erbracht 
werden. Wenn ein Haarschnitt beim Friseur 
zu teuer wird, kann er notfalls auch von der 
geschickten Freundin durchgeführt werden. 
Von dem Engagement einer Hochzeitsplane-
rin kann ebenso abgerückt werden wie von 
der Betreuung der Kinder durch eine Tages-
mutter, wenn diese Dienstleistungen entwe-
der nicht mehr in einer gewünschten Qualität 
oder zu nicht zumutbaren Preisen angeboten 
werden. Im Gegensatz zu Tätigkeiten in der 
Produktion können Dienstleistungen in die 
Haushalte verlagert und somit ersetzt wer-
den, wenn sie zu teuer werden. Dies ist außer 
für Luxusprodukte für den Konsum aus 
Landwirtschaft und Industrie nicht der Fall. 
An Dienstleistungen wird zumeist als erstes 
gespart, erst später an Essen, Geräten oder 
Kleidung. 

Baumols Theorem der Kostenkrankheit 
von Dienstleistungstätigkeiten benennt also 
die Schwierigkeit, mit dem Lohntempo der 
Industrie mithalten zu müssen ohne ver-
gleichbar rationalisierbar und unentbehrlich 
zu sein. Als Mittel gegen diese Kostenkrank-
heit ist in der Regel nur eine Lohndifferenzie-
rung möglich: Die Löhne werden so hoch wie 
nötig und so niedrig wie möglich gehalten, 
um die Qualität zu erhalten und die Nachfra-
ge nicht in die Haushalte zu verlagern. Be-
sonders Beschäftigte in personennahen und 
sozialen Dienstleistungen werden aus diesem 
Grund nicht die gleichen Lohnsteigerungen 
erfahren wie Arbeitnehmer in der Industrie, 
obwohl die Nachfrage nach ihrer Arbeit 
steigt. Dienstleistungen, die sehr industrie-
nah sind (wie der Finanzsektor oder juristi-
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sche und technisch-beratende Dienstleistun-
gen), können jedoch gegenüber der Industrie 
höhere Preise mit steigender industrieller 
Produktivität verlangen. Ihre Klientel sind 
nicht lediglich  private Haushalte sondern 
auch Unternehmen, die es sich leisten kön-
nen, hochpreisige Dienstleistungen einzukau-
fen.  

Aus der Perspektive der Kostenkrankheit 
sind daher die „guten“ Berufe diejenigen, die 
industrienah und Nutznießer der Rationali-
sierung sind. Das sind vor allem hochgebilde-
te Arbeitnehmer wie  Ingenieure, IT-Spezia-
listen, Manager, aber auch Unternehmensbe-
rater oder industrienahe Juristen.   

2.2 Die Gefahr von Ersetzbarkeit durch 
Maschinen und Computer 

Bei der Diskussion um die Folgen der Ratio-
nalisierbarkeit wurde schon deutlich, dass 
Arbeitnehmer in unterschiedlichen Berufen 
sehr unterschiedlich stark der Gefahr ausge-
setzt sind, ersetzt zu werden. Rationalisie-
rung ist u.a. ein Prozess der Ersetzung 
menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen 
und Computer. Durch die rasante Entwick-
lung von Computern wurde es nicht nur in 
der Industrie, sondern generell möglich, re-
gelbasierte und auf Routinen basierte Tätig-
keiten zu ersetzen. Der Ersatz von Menschen 
durch Maschinen hat vor allem Beschäftigte 
betroffen, die stark körperlich ausgerichtete, 
aber rationalisierbare Tätigkeiten ausgeübt 
haben. Die letzten Jahrzehnte waren zusätz-
lich in starkem Maße durch die Ausbreitung 
von Computern in Unternehmen gekenn-
zeichnet, die geistige und nicht körperliche 
Arbeit ersetzt haben. Diese Computerisierung 
erfolgte in zwei Phasen: In der Frühphase 
wurden Computer in Unternehmen oder in 
Unternehmensteilen eingeführt, in denen 
entweder das Produkt „reine Information“ ist 
oder deren Arbeitsaufgaben stark informati-
onslastig sind. Typischerweise sind dies Fi-
nanzdienstleistungen, Buchhaltung oder 
Sachbearbeitung. Durch die Verbesserung 
der Software für Unternehmensprozesse (wie 
von SAP) konnten Unternehmen Arbeitsab-
läufe weiter automatisieren und gänzlich 
neue Abläufe und Produkte erschaffen: Der 
Kundenkontakt (zum Beispiel in Banken) 
konnte automatisiert und Datenbanken konn-

ten aufgebaut werden, welche wiederum In-
formationen über das Verhalten von Kunden 
boten und neue Dienstleistungen für diese 
möglich machten.  

Vor allem Tätigkeiten von Personen mit 
mittlerer Bildung wurden durch den Einsatz 
von Computern ersetzt (Bresnahan 1999). 
Computer ersetzen vor allem diejenigen Tä-
tigkeiten, die analytisch und  routinisierbar 
sind. Solche Tätigkeiten können in Algorith-
men übersetzt werden, die von Computern 
ausgeführt werden. Körperliche, nicht durch 
Maschinen ersetzbare Arbeiten, Tätigkeiten 
mit häufigem Kundenkontakt, kreative sowie 
analytische aber nicht routinisierbare Tätig-
keiten werden von der Entwicklung und Ver-
breitung von Computern nicht in ähnlicher 
Weise betroffen. Dieser Trend führt in Ver-
bindung mit der Baumolschen Kostenkrank-
heit zu einer Aushöhlung des Arbeitsmarktes: 
Aufgrund der durch die technologische Ent-
wicklung hervorgerufenen höheren Nachfrage 
steigen die Beschäftigungschancen für hoch-
gebildete und hochbezahlte Arbeitnehmer ge-
nauso wie für Arbeitnehmer in einfacheren 
Tätigkeitsfeldern im Niedriglohnbereich. Es 
werden mehr Personen benötigt, die Produkte 
weiterentwickeln und die Produkte transpor-
tieren, vertreten und verkaufen. Allerdings 
profitieren davon nur hochgebildete Arbeit-
nehmer, weil diese für Unternehmen deutlich 
schwerer ersetzbar sind.  

2.3 Die Gefahr von Ersetzbarkeit durch 
andere Arbeitnehmer 

Für bestimmte Berufsausübende ist das Risi-
ko als Arbeitskraft ersetzt zu werden nicht 
gestiegen. Ein weiterer Faktor ist die gestie-
gene Konkurrenz mit anderen Arbeitnehmern 
durch die Globalisierung. Globalisierung wird 
als Zusammentreffen von Prozessen verstan-
den, die zu wachsender internationaler Ver-
netzung geführt haben (Blossfeld et al. 2007).  
Durch eine stärkere internationale Vernet-
zung und die mit ihr verbundene Möglichkeit 
zur Arbeitsplatzverlagerung konkurrieren 
Arbeitnehmer verstärkt mit anderen, poten-
ziellen Arbeitnehmern über nationale Gren-
zen hinweg.   

Die Globalisierung erhöht für einige Be-
rufe die Ersetzbarkeit der Arbeitnehmer, da 
ihre Tätigkeiten ins Ausland auslagerungsfä-
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hig sind. Das Züchten von Kartoffeln, das 
Nähen von Hosen oder der Zusammenbau 
von Modelleisenbahnen lässt sich ins Ausland 
verlagern und das jeweilige Produkt impor-
tieren. Das Gleiche gilt aber aus unterschied-
lichen Gründen nicht für das Haareschnei-
den, eine Rechtsberatung oder die Entwick-
lung neuer Baustoffe. Friseure konkurrieren 
nur lokal, weil Kunden diese Dienstleistung 
nur in ihrem näheren Umfeld nachfragen. Sie 
sind daher von internationaler Konkurrenz 
ausgenommen. Eine Rechtsberatung (sofern 
sie sich auf einen inländischen Gegenstand 
bezieht) verlangt fundierte Kenntnisse in na-
tionalem Recht, die bei Juristen im Ausland 
in der Regel nicht vorliegen. Für die Entwick-
lung neuer Baustoffe wird typischerweise ei-
ne hochausgebildete Belegschaft benötigt, die 
ein hohes Bildungsniveau des Landes voraus-
setzt. Da die Verlagerung von Arbeitsplätzen 
in der Regel aus Kostengründen erfolgt und 
die Kosten zumeist in Ländern mit geringe-
rem Bildungsniveau niedriger sind, ist eine 
Auslagerung von Arbeitsplätzen, die ein ho-
hes Bildungsniveau verlangen, zumindest 
(noch) unwahrscheinlich. 

Allgemein gilt: Die Auslagerung einer Tä-
tigkeit ist umso weniger wahrscheinlich, je 
stärker sie analytisch, interaktiv und nicht auf 
Routine basiert ist. Dies sind vor allem Tätig-
keiten, in denen auf neue, bisher unbekannte 
oder nicht festgelegte Probleme reagiert wer-
den muss. Interaktive Aufgaben sind vor allem 
mit einer erhöhten Kommunikation gegenüber 
Nachfragenden verbunden. Die Notwendigkeit 
zur Interaktivität (wie der zwischen Lehrern 
und Schülern oder zwischen Krankenschwes-
ter und Patient) schützt daher Arbeitnehmer 
vor der Auslagerung der Arbeitsplätze, selbst 
wenn diese zu niedrigeren Preisen durch in-
ternationale Konkurrenten angeboten werden 
könnten. Dies gilt für niedrig qualifizierte Tä-
tigkeiten im Einzelhandel ebenso wie für 
Hausärzte. Die Globalisierung erhöht daher 
vor allem den Druck auf gering bis mittel be-
zahlte Arbeiten, die nicht einen direkten Kun-
denkontakt voraussetzen. Hochqualifizierte 
und interaktive Tätigkeiten werden von der 
Globalisierung somit nicht direkt berührt.   

3. Folgen: Von 
berufsspezifischen Folgen zum 
Anstieg der Lohnungleichheit 

Die zuvor diskutierten Prozesse können sich 
auf unterschiedliche Art und Weise auswirken: 
Erstens können hohe, mittlere und niedrige 
Löhne von Berufsausübenden über die Zeit un-
terschiedlich stark steigen. In diesem Fall wird 
von unterschiedlichem Lohnwachstum gespro-
chen. Zweitens kann die Anzahl von bestimm-
ten Berufsausübenden, die mit verschieden 
hohen Löhnen verbunden sind, unterschiedlich 
stark wachsen oder sogar schrumpfen. Dies 
nenne ich Veränderung der Beschäftigungs-
struktur. Beide Veränderungen müssen immer 
im Zusammenhang betrachtet werden: Wenn 
hohe Löhne stark steigen, die mit ihnen ver-
bundenen Arbeitsplätze jedoch stark abgebaut 
werden, muss dies nicht die Lohnungleichheit 
erhöhen. Die Lohnungleichheit kann dadurch 
sogar sinken. Sollte jedoch die Beschäftigungs-
struktur konstant bleiben, wenn die Löhne 
stark unterschiedlich wachsen, erhöht sich 
unweigerlich die Lohnungleichheit. Ebenso 
verhält es sich, wenn das Lohnwachstum für 
alle Löhne gleich ist, aber vor allem Arbeits-
plätze im Niedriglohn- und Hochlohnbereich 
geschaffen werden.   

3.1. Berufsspezifische Folgen  

Tabelle 1 stellt für 26 Berufsgruppen drei un-
terschiedliche Informationen für 1993 und 
2011 bereit: ihr (inflationsbereinigter) durch-
schnittlicher Bruttostundenlohn in den Spal-
ten 2 und 3 sowie die Veränderung des 
durchschnittlichen Bruttostundenlohns über 
die Zeit in Spalte 4. Diese Information ist ein 
Indikator dafür, ob Berufe sich über den Zeit-
verlauf bezüglich ihrer Bezahlung verbessert 
oder verschlechtert haben oder ob die typi-
sche Bezahlung im Beruf stagniert. Die Spal-
ten 5 und 6 geben die relativen Häufigkeiten 
der Berufe zum jeweiligen Zeitpunkt an. 
Spalte 7 verdeutlicht, ob der relative Anteil 
der Berufe gewachsen, geschrumpft oder kon-
stant ist. Diese Spalte gibt daher eine Infor-
mation über den berufsstrukturellen Wandel 
in Deutschland in den letzten 20 Jahren. Die 
Daten basieren auf Erhebungen des Sozio-
Oekonomischen Panels (SOEP).  
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Die Berufe in Tabelle 1 sind absteigend 
nach ihrem durchschnittlichen Bruttostun-
denlohn von 1993 sortiert. Der obere Bereich 
der Tabelle wird von Spezialisten mit akade-
mischer Ausbildung sowie von Managern do-
miniert. Mit Ausnahme der Ingenieure wei-
sen alle Berufsgruppen in diesem oberen Teil 
sowohl eine Erhöhung des durchschnittlichen 
Lohns als auch des relativen Anteils auf. So-
wohl Leiter kleiner Unternehmen als auch 

Biowissenschaftler und Mediziner können ih-
ren Lohn stark erhöhen. Dieses obere Drittel 
wird durch Arbeitnehmer getragen, die ent-
weder ihre Arbeit stark rationalisieren kön-
nen (Biowissenschaftler, Ingenieure), die sehr 
industrienah arbeiten (Technische Fachkräfte 
und Unternehmensberater) oder nicht ersetz-
bar und wertschöpfungsstark sind (Manager, 
Juristen).  

 
Tabelle 1: Durchschnittliche (auf Preise von 2009 inflationsbereinigte) Bruttostundenlöhne, re-

lative Anteile nach Berufsgruppen (ISCO88 Zweisteller) für 1993 und 2011.a  

 
Durchschnittlicher 
Bruttostundenlohn Relativer Anteil in % 

Berufsgruppeb 1993 2011 Differenz 1993 2011 Differenz 
Physiker, Chemiker, Mathematiker und Ingenieure 20,74 20,71 -0,03 3,85 5,80 1,95 
Geschäftsleiter in großen Unternehmen 20,03 21,80 1,77 2,81 4,40 1,60 
Biowissenschaftler und Mediziner 18,00 21,25 3,26 0,49 1,37 0,88 
Juristen, Buchprüfer, Unternehmensberater, Sozi-
alberufe 16,91 17,68 0,77 2,39 6,06 3,68 
Wissenschaftliche Lehrkräfte 16,69 17,00 0,31 1,71 2,30 0,59 
Technische Fachkräfte 16,07 17,60 1,53 4,52 6,02 1,50 
Leiter kleiner Unternehmen 14,14 18,09 3,95 0,41 1,20 0,78 
Leitende Verwaltungsbedienstete 13,95 17,44 3,48 0,07 0,15 0,08 
Metallarbeiter, Mechaniker und verwandte Beru-
fe 13,38 13,58 0,20 10,08 6,17 -3,91 
Bediener stationärer und verwandter Anlagen 13,33 14,49 1,17 2,62 0,94 -1,68 
Präzisionsarbeiter, Kunsthandwerker 12,96 13,49 0,53 1,58 1,11 -0,47 
Verkaufsfachkräfte, Buchhalter, Makler, Polizei 12,96 14,16 1,20 9,91 13,95 4,04 
Büroangestellte ohne Kundenkontakt 12,89 13,10 0,21 11,29 10,92 -0,37 
Biowissenschaftliche und Gesundheitsfachkräfte 12,46 13,15 0,69 2,34 4,40 2,06 
Mineralgewinnungs- und Bauberufe 12,35 12,74 0,39 8,93 4,32 -4,61 
Fahrzeugführer und Bediener mobiler Anlagen 11,85 10,92 -0,93 5,15 3,64 -1,51 
Lehrer 11,63 13,08 1,45 1,75 2,78 1,03 
Maschinenbediener und Montierer 11,51 11,67 0,15 5,85 2,83 -3,02 
Sonstige Handwerks- und verwandte Berufe 10,94 10,63 -0,31 2,99 1,53 -1,46 
Büroangestellte mit Kundenkontakt 10,54 10,98 0,44 1,35 1,78 0,43 
Hilfsarbeiter im Bau, Industrie und Transportwe-
sen 10,42 9,88 -0,53 4,44 2,46 -1,97 
Personenbezogene Dienstleistungsberufe  9,18 8,92 -0,25 5,91 6,85 0,94 
Verkäufer und Vorführer 8,77 8,80 0,03 4,27 4,29 0,02 
Verkaufs- und Dienstleistungshilfskräfte 8,56 8,28 -0,28 4,06 3,82 -0,24 
Hilfsarbeiter in der Fischerei  7,06 7,06 0,00 0,45 0,19 -0,26 
Fachkräfte in der Landwirtschaft und Fischerei 7,06 7,87 0,80 0,78 0,71 -0,07 

a Quelle: SOEP V28. Eigene Berechnungen.  

b Die Berufsgruppen sind nach dem Lohn von 1993 geordnet. 
 
Auf diese Berufsgruppen im oberen Bereich 
folgen Berufe mit durchschnittlicher Bezah-
lung. Die Berufe in diesem Bereich nehmen 
sehr diverse Entwicklungen: Industrienahe 
Berufe wie Metallbearbeiter, Bediener tech-
nischer Anlagen oder Bauberufe haben stag-
nierende oder zum Teil rückläufige Löhne. 
Die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Arbeits-
plätze werden jedoch im großen Stil abge-

baut. Der relative Anteil der Berufe in der 
Mineralgewinnung und im Bau nimmt fast 
um die Hälfte ab. Ähnlich starke Entwick-
lungen gab es für Maschinenbediener oder 
Metallbearbeiter. Eine andere Entwicklung 
ist für Berufe erkennbar, die auf Personen- 
oder Kundenkontakt basieren. Gesundheits-
fachberufe, Verkaufsfachkräfte, Makler und 
Sicherheitskräfte können zwar ihre durch-
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schnittlichen Löhne nicht sonderlich steigern, 
allerdings werden die mit ihnen verbundenen 
Arbeitsplätze auf- und nicht abgebaut.  

Diese Unterschiedlichkeit der Entwick-
lung ist auch im unteren Lohnbereich er-
kennbar: Insgesamt steigen die Löhne – wenn 
überhaupt – nur sehr gering, in vielen Fällen 
müssen sogar Lohnrückgänge verkraftet 
werden. Allerdings steigt der relative Anteil 
von personenbezogenen Berufen (u.a. verber-
gen sich darunter Verkäufer, Kellner, Hotel-
angestellte oder Friseure), während der An-
teil von Handwerkern oder auch Hilfskräften 
im Bau oder der Produktion stark sinkt. 

3.2. Steigende Lohnungleichheit durch 
Polarisierung und Aushöhlung  

In welchem Verhältnis stehen die geschilder-
ten Veränderungen zum gesamten Anstieg 
der Lohnungleichheit in Deutschland? In Ab-
bildung 1 sind auf der linken Seite durch-
schnittliche Löhne innerhalb von 10%-
Gruppen der Lohnverteilung und auf der 
rechten Seite die Beschäftigungsstruktur 
nach Lohngruppen für die Jahre 1992 und 
2011 abgetragen. Für die linke Seite wurden 
die Lohnverteilungen für beide Jahre in je-
weils 10 Gruppen mit gleicher Größe einge-
teilt. Daraus resultieren die Gruppe der 10% 

aller Arbeitnehmer mit den niedrigsten Löh-
nen, die Gruppe der 10% aller Arbeitnehmer 
mit den höchsten Löhnen und die übrigen 
acht Gruppen dazwischen. Die Balken stellen 
den durchschnittlichen Bruttostundenlohn 
innerhalb dieser Gruppe für ein Jahr dar.  
Bei den unteren Gruppen ist ein Lohnrück-
gang zu sehen, der immer deutlicher wird, je 
geringer der Durchschnittslohn ist. Dies ist 
u.a. auf die schlechtere Lohnsituation für 
Hilfsarbeiter, Handwerker oder Verkäufer 
zurückzuführen. In der Mitte herrscht Lohns-
tagnation. Hier heben sich die leichten Lohn-
steigerungen u.a. von Gesundheitsfachberu-
fen mit zum Teil sinkenden Löhnen anderer 
Berufe auf. Mit zunehmendem Lohnniveau 
steigt auch das Lohnwachstum. Das Lohn-
wachstum der obersten 10% aller Lohnbezie-
her fällt am stärksten aus und ist mehr als 
doppelt so hoch wie das Lohnwachstum der 
nächsten Gruppe. Einen Hinweis darauf lie-
fern die starken Lohnsteigerungen für die 
Leiter von Unternehmen und von Medizi-
nern. Es spricht daher insgesamt viel für eine 
Interpretation der gestiegenen Lohnun-
gleichheit als Polarisierung. Gut bezahlte Be-
rufe verdienen mehr und schlecht bezahlte 
immer weniger. Die Mitte der Verteilung 
bleibt dabei konstant.  

 
Abb. 1:  Lohnentwicklung und Beschäftigungsentwicklung nach Lohnbezugsgruppen in den 

Jahren 1992 und 2011. 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP V28. 
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Auf der rechten Seite werden beide Lohnver-
teilungen für jedes Jahr in vier Gruppen ein-
geteilt, die nach ihrer Lage zum Median defi-
niert sind. Der Median ist derjenige Wert ei-
ner Verteilung, der genau in ihrer Mitte liegt. 
Niedrige Löhne sind solche, die weniger als 
die Hälfte des Medianlohns betragen. Hohe 
Löhne sind als Löhne definiert, die mehr als 
das Doppelte des Medianlohns betragen. Die 
übrigen zwei Gruppen stellen den Bereich 
ober- und unterhalb der Mitte dar, die weder 
nach unten oder oben extrem sind. Der Blick 
auf die rechte Seite zeigt: Während Arbeits-
plätze mit sehr niedrigen und sehr hohen 
Löhnen heute häufiger anzutreffen sind, 
wurden Arbeitsplätze mit mittleren Löhnen 
abgebaut. Tabelle 1 liefert Hinweise darauf, 
dass der Arbeitsplatzaufbau im oberen Teil 
der Verteilung vor allem durch Manager, In-
genieure und hochqualifizierte Dienstleister 
bedingt ist. Der Abbau in der Mitte steht für 
einen starken Rückgang von Berufen, deren 
Arbeitskraft durch Maschinen oder günstige-
re Konkurrenz aus dem Ausland ersetzt wur-
de. Die Abbildung verdeutlicht, dass diese 
Prozesse vor allem die Mitte des Arbeits-
marktes und nicht untere oder obere Ränder 
besonders betreffen. Aus diesem Grund wird 
auch davon gesprochen, dass sich der deut-
sche Arbeitsmarkt in der Mitte aushöhlt. Der 
Anstieg der Beschäftigung im unteren Be-
reich wird vor allem durch die Mehrbeschäf-
tigung von personen- und haushaltsnahen 
Dienstleistungen getragen, während vor al-
lem Hilfsarbeiter immer weniger beschäftigt 
werden.  

4. Fazit 

Der Anstieg der Lohnungleichheit in Deutsch-
land ist als eine Kombination aus  Lohnpola-
risierung und Aushöhlung der Beschäfti-
gungsstruktur erklärbar. Die Löhne polari-
sieren sich u.a., weil einzelne Berufe im obe-
ren Bereich der Verteilung die Nutznießer 
des technologischen Wandels sind. Ihre Lohn-
steigerungen stehen in starkem Zusammen-

hang mit der gestiegenen Bedeutung dieser 
Tätigkeiten für die Wertschöpfung von Un-
ternehmen. Andere Berufe leiden jedoch 
stark unter der Baumolschen Kostenkrank-
heit und können mit den Lohnsteigerungen 
im oberen Bereich nicht mithalten ohne Kun-
den zu verlieren. Daher koppeln sich vor al-
lem obere Löhne vom Rest der Verteilung ab. 
Der deutsche Arbeitsmarkt höhlt sich in der 
Mitte u.a. deshalb aus, weil die Arbeitsplätze 
vieler Berufe entweder dem technologischen 
Wandel oder der Verlagerung ins Ausland 
zum Opfer fallen. Gegen diese Entwicklung 
sind Berufe resistent, die stark personenge-
bunden (Gesundheitsfachberufe, Lehrer, 
Makler, Manager) oder in hohem Maße ana-
lytisches Denken benötigen (Chemiker, Inge-
nieur, Biowissenschaftler).  
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„EEG 2.0“: 
Die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

Heinrich Pehle 
 
 
 
 
 

1. Einleitung: Warum „EEG 2.0“? 

In Reaktion auf das Reaktorunglück von 
Fukushima, das sich im März 2011 ereignete, 
nahm die damalige Bundesregierung die so-
genannte Energiewende in Angriff – laut dem  
seinerzeitigen Bundesumweltminister Peter 
Altmaier das „größte Projekt seit dem Wie-
deraufbau“. Das Fundament dieses Vorha-
bens war jedoch bereits mehr als ein Jahr-
zehnt vorher gelegt worden und zwar durch 
das im Jahr 2000 verkündete „Gesetz für den 
Vorrang Erneuerbarer Energien“, das allge-
mein als „Erneuerbare-Energien-Gesetz“, 
kurz „EEG“, bezeichnet wird.  

Bis zum Jahr 2014 wurde dieses Gesetz 
bereits mehrmals novelliert: 2004, 2009 und 
zweimal 2012. Zum 1. August 2014 trat eine 
erneute Novelle des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes in Kraft. Damit versuchte die Bun-
desregierung, die im Koalitionsvertrag von 
2013 vereinbarte „grundlegende Reform“ des 
EEG umzusetzen. Federführendes Ressort 
für diese Reform war das Bundeswirtschafts-
ministerium, dem im Zuge der Regierungs-
bildung der großen Koalition die entspre-

chenden Kompetenzen aus dem Umweltmi-
nisterium übertragen worden waren. Folgt 
man seiner Auffassung, dann ist mit diesem 
Gesetz „eine zentrale Säule der Energiewen-
de“ reformiert und damit ein „wichtiger 
Schritt“ für deren weiteren Erfolg getan wor-
den, der einen „Neustart“ der Energiewende 
einleiten soll (BMWi 2014). Um diesen hohen 
Anspruch auf den Punkt zu bringen, also zu 
symbolisieren, dass sich mit der Reform des 
Jahres 2014 mehr verbindet als die eher 
marginalen Gesetzesänderungen, zu denen 
man sich in der Vergangenheit verstand, 
setzte Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel das Kürzel „EEG 2.0“ in die Welt.  

Das EEG sollte und soll die Stromversor-
gung klima- und umweltverträglicher ma-
chen, ohne die genuin energiepolitischen Ziele 
der Versorgungsicherheit und Wirtschaftlich-
keit zu vernachlässigen. Zu diesem Zweck 
fördert das Gesetz die Produktion von elektri-
schem Strom aus erneuerbaren Energien 
durch die Zusicherung fester, technologiespe-
zifischer Vergütungssätze sowie durch die ga-
rantierte Abnahme und vorrangige Einspei-
sung des „Ökostroms“ in die Übertragungs-
netze.  

Professor Dr. Heinrich Pehle 
Akademischer Direktor am Institut für Politische Wissenschaft 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
 
 
 

http://www.budrich-journals.de


26      Heinrich Pehle 

Die Energiewende wurde in dieser Zeit-
schrift schon einmal einer Analyse unterzo-
gen. In der damaligen Untersuchung ging es 
darum, zu prüfen, inwieweit die seinerzeitige 
Umsetzung der Energiewende dem Anspruch 
nachhaltiger Politik gerecht werden konnte. 
Dabei wurde die Förderung der erneuerbaren 
Energien plakativ als „Opfer des eigenen Er-
folges“ charakterisiert (Pehle 2013: 359). Die 
wichtigsten Gründe für diesen Befund wer-
den im Folgenden kurz zusammengefasst, um 
den Reformbedarf zu verdeutlichen, dem sich 
die 2013 ins Amt gekommene Bundesregie-
rung gegenübersah. Auf dieser Grundlage sol-
len anschließend die wichtigsten Inhalte des 
Reformpakets vorgestellt und kritisch disku-
tiert werden. Diese Diskussion wird verdeut-
lichen, dass auch nach Verabschiedung des 
EEG 2.0 an weiteren Reformen kein Weg vor-
beiführt. Wohin der künftige Reformprozess 
nach dem Willen der Bundesregierung führen 
soll, ist bereits vorgezeichnet. Das „EEG 3.0“ 
ist für das Jahr 2016 in Aussicht gestellt. Die 
Vorstellung und kritische Würdigung dieses 
Vorhabens wird diesen Beitrag abrunden.  

2. Ein Erfolgsmodell mit 
Reformbedarf 

Das EEG verpflichtet die Netzbetreiber, den 
Strom aus den erneuerbaren Energien in ihre 
Netze einzuspeisen und ihn zu staatlich fest-
gesetzten Preisen zu vergüten. Diese Vergü-
tung fällt deutlich höher aus als diejenige für 
konventionell erzeugten Strom. Sie wurde für 
eine Laufzeit der jeweiligen Anlagen von 20 
Jahren garantiert, um Investitionssicherheit 
zu schaffen. Die Differenz zwischen dem an 
der Strombörse jeweils notierten Preis und 
demjenigen, der für den Ökostrom bezahlt 
werden muss, zahlen die Verbraucher in 
Form einer sogenannten EEG- oder Öko-
stromumlage. Diese Förderung der regenera-
tiven Energien ist durchaus wirkungsvoll, 
was sich schon daran zeigt, dass sich ihr An-
teil am Bruttostromverbrauch zwölf Jahre 
nach Verkündung des Gesetzes bereits nahe-
zu vervierfacht hatte (vgl. Pankow 2014:16). 
Für das Jahr 2013 bezifferte ihn der Bundes-
verband der Deutschen Energie- und Was-
serwirtschaft auf insgesamt 23,4 Prozent (vgl. 
BDEW 2014). Was sich aus umweltpolitischer 

Sicht als Glücksfall ausnahm, erwies sich in 
anderer Hinsicht allerdings als problema-
tisch, denn für die Stromkunden zog diese 
Entwicklung deutlich erhöhte Preise nach 
sich. 

Je mehr Strom angeboten wird, desto 
niedriger fällt sein Preis aus. In der Konse-
quenz bedeutet das, dass die Differenz zwi-
schen Börsenpreisen und der Preisgarantie 
für den Ökostrom immer größer wurde. Je 
mehr also die erhöhte Ökostromproduktion 
die Börsenpreise drückte, desto teurer wurde 
der Strom für die Endverbraucher. Deshalb 
reichte die von den Stromkunden erhobene 
Umlage, die von den Netzbetreibern errech-
net und erhoben wird, nicht mehr aus, um die 
Preise bezahlen zu können, die den Produzen-
ten erneuerbarer Energien garantiert wer-
den. Die Förderumlage musste mit Beginn 
des Jahres 2013 um fast die Hälfte – von 3,6 
auf 5,28 Cent pro Kilowattstunde – erhöht 
werden. Strompreiserhöhungen von durch-
schnittlich 13 Prozent waren die Folge. Für 
das Jahr 2014 errechneten die Netzbetreiber 
eine Umlage in Höhe von 6,24 Cent. In diese 
Rechnung geht nicht nur ein, wie viel der 
Strom an der Börse kostet, sondern auch, wie 
viele Kunden die Umlage bezahlen müssen, 
beziehungsweise wie viele Abnehmer von die-
ser Pflicht befreit sind. 

Angesprochen sind damit diverse Privile-
gien für die energieintensive Industrie. Um 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Industrie nicht zu gefährden, wur-
den Unternehmen des produzierenden Ge-
werbes, die besonders viel Strom verbrau-
chen, seit jeher mit vergünstigten Ökostrom-
Umlagen bedacht oder ganz davon befreit. Je 
mehr Abnehmer von diesen Rabatten profi-
tieren, desto größer ist die Belastung der üb-
rigen Stromkunden. Unter dem Druck ver-
schiedener Interessenverbände hatte der Ge-
setzgeber den Kreis der Unternehmen, die 
von der Ökosteuerumlage befreit wurden, im 
Jahr 2012 kräftig erhöht. Beantragten im 
Jahr 2012 noch insgesamt 979 Standorte die 
Befreiung von der Umlage, waren es im Jahr 
2013 bereits 2.452. Die Begünstigungen, die 
sich im Jahr 2012 schon auf insgesamt etwa 
2,5 Milliarden Euro beliefen, stiegen deshalb 
im Jahr 2013 auf 4 Milliarden Euro. Im Jahr 
2014 wird sich dieser Betrag nach einer 
Schätzung der Bundesregierung auf 5,1 Mil-
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liarden Euro belaufen (vgl. Bundestagsdruck-
sache 18/1426). 

Das Problem wurde dadurch verschärft, 
dass das Erneuerbare-Energien-Gesetz für 
drastische Fehlallokationen sorgte. Die Son-
nenenergie trug nur zu etwas weniger als 
fünf Prozent zur gesamten deutschen Strom-
erzeugung bei und sorgte damit für etwa 20 
Prozent des produzierten Ökostroms, aber 
rund 55 Prozent aller Ökostrom-Subventio-
nen – knapp sieben Milliarden Euro jährlich 
– entfielen auf ihre Förderung. Die Bundes-
regierung hatte dieses Problem erkannt. Seit 
Beginn des Jahres 2013 richtet sich die Pho-
tovoltaik-Förderung für Neuanlagen deshalb 
nach der Höhe des Anlagenzubaus in den vor-
herigen Monaten, so dass die Einspeisevergü-
tung für Neuanlagen seitdem im Monats-
rhythmus korrigiert wird. Diese Maßnahme 
änderte jedoch nichts an der 20jährigen Ab-
nahme- und Preisgarantie für die bisher in-
stallierten Anlagen, und sie kam auch ohne die 
Festlegung konkreter Höchstmengen aus.  

Damit sind die wesentlichen Herausfor-
derungen markiert, denen es mit der Reform 
des EEG zu begegnen galt. Die Presseabtei-
lung des Wirtschaftsministeriums fasst sie 
stichpunktartig dahingehend zusammen, 
dass es insbesondere darum gegangen sei, 
den weiteren Anstieg des Strompreises spür-
bar zu bremsen, den Ausbau der erneuerba-
ren Energien planvoll zu steuern und sie bes-
ser an den Markt heranzuführen, ohne dabei 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
stromintensiven Industrie in Deutschland zu 
gefährden (BMWi 2014). Wie hat der Gesetz-
geber nun versucht, diesen Imperativen ge-
recht zu werden? 

3. Das „EEG 2.0“: Kernpunkte 
der Reform 

Seit Beginn der Förderung der erneuerbaren 
Energien mittels der EEG-Umlage waren 
insbesondere die Privilegien, die der stromin-
tensiven  Industrie gewährt wurden, Gegen-
stand der Kritik. Die hierfür geltenden Be-
stimmungen, die der Gesetzgeber als „Beson-
dere Ausgleichsregelung“ bezeichnet, wurden 
im Zuge der EEG-Novellierung überarbeitet, 
um den Trend der vergangenen Jahre zur 
kontinuierlichen Ausweitung der Gruppe be-

günstigter Unternehmen zu stoppen. Ent-
scheidend dafür ist nach Auffassung der 
Bundesregierung  die nunmehr beschlossene 
Anhebung der Eintrittsschwelle, d.h. des An-
teils der Stromkosten an der Bruttowert-
schöpfung der betroffenen Unternehmen von 
14 auf 16 Prozent. Neu ist auch, dass alle Un-
ternehmen für die erste von ihnen abgenom-
mene Gigawattstunde die volle Umlage und 
für den darüber hinaus verbrauchten Strom 
15 Prozent der regulären EEG-Umlage ent-
richten müssen. Für besonders energieinten-
sive Unternehmen gilt allerdings eine Be-
grenzung dieser Belastung auf  gestaffelte 
Anteile an ihrer Bruttowertschöpfung. 

Mindestens ebenso wichtig ist die noch-
mals reformierte, stufenweise Absenkung der 
Einspeisevergütung für den Ökostrom. 
Dadurch wird die durchschnittliche Vergü-
tung für erneuerbare Energien für Betreiber 
neuer Anlagen von derzeit ca. 17 Cent pro Ki-
lowattstunde ab Januar 2015 im Schnitt auf 
etwa 12 Cent reduziert. Die eigentliche Poin-
te dieser Regelung besteht darin, dass sich 
der Gesetzgeber, ausgehend davon, dass der 
Anteil erneuerbarer Energien an der Strom-
produktion bis zum Jahr 2015 zwischen 40 
und 45 Prozent und bis 2035 zwischen 55 und 
60 Prozent betragen soll, auf konkrete Men-
genziele – sogenannte Ausbaukorridore – für 
den jährlichen Zubau von erneuerbaren Ener-
gien festgelegt hat. Für die Energiegewin-
nung aus Photovoltaik, Windenergie an Land 
und Biomasse wurde jeweils ein „atmender 
Deckel“ festgelegt. Werden mehr neue Anla-
gen gebaut als im jeweiligen Ausbaukorridor 
vorgesehen, sinken die Fördersätze für weite-
re Anlagen je nach Umfang des überzähligen 
Zubaus in zunehmender Höhe. Für den um-
gekehrten Fall ist ab einem bestimmten 
Schwellenwert eine Erhöhung der Fördersät-
ze vorgesehen. Für die Windenenergie auf 
See gibt es einen festen Mengendeckel, d.h. 
dass hier die künftige Absenkung der För-
dersätze gemäß gesetzlich vorab festgeschrie-
bener Beträge vorgenommen wird. 

Eine weitere Neuerung betrifft die Ei-
genversorgung aus Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien. Eigenversorger wa-
ren bisher von der Entrichtung der EEG-
Umlage befreit. Betreiber von Neuanlagen 
werden künftig an den Kosten des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien in der Form betei-
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ligt, dass sie einen reduzierten Umlagesatz be-
zahlen. Er beträgt zunächst 30 Prozent, im Ka-
lenderjahr 2016 35 Prozent und ab 2017 40 
Prozent der regulären, von den Verbrauchern 
zu entrichtenden EEG-Umlage. Kleinanlagen, 
wie sie typischerweise auf den Dächern von 
Einfamilienhäusern installiert werden, sind 
von dieser Regelung, die mitunter als „Son-
nensteuer“ bezeichnet wird, ausgenommen. 

Als ein weiteres zentrales Anliegen der 
EEG-Reform 2014 galt die verbesserte In-
tegration der erneuerbaren Energien in den 
Strommarkt. Diesem Zweck dient die Direkt-
vermarktung des Ökostroms. Der Begriff Di-
rektvermarktung bezeichnet den Verkauf von 
Ökostrom entweder an der Strombörse in 
Leipzig oder an Großabnehmer, der ohne 
Wahrnehmung der fixen Einspeisevergütung 
getätigt wird. In diesem Fall wird der Strom 
aus erneuerbaren Energien an der Börse 
gleichberechtigt neben konventionell erzeug-
tem Strom gehandelt und zum selben Markt-
preis verkauft. In diesem Zusammenhang 
wurde im Jahr 2012 das sogenannte Markt-
prämienmodell eingeführt, das im EEG 2014 
fortgeschrieben wurde. Der finanzielle Unter-
schied zwischen dem an der Börse erzielten 
Strompreis und der vorherigen fixen EEG-
Vergütung des Ökostroms wird durch die 
Marktprämie ausgeglichen, so dass den Produ-
zenten von Ökostrom kein finanzieller Nach-
teil entsteht. Dadurch, dass die Förderung nun 
als Aufschlag auf den durchschnittlichen Bör-
senpreis und nicht mehr als fixe Summe je 
eingespeister Kilowattstunde gewährt wird, 
soll ein Anreiz gesetzt werden, auf schwan-
kende Marktpreise zu reagieren, so dass in 
Zeiten starker Nachfrage sogar höhere Erträge 
realisiert werden können. War den Ökostrom-
produzenten bisher generell freigestellt, sich 
zwischen diesem Modell und der Einspeisever-
gütung zu entscheiden, gilt seit 1. August 
2014, dass die Betreiber aller Neuanlagen ab 
einer Leistung von 500 Kilowatt ihren Strom 
direkt vermarkten müssen. Ab 1. Januar 2016 
wird diese Verpflichtung dann für alle Neuan-
lagen ab einer Leistung von 100 Kilowatt gel-
ten. Anlagenbetreiber sollen damit schrittwei-
se an ein neues Marktumfeld herangeführt 
werden, das eines Tages, nach Auslaufen der 
EEG-Vergütung, der Regelfall sein wird. 

Mit dem Marktprämienmodell wird zwar 
der Verkauf von Ökostrom den „normalen“ 

Marktmechanismen angenähert. Dass Anla-
gen zur Produktion von Strom aus erneuer-
baren Energien aber tatsächlich nur in der 
Höhe gefördert werden, die für ihren wirt-
schaftlichen Betrieb erforderlich ist, wird 
damit allerdings noch nicht sichergestellt. 
Mittelfristig – spätestens ab 2017 – soll des-
halb die Förderhöhe der erneuerbaren Ener-
gien wettbewerblich über Ausschreibungen 
bestimmt werden. Damit soll es möglich wer-
den, die günstigste Form der Energieerzeu-
gung bei den jeweiligen Technologien zu er-
mitteln. Weil der Gesetzgeber die Vorausset-
zungen dafür schaffen wollte, dass in einem 
ersten Schritt Erfahrungen mit dem neuen 
Instrument der Ausschreibung gesammelt 
werden können, ermächtigt das novellierte 
EEG die Bundesregierung, die Details dieser 
Ausschreibungen eigenständig, also ohne Zu-
stimmung des Bundestages und des Bundes-
rates in einer Rechtsverordnung zu regeln. In 
einer Pilotphase, die mit dem Jahr 2015 ein-
setzt, soll das Ausschreibungsmodell bereits 
für Photovoltaik-Freiflächenanlagen gelten. 
Ein entsprechender Verordnungsentwurf  
wurde vom Bundeswirtschaftsministerium im 
November 2014 auf den Weg gebracht. Er 
sieht vor, dass die Bundesnetzagentur von 
2015 an dreimal jährlich je 200 Megawatt So-
larstromleistung für Freiflächenanlagen aus-
schreiben soll. Investoren können sich darauf 
mit ihren Projekten bewerben. Wer die ge-
ringste Förderung je Kilowattstunde für sei-
nen Solarstrom verlangt, bekommt den Zu-
schlag. Das Verfahren wird so lange fortge-
setzt, bis die jeweils ausgeschriebene Menge 
vergeben ist. Investoren, die einen Zuschlag 
erhalten haben, müssen dem Verordnungs-
entwurf zufolge eine Kaution hinterlegen, um 
sicherzustellen, dass die jeweiligen Anlagen 
auch tatsächlich gebaut werden. Verzögert 
sich der Bau, drohen Strafzahlungen (vgl. 
Bauchmüller 2014: 17). 

4. Das EEG 2.0 in der Kritik 

Die Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes konnte erst nach intensiven Ver-
handlungen mit der Europäischen Kommissi-
on verabschiedet werden, denn der Wettbe-
werbskommissar monierte, dass Stromimpor-
te aus dem Ausland benachteiligt  würden. 
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Zudem würden die Privilegien, die der strom-
intensiven Industrie in Deutschland gewährt 
werden, eine unzulässige Begünstigung ge-
genüber der ausländischen Konkurrenz dar-
stellen. Mit dieser Begründung drohte die 
Kommission der deutschen Industrie mit 
massiven Nachzahlungen für die ihnen in den 
Jahren 2013 und 2014 gewährten Vorteile. 
Der Bundesregierung gelang es, diese Forde-
rungen auf einen Bruchteil herunterzuhan-
deln. Die Diskriminierung des importierten 
Grünstroms konnte sie nach offiziellen Anga-
ben (BMWi 2014) durch eine zweckgebundene 
staatliche Zahlung von 50 Millionen Euro für 
ein nicht näher benanntes EU-Infrastruk-
turprojekt kompensieren. Schließlich konze-
dierte die Bundesregierung, dass die künfti-
gen Ausschreibungen für neu zu installieren-
de Leistungen zu fünf Prozent für ausländi-
sche Projekte geöffnet werden.  

Die Einigung mit der Europäischen 
Kommission brachte die Kritiker im Inland 
allerdings nicht zum Schweigen. Den Inter-
netauftritten beispielsweise des Bundes für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND 2014) und des Bundesverbandes Er-
neuerbare Energien (BEE 2014), der hier 
stellvertretend als Vertreter der Produzen-
teninteressen genannt wird, lässt sich durch-
aus fundamentale Kritik an der EEG-Reform 
entnehmen. Von dieser Seite werden insbe-
sondere die Einbeziehung der Eigenversorger 
in das Umlagesystem, die grundsätzliche 
Beibehaltung der Industrieprivilegien und die 
Verpflichtung zur Direktvermarktung kri-
tisch gesehen. Bei den Rabatten, die der 
stromintensiven Industrie gewährt werden, 
sei wenig mehr als der Status quo festge-
schrieben worden. Schließlich habe sich die 
Gesamtsumme nicht verändert, sondern sei 
nur etwas anders verteilt worden. Die Ver-
pflichtung der Eigenversorger zur Entrich-
tung eines reduzierten Umlagesatzes konter-
kariere die dem EEG eigentlich zugrunde lie-
genden Philosophie der dezentralen Energie-
produktion. Die Direktvermarktung schließ-
lich würde einseitig die „großen Player“ be-
günstigen, während man die Betreiber klei-
nerer Anlagen schon wegen der aufwendigen 
Verfahren vor unnötige Hürden gestellt habe. 

Die Wirtschaftsverbände – hier repräsen-
tiert durch den Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK 2014) und den 

Bundesverband mittelständische Wirtschaft 
(BVMW 2014) – stehen dem EEG 2.0 grund-
sätzlich aufgeschlossener gegenüber. Insbe-
sondere das Bestreben der Bundesregierung, 
die durchschnittliche Einspeisevergütung zu 
senken, stößt hier auf positive Resonanz. 
Gleiches gilt für die Fortschreibung der In-
dustrierabatte. Auch gegen die Neuregelung 
der Direktvermarktung haben die Wirt-
schaftsverbände keine Einwände, während 
sie die künftige Belastung der Eigenversorger 
ablehnen, weil sie darin eine unnötige Belas-
tung der davon betroffenen Unternehmen er-
blicken. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich, nimmt 
man das im EEG 2.0 für die Zukunft veran-
kerte Ausschreibungsmodell in den Blick. Al-
lerdings hatten die hier beispielhaft zitierten 
Interessenvertretungen keinen Anlass, sich 
differenziert mit alternativen Szenarien aus-
einanderzusetzen. Das verhält sich in der 
wissenschaftlichen Diskussion anders. 

5. Zukunftsmusik: Förderung der 
Erneuerbaren Energien durch 
Ausschreibungen oder 
Quoten? 

Die Bundesregierung hat sich durch die Re-
form des Erneuerbare-Energien-Gesetzes für 
die Zukunft auf das Ausschreibungsmodell 
festgelegt. Die im derzeitigen EEG vorgese-
hene Pilotphase dient also ausschließlich da-
zu, praxisgesättigte Erfahrungen zu sam-
meln, die der weiteren Ausgestaltung des 
Modells, das schlussendlich nicht nur für die 
Photovoltaik, sondern für die Gesamtheit der 
regenerativen Energien dienen soll, zugrunde 
gelegt werden können. Die Konkretisierung 
des Modells wurde dem „EEG 3.0“ vorbehal-
ten, das im Jahr 2016 verabschiedet werden 
soll.  

Dass sich die Bundesregierung gegen die 
grundsätzliche Alternative, das sogenannte 
Quotenmodell, entschieden hat, stößt aller-
dings bei der Monopolkommission (2013), ei-
nem Beratungsorgan der Bundesregierung, 
auf Kritik. Die Kommission wird von zahlrei-
chen Wirtschaftswissenschaftlern unter-
stützt, die zwar konzedieren, dass auch das 
Ausschreibungsmodell gegenüber der bisheri-
gen Förderung durch das EEG eine wesentli-
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che Verbesserung darstellt, die aber behaup-
ten, dass es verglichen mit dem Quotenmodell 
doch deutliche Nachteile aufweise. 

Im Quotenmodell, für das Schweden als 
Vorbild gehandelt wird, wird nicht die Höhe 
einer Einspeisevergütung ex ante festgelegt, 
sondern lediglich die relative Menge an 
Strom aus erneuerbaren Energien. Dazu 
werden handelbare Grünstromzertifikate 
eingeführt und den Marktteilnehmern Vor-
gaben über die Anteile an Strom aus regene-
rativen Energien gemacht, die sie im Jahres-
durchschnitt beziehen müssen. Die Erzeuger 
des Ökostroms erhalten pro Mengeneinheit 
Strom ein Zertifikat. Zur Erfüllung der Quote 
haben die dazu Verpflichteten drei Möglich-
keiten. Sie können entweder selbst grünen 
Strom erzeugen, Strom aus erneuerbaren 
Energien von Dritten beziehen oder 
Grünstromzertifikate in entsprechender 
Menge am Markt erwerben. Die Mehrheits-
meinung der Wirtschaftswissenschaftler fasst 
Pankow (2014: 76) wie folgt zusammen: „Hin-
sichtlich der Kriterien ökologische Treffsi-
cherheit, Kosteneffizienz und Versorgungssi-
cherheit hat sich das Quotenmodell als das 
geeignetere Instrument herausgestellt.“ 

In der Theorie mag das stimmen, so die 
gegenläufige Meinung, die unter anderem von 
Claudia Kempfert, der viel zitierten Energie-
expertin des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung vertreten wird. Für den 
deutschen Markt würden allerdings die mit 
der Einführung eines Quotensystems ver-
bundenen Vorteile überschätzt, weil man an-
nehme, dass künftig nur noch die kosten-
günstigsten Technologien realisiert würden, 
die unter Umständen nur geringe Zukunfts-
perspektiven hätten (vgl. Kempfert 2013). Die 
Bundesregierung findet mit ihrer Ablehnung 
des Quotenmodells also durchaus auch wis-
senschaftliche Unterstützung, die allerdings 
nicht gleichzusetzen ist mit einer vorbehaltlos 
positiven Beurteilung des Ausschreibungs-
modells. Seine Einführung bleibt nach ge-
genwärtigem Wissensstand mithin ein Expe-
riment mit ungewissem Ausgang. 
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Zusammenfassung 
Bei TTIP geht es nicht allein um den Abbau 
von Zöllen, um Produkt- und Umweltstan-
dards, um Marktzugang und Investoren-
schutz. Angetrieben werden die Verhandlun-
gen durch grundlegende geopolitisch-stra-
tegische Ziele. Vorgeblich steht nichts weni-
ger als die Zukunft des politischen „Westens“ 
auf dem Spiel, ist die Errichtung einer „wirt-
schaftlichen NATO“ das Ziel. Doch mit diesen 
höchsten Zielen verbinden die Verhandlungs-
partner sehr konträre Erwartungen: Für die 
USA geht es um die Wiederherstellung ihrer 
durch die Krise geschwächten Führung in der 
Weltwirtschaft; für die EU um die Einbin-
dung der USA in ein festes wirtschaftspoliti-
sches Regelwerk, damit um die anerkannte 
gleichrangige Teilhabe an eben dieser Füh-
rung. Beides erscheint kaum vereinbar, der 
Ausgang der TTIP-Verhandlungen daher 
denkbar ungewiss. 
 
 
 
 

Vom EU-Binnenmarkt zu TTIP: 
Aus Konkurrenten sollen Partner 
werden 

In der ersten Februarwoche 2015 fand in 
Brüssel die achte europäisch-amerikanische 
Verhandlungsrunde über die geplante Trans-
atlantische Handels- und Investitionspart-
nerschaft (TTIP) statt. Sie sollte endlich sub-
stantielle Fortschritte bei den bislang noch 
nicht sehr weit gediehenen Verhandlungen 
bringen. Denn das Ziel, das Abkommen bis 
Ende 2015 fertig zu verhandeln, steht. Mit  
TTIP und dem bereits fertig verhandelten 
kanadisch-europäischen Freihandelsabkom-
men CETA (Canada EU Trade Agreement) 
soll ein großer einheitlicher transatlantischer 
Markt geschaffen werden, auf dem die Un-
ternehmen frei von Zöllen und kostspieligen 
Importprozeduren Handel treiben und ihre 
jeweilige Wettbewerbsstärke ausspielen kön-
nen; ein Markt, auf dem bestehende Normen, 
Regelungen und Vorschriften vereinheitlicht 
oder gegenseitig als gleichwertig anerkannt 
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werden und es staatlichen Instanzen versagt 
ist, einseitig neue Beschränkungen und Auf-
lagen für die Wirtschaft einzuführen, ohne 
sich mit dem Abkommenspartner darüber zu 
verständigen, kurz: ein einheitlicher Markt, 
auf dem allein die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen über ihren Erfolg entscheidet.  

Es scheint, als ob die USA mit TTIP er-
reichen würden, was schon vor 26 Jahren, im 
Februar 1989 der damalige amerikanische 
Wirtschaftsminister Robert Mosbacher unter 
dem Eindruck des EG-Programms zur Voll-
endung des Binnenmarkt forderte: einen 
„Platz am Tisch“ des Binnenmarktes für die 
USA, damit die EU sich nicht zu einer „Fes-
tung Europa“ entwickele. Und schon damals 
waren es nicht nur ökonomische Interessen, 
nicht zuletzt von den großen europäischen 
und amerikanischen Unternehmen vorge-
bracht, die sich davon eine Senkung ihrer 
Kosten und eine Erweiterung ihrer Märkte 
erhofften. Auch strategische Gesichtspunkte 
führten zu immer neuen Initiativen für ein 
Transatlantisches Freihandelsabkommen  
(TAFTA). Besorgte „Atlantiker“ im außenpoli-
tischen Establishment der USA und der EU-
Staaten verfolgten das Ziel, den nach dem 
Wegfall der Bedrohung durch die Sowjetuni-
on verloren gegangenen sicherheitspoliti-
schen „Kitt“ des atlantischen Bündnisses 
durch einen neuen wirtschaftlichen Kitt zu 
ersetzen.  

Beide Interessenlagen scheiterten jedoch 
an der starken politischen Logik des europäi-
schen Binnenmarktprogramms. 

Dieses war Mitte der 1980er Jahre 
schließlich lanciert worden, um der stagnie-
renden Wirtschaft der damaligen EG, die ge-
genüber den weltwirtschaftlichen Hauptkon-
kurrenten USA und Japan immer weiter zu-
rückzufallen drohte, neuen Schwung zu verlei-
hen. Es war also eine bewusste – und erfolgrei-
che – wirtschaftliche Kampfansage an die bei-
den anderen Wirtschaftsgroßmächte. Dass das 
Ende des Ost-West-Gegensatzes der neuge-
wonnenen Wachstumsdynamik in Europa ei-
nen zusätzlichen politischen Schub verlieh, 
kam als historischer Glücksfall hinzu. 

Das Beispiel des Binnenmarktpro-
gramms erwies sich vor dem Hintergrund ei-
nes nun wirtschaftlich und politisch zusam-
menwachsenden Europas auch international 
als enorm attraktiv. Die EU konnte eine Rei-

he von Freihandels- und Assoziationsabkom-
men mit dritten Ländern abschließen. Und 
die neuen EU-weiten Normen, Standards und 
Zertifizierungsverfahren wurden zu Refe-
renzgrößen für andere Handelsmächte, die 
den neugeschaffenen einheitlichen Markt für 
sich nutzen wollten. Mit der Errichtung der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union 1999 wurden nicht nur die wirtschaftli-
che Konsequenz aus der Vollendung des Bin-
nenmarktes und die politische Konsequenz 
aus der Einheit Deutschlands gezogen. Der 
Euro war auch eine bewusste Herausforde-
rung an die überragende Dominanz des ame-
rikanischen Dollar als Weltwährung (van 
Scherpenberg, GWP 4/2009). 

Binnenmarkt und Währungsunion waren 
Teil eines wirtschaftlichen und politischen 
Emanzipationsprogramms der EU-Staaten 
gegenüber der dominanten westlichen Füh-
rungsmacht USA, um innerhalb, notfalls 
auch außerhalb des westlichen Bündnisses 
ihre Interessen wirksamer durchsetzen zu 
können. 

Die EU hatte es daher nicht nötig, sich 
um der vergleichsweise bescheidenen Wachs-
tumsgewinne, die von einem transatlanti-
schen Freihandelsabkommen zu erwarten 
wären, auf Kompromisse mit den USA einzu-
lassen, die diesem Emanzipationsanspruch 
zuwider gelaufen wären, auch wenn immer 
neue Dialogforen und „High-Level-Groups“ 
immer neue Vorschläge in dieser Richtung 
machten. 

Wenn die Vorschläge der letzten dieser 
Arbeitsgruppen, die bezeichnenderweise als 
„High-Level-Group on Jobs and Growth“ fir-
mierte, vor zwei Jahren von den politischen 
Führern auf beiden Seiten des Atlantik auf-
genommen und in konkrete Verhandlungs-
mandate für ein neues umfassendes transat-
lantisches Integrationsabkommen, eben 
TTIP, gegossen wurden, dann nicht deshalb, 
weil diese Vorschläge überzeugender gewesen 
wären als die bisherigen. Dass nun auf ein-
mal die Zeit reif schien für ein solches Ab-
kommen, hat andere Gründe: die Finanzkrise 
und China.  

Zunächst erhoffen sich beide Seiten von 
TTIP einen Wachstumsschub für ihre krisen-
gebeutelten Wirtschaften. Darüber hinaus 
aber wollen sie der Herausforderung ihrer 
führenden Position in der Weltwirtschaft 
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durch den Aufstieg Chinas begegnen. Das 
macht sie zu scheinbar natürlichen Partnern. 
Es gehe darum, die künftigen Standards für 
die Weltwirtschaft zu setzen, bevor man die 
Fähigkeit dazu an China verliere, heißt es. 
Und von dem so artikulierten gemeinsamen 
weltwirtschaftlichen Führungsanspruch ist es 
nur ein kurzer Weg zur ideologischen Über-
höhung dieses Ziels in nichts geringeres als 
die „strategische Einheit des Westens“, die 
sich an TTIP zu bewähren habe (Philipp Ste-
phens, Financial Times, 8.4.2014). Hinter sol-
chen höchsten Titeln verbirgt sich freilich die 
Tatsache, dass beide Seiten mit TTIP strate-
gische Zwecke verfolgen, die schwerlich ver-
einbar sind. 

TTIP als Wachstumsprogramm 

Einig sind sich die USA wie die EU und ihre 
Führungsmächte in der Erwartung, dass 
TTIP durch die Senkung der Kosten sowie die 
Öffnung der Märkte für neue Geschäfte zu 
höheren Gewinnen der Unternehmen und 
damit zu mehr Kapitalwachstum führen und 
so dazu beitragen könne, die Finanz- und 
Wirtschaftskrise in den westlichen Wirt-
schaftsnationen endlich zu überwinden. Be-
stärkt werden sie darin nicht nur von den 
großen Unternehmen und ihren Verbänden 
auf beiden Seiten des Atlantik, sondern auch 
durch Studien von Wirtschaftsinstituten, die 
den Nutzen von TTIP für die beteiligten 
Volkswirtschaften detailliert in zusätzliche 
Arbeitsplätze und Einkommenszuwächse für 
den statistischen Durchschnittshaushalt um-
rechnen. So umstritten und methodisch frag-
würdig diese Studien sind, sie erfüllen den 
politischen Zweck, für den sie in Auftrag ge-
geben worden sind. 

Über die Details des geplanten Abkom-
men ist trotz anfänglicher restriktiver Veröf-
fentlichungspraxis der beteiligten Institutio-
nen inzwischen einiges bekannt. An dieser 
Stelle soll es allerdings nicht um diese Details 
gehen, nicht um Chlorhühnchen oder Gen-
technik, sondern um die dahinter stehenden 
Leitmotive „Nichtdiskriminierung“ und „In-
vestorenschutz“. 

Die Logik des geplanten umfassenden 
Abkommens aus Sicht der politisch Handeln-
den ist schlüssig: „Wachstum“ ist notwendig, 

damit die Bevölkerung Arbeit und damit Ein-
kommen hat, die Staaten selbst die für ihre 
Aufgaben nötigen Steuereinnahmen erzielen 
und auf den Finanzmärkten das Kapital für 
ihren über das Steueraufkommen hinausge-
henden Finanzbedarf aufnehmen können. 
Was wachsen muss, damit sich diese positi-
ven Folgen einstellen, das ist das rentabel 
angewandte private Kapital. Entscheidende 
Wachstumsbedingung ist daher die Sicherung 
des Rechts privater Eigentümer, ihr Kapital 
gewinnbringend zu investieren. Umgekehrt 
stellt jeglicher staatliche Eingriff in private 
Eigentumsrechte grundsätzlich ein Wachs-
tumshemmnis dar. In diesem Sinne sind jeg-
liche politisch-regulativen Auflagen oder Be-
schränkungen für die Geschäftstätigkeit pri-
vater Unternehmen, jegliche Verzerrungen 
oder Einschränkungen des freien Wettbe-
werbs durch Marktzutrittsbarrieren für be-
stimmte Bereiche, durch staatliche Eingriffe 
in die freie Preisgestaltung, durch direkte 
oder indirekte Subventionen, die dem eigenen 
Wirtschaftsstandort und dem dort investier-
ten Kapital Vorteile im internationalen Wett-
bewerb verschaffen oder zumindest bestehen-
de Wettbewerbsnachteile kompensieren, als  
Eingriffe in private Eigentumsrechte Wachs-
tumshindernisse. Denn sie begrenzen die 
Gewinnmöglichkeiten der konkurrenzfähigs-
ten, weil produktivsten und damit profita-
belsten privaten Kapitalinvestoren, ja ver-
wehren ihnen ganze potentiell gewinnträchti-
ge Anlagesphären.  

Was nach einem eher abstrakten Wachs-
tumsideal klingt, steht auf der Agenda der 
TTIP-Verhandlungen, bei denen, wie es heißt, 
kein Sektor tabu ist (sieht man vom Markt 
für audiovisuelle Medien ab, dessen Öffnung 
auf Druck Frankreichs ausdrücklich aus dem 
EU-Verhandlungsmandat ausgeschlossen 
wurde).  

Investorenschutz – Dreh- und 
Angelpunkt des Abkommens 

Die Radikalität des mit TTIP verfolgten An-
spruchs auf Freisetzung des privaten Kapitals 
von staatlichen Eingriffen in seine Eigentums-
rechte, d.h. seinen Anspruch auf gewinnbrin-
gende Anlage, kommt am deutlichsten in ei-
nem Schlüsselbereich des geplanten Abkom-
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mens zum Ausdruck, dem Investorenschutz. 
Die entsprechenden Bestimmungen sollen 
auswärtigen Investoren aus dem Land des 
einen Vertragspartners die Möglichkeit geben, 
wegen Verletzung ihrer Eigentumsrechte 
durch staatliche Regelungen des anderen Ver-
tragspartners diesen vor besonderen interna-
tionalen Schiedsgerichten auf Schadensersatz 
zu verklagen. Dieser Streitschlichtungsme-
chanismus (Investor-State Dispute Settlement 
– ISDS) und seine besondere Problematik sind 
von Thorsten Hippe in einem ausgezeichneten 
Fachaufsatz in dieser Zeitschrift (Hippe 2014) 
erschöpfend diskutiert worden. An dieser Stel-
le soll es nur um einen Punkt gehen, der bei 
Hippe eher knapp als „ökonomistischer Bias“ 
angesprochen wird: Wo die meisten entwickel-
ten rechtsstaatlich verfassten Industriestaaten 
es sich gemeinhin vorbehalten, und das auch 
verfassungsrechtlich so regeln, eine rechtliche 
Abwägung zwischen gemeinwohlverpflichte-
tem staatlichem Regelungsbedarf und den da-
durch eventuell verletzten privaten Eigen-
tumsrechten zu treffen, setzt das ISDS-Ver-
fahren, das im TTIP-Rahmen gelten soll, ge-
genüber allen nach Abkommensabschluss in 
Kraft tretenden einseitigen staatlichen Maß-
nahmen die privaten Eigentumsrechte abso-
lut. Allenfalls wenn eine noch einzusetzende 
gemeinsame Kommission der Vertragspart-
ner sich auf neue Regulierungsmaßnahmen 
einigt, entfiele für Investoren die Klagemög-
lichkeit. 

Wollte man allerdings – wie viele Kriti-
ker von ISDS – eine Zustimmung der EU und 
ihrer Mitgliedstaaten zu den Investoren-
schutzbestimmungen als „Auslieferung der 
Demokratie an die Konzerne“ interpretieren, 
träfe das die Sache nicht. Beide Seiten – und 
auf europäischer Seit sind das gerade auch 
kleinere, wirtschaftsschwächere Mitglied-
staaten mit bislang weniger attraktiven Be-
dingungen für ausländische Investitionen – 
rechnen sich aus, dass der Investorenschutz 
durch das ISDS-Verfahren die Wachstumsbe-
dingungen an ihrem Wirtschaftsstandort 
stärkt. Und Wachstum gilt ihnen als Grund-
lage der politischen Stabilität ihrer Demokra-
tien, als die wichtigste Versicherung gegen-
über einer demokratischen Machtübernahme 
durch linke oder rechte radikale Parteien.  

Wegen der öffentlichen Kritik an ISDS 
hat die Europäische Kommission im Herbst 

2014 den Punkt Investorenschutz/ISDS zwar 
zurückgestellt bis zum Ende der Verhandlun-
gen. Zugleich aber hat sie klargestellt, ebenso 
wie führende deutsche Politiker, dass es nicht 
in Frage komme, in TTIP auf die ISDS-Be-
stimmungen zu verzichten, wenn man gleich-
zeitig gegenüber dritten Staaten auf diesen 
Bestimmungen bestehe. Gemeint sind die 
laufenden Verhandlungen mit China über ein 
Investitionsschutzabkommen.  

Damit ist zugleich das zweite gemeinsa-
me Interesse der Verhandlungspartner aus-
gesprochen: die Außenwirkung von TTIP.  

TTIP als „Wirtschafts-NATO“? 
Die strategische Dimension 

Für den damaligen Handelskommissar der 
EU und TTIP-Verhandlungsführer, Karel de 
Gucht, besteht „der größte Wert des Abkom-
mens ... in unseren Beziehungen zum Rest 
der Welt. Warum? Weil die EU und die USA 
die größten Märkte und die einflussreichsten 
Standardsetzer der Welt sind. Jeder gemein-
same Ansatz wird diesen Einfluss verdoppeln. 
Und er kann die Regeln rund um die Welt 
setzen, auch in Ländern wie Brasilien, Indi-
en, China und Russland ...“ (de Gucht, 2014, 
Übers. JvS). Und ein amerikanischer Kon-
gressberater stellt klar: „TTIP wird die Re-
geln für die ganze Handelszone setzen, da-
runter alles von Regeln für Staatsbetriebe 
über geistige Eigentumsrechte bis zu staatli-
chen Subventionen. Mit  einer so großen Zo-
ne, die die Bedingungen für den Zugang von 
Nicht-Mitgliedern festlegt (und die Strafen, 
wenn sie die Regeln nicht einhalten), werden 
Amerika und Europa die Regeln für den glo-
balen Standard freier Marktwirtschaft be-
stimmen“ (Grant, 2013, Übers. JvS). 

Diese Statements mögen beispielhaft 
stehen für die Stoßrichtung von TTIP nach 
außen. Es soll darum gehen, weltweit nicht 
nur einheitliche Standards und Regulierun-
gen für Produkte und Dienstleistungen, son-
dern neue restriktive Regeln für staatliche 
Eingriffe in private Eigentumsrechte auslän-
discher Investoren durchzusetzen. Auch wenn 
mittlerweile überall auf der Welt – mit Aus-
nahme von Nordkorea – der Kapitalismus als 
herrschende Produktionsweise durchgesetzt 
ist, sehen dessen beide westlichen Vormächte 
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ihre Aufgabe noch längst nicht erfüllt. Gegen 
Staaten, die immer noch im Interesse von Be-
schäftigung, Wertschöpfung, Einkommens-
entwicklung an ihrem eigenen Wirtschafts-
standort oder aus anderen Gründen einseitig 
in die freie internationale Konkurrenz der 
Marktakteure eingreifen, gilt es den „globalen 
Standard freier Marktwirtschaft“ erst noch 
durchzusetzen. 

Das ist, darüber sind sich die beiden at-
lantischen Wirtschaftsmächte im klaren, eine 
herausfordernde Aufgabe. Nicht umsonst fei-
erte Hillary Clinton noch als US-Außenmi-
nisterin TTIP als künftige „wirtschaftliche 
NATO“. Und ein namhafter europäischer Si-
cherheitsexperte betont: „TTIP kann die 
NATO erneuern. TTIP handelt nicht nur von 
Freihandel, es bringt Länder zusammen, die 
Vertrauen haben in die Institutionen des an-
deren und die bereit sind, ihren „way of life“ 
gegen aufsteigende konkurrierende Mächte 
zu verteidigen“ (van Ham 2013, Übers. JvS). 

Der Begriff der „Wirtschafts-NATO“ zir-
kuliert in der Tat schon seit einigen Jahren 
diesseits wie jenseits des Atlantik durch Poli-
tik und Medien. Er begeistert gleichermaßen 
Sicherheitspolitiker, die die NATO für ein 
einzigartiges Erfolgskonzept halten, wie sol-
che, die sie tief in der Krise sehen und sich, 
wie van Ham, von TTIP ihre Erneuerung er-
warten. Doch der Begriff behauptet eine fal-
sche Analogie, die zudem etwas Verräteri-
sches an sich hat. Er ignoriert nicht nur die 
systemischen Gründe der Krise der NATO seit 
Ende des Ost-West-Gegensatzes (die hier nicht 
Gegenstand sein können), sondern auch die 
grundsätzliche Differenz zwischen der sicher-
heitspolitischen und der wirtschaftlichen Di-
mension der transatlantischen Beziehungen.  

In der NATO als Militärbündnis ergibt 
sich der Führungsanspruch der USA rein 
praktisch aus der krassen Asymmetrie der 
militärischen Kräfteverteilung; das europäi-
sche Interesse beschränkt sich auf die Mög-
lichkeit, innerhalb der NATO einen gewissen 
Einfluss auf die Entscheidungen der Füh-
rungsmacht nehmen zu können. Ein enges 
transatlantisches Wirtschaftsbündnis wie 
TTIP hingegen wäre ein Bündnis unter Glei-
chen. Es verbände die beiden führenden west-
lichen Weltwirtschaftsmächte, die im Handel 
mit Gütern und Dienstleistungen ebenso wie 
auf den globalen Finanzmärkten und nicht 

zuletzt bei ihrer Wirtschafts- und Währungs-
politik einander die schärfsten Konkurrenten 
sind. Dagegen steht aber der amerikanische 
Anspruch, durch TTIP (und das asiatisch-
pazifische Schwesterabkommen TPP – Trans-
Pacific Partnership) seine durch die Finanz-
krise und den Aufstieg Chinas erodierte Füh-
rungsrolle in der Weltwirtschaftsordnung zu-
rückzugewinnen.  

Aus amerikanischer Sicht ist TTIP daher 
strategisch gesehen das Angebot an die EU, 
an dieser Führung als maßgeblicher Partner 
mitzuwirken. Zugleich sind die USA für die 
Durchsetzung ihres weltwirtschaftlichen Füh-
rungsanspruchs auf diese Mitwirkung der EU 
in ganz anderer Weise angewiesen, als das 
für ihre militärische Führungsrolle gilt. 

Ein solche Mitwirkung bei der Wieder-
herstellung amerikanischer Führung in der 
Weltwirtschaft ist jedoch nicht der Zweck, 
mit dem die EU und ihre Mitgliedstaaten in 
die TTIP-Verhandlungen gegangen sind. Für 
sie geht es letztlich darum, die USA in ein 
klar definiertes Regelwerk einzubinden und 
sich vor Handelskonflikten, wie sie oft genug 
die transatlantischen Wirtschaftsbeziehun-
gen bestimmten, ein für allemal zu schützen.  

Die Verhandlungen erhielten auf europä-
ischer Seite ihren möglicherweise stärksten 
Impuls aus dem von Obama verkündeten 
„pivot to Asia“, der Absicht, in Zukunft Asien 
zum Dreh- und Angelpunkt amerikanischer 
Außenpolitik zu machen.  

Und darin scheinen sie bislang auch er-
folgreich gewesen zu sein. Denn die amerika-
nische „Hinwendung nach Asien“ hat ebenso 
wie die schon vor den TTIP-Verhandlungen 
gestarteten TPP-Verhandlungen stark an 
Dynamik verloren; die USA haben sich wie-
der verstärkt Europa zugewandt. 

Unklar ist allerdings, ob das für die EU-
Staaten eine gute oder eine schlechte Nach-
richt ist. Denn die entscheidende Triebkraft 
für diese amerikanische „Rückbesinnung“ auf 
Europa ist die Ukrainekrise.  

Die Ukraine-Krise – Stimulans für 
TTIP? 

Die Ukrainekrise hatte sich mit dem Sturz 
der Janukovich-Rgierung erst wenige Wochen 
lang zugespitzt, da meinte die Frankfurter 
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Allgemeine Zeitung bereits, als Folge der Kri-
se „neuen Schwung in den Handelsgesprä-
chen“ (FAZ, 24.3.2014) registrieren zu kön-
nen. Und der US-Handelsbeauftragte Froman 
stellte fest: „Die Entwicklungen in der Ukrai-
ne unterstreichen die ökonomische und stra-
tegische Logik (des TTIP-Abkommens).“ (Die 
Zeit, 16.5.2014). 

Tatsächlich wurden nicht nur die TTIP-
Verhandlungen intensiv vorangetrieben. 
Auch die Auseinandersetzung in Politik und 
Öffentlichkeit mit den Kritikern des Abkom-
mens ist schärfer geworden, gerade in 
Deutschland, dem Zentrum der TTIP-Kritik. 
Die Verknüpfung der TTIP-Verhandlungen 
mit der Wiederbelebung der NATO hat vor 
dem Hintergrund der erneut beschworenen 
„Bedrohung durch Russland“ an Gewicht ge-
wonnen. 

Die Verhandlungsposition der EU ist 
durch diese Entwicklung allerdings eher ge-
schwächt worden. Das soll abschließend noch 
einmal unter Rückgriff auf das umstrittenste 
und mächtigste Instrument von TTIP, die 
ISDS-Bestimmungen zum Investorenschutz 
gezeigt werden. Mit Blick auf die zu erwar-
tenden Konfliktfälle liegt der Verdacht sehr 
nahe, dass das ISDS-Verfahren einseitig zu 
Gunsten der USA wirkt. 

Amerikanischen Unternehmen etwa böte 
dieses Verfahren unter TTIP weitreichende 
Sicherheit vor bzw. Entschädigungsansprü-
che gegenüber Eingriffen europäischer Regu-
lierungsinstanzen, die womöglich öffentli-
chem Druck nachgeben, um aus umwelt- oder 
gesundheitspolitischen Erwägungen Stan-
dards für Produkte verschärfen oder deren 
Marktzugang gar ganz untersagen. Mit ISDS 
erhalten die USA eine starke Handhabe ge-
gen die Regulierungstätigkeit der EU und ge-
gen den Einfluss auf diese durch die europäi-
sche Zivilgesellschaft.  

Keinerlei Schutz oder Entschädigungs-
ansprüche böte TTIP umgekehrt EU-basier-
ten Unternehmen gegen einseitige Handels-
beschränkungen und sonstige Wirtschafts-
sanktionen, die die USA aufgrund ihrer ein-
seitig, willkürlich und oft exzessiv definierten 
„nationalen Sicherheitsinteressen“ verhängen 
(Lohmann 2014). Gegen transatlantische Dif-
ferenzen in der Sanktionspolitik ist TTIP 
wertlos. Solche Differenzen hat es in der Ver-
gangenheit mehrfach gegeben, etwa was die 

US-Sanktionen gegen Kuba, den Iran oder 
Sudan angeht.  

Und es ist wahrscheinlich, dass es schon 
im laufenden Jahr über die Sanktionen gegen 
Russland erneut zu einem transatlantischen 
Konflikt kommt. In der EU werden Sanktio-
nen vom Rat der Europäischen Union als al-
leinigem Legislativorgan in Fragen der Ge-
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
einstimmig beschlossen. Die Sanktionen ge-
gen Russland sind bislang für die Dauer eines 
Jahres beschlossen worden und bedürfen 
auch im Falle einer Verlängerung erneut ei-
nes einstimmigen Beschlusses. Es ist ange-
sichts der derzeitigen zunehmenden inner-
gemeinschaftlichen Differenzen in der Sank-
tionspolitik gegenüber Russland gut denkbar, 
dass für die ab Juni 2015 fällige Verlänge-
rung der wichtigsten Wirtschafts- und Fi-
nanzsanktionen eine Einstimmigkeit nicht 
mehr zu erzielen ist, sie somit auslaufen.  

Die USA haben zwar ihre eigenen Russ-
land-Sanktionen eng an die der EU ange-
lehnt; diese sind jedoch vom Kongress mit 
Gesetzeskraft – und ohne Befristung – be-
schlossen worden; ihre Beendigung ist an 
weitreichende Bedingungen geknüpft, deren 
Erfüllung durch Russland nicht zu erwarten 
ist. Angesichts der republikanischen Mehr-
heit in beiden Häusern des Kongresses seit 
Januar 2015 ist es also höchst unwahrschein-
lich, dass der Kongress einer Aufhebung der 
Sanktionen zustimmt (Lohmann 2013 und 
Rennack 2014 erläutern das schwierige Ver-
fahren zur Aufhebung amerikanischer Sank-
tionen am Beispiel Iran). Wenn aber die EU-
Sanktionen gegen Russland fallen, könnten 
europäische Unternehmen, die dann wieder 
erlaubte Handels- und Finanztransaktionen 
mit russischen Firmen vornehmen, selbst als 
Sanktionsbrecher zum Ziel amerikanischer 
Strafmaßnahmen gegen ihre amerikanischen 
Vermögenswerte werden. Die französische 
Großbank BNP Paris Bas, die – ohne europä-
isches Recht verletzt zu haben – wegen des 
Verstoßes gegen amerikanische Sanktionen 
gegen Sudan und Iran 2014 zu einer Geld-
strafe von knapp 10 Mrd. $ verurteilt wurde, 
ist hier ein warnendes Beispiel. Eine Klage 
gegen solche einseitige extraterritoriale 
Sanktionierung wäre unter einem künftigen 
ISDS-Regime nicht möglich. Denn solche gra-
vierenden staatlichen Eingriffe in private Ei-
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gentumsrechte wären aufgrund der zu erwar-
tenden (so auch im CETA-Abkommen enthal-
tenen) generellen Ausnahmeklausel für Maß-
nahmen „im Interesse der nationalen Sicher-
heit“ dem TTIP-Streitschlichtungsverfahren 
entzogen. Und angesichts der weltweiten 
Reichweite amerikanischer „nationaler Si-
cherheitsinteressen“ sind auch dem Anwen-
dungsbereich dieser Klausel durch die USA 
kaum Schranken gesetzt. 

Kommt TTIP?  

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Ver-
handlungsdelegationen sich unter dem Druck 
der von den politischen Führungen beider 
Seiten geltend gemachten strategischen Inte-
ressen bis Ende 2015 auf einen Abkom-
menstext einigen. Dann jedoch beginnt erst 
die eigentliche politische Debatte, in der es 
darum gehen wird, ob das Abkommen wirk-
lich im nationalen Interesse der beteiligten 
Staaten ist. Und diese Debatte dürfte vor al-
lem auf EU-Seite heftig werden.  

In den USA bedarf der Präsident zum 
Abschluss des Abkommens der Ermächtigung 
des Kongresses durch die Trade Promotion 
Authority (TPA), die es erlaubt, das Handels-
abkommen  im sogenannten Fast Track-
(Schnell-)Verfahren, in dem nur die Annahme 
oder Ablehnung des gesamten Abkommens, 
jedoch keine Änderung zulässig ist, ratifizie-
ren zu lassen.  

Zwar hat die republikanische Kongress-
mehrheit erkennen lassen, dass sie bereit ist, 
dem Präsidenten diese Ermächtigung zu ge-
ben. Fraglich bleibt dennoch, ob es im Wahl-
jahr 2016 noch gelänge, TTIP aus dem Wahl-
kampf herauszuhalten und seine Ratifizie-
rung im Kongress abzuschließen. 

In der EU gibt es noch keine Klarheit 
über das Ratifizierungsvefahren. Wahr-
scheinlich aber wird TTIP als „gemischter 
Vertrag“ behandelt, der sowohl in die alleini-
ge Kompetenz der EU wie in die Zuständig-
keit der einzelnen Mitgliedstaaten fällt. In 
diesem Fall ist über die Ratifizierung durch 
den Rat der EU und das Europäische Parla-
ment nach dem EU-Vertrag hinaus die Zu-
stimmung aller nationalen Parlament der 
Mitgliedstaaten erforderlich. Dass TTIP in al-
len 28 nationalen Parlamenten eine Mehrheit 

findet, ist wenig wahrscheinlich. Die neue 
griechische Regierung unter Alexis Tsipras 
hat bereits klargestellt, das Abkommen auf 
keinen Fall ratifizieren zu wollen. Gleichwohl 
könnte die EU-Kommission bei TTIP ebenso 
wie bei CETA die Öffentlichkeit vor vollende-
te Tatsachen stellen, indem sie eine vorläufi-
ge Anwendung“ des Abkommens verfügt, 
durch die es auch ohne Ratifizierung bereits 
rechtliche Wirkung entfaltet. 

Aber selbst wenn TTIP scheitern sollte, 
bleibt es notwendig, sich zu verdeutlichen, 
welch weitreichende und vermessene Welt-
ordnungsansprüche die beiden atlantischen 
Partnermächte damit angestrebt – und wo-
möglich keineswegs aufgegeben haben. 
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Zusammenfassung 
Der Beitrag thematisiert, wie sich die Wahrnehmung der deutschen Einigung und ihrer Folgen 
seitens der Bevölkerung in Ost- und Westdeutschland von 1990 bis zur Gegenwart darstellt. Dabei 
treten im Spiegel der ausgewählten Bevölkerungsumfragen Schwankungen und ebenso Versteti-
gungen auf. Bemerkenswert ist insbesondere, dass sich in beiden Landesteilen ab etwa der Mitte 
der 1990er Jahre die Unterstützung der bundesrepublikanischen Ordnung und ihrer Institutionen 
gefestigt hat. Zusätzlich werden sogenannte Stellvertreter-Umfragen herangezogen, die vor 1990 
erhoben worden sind und über Einstellungen der DDR-Bürger Auskunft geben. Gezeigt werden 
kann, dass die Mehrheit der Ostdeutschen damals eine virtuelle Identifikation mit dem politischen 
und wirtschaftlichen System der Bundesrepublik bereits ausgebildet hatte. 

1. „Es war nicht alles schlecht in der DDR“ – eine eher unpolitische 
Reminiszenz 

Nimmt man aktuelle Bevölkerungsumfragen zur Hand, so ist nach wie vor eine Mehr-
heit der Ostdeutschen der Meinung, dass die DDR auch manche guten Seiten gehabt 
habe. Als besondere Stärken der DDR werden gemeinhin, wie zuletzt im September 
eine vom MDR in Auftrag gegebene Erhebung ergab, das Schulsystem (78%), die sozia-
le Absicherung (75%), die Gleichberechtigung von Mann und Frau (69%) sowie das Ge-
sundheitssystem und der Schutz vor Kriminalität und Verbrechen (jeweils 66%) ge-
nannt (Infratest September 2014). 
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Abbildung 1:  Besondere Stärken der Bundesrepublik 
Frühere und aktuelle Bewertungen (1995/2014) 

 
 
Trauern Ostdeutsche also bevorzugt der DDR nach? – Eine solche Schlussfolgerung 
ginge fehl. Denn ebenso bestätigen Umfragen immer wieder, dass kaum jemand im Os-
ten der Bundesrepublik das realsozialistische System der DDR zurückhaben möchte. 
Bezeichnenderweise werden Systemvorteile der verblichenen DDR in Bereichen veror-
tet, die, wie die oben genannten, einen Bezug zu den privaten Lebensbedingungen hat-
ten, dort elementare Sicherheitsbedürfnisse abdeckten und sogar – wenn auch beschei-
dene – Möglichkeiten persönlicher Selbstentfaltung eröffneten. Die verbreitete Lesart, 
es sei „nicht alles schlecht“ in der DDR gewesen, korrespondiert auf der Motivebene 
sehr eng mit der subjektiven Überzeugung, man habe zu DDR-Zeiten „privat alles in 
allem ganz gut leben“ können. 

Zum vollständigen Bild, das sich Ostdeutsche heute von der DDR machen, gehört 
andererseits auch, dass persönliche Freiheiten (86%), Reisefreiheit (94%), die Wirt-
schaft (83%), der Lebensstandard (72%), berufliche Entwicklungschancen (69%) sowie 
eben auch das politische System (57%) als spezielle Stärken der Bundesrepublik ange-
sehen werden. Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben sich diese der Bundesrepublik 
zugeschriebenen Systemvorteile in der ostdeutschen Wahrnehmung durchwegs weiter 
gefestigt (Abbildung 1). Wo in der Erinnerung gleichzeitig dennoch „gute Seiten“ der 
DDR tradiert werden, handelt es sich folglich um eine eher unpolitische Reminiszenz 
positiv erlebter Phasen privater Arbeits- und Familienbiografien. 
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2. Westdeutschland als wahrgenommene bessere Alternative – die 
DDR und die Bundesrepublik im Systemvergleich aus Sicht der 
Ostdeutschen vor 1990 

Wie schätzten die Ostdeutschen vor 1990 ihre Lebensumstände und ihre Zukunftser-
wartungen in der DDR konkret ein und welches Bild hegten sie damals im Vergleich 
damit von der Bundesrepublik? – Zur Einschätzung dieser Frage waren wir bisher auf 
journalistische Reportagen, literarische Betrachtungen, biografische Zeugnisse oder in-
dividuelle Aussagen angewiesen. Seitdem aber die vertraulichen Stellvertreterumfra-
gen, welche die Infratest Kommunikationsforschung im Auftrag des Gesamtdeutschen 
Ministeriums von 1969 bis 1989 fortlaufend durchgeführt hat, aus dem Dunkel archi-
vierten Vergessens, dem sie zwei Jahrzehnte anheimgefallen waren, jüngst wieder her-
vorgeholt worden sind (DIE ZEIT 45/2014), verfügen wir über ungleich verlässlichere 
Kenntnisse über die damaligen politischen Grundhaltungen der Bevölkerung der DDR 
(vgl. Köhler 1992 und 1994). Da direkte Befragungen ostdeutscher Bürger naturgemäß 
nicht in Frage kamen, wurde bei Infratest das methodische Modell einer Stellvertreter-
forschung, d.h. eine Kombination aus teilnehmender Beobachtung und indirekter Be-
fragung von bundesdeutschen Besuchern der DDR entwickelt (zur Methodik nähere 
Angaben bei Köhler 1992 und 1994).  

Wie die Verlaufslinie der gemessenen Einstellungen der Ostdeutschen zum politi-
schen System der DDR von Ende der 60er bis ausgangs der 80er Jahre zeigt, verhielt 
sich eine Mehrheit der DDR-Bürger, die meist jenseits der 50 Prozent lag, gegenüber 
dem politischen System ihres Landes angepasst bis indifferent, d.h. gleichgültig oder 
auch desinteressiert. Die Anteile der Anhänger des Systems und der entschiedenen 
Gegner schwankten in dieser Zeitspanne jeweils zwischen 20 und 30 Prozent. Dabei 
umfasste die Kerngruppe der überzeugten Parteigänger zwischen 5 und 10 Prozent. 
Erst im Jahr 1989, als sich die Legitimationsschwäche des Regimes verstärkte, nahm 
die Zahl der Systemgegner auf knapp 40 Prozent deutlich zu. In demselben Jahr 
schrumpfte die Zahl derer, die sich mit dem herrschenden System im Großen und Gan-
zen identifizierten, auf etwa 13 Prozent (Infratest 1988/4, 67). 

Wer sich seinerzeit mit dem System der DDR arrangierte, war mit diesem nicht 
automatisch zufrieden. Tatsächlich meinte dauerhaft nur eine Minderheit, die seit Mit-
te der 70er Jahre stets unter 10 Prozent lag, dass sich die politischen Verhältnisse im 
Land verbessert hätten. Eine große Mehrheit zwischen 50 und 70 Prozent registrierte 
hingegen keinerlei Veränderungen zum Besseren wie zum Schlechteren, sondern die 
Stagnation mittelmäßiger Bedingungen (Köhler 1994).  

Welche Unterstützung einer politischen Ordnung zuteilwird, hängt generell we-
sentlich davon ab, wie eine Bevölkerung ihre alltäglichen Lebensbedingungen erfährt. 
Dieser enge Konnex zwischen den Wahrnehmungen von Politik und Lebenslage bestä-
tigt sich auch für die DDR. Seit 1968, dem Beginn der Stellvertreterumfragen, hat 
durchgehend lediglich eine Minderheit der Ostdeutschen die allgemeinen Lebensbe-
dingungen in ihrem Land als gut oder gar sehr gut angesehen. Während der 80er Jah-
re bewerteten höchstens noch 20 Prozent die Lebensbedingungen positiv. Höher, näm-
lich zeitweise über 30 Prozent, lag in diesem Jahrzehnt vor dem Systemumbruch die 
Zahl der negativen Stimmen. Die Mehrheit stufte die Möglichkeiten, die der Alltag der 
DDR bot, als mittelmäßig ein (Ebenda). 

Zwar gelang es der Staatsführung der DDR, die wichtigsten Daseinsgrundbedürf-
nisse der Bevölkerung, wie Arbeit, Wohnen, soziale Absicherung und materielle Repro-
duktion, gesamtgesellschaftlich zu erfüllen, wenn auch auf einem verglichen mit der 
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BRD bescheidenen Niveau und, wie wir heute wissen, um den Preis der Vernachlässi-
gung ökonomischer Innovation. Dass sich die wirtschaftliche Lage gebessert hätte, be-
jahte indessen regelmäßig nur eine Minderheit (Abbildung 2). Dabei hatten Ostdeut-
sche die Bundesrepublik als Vergleichsgröße ständig vor Augen. Wurde genauer nach-
gefragt, wie die DDR-Bürger ihre Lebenslagen und Lebenschancen konkret einschätz-
ten, schnitt Westdeutschland im Vergleich der Systeme seinerzeit ausnahmslos besser 
ab. Beispielsweise war die Bundesrepublik in den Bereichen wirtschaftliche Leistung 
und soziale Sicherheit, Gleichheit der Chancen und persönliche Zukunftsaussichten 
nach Ansicht des weit überwiegenden Teils der ostdeutschen Bevölkerung der DDR klar 
überlegen (Abbildung 3). 
 
Abbildung 2:   Meinung über die wirtschaftliche Lage des DDR-Bürgers 1978 bis 1988  

 
Erläuterungen: Als Basis dienten DDR-Bewohner ab 14 Jahren (Person X), die sich zu diesem 
Thema geäußert haben. 

Quelle: Infratest Kommunikationsforschung 01/1994: 76. 
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Allerdings wurden die Verhältnisse in der Bundesrepublik aus der Distanz der DDR 
durchaus differenziert wahrgenommen. So schwächte sich die Meinung, im Westen 
seien die Einkommen gerechter verteilt als im Osten, in den 80er Jahren erkennbar ab 
(Abbildung 3). Dass damals auch in der Bundesrepublik Probleme auftraten, so etwa 
auf dem Arbeitsmarkt, haben die Ostdeutschen sehr wohl registriert. 
 
Abbildung 3: Systemvergleich: Bundesrepublik ─ DDR, 1978 bis 1988 

 
Erläuterungen: Als Basis dienten alle DDR-Bewohner (Person X), die sich zum jeweiligen Thema 
geäußert haben. +10 würde bedeuten: Alle Gesprächspartner in der DDR sind der Ansicht, die je-
weilige Gegebenheit treffe eher auf die Bundesrepublik zu. -10 würde bedeuten: Alle Gesprächs-
partner in der DDR sind der Ansicht, die jeweilige Gegebenheit treffe eher auf die DDR zu.  

Quelle: Infratest Kommunikationsforschung 01/1994: 84. 
 
Über die Jahre hinweg verbreitete sich in der Bevölkerung der DDR kontinuierlich die 
Auffassung, dass die Bundesrepublik die besseren Zukunftsaussichten böte als das ei-
gene Land. Die Zahl derer, die diese Meinung teilten, wuchs von 53 Prozent im Jahr 
1973 bis auf 81 Prozent im Jahr 1989 an (Infratest Kommunikationsforschung 01/1994). 
Gegen 60 Prozent der DDR-Bürger erwarteten in der Zukunft daheim keine wirkliche 
Besserung der eigenen wirtschaftlichen Lage. Und es waren überwiegend Angehörige 
der berufsaktiven Altersgruppen zwischen 30 und 49 Jahren, welche diese pessimisti-
sche Perspektive einnahmen (Infratest 1988/4: 81). 
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3. Wiedervereinigung als immerwährendes Wunschbild und 
vorauseilende Identifikation mit der politischen Ordnung der 
Bundesrepublik 

Aufgrund dessen, dass die Bundesrepublik im persönlichen Systemvergleich fortwäh-
rend so viel besser abschnitt, nimmt es nicht wunder, dass die Bevölkerung der DDR 
die Wiedervereinigung mit dem westlichen Teil Deutschlands als ein immerwährendes 
Wunschbild vor Augen hatte. Im Jahr 1970 bekundeten 79 Prozent der Ostdeutschen 
ein starkes und weitere 16 Prozent ein eingeschränktes Interesse an der Einigung. 
1984 sprachen sich 89 Prozent für und 6 Prozent dagegen aus. Im Einigungsherbst 
1990 war die Zahl der ostdeutschen Einigungsbefürworter auf 94 Prozent gestiegen 
(Köhler 1992, S. 77) (Abbildung 4). 
 
Abbildung 4: Einstellung der Deutschen/Ost zur Vereinigung im Trendvergleich 

1984/1990 

 
Quelle: Infratest Kommunikationsforschung GmbH, Oktober 1991. Aus: Köhler 1992 
 
In Kenntnis dieser seit langem weitest verbreiteten Einigungspräferenz, die im kol-
lektiven Gefühlshaushalt der Ostdeutschen fest verankert war, überrascht es im Rück-
blick nicht, dass die zentrale Ansage: „Wir sind das Volk“, welche die Massendemon-
strationen im Oktober und November 1989 artikulierten, schon um die Jahreswende 
1989/90 gegen die Losung „Wir sind ein Volk“ ausgetauscht worden ist. Dem demokra-
tischen Systemmodell der Bundesrepublik räumten die Ostdeutschen im Herbst 1990 
einen großen Vertrauensvorschuss ein: 73 Prozent identifizierten sich zu diesem Zeit-
punkt mit dem politischen System der Bundesrepublik, und weitere 19 Prozent pass-
ten sich der neuen Ordnung „notgedrungen“ an (Ebenda, S. 79, Abbildung 5). Ein auch 
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nur annähernd hohes Maß an Unterstützung hatte die DDR selbst zu ihren besten Zei-
ten nicht erfahren. 
 
Abbildung 5: Persönliche Haltung zum politischen System der Bundesrepublik der 

Deutschen/Ost im Herbst 1990 

 Deutsche / Ost 
Gesamt in % 

Ich bin völlig von der Richtigkeit des Systems in der Bundesrepublik überzeugt.   7 

Ich bin dem politischen System der Bundesrepublik gegenüber im Allgemeinen positiv eingestellt, 
wenn ich auch bestimmte Dinge kritisiere. 

66 

Ich muss mich notgedrungen dem politischen System in der Bundesrepublik anpassen, ohne von der 
Richtigkeit überzeugt zu sein.  

19 

Ich lehne das politische System in der Bundesrepublik grundsätzlich ab.   1 

Mir ist das politische System eigentlich gleichgültig. Ich interessiere mich nicht für Politik.   6 

Aus: Köhler 1992  

4. Die Flüchtigkeit der Illusionen: Psychologische Effekte der 
Umbruchskrisenjahre 1991/92 

Bekanntlich ist dem formellen Vollzug der deutschen Einigung am 3. Oktober 1990 in 
den Jahren 1991 und 1992 eine massive ökonomische und gesellschaftliche Umbruchs-
krise in Ostdeutschland nachgefolgt. Die Wirtschaftsleistung brach um ein Drittel ein 
(IWH 2010). Binnen Jahresfrist verloren mehr als zwei Millionen Erwerbstätige ihren 
Arbeitsplatz (Landua 1992). Flankierende Maßnahmen wie Frühverrentung und aty-
pische Beschäftigungsverhältnisse (Kurz- und Teilzeitarbeit, gering entlohnte Arbeit) 
boten zwar materielle Auffangeffekte (Krause u.a. 2012), nahmen aber häufig nicht 
das Gefühl, ein Verlierer der Einigung zu sein. Die anhaltende Abwanderung in den 
Westen der Republik brachte den neuen Bundesländern zudem einen Aderlass an ins-
besondere gut qualifizierten, jungen und weiblichen Personen. 

Vor diesem krisenhaften Erfahrungshintergrund sind die zunächst hochfliegenden 
Hoffnungen und Erwartungen eines bruchlosen persönlich Aufstiegs infolge der Eini-
gung verständlicherweise vielfach rasch verflogen. An die Stelle flüchtiger Illusionen 
über ein schnelles ostdeutsches Wirtschaftswunder traten alsbald existentielle Unsi-
cherheiten und Ängste. Wie Umfragen des Sozioökonomischen Panels (SOEP) zeigen, 
machte sich im Frühsommer 1991 fast jeder zweite Ostdeutsche (47%) Sorgen um die 
allgemeine Entwicklung sowie um seinen Arbeitsplatz. Fast 38 Prozent befürchteten, 
die eigene wirtschaftliche Situation werde instabil werden (Landua 1992, S. 25). In 
Westdeutschland lag zum gleichen Zeitpunkt die Quote der Besorgnis um mehr als das 
Dreifache niedriger (Ebenda). Binnen eines Jahres hatte sich der Mittelwert der Le-
benszufriedenheit im Osten auf der 10er-Skala um einen Punkt verschlechtert – und 
das, obwohl der zeitliche Vergleichspunkt noch in der DDR lag. 

Was nicht überrascht: Auf die Systemakzeptanz wirkte sich die um sich greifende 
Verunsicherung nachteilig aus. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre gingen in Ost-
deutschland beispielsweise die Zufriedenheit mit den parteienstaatlichen Institutio-
nen, die Zustimmung zur Idee der Demokratie sowie die Demokratiezufriedenheit sig-
nifikant zurück (Gabriel/Neller 2010, S. 100ff.).  
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5. Gefühlte Vorteile der Einigung überwiegen – langfristiger Trend 
der Festigung der Unterstützung des Systems 

Langfristig hat sich die Unterstützung des Systems der Bundesrepublik und seiner In-
stitutionen seit Mitte der 1990er Jahre wieder gefestigt, wenn auch bei einigen Indika-
toren auf niedrigerem Niveau (Ebenda). 25 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem 
Systemwechsel überwiegt in Ostdeutschland die positive Sicht auf die Einheit und ihre 
Folgen sehr klar, und überdies im Gesamtbild mehr als in Westdeutschland. Bei der 
eingangs erwähnten MDR-Umfrage antworteten drei von vier Ostdeutschen, die Wie-
dervereinigung habe ihnen mehr Vorteile als Nachteile gebracht. Dem stimmten ledig-
lich 48 Prozent der Westdeutschen zu (Abbildung 6).  
 
Abbildung 6:  Vor- und Nachteile der deutschen Vereinigung 

Aktuelle Bewertung (2014) 

 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige Bevölkerung im Alter ab 14 Jahren (Angaben in Prozent) 
Fehlende Werte an 100 Prozent: Weiß nicht/keine Angabe 

Quelle: Infratest dimap (im Auftrag des MDR) 
 
Dabei zeigt sich ein Gefälle zwischen den Altersgruppen. Jüngere Ostdeutsche zwi-
schen 14 und 29 Jahren ziehen fast einhellig (96 %) persönlich eine positive Bilanz der 
deutschen Einheit. Weniger zufrieden äußern sich die mitten im Berufsleben stehen-
den Jahrgänge von 30 bis 59 Jahren (Abbildung 7). Die altersgruppenspezifische Ver-
teilung im Westen folgt demselben Muster, liegt aber auf einem entsprechend niedri-
gerem Niveau. 
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Abbildung 7:  Ostdeutsche (2014)     Westdeutsche (2014) 

Frage: Würden Sie sagen, die deutsche Vereinigung hat Ihnen alles in allem eher Vorteile ge-
bracht oder eher Nachteile gebracht? 
Grundgesamtheit: Deutschsprachige Bevölkerung im Alter ab 14 Jahren (Angaben in Prozent) 
Fehlende Werte an 100 Prozent: Weiß nicht/keine Angabe 

Quelle: infratest dimap (im Auftrag des MDR) 

6. Fazit: Von der virtuellen zur faktischen Identifikation mit dem 
System der Demokratie 

Abschließend lässt sich folgendes kurzes Fazit ziehen: Noch zu Zeiten der DDR und 
schon Jahrzehnte vor der Wiedervereinigung haben die Ostdeutschen mehrheitlich ei-
ne virtuelle Identifikation mit dem wirtschaftlichen und politischen System der Bun-
desrepublik ausgebildet. Dank der Nutzung westdeutscher Massenmedien (Rundfunk 
und Fernsehen) und später auch des millionenfachen Reiseverkehrs in beide Richtun-
gen nahm die DDR-Bevölkerung einen persönlichen Vergleich der Systeme vor, bei 
welchem die DDR fortwährend schlechter abschnitt als die der Bundesrepublik zuge-
schriebenen Vorsprünge in ökonomischer Leistungsfähigkeit, Lebensstandard und 
demokratischen Freiheiten. Der Blick nach Westen sorgte, bildlich gesprochen, dauer-
haft für Licht im Tunnel. Umgekehrt blieb die Legitimationsgrundlage des Regimes 
der DDR während der Gesamtdauer ihrer Existenz nachweislich nur schmal bzw. in-
stabil. 

In das geeinte Deutschland sind die Ostdeutschen mit hohen Hoffnungen und Er-
wartungen eingetreten. Im Gefolge der Umbruchskrise, die sich 1991 und 1992 voll 
entfaltete, wurden ursprüngliche, oftmals übertriebene Hoffnungen vielfach ent-
täuscht. Stattdessen bauten sich existentielle Ängste und Unsicherheiten auf. Dennoch 
ist unübersehbar, dass sich ab etwa Mitte der 1990er Jahre die Unterstützung mit der 
bundesrepublikanischen Ordnung und ihren Institutionen festigte. Heute, 25 Jahre 
nach der Öffnung der Mauer und dem Systemumbruch in Ostdeutschland, zählt sich 
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die übergroße Mehrheit der ostdeutschen Bürgerinnen und Bürgern zu den Gewinnern 
der Wiedervereinigung. 
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Zusammenfassung:  
Vor dem Hintergrund der jüngsten Debatte über eine größere Rolle Deutschlands in der Welt 
diskutiert dieser Beitrag unterschiedliche Aspekte in Bezug auf die Bundeswehr als ein Instru-
ment der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung der 
Bundeswehr zu einer Armee im (Auslands-)Einsatz, die Konzeptionalisierung der Bundeswehr 
als Parlamentsarmee sowie die Haltung der deutschen Öffentlichkeit zu Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr. 

1. Einleitung 

Anfang  2014 versuchten der Bundespräsident und Vertreter der Bundesregierung, 
eine Debatte über die Frage nach der künftigen Rolle Deutschlands in der Welt anzu-
stoßen. Dabei ging es auch um die Verwendung der Bundeswehr als Instrument der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. In seiner Ende Januar 2014 auf der Mün-
chener Sicherheitskonferenz gehaltenen Rede mahnte Bundespräsident Joachim 
Gauck, dass „[d]ie Beschwörung des Altbekannten künftig nicht ausreichen“ werde 
(Gauck 2014: 117), um den sich rasch wandelnden sicherheitspolitischen Herausfor-
derungen begegnen zu können. Sein Plädoyer für die künftige Ausrichtung der deut-
schen Außen- und Sicherheitspolitik lautete daher: „Die Bundesrepublik sollte sich 
als guter Partner früher, entschiedener und substantieller einbringen“ (Gauck 2014: 
118). Der Bundespräsident bezog sich hierbei auch auf den Einsatz der Bundeswehr 
im Ausland im Verbund mit seinen Partnern, wo „Deutschland (…) weder aus Prinzip 
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‚nein’ noch reflexhaft ‚ja’ sagen“ dürfe (Gauck 2014: 119). 
Ähnliche Argumente wurden von Außenminister Frank-Walter Steinmeier und 

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen vorgebracht. Am Tag vor der Rede des 
Bundespräsidenten betonte der Außenminister vor dem Deutschen Bundestag: „So 
richtig die Politik der militärischen Zurückhaltung ist, sie darf nicht als eine Kultur 
des Heraushaltens missverstanden werden“ (Bulletin der Bundesregierung 2014). 
Und die Verteidigungsministerin pflichtete im Rahmen der Münchener Sicherheits-
konferenz dem Bundespräsidenten wie auch dem Außenminister mit den Worten bei: 
„Gleichgültigkeit ist für ein Land wie Deutschland keine Option, weder aus sicher-
heitspolitischer noch aus humanitärer Sicht“ (Presse- und Informationsamt der Bun-
desregierung 2014: 218). 

Die vom Bundespräsidenten und den beiden Ministern angestoßene Debatte über 
die Ausgestaltung und Fortentwicklung der deutschen Rolle in der Welt, die als letz-
tes Mittel auch den Einsatz des Militärs beinhalten sollte, erwies sich als Strohfeuer. 
Schnell zogen aufkommende bzw. sich weiter verschärfende Krisen und Konflikte, et-
wa in der Ukraine oder im Irak, die Aufmerksamkeit auf sich. Ungeachtet dessen 
stellt sich unvermindert die Frage, ob bzw. auf welche Art und Weise Deutschland 
künftig mehr internationale Verantwortung übernehmen soll. 

Um zur Fundierung dieser überfälligen und auch in naher Zukunft sicher erneut 
aufkommenden Debatte beizutragen, diskutiert dieser Beitrag zunächst die Entwick-
lung der Bundeswehr zu einer „Armee im Einsatz“. Anschließend werden die Folgen 
der Konzeptionalisierung der Bundeswehr als „Parlamentsarmee“ diskutiert. Ab-
schließend stellt sich die Frage nach der Haltung der deutschen Öffentlichkeit bzgl. 
der Nutzung der Bundeswehr zur Verfolgung außen- und sicherheitspolitischer Ziel-
setzungen. 

2. Die Bundeswehr als Einsatzarmee 

Die neue Einsatzwirklichkeit der Bundeswehr 

Die Bundeswehr hat sich zu einer „Armee im Einsatz“ entwickelt. Dies zeigt sich 
schon allein an den mehr als 17 Milliarden Euro, die seit Anfang der 1990er Jahre für 
Auslandseinsätze ausgegeben wurden (Deutscher Bundestag 2013: 10). Mitunter wird 
dabei vergessen, dass die Entsendung der Bundeswehr ins Ausland im Rahmen von 
multinationalen Missionen zum Krisen- und Konfliktmanagement ein vergleichsweise 
junges Phänomen ist, das es vor dem Ende des Ost-West-Konflikts nicht gab. Die Ein-
sätze begannen erst Anfang der 1990er Jahre, und dies in einer verfassungsrechtli-
chen Grauzone. Klarheit in die Frage, ob Auslandseinsätze der Bundeswehr über-
haupt mit dem Grundgesetz vereinbar sind, brachte erst ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) aus dem Jahr 1994, das im folgenden Abschnitt genauer dar-
gestellt wird. In diesem Abschnitt richtet sich der Blick auf die Einsatzrealität der 
Bundeswehr. 
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Tabelle: Laufende Auslandseinsätze der Bundeswehr (Auswahl) 

Einsatz Einsatzgebiet Aktuelle
Stärke 

Mandats-
ober-

grenze 
(aktuelles
Mandat) 

Verab- 
schiedung 
des ersten 
Mandats 

Institu-
tioneller 
Rahmen 

International Security Assistance 
Force (ISAF) 

Afghanistan, 
Usbekistan 

1575 3300 Dezember 
2001 

NATO 

Kosovo Force (KFOR) Kosovo 673 1850 Juni 1999 NATO 

European Union Naval Force – 
Operation Atalanta (NAVFOR 
Atalanta) 

Horn von Afrika
und angrenzen-
de Seegebiete 

295 1200 Dezember 
2008 

EU 

Active Fence Türkei 277 400 Dezember 
2012 

NATO 

Operation Active Endeavour Mittelmeer 214 500 November 
2003 

NATO 

European Training Mission in Mali 
(EUTM Mali) 

Mali 148 250 Februar 2013 EU 

United Nations Interim Force in 
Libanon (UNIFIL) 

Libanon 135 300 September 
2006 

VN 

United Nations Mission in South 
Sudan (UNMISS) 

Südsudan 16 50 Juli 2011 VN 

United Nations/African Union 
Mission in Darfur (UNAMID) 

Sudan 11 50 November 
2007 

VN 

United Nations Multidimensional 
Integrated Stabilization Mission in 
Mali (MINUSMA) 

Senegal, Mali 7 150 Februar 2013 VN 

European Union Training Mission in 
Somalia (EUTM Somalia) 

Somalia 4 20 April 2014 EU 

European Union Military Operation 
in the Central African Republic 
(EUFOR RCA) 

Zentralafrikani-
sche Republik 

4 80 April 2014 EU 

United Nations Mission for the 
Referendum in Western Sahara 
(MINURSO) 

Westsahara 4 20 Oktober 2013 VN 

Quelle: Angepasste Darstellung basierend auf der Homepage der Bundeswehr  
(www.bundeswehr.de). Stand: 20. Oktober 2014. 
 
Die Tabelle bietet einen Überblick über laufende Einsätze der Bundeswehr. Die Ta-
belle zeigt, dass sich Anfang Oktober 2014 rund 3400 Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr im Auslandseinsatz befanden. Verglichen mit früheren Einsatzkontin-
genten ist diese Zahl niedrig. Noch im Jahr 2012 standen allein für die ISAF-Mission 
in Afghanistan fast 5000 Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung. 

Aus der Tabelle geht weiterhin hervor, dass einzelne Einsätze zum Teil schon 
mehr als ein Jahrzehnt andauern. Ins Auge stechen hierbei insbesondere die Einsätze 
im Kosovo (KFOR) und in Afghanistan (ISAF), an denen sich die Deutschland seit 
1999 bzw. 2001 beteiligt. Die Tatsache, dass beide Einsätze bereits während der ers-
ten Amtszeit Gerhard Schröders als Bundeskanzler begonnen wurden, zeigt die mög-
liche – und gerade bei der ISAF-Mission auch so nicht erwartete – Langfristigkeit mi-

http://www.bundeswehr.de
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litärischer Einsätze, aus der sich zumindest in Teilen die Zurückhaltung der heutigen 
Entscheidungsträger zum Eingehen neuer militärischer Verpflichtungen erklärt. 

Darüber hinaus zeigt die Tabelle die durchgängige institutionelle Einbettung der 
Auslandseinsätze der Bundeswehr. Diese ist im Verbund mit den Streitkräften ande-
rer Staaten aktiv, sei es im Rahmen der NATO, der Europäischen Union (EU) oder 
der Vereinten Nationen (VN). Derzeit ist der Großteil der deutschen Kräfte in den von 
der NATO geführten Missionen tätig (etwa 82 Prozent der derzeit eingesetzten Solda-
tinnen und Soldaten), gefolgt von EU-Einsätzen (etwa 13 Prozent) und VN-Missionen 
(etwa fünf Prozent). Im Rahmen der NATO gehört Deutschland zu den größten Trup-
penstellern. Bei der ISAF-Mission in Afghanistan nahm es Anfang September 2014 
hinter den USA und Großbritannien den dritten Rang unter den truppenstellenden 
Nationen ein (NATO 2014a), und bei der KFOR-Mission im Kosovo war Deutschland 
Mitte Oktober 2014 sogar der größte Truppensteller (NATO 2014b). Bei den Truppen-
stellern für VN-geführte Missionen rangierte Deutschland Ende September 2014 hin-
gegen auf Platz 57, eingebettet zwischen Serbien und Österreich (Vereinte Nationen 
2014a). 

Was die Tabelle nicht ausdrückt, ist der Umstand, dass die Einbettung der Bun-
deswehreinsätze in multinationale Missionen im Rahmen von NATO, EU und VN 
nicht gleichbedeutend ist mit einem Automatismus dahingehend, dass sich die Bun-
deswehr an sämtlichen Einsätzen der drei Organisationen beteiligt. So ist Deutsch-
land bspw. nicht länger an der EU-Militärmission in Bosnien und Herzegowina (EU-
FOR Althea) beteiligt, und an den NATO-Missionen zur Bekämpfung der Piraterie 
am Horn von Afrika (derzeit Operation Ocean Shield) hat es zu keinem Zeitpunkt 
teilgenommen. 

Abgesehen von wenigen Ausnahmen wie den eben benannten beteiligt sich 
Deutschland allerdings in der Regel schon an Missionen von NATO und EU. Dass je-
doch auch der seltene Fall eines deutschen Abseitsstehens (in diesem Fall von einer 
NATO-Mission) einen großen politischen Schaden anrichten kann, zeigte sich im Falle 
Libyens. Zunächst löste die deutsche Enthaltung bei der am 17. März 2011 durchge-
führten Abstimmung zur VN-Resolution 1973, die die Einrichtung einer Flugverbots-
zone zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung vorsah, gerade unter den westlichen 
Partnerstaaten Verwunderung und Verärgerung aus.1 Erschwerend hinzu kam die 
folgende Nichtbeteiligung an den Militäraktionen der NATO zur Umsetzung der VN-
Resolution, was zusammengenommen zur „Isolierung Deutschlands in der westlichen 
Welt“ führte und als „ein diplomatischer Schadensfall höchsten Ausmaßes“ (Sattar 
2011) galt. 

Die Nicht-/Beteiligung an VN-geführten Missionen 

Für VN-geführte Missionen ergibt sich ein grundsätzlich anderes Bild als bei den Missi-
onen von NATO und EU. Hier ist ein Abseitsstehen Deutschlands nicht die Ausnahme, 
sondern eher die Regel. Deutschland nimmt derzeit an weniger als der Hälfte der 14 
VN-geführten Missionen teil, die einen Einsatz militärischer Kräfte beinhalten (Verein-
te Nationen 2014b). Nicht beteiligt ist Deutschland etwa an den VN-Missionen MI-
NUSCA in der Zentralafrikanischen Republik, MINUSTAH in Haiti und MONUSCO in 
der Demokratischen Republik Kongo. Hinzu kommt, wie bereits oben angeführt, der 
ohnehin geringe Anteil der sich im Auslandseinsatz befindenden deutschen Soldatinnen 
und Soldaten, der im Rahmen von VN-geführten Missionen aktiv ist. 
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Den VN-Missionen kommt somit eine nachrangige Bedeutung zu. Ursächlich hier-
für sind u.a. die schiere Zahl an VN-Missionen, an denen sich die Bundeswehr auf-
grund begrenzter Fähigkeiten nicht durchweg einbringen kann, wie auch Probleme 
bzgl. der materiellen und personellen Ausstattung der Missionen, denen auch eine 
deutsche Beteiligung nicht würde abhelfen können. Angesichts der Unterschiede in 
der deutschen Beteiligung in Missionen von NATO und EU auf der einen und den VN 
auf der anderen Seite sprechen Heiko Nitzschke und Peter Wittig treffend von einer 
„Friedenssicherung ‚à la carte’“ (Nitzschke/Wittig 2007: 93). Nicht vergessen werden 
darf allerdings, dass Deutschland zu den größten Beitragszahlern für VN-geführte 
Missionen gehört und dass die Einsätze von NATO und EU, in denen sich die Bun-
desrepublik hauptsächlich einbringt, in den allermeisten Fällen von den VN manda-
tiert worden sind und somit zur Durchsetzung der Ziele der Organisation beitragen. 

Deutschland in der „Multilateralismusfalle“? 

Die Nichtbeteiligung an Missionen von NATO und EU zeigt, dass es auch für diese 
Organisationen keine „Multilateralismusfalle“ gibt. Markus Kaim versteht darunter, 
dass Deutschland einer beschlossenen multinationalen Mission bzw. einer Mission, 
deren Beschluss kurz bevorsteht, „keinen substantiellen (...) Beitrag verweigern 
kann“ (Kaim 2007: 44). Die angeführten Beispiele der Nichtteilnahme Deutschlands 
an Missionen der NATO, auf die sich Kaim hauptsächlich bezog, oder der EU – ganz 
abgesehen von den Einsätzen der VN – zeigen freilich, dass Deutschland sehr wohl 
die Möglichkeit hat, den Missionen einen substantiellen bzw. überhaupt einen Beitrag 
zu verweigern. 

Wenn es somit keinen Automatismus zur Entsendung der Bundeswehr in Aus-
landseinsätze gibt, bleibt die Frage, auf welcher Grundlage die Entscheidungen ge-
troffen werden. Die mit der Festlegung etwaiger Kriterien für Entsendeentscheidun-
gen einhergehende Herausforderung verdeutlicht der folgende Verweis auf die vielfäl-
tigen Faktoren, die hierbei beachtet werden müssten: „Die eigenen Werte und materi-
ellen Interessen, Bündnisinteressen, die Wahrnehmung des Konflikts durch die nati-
onale und die Welt-Öffentlichkeit, all dies spielt in die Entscheidung über einen Mili-
täreinsatz hinein“ (Bredow 2008: 247). 

Trotz (oder wegen) der Komplexität der Thematik gab es in den vergangenen Jah-
ren eine ganze Reihe von Vorschlägen aus Politik und Wissenschaft zu Leitlinien, die 
den Entscheidungsträgern zur Orientierung bei Beschlüssen zu Auslandseinsätzen 
dienen sollten (für Details siehe Brummer 2012). Einigkeit besteht darüber, dass die 
Festlegung einzelner Kriterien für Entsendeentscheidungen nicht gleichbedeutend 
sein kann und darf mit einer „Checkliste“, die es schlicht abzuarbeiten gelte und die 
bei der Erfüllung einer bestimmten Zahl von Kriterien automatisch eine bestimmte 
Reaktion nach sich ziehen würde. Vielmehr müsse von Fall zu Fall entschieden wer-
den. Als Voraussetzungen für einen möglichen Einsatz werden bspw. die Einbettung 
des Einsatzes in einen multilateralen Rahmen, eine völkerrechtliche Mandatierung, 
die Verknüpfung des Einsatzes mit deutschen Interessen, das Vorhandensein einer 
„Exitstrategie“ sowie die Einbettung des Einsatzes in ein übergeordnetes politisches 
Gesamtkonzept genannt. 

Problematisch an derlei Auflistungen ist bereits die Anzahl der zu berücksichti-
genden Faktoren. Ferner bleibt die Gewichtung der einzelnen Faktoren untereinan-
der unklar. Ebenso offen ist, wie viele Abstriche von den Kriterien gemacht werden 
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dürfen, um dennoch zu einer Zustimmung zu einem Einsatz zu gelangen. Darüber 
hinaus ist zu bedenken, dass die teilweise sehr allgemein gehaltenen Kriterien Spiel-
raum für Interpretationen und Abwägungen lassen und sich aus diesem Grund ein-
deutigen und „objektiven“ Antworten entziehen.  

3. Die Bundeswehr als Parlamentsarmee 

Das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

Wie bereits angeführt, liegen die Anfänge der Auslandseinsätze der Bundeswehr in 
der ersten Hälfte der 1990er Jahre. In diesem Zeitraum beteiligte sich Deutschland 
mit Angehörigen der Bundeswehr an VN-Friedensmissionen, z.B. auf dem Balkan 
und in Somalia. Diese Einsätze bildeten dann auch die Referenzpunkte für das weg-
weisende Urteil des BVerfG vom 12. Juli 1994.2 Es ging konkret um die Beteiligungen 
der Bundeswehr an der von der Westeuropäischen Union (WEU) und der NATO auf 
der Grundlage einer VN-Resolution durchgeführten Überwachung eines Embargos 
gegen die Föderative Republik Jugoslawien, an AWACS-Flügen der NATO zur Über-
wachung eines von den VN verhängten Flugverbots für Militärflugzeuge im Luftraum 
über Bosnien und Herzegowina sowie an der VN-geführten Mission UNOSOM II in 
Somalia. 

Der Kern des Karlsruher Richterspruchs lautete, dass Art. 24 Abs. 2 GG Deutsch-
land nicht nur den Eintritt in Systeme kollektiver Sicherheit – die Richter verwiesen 
auf die VN wie auch auf die NATO und die WEU3 – und damit verbundene Ein-
schränkungen seiner Hoheitsrechte ermögliche. Der Artikel erlaube zugleich die 
Übernahme der mit einer solchen Zugehörigkeit verbundenen Aufgaben und Pflich-
ten. Letzteres könne die Bereitstellung militärischer Mittel beinhalten. Vorausset-
zung für die Entsendung bewaffneter Streitkräfte sei allerdings die konstitutive Zu-
stimmung des Bundestags (Parlamentsvorbehalt). Die Bundeswehr wurde somit zu 
einer „Parlamentsarmee“. 

In rechtlicher Hinsicht schloss das Urteil des BVerfG die von Christian Hacke 
konstatierte Kluft, die in Deutschland zwischen „[r]hetorische[m] Anspruch und poli-
tische[r] Realität hinsichtlich weltweiter Verantwortung“ (Hacke 2003: 418)  bestan-
den hatte. Seit dem Richterspruch ist die Frage nach einer Beteiligung der Bundes-
wehr an multinationalen Einsätzen eine politische Frage geworden, die wiederum in 
den letzten Jahren wiederholt positiv – im Sinne einer Beteiligung Deutschlands an 
solchen Einsätzen – beantwortet worden ist. Die Ausführungen zur „Armee im Ein-
satz“ belegen dies. 

Hinsichtlich der praktischen Umsetzung der „Parlamentsarmee“ forderten die 
Karlsruher Richter, dass die von ihnen festgelegte Notwendigkeit der konstitutiven 
Zustimmung des Bundestags zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr in ein Gesetz 
überführt würde. Dieses Gesetz ließ jedoch mehr als ein Jahrzehnt auf sich warten. 
Erst im März 2005 verabschiedete der Bundestag das Parlamentsbeteiligungsgesetz 
(ParlBG). Gleichwohl wurden bereits in den Jahren zuvor die Vorgaben des BVerfG 
bzgl. der Notwendigkeit der parlamentarischen Zustimmung zu Entsendeentschei-
dungen auch ohne diese einfachgesetzliche Grundlage in der Praxis umgesetzt. 
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Das Parlamentsbeteiligungsgesetz 

Das ParlBG greift die Vorgaben der Karlsruher Richter auf und spezifiziert diese. 
Maßgeblich ist § 1 Abs. 2 ParlBG, der die Notwendigkeit der „Zustimmung des Bundes-
tages“ zum „Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Grundgesetzes“ festschreibt. Als Einsatz gilt dabei, wenn die Streitkräfte 
„in bewaffnete Unternehmungen einbezogen sind oder eine Einbeziehung in eine be-
waffnete Unternehmung zu erwarten ist“ (§ 2 Abs. 1 ParlBG). Neben dem Zustim-
mungserfordernis vor dem Beginn eines Einsatzes weist das ParlBG dem Bundestag 
auch ein Rückholrecht zu. Sollten sich bspw. die Gegebenheiten im Einsatzgebiet im 
Laufe der mandatierten Einsatzdauer grundlegend ändern, kann der Bundestag „die 
Zustimmung zu einem Einsatz…widerrufen“ (§ 8 ParlBG). 

Trotz der auf den ersten Blick weit reichenden Kompetenzen des Bundestags ist 
jedoch auf wenigstens drei eng miteinander verbundene Aspekte zu verweisen, welche 
die Rolle der Parlamentarier gegenüber der Bundesregierung schmälern. Erstens geht 
die Initiative stets von der Bundesregierung aus. Nur diese kann Anträge zur Ent-
sendung der deutschen Streitkräfte ins Ausland einbringen (§ 3 Abs. 1 ParlBG). Zwei-
tens schreibt die Bundesregierung in diesen Anträgen bereits die maßgeblichen Pa-
rameter des Einsatzes fest, etwa den Auftrag, das Einsatzgebiet, die Höchstzahl der 
einzusetzenden Kräfte und die Dauer des Einsatzes (§ 3 Abs. 2 ParlBG). Und drittens 
kann der Bundestag den Anträgen der Bundesregierung nur in ihrer Gesamtheit zu-
stimmen oder diese ablehnen (§ 3 Abs. 3 ParlBG). Änderungen an den von der Bun-
desregierung gemachten Vorgaben sind nicht möglich. 

Vor dem Hintergrund der geteilten Kompetenzen zwischen Bundesregierung und 
Bundestag bei Entsendeentscheidungen hat sich eine Debatte darüber entwickelt, ob 
eine bzw. welche der beiden Institutionen den größeren Einfluss hat. Auf der einen 
Seite wird auf die auch international starke Stellung des Bundestags bzgl. seiner 
„war powers“ verwiesen (Dieterich et al. 2010), die sich nicht nur auf das ParlBG be-
zögen, sondern auch informelle Einflussnahmemöglichkeiten v.a. der Regierungsfrak-
tionen auf „ihre“ Regierung (z.B. in Fraktionsrunden) beinhalteten. Diese führten da-
zu, dass die Interessen gerade der Regierungsfraktionen bereits im Zuge der Entwick-
lung der Anträge durch die Regierung aufgegriffen und berücksichtigt würden (z.B. 
Biermann 2004). Andererseits wird auf die starke Stellung der Regierung verwiesen. 
Diese zeige sich nicht nur in den bereits angeführten Punkten (Initiativrecht etc.), 
sondern auch darin, dass die Bundesregierung gegenüber den Parlamentariern inter-
nationale „Vorfestlegungen“ geltend machen kann. Gemeint sind von der Bundesre-
gierung im Rahmen von NATO oder EU eingegangene Verpflichtungen, die möglich-
erweise in einen Militäreinsatz münden und denen sich die Parlamentarier nur 
schwer entgegenstellen können, ohne die Bündnissolidarität oder die außenpolitische 
Berechenbarkeit Deutschlands in Mitleidenschaft zu ziehen. Hinzu kommen weitere 
Begrenzungen bei der Ausschöpfung der Einflussmöglichkeiten des Bundestags. Diese 
können sich aus der mitunter geringen Konfliktbereitschaft der Regierungsfraktionen 
gegenüber „ihrer“ Regierung sowie aus der Uneinigkeit sowohl innerhalb der Opposi-
tionsfraktionen wie auch fraktionsübergreifend unter Fachpolitikern ergeben (Brum-
mer 2014). 

Fest steht jedenfalls zweierlei: Zum einen hat der Bundestag seit dem wegweisen-
den Urteil des BVerfG aus dem Jahr 1994 bereits rund 240 Mal über die Entsendung 
deutscher Streitkräfte ins Ausland abgestimmt (Gauck 2014: 121). Zum anderen gab 
es bislang keinen einzigen Fall, in dem der Bundestag den Antrag der Bundesregie-
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rung abgelehnt hat. Die wohl engste und umstrittenste Entscheidung liegt bereits 
mehr als ein Jahrzehnt zurück. Im November 2001 verknüpfte der damalige Bundes-
kanzler Gerhard Schröder die Abstimmung zur Beteiligung der Bundeswehr am glo-
balen Einsatz gegen den internationalen Terrorismus (Operation Enduring Freedom) 
mit der Vertrauensfrage nach Art. 68 Abs. 1 GG. Mittels dieser „verbundenen Ver-
trauensfrage“ wollte der Bundeskanzler die Regierungsfraktionen – v.a. diejenige von 
Bündnis 90/Die Grünen – disziplinieren und die „Kanzlermehrheit“ erhalten, was ihm 
auch gelang. 

Muss der Parlamentsvorbehalt angepasst werden? 

Abschließend ist anzuführen, dass sich in den letzten Jahren die Zweifel dahingehend 
mehrten, ob das ParlBG in seiner im Jahr 2005 beschlossenen Form noch zeitgemäß 
sei. Angezweifelt wird v.a. die Passgenauigkeit des bestehenden Verfahrens ange-
sichts der zunehmenden Integration der deutschen Streitkräfte in europäische („poo-
ling and sharing“ im Rahmen der EU) und transatlantische („smart defence“ im Rah-
men der NATO) Strukturen. Diese Entwicklungen werden nicht nur von der erhofften 
weiteren Steigerung der Kooperationsfähigkeit westlicher Streitkräfte angetrieben, 
die sich insbesondere in den, wie das deutsche Beispiel zeigt, in der Regel gemeinsam 
durchgeführten Missionen bezahlbar machen sollte. Darüber hinaus führen auch 
stagnierende, wenn nicht sogar sinkende Verteidigungsbudgets dazu, dass vermehrt 
gemeinsame – und damit im Idealfall kostengünstigere – Strukturen geschaffen wer-
den. 

Angesichts dieser fortschreitenden militärischen Integration der Bundeswehr in 
multinationale Strukturen hat sich die Frage ergeben, ob die Beteiligungsrechte des 
Bundestags angepasst werden müssten. Die Frage wird derzeit von der „Kommission 
zur Überprüfung und Sicherung der Parlamentsrechte bei der Mandatierung von Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr“ diskutiert. Die Einsetzung der Kommission wurde 
im März 2014 vom Bundestag beschlossen. Im Folgemonat nahm sie unter dem Vor-
sitz des früheren Bundesverteidigungsministers Volker Rühe (CDU) ihre Arbeit auf 
(„Rühe-Kommission“). Der vom Bundestag an die Kommission gerichtete Auftrag lau-
tet „zu prüfen, wie auf dem Weg fortschreitender Bündnisintegration und trotz Auffä-
cherung von Aufgaben die Parlamentsrechte gesichert werden können“ (Deutscher 
Bundestag 2014: 1). 

Wie weit die Meinungen zur Reformnotwendigkeit des ParlBG auseinander gehen, 
zeigte sich im September 2014 in einer von der Kommission durchgeführten Exper-
tenanhörung. Auf der einen Seite betonte Wolfgang Wagner, dass sich das Gesetz be-
währt habe und auch die weiter zunehmende Bündnisintegration der deutschen 
Streitkräfte „keinen zwingenden Änderungsbedarf“ hervorrufen würde. Auf der ande-
ren Seite sprach sich Johannes Varwick für eine Änderung des ParlBG aus. Er verwies 
u.a. auf die Nachteile einer ausbleibenden Zustimmung des Parlaments zum Einsatz 
von Kräften, die die Bundesregierung bereits zuvor gegenüber den Partnern in EU und 
NATO angezeigt hatte. Dies hätte negative Folgen nicht nur für die Handlungsfähig-
keit der Organisationen, sondern auch für die Stellung Deutschlands in ihnen. Var-
wick fordert deshalb, „dass mit der Bereitschaftsmeldung deutscher Verbände für 
NATO und EU ein Vorratsbeschluss durch den Bundestag verabschiedet wird“. Wür-
den die Kräfte auf dieser Grundlage tatsächlich eingesetzt, könnten die Parlamentari-
er von dem im ParlBG festgeschriebenen Rückholrecht Gebrauch machen.4 
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4. Bundeswehr und Öffentlichkeit 

In diesem Abschnitt geht es um die Frage, wie die Entwicklung der Bundeswehr zur 
Einsatzarmee in der deutschen Öffentlichkeit wahr- und aufgenommen wird. Zu-
nächst ist festzuhalten, dass die Bundeswehr laut einer vom Zentrum für Militärge-
schichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr durchgeführten repräsentativen 
Umfrage ein hohes Ansehen in der deutschen Bevölkerung genießt. Rund Dreiviertel 
der Deutschen beurteilen die Bundeswehr „sehr positiv“ bzw. „eher positiv“ und er-
achten sie als eine für Deutschland „sehr wichtige“ bzw. „eher wichtige“ Institution 
(ZMSBw 2013: 35, 41). Diese Wertschätzung führt jedoch nicht zu einer pauschalen 
Unterstützung sämtlicher Aktivitäten der Bundeswehr. Dies gilt insbesondere für die 
Auslandseinsätze. 

Auslandseinsätze der Bundeswehr gehören in den Augen der deutschen Bevölke-
rung heute zum Kern dessen, was mit der Bundeswehr assoziiert wird. Hinter „Krieg, 
Waffen, Soldaten“ rangieren „Auslandseinsätze, vor allem Afghanistan“ an zweiter 
Stelle unter den Aspekten, welche die deutsche Bevölkerung spontan mit der Bundes-
wehr verbindet (ZMSBw 2013: 12). Die in den Einsätzen geleisteten Tätigkeiten wer-
den insgesamt als gut bewertet. So erachten 71 Prozent der Deutschen die von der 
Bundeswehr im Ausland erbrachten Leistungen als positiv; 24 Prozent beurteilen sie 
negativ (ZMSBw 2013: 37). 

Die positive Bewertung der Aktivitäten der Bundeswehr im Ausland im Allgemei-
nen steht allerdings in einem deutlichen Kontrast zur kritischen bis ablehnenden 
Haltung der Bevölkerung gegenüber konkreten Auslandseinsätzen.5 Dies gilt insbe-
sondere für den seit 2001 laufenden Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan (ISAF). 
Dieser ist nicht nur derjenige Einsatz mit der größten Bekanntheit in der deutschen 
Bevölkerung: 57 Prozent der Bürger gaben in einer 2010 durchgeführten Umfrage an, 
alle wesentlichen oder zumindest einige Fakten des Einsatzes zu kennen; nur 16 Pro-
zent der Befragten gaben dies bezogen auf den UNIFIL-Einsatz vor der Küste des Li-
banon an (Fiebig 2011: 30). Der Afghanistaneinsatz war zugleich der Auslandsein-
satz, der am schlechtesten beurteilt wurde. Mehr als die Hälfte der Befragten lehnte 
die Beteiligung der Bundeswehr an ISAF ab. Nur 44 Prozent sprachen sich für eine 
deutsche Beteiligung an der Mission aus, wobei dieser Wert einen Rückgang um 20 
Prozentpunkte seit 2005 darstellte (Bulmahn 2011: 38-39). 

Schließlich ist festzuhalten, dass sich in der angeführten repräsentativen Umfra-
ge des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr aus dem Jahr 2010 die 
Mehrheit der Befragten (54 Prozent) dafür aussprach, die Bundeswehr umgehend aus 
Afghanistan abzuziehen. Seitens der politischen Entscheidungsträger wurde dieses 
Ansinnen der Bevölkerung freilich zumindest nicht unmittelbar aufgegriffen. Der 
Bundeswehreinsatz im Rahmen von ISAF wird erst Ende 2014 abgeschlossen, und 
zwar nicht aufgrund der ablehnenden Haltung der deutschen Bevölkerung, sondern 
im Zuge des Auslaufens der Mission als solcher. Zudem wird sich Deutschland an der 
Folgemission der NATO („Resolute Support“) in Afghanistan beteiligen. 

Diese kurze Gegenüberstellung der Positionen der deutschen Bevölkerung auf der 
einen und der politischen Entscheidungsträger auf der anderen Seite verweist auf ein 
ungelöstes Spannungsverhältnis zwischen Öffentlichkeit und Politik in Fragen von 
Auslandseinsätzen. Sie bekräftigt den Befund von Heiko Biehl und Jörg Jacobs (2009: 
237), laut denen „eine Lücke zwischen den politischen Vorgaben, den militärischen 
Maßnahmen und dem Mehrheitswillen der Bürger [klafft].“ Auch wenn die öffentliche 
Meinung den politischen Entscheidungsträgern gewisse, wenn auch schwer erfassba-
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re „Akzeptanzgrenzen“ (Rattinger 2007: 322) setzt, zeigt sich bei Entscheidungen zu 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr durchaus – und vielleicht sogar stärker als bei 
innenpolitischen Themen – die Bereitschaft der Entscheidungsträger, auch über län-
gere Zeiträume hinweg gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung zu handeln. Dies 
ist nicht zuletzt deshalb möglich, weil außenpolitische Fragen in der Regel nur gerin-
gen Einfluss auf die Wahlentscheidungen haben (Schön 2010) und die Nichtbeach-
tung des Mehrheitswillens somit vergleichsweise geringe innenpolitische „Kosten“ 
nach sich zieht. 

5. Fazit 

Es gibt mehrere Spannungsfelder im Zusammenhang mit der Bundeswehr als einem 
Instrument deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Ein Spannungsfeld existiert 
zwischen den internationalen Verpflichtungen Deutschlands und der autonomen Ent-
scheidungshoheit des Landes über die Entsendung der deutschen Streitkräfte ins 
Ausland. Ein zweites resultiert aus der Notwendigkeit der parlamentarischen Zustim-
mung für die Entsendung der Bundeswehr in Auslandseinsätze und den Zwängen, die 
sich aus der Funktionslogik parlamentarischer Regierungssysteme, insbesondere für 
die Regierungsfraktionen, ergeben und die die Handlungsmöglichkeiten des Parla-
ments begrenzen. Ein drittes Spannungsfeld bezieht sich auf die insgesamt eher kriti-
sche Haltung der deutschen Öffentlichkeit zu Auslandseinsätzen und der mitunter 
dem Mehrheitswillen der Bevölkerung zuwiderlaufenden Entscheidung der Bundes-
regierung. Eine Debatte über die künftige Rolle Deutschlands in der internationalen 
Politik wird nicht umhin kommen, Antworten auf diese Punkte zu finden.  

Anmerkungen 

1 Neben Deutschland enthielten sich Russland, China, Indien und Brasilien. Demgegenüber 
stimmten u.a. die USA, Großbritannien, Frankreich und Portugal der Resolution zu. 

2 Das Urteil findet sich in Grimm/Kirchhof (1997). 
3 Im März 2010 wurde die Auflösung der WEU beschlossen. Die sicherheitspolitischen Funk-

tionen und Aktivitäten der Organisation waren bereits im Jahrzehnt zuvor sukzessive in 
die EU integriert worden. 

4 Die Stellungnahmen finden sich auf der Homepage der Kommission unter http://www.  
bundestag.de/bundestag/gremien18/auslandseinsaetze/oeffentlichesitzungen/-/287468 
(Stand: 22. Oktober 2014). 

5 In der zitierten Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der 
Bundeswehr wurde nicht nach der Haltung der Bevölkerung zu einzelnen Einsätzen ge-
fragt. Die folgenden Daten stammen aus einer Befragung des Sozialwissenschaftlichen In-
stituts der Bundeswehr aus dem Jahr 2010. 
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Zusammenfassung 
Im Mai 2015 wird in Großbritannien gewählt. Der Wahlausgang ist offener denn je. Mit der eu-
ropafeindlichen UKIP und der schottischen Nationalpartei werden zwei neue bisher nicht rele-
vante Kräfte im Parteienwettbewerb erwartet. Eine neue Koalitionsregierung zeichnet sich ab. 
Das Zweiparteienystem gehört der Vergangenheit an. Das britische Regierungssystem entfernt 
sich immer mehr vom Westminstermodell. 
 
Im Kanon der politischen Bildung gehört das Regierungssystem Großbritanniens zu 
einem der Standardmodelle. Das Westminster-Modell, so die tradierte Schulbuchweis-
heit, ist gekennzeichnet durch ein Zweiparteiensystem, Einparteienregierungen und 
eine Gesellschaft, die durch ihre Offenheit für Zuwanderer aus der ganzen Welt zu ei-
ner multikulturellen Gemeinschaft wurde. In der EU setzte sich das Vereinigte König-
reich in der Vergangenheit vor allem für die Vertiefung und Erweiterung des Europäi-
schen Binnenmarktes ein – ein Markt, der für die Exportinteressen Großbritanniens 
von vitalem Interesse ist. Die territorialen Konflikte im Lande sollten mit dem fehlge-
schlagenen Referendum über die schottische Unabhängigkeit im September 2014 weit-
gehend befriedet sein.  

Im Mai 2015 finden die nächsten Parlamentswahlen in Großbritannien statt. In-
zwischen steht es dem Premierminister nicht mehr frei, diese nach Belieben abzuhal-
ten und entsprechend die Monarchin um Parlamentsauflösung zu bitten. Das Vereinig-
te Königreich hat nun feste Legislaturperioden für sein Parlament von fünf Jahren. 
2010 waren die Konservativen stärkste Partei geworden, verfehlten aber die Mehrheit 
der Parlamentssitze, trotz des, große Parteien begünstigenden relativen Mehrheits-
wahlsystems (vgl. Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Das Wahlergebnis von 2010 
 
Partei Sitze im 

Unterhaus
% der Wählerstimmen 

Konservative Partei 307 36,1 

Labour Party 258 29,0 

Liberal Democrats   57 23,0 

Greens     1   1,0 

Scottish National Party (SNP)     6 Kandidiert nur in Schottland, dort: 19,9% 

Plaid Cymru     3 Kandidiert nur in Wales, dort: 11,3% 

Alliance     1 Kandidiert nur in Nordirland, dort: 6,3% 

Democratic Unionist Party (DUP)     8 Kandidiert nur in Nordirland, dort: 25,0 % 

Social Democratic and Labour Party (SDLP)     3 Kandidiert nur in Nordirland, dort: 16,5% 

Sinn Féin     5 Kandidiert nur in Nordirland, dort: 25,5% 

Unabhängiger     1 Nordirland 

Quelle: Daten in Dennis Kavanagh/Philip Cowley (Hrsg.): The British General Election of 2010, 
Basingstoke 2010. 
 
Die Parlamentswahlen 2015 finden in einem Umfeld statt, das dem tradierten Wissen 
über das Westminster-Modell nicht mehr entspricht. Das Zweiparteiensystem ist am 
Ende. Schon seit 2010 regiert in London eine Koalition aus Konservativer Partei und 
Liberaldemokraten. Die Parteien überbieten sich mit Vorschlägen, die Einwanderung 
nach Großbritannien zu begrenzen, und Premierminister David Cameron hat bei sei-
ner Wiederwahl einen EU-Austritt Großbritanniens für 2017 in Aussicht gestellt, soll-
ten seine Forderungen an die EU, für sein Land Kompetenzen aus Brüssel zurückzu-
erhalten, nicht erfüllt werden. Die 2010 begonnene Sparpolitik zum Schließen der von 
der Labour Regierung hinterlassenen jährlichen Einnahmenlücke soll erst 2019 zu 
Ende gehen. Sie umfasst mit wenigen Ausnahmen alle öffentlichen Ausgaben. Sie 
wurden um durchschnittlich 21 Prozent reduziert.1 Der National Health Service bleibt, 
auch wenn er, wie auch das Schulwesen und die Entwicklungshilfe, von den Sparbe-
mühungen weitgehend ausgeschlossen ist, eine politische Dauerbaustelle. Er ist neben 
der Königin die wohl einzige unumstrittene Institution des Landes. Selbst bei der Fei-
er zur Eröffnung der Olympischen Spiele in London fuhren Betten durch das Stadion, 
um diese Errungenschaft zu ehren. Allen Parteien fehlt es an weitreichenden Ideen 
zur Reform und dem Willen und den Möglichkeiten, die Unterfinanzierung des NHS zu 
beenden.2 Das Schottland-Referendum hat zu einem neuen Aufschwung des politi-
schen Nationalismus in Schottland geführt, der das dortige Parteiensystem umwälzen 
kann. Der Ausgang der Wahl ist angesichts so vieler Veränderungen und der Wahr-
scheinlichkeit einer neuen Koalitionsregierung in London schwerer vorherzusagen als 
das Ergebnis vergangener Wahlen.  

Die Parteien vor der Wahl 

Auch für Großbritannien gilt, bei Wahlen hat die Opposition nur eine Chance, wenn 
die Regierung abgewählt wird. Für diese spricht auf den ersten Blick ihre ökonomische 
Erfolgsbilanz. Großbritannien hat die besten Wirtschaftsdaten der sieben wichtigsten 
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Industriestaaten (G 7). Das Wirtschaftswachstum beträgt 3%, und die Arbeitslosigkeit 
geht gegen 5%.3 Allerdings sagt das Wirtschaftswachstum wenig über die Realitäten 
der britischen Gesellschaft aus. Die Früchte des Wirtschaftswachstums kommen bei 
der Mehrheit der Bevölkerung nicht an. Die Einkommen stagnieren oder sinken. Zum 
Erhalt des Lebensstandards sind häufig Mehrfachbeschäftigungen erforderlich, nicht 
zuletzt in prekären und zeitlich begrenzten Arbeitsverhältnissen. Es gibt inzwischen 
geschätzt sogar 1,4 Millionen sogenannter „zero hour contracts“, also Arbeitsverträge 
ohne eine garantierte Mindeststundenzahl oder feste Einkommen (Tagelöhner). Tage-
löhner arbeiten in Schnellrestaurants, Universitäten und auch im Buckingham Pa-
lace.4 Der Preis der Austerity (Spar)-Politik, mit der die Regierung den Wirtschaftsauf-
schwung erreichte, sind Verschlechterungen der staatlichen Leistungen. Das Vereinig-
te Königreich erlebt eine „job-rich, tax-poor recovery“5, denn die Ausweitung der Be-
schäftigung im Niedriglohnsektor trägt keine wesentlichen Steuereinnahmen bei. Da-
mit wird trotz Wirtschaftsaufschwung das jährliche Haushaltsdefizit nicht rasch ge-
ringer, und die staatlichen Sparmaßnahmen werden weiter geführt. Die Strukturprob-
leme der britischen Wirtschaft bleiben ungelöst. Es fehlen Investitionen und Exporte, 
und die Produktivität der Wirtschaft liegt, wie schon seit den Nachkriegsjahren des 
Zweiten Weltkriegs, noch immer deutlich unter internationalen Standards. 

Das politische Personal aller etablierten Parteien ist unbeliebt. Der Oppositions-
führer Ed Miliband (Labour Party) kann sich auch angesichts der innerparteilichen 
Konflikte in der Konservativen Partei, vor allem über Europafragen, Hoffnungen auf 
den Wahlsieg machen. Die Konkurrenz der EU-feindlichen United Kingdom Indepen-
dence Party (UKIP) ist allerdings nicht nur für die Konservative Partei eine Heraus-
forderung. Auch Labour-Arbeiterwähler neigen teilweise dazu, UKIP zu unterstützen. 
Dennoch: Milibands Labour Party sollte, angesichts der gegenwärtigen Probleme an-
derer Parteien, gute Chancen auf einen Wahlsieg haben. Dem stehen aber die verhee-
renden Umfragewerte des Parteivorsitzenden der Labour Party unter Umständen ent-
gegen. Nur 13 Prozent der Briten können sich Miliband als Premierminister vorstellen. 
Nicht nur gilt er als abgehobene Figur der britischen Oberschicht, es gelingt ihm auch 
nicht, eine alternative Vision für die britische Regierungspolitik zu formulieren.6 Auf 
dem Parteitag der Labour Party hielt er 2014 eine auswendig gelernte Rede, vergaß 
aber zum Spott der britischen Öffentlichkeit auf die zwei wichtigsten innenpolitischen 
Themen einzugehen: Einwanderung und Staatsverschuldung. Eigentlich liegen ange-
sichts der Sparpolitik der britischen Regierung Labour-Themen wie soziale Gerechtig-
keit oder zunehmende gesellschaftliche Ungleichheit der Einkommen und Lebenschan-
cen auf der Straße. Mitte 2014 schien es so, als habe die Labour Party mit dem Protest 
gegen die steigenden Lebenshaltungskosten ein konkretes Thema gefunden. Sie disku-
tierte kurzfristig unter anderem eine Mietpreisbremse. Miliband gelingt es aber nicht, 
auf Dauer eine kohärente Gegenposition zum Regierungsdiskurs zu formulieren. Der 
UKIP-Vorsitzende Nigel Farage kann es sich leisten, Miliband als „unwählbaren Witz“ 
zu verspotten.7 In der Labour Party machten noch Ende 2014 Gerüchte von einem be-
vorstehenden Putsch gegen den Parteivorsitzenden die Runde.8 Miliband spricht poli-
tisch die schrumpfende alte Linke in Großbritannien an – ein Elektorat, das weit klei-
ner ist als die von New Labour unter Tony Blair versammelte gesellschaftliche Koaliti-
on. Mit dieser Strategie dient Miliband Interessen seiner Partei, macht diese aber 
gleichzeitig für Wähler der Mitte und Wechselwähler immer weniger wählbar. 

Der kleine Koalitionspartner, die Liberaldemokraten, geführt von Nick Clegg, 
kann eine verheerende Wahlniederlage erwarten. Clegg ist stellvertretender Premier-
minister ohne Ressort mit dem Auftrag zur Verfassungsreform. Letztere ist in allen 
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Bereichen stecken geblieben. Weder wurde das britische Wahlsystem reformiert, noch 
das House of Lords. Weiterhin blieb eine Neuregelung der Parteienfinanzierung ebenso 
aus wie die Entscheidung über Abstimmungsrechte schottischer Parlamentarier im 
Westminsterparlament bei Gesetzgebungsvorhaben, die nur England betreffen. Die ei-
gentlich notwendige Reform der Wahlkreiseinteilung, die dafür sorgen soll, dass je-
der/jede Abgeordnete/r ungefähr gleich viele Wähler repräsentiert, wurde verschoben. 
Das war die Revanche der Liberaldemokraten für die mangelnde Unterstützung ihres 
Koalitionspartners, der Konservativen Partei, beim erfolglosen Referendum von 2011 
zur Einführung eines neuen Wahlsystems, das die Liberaldemokraten begünstigt hät-
te. Die nicht veränderte Wahlkreiseinteilung verschafft der Labour Party einen Vor-
teil, so dass es durchaus der Fall sein kann, dass bei den anstehenden Parlamentswah-
len die Labour Party mit weniger Stimmen als die Konservative Partei mehr Sitze er-
ringt. Es wurde errechnet, dass die Labour Party schon mit einem Wahlergebnis von 
33% die absolute Mehrheit der Parlamentssitze gewinnen kann.9 

Nick Cleggs Partei verliert in erster Linie an Stimmen, weil die Partei schon früh 
in der Amtszeit der Koalitionsregierung von 2010 ihre Glaubwürdigkeit verspielt hat. 
Ausschlaggebend hierfür war der Bruch ihres Wahlversprechens, eine Erhöhung der 
Studiengebühren nicht zuzulassen. Cleggs spätere Entschuldigung wurde als musika-
lische Parodie ein Heiterkeitserfolg auf Youtube. Trotz des erwarteten Verlustes von 
vermutlich mehr als der Hälfte ihrer 57 Abgeordneten, erwarten die Liberaldemokra-
ten, dass sie als Koalitionspartner weiterhin gebraucht werden, sei es der Konservati-
ven Partei oder – was wahrscheinlicher ist – der Labour Party. Denn die entscheiden-
den Wahlkreise der Liberaldemokraten müssen von den Konservativen gewonnen bzw. 
gegen diese verteidigt werden, weshalb die Liberaldemokraten sich als soziale Alterna-
tive zu ihrem Regierungspartner positionieren.  

Die Konservative Partei ist in der Krise, weil sie es nicht schafft, sich der Konkur-
renz der United Kingdom Independence Party (UKIP) zu erwehren. Ihre Strategie, die 
Ziele der UKIP, vor allem bei den Themen Begrenzung der Einwanderung und EU-
Skepsis zu übernehmen, erwies sich eher als politische Falle. UKIP setzt die Themen, 
die Konservative Partei reagiert und riskiert dabei ständige innerparteiliche Ausei-
nandersetzungen. Zwei Abgeordnete der Partei traten 2014 zu UKIP über und von ih-
ren Parlamentssitzen zurück. Bei den Nachwahlen eroberten sie ihre alten Wahlkreise 
für ihre neue Partei UKIP, trotz massiven Einsatzes der gesamten konservativen Par-
lamentsfraktion im Unterhaus (mehrmalige Wahlkreisbesuche waren für jeden Abge-
ordneten Pflicht) und der Regierungsmitglieder der Konservativen Partei. Dass UKIP 
Wahlen gewinnen kann, bewies sie bei der nach dem Verhältniswahlsystem durchge-
führten Europawahl 2014. UKIP erhielt mit 26,77% der Stimmen 24 Sitze im Europa-
parlament, gefolgt von der Labour Party (20 Sitze mit 24,74% der Stimmen) und der 
Konservativen Partei (19 Sitze mit 23,31% der Stimmen). Auch wenn die Hürde bei der 
Parlamentswahl für UKIP aufgrund des relativen Mehrheitswahlsystems in Einer-
wahlkreisen und der größeren Wertigkeit nationaler Wahlen in den Augen der Wahl-
berechtigten höher liegt, ist zu erwarten, dass diese Partei erstmals in einigen Wahl-
kreisen erfolgreich sein kann. Im – aus Sicht der Konservativen Partei – schlimmsten 
Falle, kann die Konkurrenz von UKIP in den Wahlkreisen dazu führen, dass die Wäh-
lerschaft der Konservativen sich aufteilt und damit zahlreiche Wahlkreise von Labour 
gewonnen werden können, was letztendlich bedeutet, dass der Konservativen Partei 
eine ausreichende Zahl von Mandaten für eine Regierungsbeteiligung fehlt. 
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2. Die umstrittene Einwanderungspolitik 

Großbritannien war eines derjenigen Länder, die ohne Übergangsphase für die Bei-
trittsländer Ost-und Mitteleuropas die Tür öffnete und die volle Freizügigkeit der Ar-
beitnehmer – wie in den europäischen Verträgen garantiert – ermöglichte. Die Zuwan-
derung vor allem aus Polen, aber auch aus anderen neuen Mitgliedstaaten der EU, 
wurde zunächst als willkommener Gewinn nicht zuletzt qualifizierter Arbeitskräfte 
diskutiert. Mit dem Einsetzen der Wirtschaftskrise 2007/2008 und dem Anstieg der 
Zuwandererzahlen änderte sich die Stimmung im Lande. Alle Parteien setzten sich da-
für ein, die Zuwanderung zu begrenzen. In der Opposition legte sich die Konservative 
Partei fest, bei einem Wahlsieg 2010 die Nettoeinwanderung bis zum Ende der Legis-
laturperiode auf unter 100 000 Menschen zu senken. Die Konservative Partei geriet 
zusätzlich dadurch unter Druck, dass UKIP neben dem Thema „EU-Austritt“ erfolg-
reich eine Einwanderungsbegrenzungspolitik thematisierte. 2013 wanderten 260 000 
Menschen in Großbritannien ein (zum Vergleich Deutschland: 465 000) – mehr als vor 
dem Amtsantritt David Camerons, was in der britischen Öffentlichkeit als „Politikver-
sagen“ wahrgenommen wurde. 

Premierminister Cameron setzte sich für Obergrenzen der Zuwandererzahlen ein – 
allerdings ohne zu berücksichtigen, dass das für EU-Bürger geltende Recht auf Freizü-
gigkeit nicht einseitig von einem Mitgliedstaat aufgekündigt werden kann. Für UKIP 
ist die EU-Hürde ein weiteres Argument für den EU-Austritt Großbritanniens. Bun-
deskanzlerin Merkel signalisierte David Cameron mit deutlichen Worten, dass Deutsch-
land nicht bereit sei, eine Einschränkung europäischer Grundrechte mitzutragen. In 
einer als wegweisend angekündigten Rede im Dezember 2014 legte David Cameron ei-
nen Plan vor, der vorsieht, EU-Zuwanderern Sozialleistungen vier Jahre lang vorzu-
enthalten sowie EU-Zuwanderer, die in einem halben Jahr keine Arbeit gefunden ha-
ben, abzuschieben und Kindergeldzahlungen an EU-Zuwanderer einzustellen, wenn 
deren Kinder nicht im Vereinigten Königreich leben.10 Cameron ist klar, dass der Aus-
schluss von EU-Zuwanderern von Sozialleistungen eine Änderung der europäischen 
Verträge (Gebot der Nichtdiskriminierung) und Gesetze erfordert. Er drohte bei aus-
bleibendem Entgegenkommen der EU-Partner mit dem Austritt des UK aus der EU. 
Dem euroskeptischen Flügel seiner Partei gingen seine Vorschläge nicht weit genug. 
Sie hatten einen Einwanderungsstopp oder zumindest Einwanderungsquoten erwar-
tet. Die Liberaldemokraten und die Labour Party äußerten sich nicht kritisch, ein 
deutliches Indiz dafür, dass der politische Mainstream in Großbritannien inzwischen 
der Zuwanderung ablehnend gegenüber steht. Dennoch ist es vor allem die Konserva-
tive Partei, die von den Wählerinnen und Wählern mit Migrationshintergrund unter-
durchschnittlich unterstützt wird. Ein Defizit hat die Partei auch bei der Unterstüt-
zung durch weibliche Wähler. 

3. EU-Austritt (Brexit) als Option? 

Der EU-Austritt wäre für das Vereinigte Königreich wirtschaftlicher Selbstmord. 
Großbritannien ist der zweitgrößte Nettozahler in der EU. Es ist schwer vorstellbar, 
dass die anderen Mitgliedstaaten das Vereinigte Königreich ziehen lassen, aber bereit 
sein sollen, dem Land weiterhin sämtliche Vorteile des Binnenmarktes zu garantieren. 
Ein Austritt ohne ein solches Entgegenkommen würde für Großbritannien heißen, 
dass für Zwei-Drittel seiner Exporte nach der EU Zölle zu zahlen sind, die aber briti-
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sche Produkte im EU-Raum unattraktiv machen. Hinzu kommt, dass das Land einen 
Großteil seiner Auslandsinvestitionen verlieren würde. Ein japanischer Autokonzern 
wie Toyota investiert im Vereinigten Königreich, um innerhalb der EU seine Autos zu 
bauen und damit die EU-Außenzölle zu umgehen. Nach dem Brexit würden sich Toyo-
ta (und andere ausländische Konzerne) rasch ein anderes EU-Land für ihre Produkti-
on suchen. Mit dem wirtschaftlichen Bedeutungsverlust erlitte Großbritannien auch 
einen politischen. Für die USA oder China ist die EU der Wirtschaftsraum auf Augen-
höhe – nicht aber ein von Europa abgekoppeltes Vereinigtes Königreich.  

Nur UKIP fordert den EU-Austritt ohne Wenn und Aber. Die Liberaldemokraten 
und die schottische Nationalpartei SNP sind strikt dagegen. Die Labour Party hat ein 
Austrittsreferendum ausgeschlossen, falls sie die Wahlen gewinnt. Die Konservative 
Partei hat ein solches Referendum für 2017 versprochen, sollten die Bedingungen für 
das Vereinigte Königreich nicht einseitig nach britischen Wünschen verändert werden. 
Aber selbst bei einem EU-Austritt strebt die Konservative Partei an, etwa nach dem 
Vorbild der Schweiz und Norwegens, eng mit dem EU-Wirtschaftsgebiet verbunden zu 
bleiben. Ein EU-Austritt ist also nach der Wahl 2015, auch angesichts der begrenzten 
Wahlchancen der Konservativen Partei, unwahrscheinlich. Die britische Industrie ist 
ohnehin strikt dagegen. Wichtiger aber, das Thema EU ist angesichts der Prioritäten 
der britischen Wähler weit weniger wahlentscheidend als die Themen Einwanderung, 
Wirtschaftslage und NHS. 

Dennoch ist der Brexit nicht vom Tisch. Im Sommer 2014 machte David Cameron 
den EU-Gegner Philip Hammond zu seinem Außenminister. Vor allem die Strategie 
des Premierministers, durch Härte gegenüber Brüssel die Erfolgsaussichten von UKIP 
bei der Parlamentswahl zu begrenzen und seine Partei zusammenzuhalten, trägt dazu 
bei, EU-Skepsis plausibel zu machen und UKIP als ernsthafte Alternative zur Konser-
vativen Partei im Gespräch zu halten. Anlässe für eine Fokussierung auf die EU gab 
es vor der Wahl 2015 genug, angefangen von der britischen Beteiligung beim Europäi-
schen Haftbefehl (hier war Cameron im Konflikt mit Teilen seiner Partei dafür), über 
den öffentlichen Wutausbruch David Camerons wegen einer Forderung der EU nach 
einer britischen Nachzahlung aus statistischen Gründen in Höhe von 2,1 Mrd. Euro 
bis hin zum Streit mit der EU wegen der von Cameron gewünschten Einschränkung 
der Freizügigkeit für EU-Bürger. Camerons anti-EU Reflexe, selbst bei der erwähnten 
Nachzahlung, deren statistische Basis mit Zustimmung Großbritanniens festgelegt 
wurde, und die nur mathematische Gründe hat, mögen in anderen europäischen Län-
dern unverständlich oder übertrieben erscheinen, sie geben aber sehr gut die Stim-
mung im Lande wider, wie der folgende Kommentar der Financial Times verdeutlicht: 
„The political reality in Britain is that Mr Cameron cannot pay this surcharge, certain-
ly not by the due date of December and probably not by the general election in May, if 
ever. He would risk political death. From the anti-EU UK Independence party, his own 
Conservatives and much of the electorate would come a torrent of anger that he might 
not withstand.“11  

4. Die Folgen des Schottland-Referendums 

Der Erfolg der Gegner der schottischen Unabhängigkeit entschied die Schottlandfrage 
nicht für eine Generation, wie die Regierung gehofft hatte. Die schottische Gesellschaft 
wurde durch die Referendumskampagne aufgerüttelt und orientiert sich heute viel 
stärker als früher an der schottischen Eigenständigkeit. Die Mitgliederzahlen bei den 
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Parteien, die die Unabhängigkeit befürwortet hatten, wuchsen dramatisch. Die schot-
tische Nationalpartei SNP verdreifachte ihre Mitgliederzahl auf 85.000.12 Sie ist damit 
die drittstärkste britische Partei, obwohl sie bei Wahlen nur in Schottland antritt. 
Schottland erwartet nach dem „Nein“ die von den Unabhängigkeitsgegnern verspro-
chenen weitreichenden Veränderungen in Politik und Gesellschaft des Landes, zu-
nächst heißt das, mehr Kontrolle über die Steuererhebung (Einkommensteuer) und 
den Sozialstaat. Letztere Reformvorschläge wurden im Einverständnis aller schotti-
schen Parteien im Dezember 2014 von der von Lord Smith of Kelvin geleiteten Kom-
mission13 empfohlen. 

Entscheidend für die Parlamentswahlen 2015 ist, dass das Erstarken der SNP die 
Labour Party in ihrer Hochburg Schottland schwächt. Die Konservative Partei ist in 
Schottland bei britischen Parlamentswahlen keine ernstzunehmende Kraft (2005: 1 
Sitz; 2010: 1 Sitz). Die Labour Party hingegen ist ohne ausreichende schottische Sitze 
im Westminster Parlament nicht mehrheitsfähig (2010: 41 von 59 Sitzen). Selbst wenn 
sie bei den Parlamentswahlen stärkste Partei im Westminsterparlament wird, wäre 
sie bei einem deutlichen SNP-Erfolg auf einen Koalitionspartner angewiesen. Im für 
die Partei schlimmsten Falle reicht es auch bei einer Koalition mit den Liberaldemo-
kraten nicht zur Mehrheit der Parlamentssitze für die Regierungskoalition. Darauf 
hofft die SNP. Ihr wird zugetraut, mehr als die Hälfte der 59 schottischen Parlaments-
sitze zu erobern. Die SNP hat sich strikt gegen jede Zusammenarbeit mit der Konser-
vativen Partei ausgesprochen. Sie wäre aber bereit, eine Labour Regierung fallweise 
parlamentarisch zu unterstützen, wenn sie dafür weitere Zugeständnisse in Richtung 
schottischer Unabhängigkeit erhält. Alex Salmond, der charismatische frühere Partei-
vorsitzende der SNP, kandidiert für einen Unterhaussitz und wäre mehr als geeignet, 
an der Spitze der SNP-Unterhausfraktion die Unabhängigkeitspolitik in diesem Sinne 
weiter zu verfolgen. 

Das Schottland-Referendum hat auch dazu beigetragen, politische Schwerpunkt-
setzungen in England neu zu akzentuieren. Alle Parteien setzen sich nun für mehr lo-
kale Autonomie ein. Die Konservative Partei hatte diese Idee unter dem Slogan „Big 
Society“ schon 2010 im Wahlprogramm – setzte das Konzept der verstärkten Bürger-
beteiligung aber nur mit mäßigem Erfolg um, vor allem weil bei den Kommunen nur 
geringes Interesse an neuen Kompetenzen wie der Direktwahl der Bürgermeister be-
stand. 2014 griff die Partei ihre Ideen wieder auf und versprach der Stadt Manchester 
neben einem gewählten Bürgermeister auch neue Kompetenzen für Infrastruktur und 
Ausbildung. Der Parteivorsitzende der Liberaldemokraten und stellvertretende Premi-
erminister Nick Clegg setzte durch, dass Leeds und Sheffield das gleiche Angebot ge-
macht wird. Labour überbot die Regierung mit der Aussicht auf die Übertragung der 
Kompetenzen für den Busverkehr und die Gewerbesteuern an die Kommunen und der 
Idee, das Oberhaus durch eine Versammlung lokaler und regionaler Vertreter zu er-
setzen. Alle Parteien erhoffen sich insgeheim eine Entlastung des britischen Haushalts 
durch Dezentralisierung, um mehr Spielräume bei der Sparpolitik zu gewinnen. Sie 
nutzen dabei das Vertrauen, das die Briten in ihre Kommunalverwaltungen haben – 
im Unterschied zum Misstrauen in die nationale Politik. In einer BBC-Umfrage vom 
Oktober 2014 gaben 71 Prozent der Befragten an, auf der nationalen Ebene wüssten 
die Politiker nicht, was vor Ort gut für das Land sei.14     
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5. Wird die schweigende Mehrheit vergesssen? 

Prognosen über den Wahlausgang werden häufig direkt verbunden mit den Themen, 
die die Schlagzeilen beherrschen. Die Konservative Partei neigt dazu, das Europathe-
ma für die Wahlentscheidung über zu bewerten. Dieser Fehler hat sie schon 1997 den 
Wahlsieg gekostet, als Tony Blair mit dem Thema Bildung punktete. Sie neigt auch 
dazu, sich zu sehr auf UKIP und deren Themen zu konzentrieren. Der Vertrauensver-
lust in die etablierten Parteien spiegelt sich nicht automatisch in einem Vertrauens-
gewinn für UKIP wider. In einer YouGov Umfrage vom 8.Oktober 2014 teilte die große 
Mehrheit der Befragten die Ansicht, dass UKIP nicht vertrauenswürdiger sei als die 
anderen Parteien, dass UKIP voll von Spinnern und Extremisten sei, und dass UKIP 
eine Protestpartei sei mit keinem realistischen Politikangebot.15  

Die Abwendung von der Parteiendemokratie ist das größere Problem als das Un-
behagen der Londoner Politik über schottischen Nationalismus und englischen Euro-
skeptizismus. 2010 war die niedrige Wahlbeteiligung von 2005 (61,1%) auf immer noch 
niedrige 65,1% gewachsen. Hauptgrund hierfür war die Unsicherheit über den Wahl-
ausgang, also die erwarteten unklaren Mehrheitsverhältnisse.16 Dies könnte auch 2015 
wieder eine gewisse Wählermobilisierung mit sich bringen, zumal die Zahl der Partei-
en, die sich zur Wahl stellen, und damit das Angebot an Alternativen ständig wächst. 
Mit der Schwäche der großen Parteien, also dem Ende des Zweiparteienduopols, wurde 
das Argument, dass Stimmen für kleinere Parteien verschwendete Stimmen seien, 
weniger überzeugend. 2010 gewannen beispielsweise sogar die Grünen (nationales Er-
gebnis: 1% der Stimmen) einen Parlamentssitz. Das Wahlsystem erfordert weiterhin 
die Hochburgenbildung der Parteien in bestimmten Wahlkreisen, diese ist aber für 
kleinere Parteien weniger aussichtslos als früher. Das Wahlsystem begünstigt weiter-
hin die Labour Party und die Konservativen, aber wirkt nicht mehr mehrheitsbildend. 
Die Zeit der Einparteienregierungen scheint gegenwärtig vorbei – was diese in fernerer 
Zukunft dennoch nicht ausschließt.  

Die schweigende Mehrheit ist immer noch ‒ wie auch bei früheren Wahlen – an 
„bread and butter“-Themen interessiert: Wirtschaft, Bildung, Gesundheit. Eine der 
wichtigsten Fragen für die Wahl ist, lohnt es sich angesichts des gegenwärtigen Poli-
tikangebots und angesichts der Tatsache vieler umkämpfter Wahlkreise zur Wahl zu 
gehen? Aus Sicht der Parteien steht dem Wahlgewinner eine politische Herkulesauf-
gabe bevor, was einen Wahlsieg nur begrenzt attraktiv macht. Haushaltsspielräume 
gibt es keine, die Verfassung des Landes bedarf dringend einer Überarbeitung, um mit 
den regionalen und lokalen Herausforderungen zu Recht zu kommen und den Zusam-
menhalt des Landes zu wahren, das Verhältnis zu Europa bedarf ebenso wie die welt-
politische Rolle des Vereinigten Königreichs der Klärung. Janan Ganesh kommt des-
halb in einem Kommentar für die Financial Times zu dem ernüchternden Ergebnis: 
(The) „general election is one that each of the main parties can win, and both might 
quietly hope to lose.“17 
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Deutsch-französische Beziehungen unter Merkel, 
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Zusammenfassung 
Nach wie vor spielt das deutsch-französische Tandem im europäischen Integrationsprozess eine 
bedeutsame Rolle, auch wenn bereits durch die Erweiterungen sein Stellenwert geringer gewor-
den ist. Sowohl Frankreich als auch Deutschland bedürfen dieser intensiven Kooperation, wol-
len sie in der internationalen Politik eine Rolle spielen. Nach ursprünglichen Anfangsschwie-
rigkeiten, wie sie bei fast allen Tandems auftraten, kehrte man zur Gemeinsamkeit zurück.  

1. Zur Rolle von Tandems in den deutsch-französischen 
Beziehungen 

Schon immer haben deutsch-französische Tandems in den bilateralen Beziehungen bei-
der Länder nach dem Zweiten Weltkrieg eine bedeutsame Rolle gespielt. Zunächst wa-
ren es der französische Außenminister Robert Schuman und Bundeskanzler Konrad 
Adenauer, die zu Beginn der 50er Jahre mit ihrer Kooperationspolitik den deutsch-
französischen Gegensatz, – zu jener Zeit konnte man noch von überwiegender Feind-
schaft in den Gesellschaften sprechen – zu überbrücken suchten. Mit Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) wurde 1951 der institutionelle 
Grundstein des europäischen Integrationsprozesses gelegt, der es Frankreich ermög-
lichte seine Sicherheitsfurcht vor Deutschland zu befriedigen und Deutschland die 
Rückkehr in die internationale Politik und den ersten Schritt zur Erlangung der Souve-
ränität ermöglichte. 1963 schlossen Adenauer und der 1958 an die Staatsspitze zurück-
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gekehrte General de Gaulle den deutsch-französischen Vertrag (Elysée-Vertrag), der als 
Instrument der Versöhnung beider Staaten verstanden wurde und auch noch heute eine 
tragende Rolle in den deutsch-französischen Beziehungen einnimmt. Eine weitere recht 
erfolgreiche Zeit für ein deutsch-französisches Tandem gab es unter Präsident Valéry 
Giscard d’Estaing und Bundeskanzler Helmut Schmidt in den 70er Jahren, als beide 
den europäischen Integrationsprozess mit der Installierung des Europäischen Wäh-
rungssystems, der Bildung des Europäischen Rats und der Einführung der ersten Di-
rektwahlen zum Europäischen Parlament voranbrachten. Große Fortschritte in Europa 
wurden unter dem Tandem Mitterrand und Kohl erzielt, wo es nicht nur – wenn auch 
nach anfänglichen Schwierigkeiten – gelang, den deutschen Einigungsprozess inner-
halb der europäischen Integration zu gestalten, sondern auch die EU weiter zu entwi-
ckeln zu einer Wirtschafts- und Währungsunion sowie zu einer, wenn auch recht 
schwachen, politischen Union. Darüber hinaus wurden Fortschritte in der europäischen 
Verteidigungspolitik unter dem Tandem Kohl und Mitterrand realisiert. Bei Bundes-
kanzler Schröder und Präsident Chirac fällt es schwer von einem Tandem zu sprechen, 
hatten sie doch auf der EU-Gipfelkonferenz von Nizza im Jahr 2000 schier unüber-
windbare Konflikte. Auch wenn beide in der Ablehnung des vorwiegend amerikanischen 
Krieges gegen den Irak zusammenfanden, waren sie kein Tandem, das den europäi-
schen Integrationsprozess mit neuen Plänen und Ergebnissen nachhaltig geprägt hat 
(Woyke 2004:169ff). Nachdem Nicolas Sarkozy 2007  zum Präsidenten  gewählt worden 
war, kam es zunächst zu Spannungen in den deutsch-französischen Beziehungen, die 
sich allerdings normalisierten, als Sarkozy die Notwenigkeit der Kooperation mit 
Deutschland erkannte. Die zweite Hälfte der Amtszeit Sarkozys führte zu einer engen 
und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der deutschen Kanzlerin, sodass Medien 
diese Harmonie mit dem Akronym Merkozy kennzeichneten.  Auch die Wahl Hollandes 
zum siebten Präsidenten der V. Republik 2012 führte zunächst zu Spannungen im 
deutsch-französischen Verhältnis. Doch scheint auch inzwischen François Hollande – 
wie fast alle seine Vorgänger – nach einer gewissen Einarbeitungszeit erkannt zu ha-
ben, dass sowohl Frankreich als auch Deutschland der Zusammenarbeit bedürfen, 
wenn die beiden Länder im europäischen Integrationsprozess eine Rolle spielen wollen. 
Die europapolitische Zusammenarbeit beider Staaten scheint immer dann besonders 
wirksam zu sein, wenn sie von unterschiedlichen, unter Umständen sogar gegensätzli-
chen politischen Zugehörigkeiten und Interessen beider Seiten ausgehen muss. 

 
Der Stand der deutsch-französischen Beziehungen ist immer vom Stand der europäischen Poli-
tik und des internationalen Systems, aber auch von den persönlichen Beziehungen, die dem 
deutsch-französischen Motor die nötige Feinabstimmung verleihen, abhängig. Tatsächlich ha-
ben die aktuellen politischen Generationen Deutschlands und Frankreichs, die nicht das Trau-
ma des Zweiten Weltkriegs erlebt haben, eine weniger emotionale Beziehung zum jeweiligen 
Nachbarn als ihre Vorgänger. Die ‚Symbiose‘ zwischen Deutschland und Frankreich bei der Au-
ßenpolitik ist heutzutage weniger auf die Gemeinsamkeiten zwischen den Staats- und Regie-
rungschefs zurückzuführen, als auf die Entwicklung eines internationalen Umfelds. Von nun an 
sind es die Herausforderungen der internationalen Politik oder die Zukunft der Europäischen 
Union, die der politischen Führungsriege Deutschlands und Frankreichs die Notwendigkeit be-
wusst machen, glaubwürdige Kompromisse zu finden, um sich auf der politischen Weltbühne zu 
positionieren und die europäische Integration voranzutreiben (Stephan Martens in dem Eu-
roblog „L’Europe en bouteille“ der Studenten und Professoren des IEP Bordeaux, (nach 
http://www.dieeuros.eu/Die-deutsch-franzosischen,2634.html?lang=fr) 

 
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, nach der deutsch-französischen Zusammenar-
beit seit dem Regierungsantritt von Angela Merkel 2005 zu fragen. Noch kein Tandem 

http://www.dieeuros.eu/Die-deutsch-franzosischen
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hatte sich durch europäische und globale Entwicklungen so oft in internationalen 
Gremien getroffen wie Angela Merkel und Nicolas Sarkozy. Dazu kamen die bilatera-
len Begegnungen im Rahmen des deutsch-französischen Vertrags sowie im Rahmen 
des Blaesheim-Prozesses1. 

2. Der Beginn – Große Koalition (2005-2009)  

Angela Merkel wurde im Jahr 2005 Bundeskanzlerin einer Großen Koalition, als Jac-
ques Chirac Staatspräsident in Frankreich war und seine Amtszeit zuletzt darunter 
litt, dass er das von ihm vorgeschlagene Referendum über den europäischen Verfas-
sungsvertrag verloren hatte, und somit Frankreich in den letzten zwei Jahren seiner 
Amtszeit europapolitisch handlungsunfähig war. Dieser Zustand änderte sich, als im 
Mai 2007 mit Nicolas Sarkozy der Vertreter des bürgerlichen Lagers zum sechsten 
Staatspräsidenten der V. Republik gewählt wurde und Frankreich aus der lähmenden 
Schockstarre des negativen Referendums befreit hatte. Sarkozy erklärte gleich in sei-
ner ersten Ansprache nach seiner Wahl, dass Frankreich europapolitisch wieder zu-
rück wäre und machte somit auch seinen persönlichen Anspruch zur Übernahme von 
Führung in der Europapolitik deutlich. 

Bereits im Februar 2007 hatte Sarkozy, – damals noch Kandidat für das Präsiden-
tenamt–, mit seiner Vision eines „Europas, das sich die Mittel gibt zu handeln und sich 
zu schützen“, vor dem Europäischen Parlament in Straßburg nicht nur seine zukünfti-
gen europapolitischen Vorstellungen skizziert, sondern darüber hinaus versucht, die 
Ängste und Zögerlichkeiten der Franzosen aufzugreifen und zu überwinden. Mit der 
klaren Aussage, einen neu verhandelten EU-Vertrag nicht mehr per Referendum, son-
dern auf parlamentarischem Wege ratifizieren zu lassen, hatte er Frankreich auch ei-
nen Weg aus der Sackgasse des „Non“ gewiesen. „Seiner Idee, den 2005 gescheiterten 
Verfassungsvertrag unter der euphemistischen Bezeichnung eines ‚traité simplifié‘ (ei-
nes vereinfachten Vertrags) wieder zu beleben, verdankt EU-Europa tatsächlich den 
Ausweg aus der (damaligen) Verfassungskrise.“(Müller-Brandeck-Bocquet  2008). Sar-
kozy war der erste bedeutende Politiker, der den Gedanken eines „Minivertrages“, das 
heißt einer reduzierten Version des im Verfassungsreferendums abgelehnten Ent-
wurfs, bereits Anfang 2006 propagiert und dies auch zum Thema seines Wahlkampfes 
gemacht hatte(Veith 2008). 

Angela Merkel war im Herbst 2005 zur ersten deutschen Bundeskanzlerin gewählt 
worden und führte eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD zunächst mit dem 
SPD-Vizekanzler Müntefering und ab 2008 mit dem SPD-Vizekanzler Steinmeier, der 
auch gleichzeitig Außenminister während der gesamten Regierungszeit der Großen 
Koalition war. Hinsichtlich der Europapolitik und den deutsch-französischen Bezie-
hungen gab es zwischen Unionsparteien und Sozialdemokraten keine Differenzen, so 
dass dieses Politikfeld ganz entspannt angegangen werden konnte. 

Die Wahl von Sarkozy zum Staatspräsidenten fiel in eine Zeit, in der Deutschland 
noch die Präsidentschaft in der EU ausübte und gerade dabei war, die Scherben des 
zerbrochenen Projekts des Verfassungsvertrags zu kitten. Die deutsche Bundeskanzle-
rin hatte vom Europäischen Rat den Auftrag erhalten, einen Ersatz für den gescheiter-
ten Verfassungsvertrag vorzulegen. Mit der Ankündigung Sarkozys, einen abgespeck-
ten Vertrag zu akzeptieren und auf parlamentarischem Wege in Frankreich durchzu-
bringen, waren die Weichen für einen Erfolg in diesem Projekt gestellt. Bundeskanzle-
rin Merkel hatte in den ersten Monaten ihrer Ratspräsidentschaft keine gemein-
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schaftsinternen Entscheidungen forciert, die den erklärten Interessen des neuen fran-
zösischen Präsidenten entgegenstanden. Nur so konnte sie auf dessen tatkräftige Un-
terstützung hoffen(Woyke 2004:169ff.). Sarkozy erwies sich sowohl im Vorfeld des 
Brüsseler EU-Gipfels, bei seinem Antrittsbesuch in Polen als auch beim Verhand-
lungsmarathon selbst als verlässlicher Partner Merkels und damit als hilfreiche Stütze 
der deutschen Ratspräsidentin. „Die insbesondere für die Bundesregierung so schwie-
rige Übergangsphase in den bilateralen Beziehungen während des Wechsels von Chi-
rac zu Sarkozy kann somit als sehr gelungen bezeichnet werden. Die erkennbare wech-
selseitige Rücksichtnahme war angesichts der für beide Seiten erheblichen innen- und 
außenpolitischen Anspannung bemerkenswert“(Hilz  2007:27) Somit war der Beginn 
der personell „neuen“ bilateralen Beziehungen in Bezug auf gemeinsame europäische 
Ambitionen so reibungslos verlaufen, wie man es angesichts der divergierenden Mei-
nungen in der Verfassungsfrage kaum erwarten konnte. Die hart erkämpfte Kompro-
misslösung des Reformvertrags, für die Angela Merkel hoch gelobt wurde, gerade auch 
von Sarkozy, bot eine gute Ausgangsposition für eine enge deutsch-französische Koope-
ration angesichts der noch bevorstehenden Umsetzungsschritte. Die konsequente Fort-
setzung des bilateralen Schulterschlusses von Brüssel war für einen erfolgreichen Ab-
schluss der im Juli 2007 eingesetzten Regierungskonferenz als stabilisierender Kern 
zwingend erforderlich, um den neuen Vertrag innerhalb der EU durchzusetzen. Da 
Frankreich in der zweiten Jahreshälfte 2008 die EU-Präsidentschaft ausübte, wollte 
Sarkozy mit der erfolgreichen Ratifizierung des Reformvertrages das Werk krönen. So 
standen zu Beginn der EU-Präsidentschaft Frankreichs deutsch-französische europa-
politische Interessen im Gleichklang, da sich beide Akteure von dieser Politik die Rea-
lisierung vieler ihrer Interessen versprachen. Bei der Verwirklichung des Lissabonner 
Vertrags deutete sich an, dass die enge inhaltliche Nähe zwischen Merkel und Sarkozy 
in der Europapolitik die Chance eröffnete, in weiterhin enger Koordinierung der Regie-
rungspositionen einen Teil der früheren „deutsch-französischen Motoren-Funktion“ für 
Europa zurückzugewinnen. Doch selbst die Freude über diesen gemeinsam erreichten 
Fortschritt war nicht ungetrübt, denn Sarkozy beanspruchte die Lorbeeren für den 
Durchbruch für sich allein. Merkel machte gute Miene zum bösen Spiel und dankte 
Sarkozy für den „mutigen Schritt“, um Europa „aus dem Stillstand herauszubringen“. 
Gerade zu Beginn seiner Amtszeit wollte Sarkozy Frankreich wieder zu einem Spit-
zenplatz in Europa zurückführen, wobei der „Konkurrent“ Deutschland eingeholt wer-
den musste. Das bedeutete auch, dass er die lang entstandene Sonderbeziehung zwi-
schen Frankreich und Deutschland zunächst auf ein profanes Konkurrenzverhältnis 
reduzierte. 

Die Art und Weise, wie Sarkozy seinen Anteil am Erfolg der hartnäckig und aus-
gleichsorientiert vorgehenden Ratspräsidentin Angela Merkel einforderte, stieß auf 
Verwunderung und Kritik. Es zeigte sich gleich im ersten Amtsjahr Sarkozys, als er 
hyperaktiv auftrat und mit einem Trommelfeuer an Ideen, Vorstößen und Initiativen 
die politischen Beobachter wie aber auch sein eigenes Volk in Atem hielt, dass „speedy 
Sarko“ – so der schnell von den Medien verliehene Spitzname des ungewöhnlich zupa-
ckend und temporeich auftretenden Staatspräsidenten – ein schwieriger und sperriger 
Partner werden könnte. „Doch die Franzosen wurden der Hyperaktivität ihres Präsi-
denten sehr bald überdrüssig und empfinden seine Politik des ‚bling-bling‘, diese ef-
fekthaschende, auch Privates zur Schau stellende permanente und ubiquitäre Selbst-
inszenierung als dem Ansehen des Landes abträglich.“ (Müller-Brandeck-Bocquet 
2008). Trotz aller Hyperaktivität hatte auch Sarkozy, wie jeder Präsident vor ihm, 
mittlerweile erkannt, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit einen Selbstwert 
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darstellt und ohne diese erfolgreiche bilaterale Kooperation Fortschritte in Europa 
nicht möglich sind. Letztlich kam diese Zusammenarbeit den nationalen Interessen 
Frankreichs zugute. 

3. Erste große Auseinandersetzung: Streitpunkt Mittelmeerunion 

Bereits während des Wahlkampfes hatte der Präsidentschaftskandidat Sarkozy einen 
Plan zur Schaffung einer „Union für das Mittelmeer“ (UfM) vorgelegt, der notwendi-
gerweise die EU und damit auch Deutschland beschäftigen musste. Mit der geplanten 
Mittelmeerunion wollte Sarkozy einen „Traum von Frieden und Gerechtigkeit“ zwi-
schen den beiden Ufern des Mittelmeers verwirklichen. Sarkozy sah den Plan als eine 
Möglichkeit, zum Friedensprozess zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn 
beizutragen, auch wenn ihm eine mögliche Spaltung der muslimischen Welt im Mit-
telmeerraum bewusst war. Außerdem sollte die Mittelmeerunion in den Augen von 
Sarkozy eine Alternative zum Beitritt der Türkei zur EU darstellen. Sarkozys Vor-
schlag fand bei den Mittelmeerländern Spanien, Italien und Griechenland Zustim-
mung. Dagegen zeigten sich die nördlichen EU-Mitgliedstaaten, darunter vor allem 
Deutschland, und die EU-Kommission deutlich reservierter. Nicht wenige Politiker aus 
den anderen EU-Staaten befürchteten auch eine Spaltung Europas. Würde der franzö-
sische Vorschlag Schule machen, so meinten nicht wenige, dann könnte auch die Euro-
päische Nachbarschaftspolitik Schaden nehmen und regionale Egoismen und Prioritä-
ten die Oberhand gewinnen. Bundeskanzlerin Merkel verlangte, dass an der Mittel-
meerunion alle EU-Länder gleichberechtigt beteiligt würden. Die Mittelmeer-Region 
verstand sie als Aufgabe aller EU-Staaten, da sonst die Gefahr einer Spaltung der EU 
bestände. Es bedurfte monatelanger zäher Verhandlungen sowie deutscher Zuge-
ständnisse, bis der deutsch-französische Streit über die Mittelmeerunion beseitigt 
werden konnte. Im März 2008 beschnitt der Europäische Rat Sarkozys Pläne ganz we-
sentlich, indem die Mittelmeerunion faktisch zu einer Neuauflage der seit 1995 lau-
fenden euro-mediterranen Partnerschaft umfunktioniert wurde. Somit sollte die Mit-
telmeerunion eine losere Gemeinschaft als die EU bilden und nicht auf dem supranati-
onalen Modell der EU beruhen. Die Mittelmeerunion sollte sich lediglich auf einzelne 
konkrete Projekte konzentrieren, wie die Säuberung des Mittelmeers, die Einrichtung 
von transnationalen Schifffahrtsstraßen und Autobahnen, die Schaffung eines gemein-
samen Katastrophenschutzes und ein Energie-, ein Bildungs- und ein Mittelstandspro-
jekt. Damit schreibt die Mittelmeerunion den sogenannten Barcelona-Prozess fort und 
bindet alle - inzwischen 28 - Mitgliedstaaten der EU und 12 südliche Anrainerstaaten 
ein. Sie war zweifellos eine französische Initiative, aber kein französischer Sonderweg. 
Sie wurde die neue Bezeichnung für die gemeinsame EU-Mittelmeerpolitik, die bislang 
als „Barcelona-Prozess“ firmierte. Das Schreckgespenst einer EU-„Spaltung“ in ver-
schiedene regionale Bündnisse, die Bundeskanzlerin Merkel zu Beginn der französi-
schen EU-Präsidentschaft durch den ursprünglichen Alleingang Sarkozys befürchtet 
hatte, wurde nicht verwirklicht(Woyke 2010:299ff). 

Als politisches Ziel enthielt die Abschlusserklärung über die Mittelmeerunion die 
Schaffung eines Nahen Ostens, der frei von Massenvernichtungswaffen sein sollte Die 
Mitgliedstaaten bekannten sich zur „Stärkung der Demokratie und des politischen 
Pluralismus“ und lehnten sowohl jede Form von Terrorismus als auch Versuche, eine 
Religion oder Kultur mit Terrorismus in Verbindung zu bringen, ab. Hinsichtlich des 
strittigen Nahostkonflikts einigten sich die Gründungsmitglieder auf die Formulie-
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rung, dass man den Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern unter-
stützen wollte, ohne allerdings konkrete Ziele oder Lösungsansätze zu nennen. 

4. Die Finanzkrise – von der Divergenz zur Kooperation 

Bereits die erste Finanzkrise 2008 mit der Lehman-Bank-Pleite in den USA hatte den 
französischen Präsidenten und die deutsche Bundeskanzlerin in weltpolitischen Fi-
nanzfragen enger zusammenrücken lassen. Als die griechische Schuldenkrise im Früh-
jahr 2010 relevant wurde, stotterte der deutsch-französische Motor in der Europapoli-
tik. Präsident Sarkozy und Bundeskanzlerin Merkel waren unterschiedlicher Auffas-
sung, wie die Unterstützung für Griechenland vorgenommen werden sollte. Während 
der französische Präsident sich für ein schnelles Eingreifen der Gemeinschaft aus-
sprach, zögerte die Bundeskanzlerin und glaubte, dass das griechische Problem zu-
nächst ohne größere Unterstützung der EU gelöst werden könnte. Darüber hinaus gab 
es auch deutsch-französische Auffassungsunterschiede hinsichtlich der Neuordnung 
der europäischen Wirtschaftsaufsicht. Frankreich und Deutschland hatten im Verlauf 
der nächsten Monate immer wieder entgegenstehende Positionen zur Frage des unmit-
telbaren Krisenmanagements und der künftigen Perspektiven für die Europäische 
Währungsunion eingenommen. Diese unterschiedlichen Positionen zwischen Deutsch-
land und Frankreich waren strukturell begründet. Beide Länder haben ein unter-
schiedliches Grundverständnis in wichtigen wirtschaftlichen Fragen. So wird in 
Deutschland der Binnenmarkt als marktwirtschaftlicher Rahmen gesehen, in dem 
Wettbewerb, Freizügigkeit und Beihilfekontrollen herrschen und der Schutz der 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse ist. In Frankreich wird der marktwirt-
schaftliche Rahmen als Ausgleich zwischen wettbewerbs- und strukturpolitischen Zie-
len und Schutz der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse verstanden. Der Frei-
handel wird in Deutschland als wirklicher Freihandel; u.a. auch als freier Kapitalver-
kehr verstanden. In Frankreich ist man zwar auch für Freihandel, aber auch für Ge-
meinschaftspräferenz, Reziprozität und Schutz gegen steuerliches bzw. soziales „Dum-
ping“. Im französischen Freihandelsverständnis gibt es aber auch einen ökonomischen 
Protektionismus, der Schutz gegen ausländische feindliche Übernahmen bewirken soll. 
Besonders unterscheiden sich Deutschland und Frankreich hinsichtlich der Stabili-
tätspolitik und der Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB), die im deutschen Ver-
ständnis unabhängig sein und eine konsequente Stabilitätspolitik betreiben muss. Der 
Stabilitäts- und Wachstumspakt soll eine Verstärkung der Stabilitätsregeln für öffent-
liche Haushalte bewirken, wobei auch Sanktionen möglich sind. In Frankreich gibt es 
eine Gleichwertigkeit zwischen Stabilitäts- und Wachstumsziel. Eine Wirtschaftsregie-
rung wurde schon bei Gründung der WWU von Frankreich angestrebt, so dass es einen 
policymix von Wirtschafsregierung und EZB geben sollte (Kauffmann/Uterwedde 
2010:8). In Frankreich wurde die Mitverantwortung der EZB für Wirtschaftswachstum 
und Vollbeschäftigung in den Euro-Ländern und die Unterstützung dieser Ziele durch 
die Geldpolitik als gleichwertiges Ziel neben der Geldwertstabilität avisiert(Deubner 
2011:8). 

Während der ersten Phase der Griechenlandkrise wurden die strukturellen Auf-
fassungsunterschiede zwischen Frankreich und Deutschland auch in der politischen 
Praxis sehr deutlich. Präsident Sarkozy wollte ein Krisenmanagement entwickeln, 
dessen Kern eine Art „Europäischer Währungsfonds“ darstellte. Ziel sollte dabei sein, 
die notwendigen Ressourcen aufzubauen, um einer schweren Krise begegnen zu kön-
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nen. Deutschland wandte sich allerdings in dieser Phase grundsätzlich dagegen, Soli-
darität gegenüber Haushaltsproblemen anderer EU-Länder zu üben. Deutschland leg-
te dagegen besonderen Wert auf die verstärkte Prävention bezüglich möglicher Haus-
haltsprobleme innerhalb der Währungsunion. Die Kanzlerin schlug zunächst vor, die 
nationalen Haushaltsentwürfe einer vorherigen Prüfung durch die EU-Kommission zu 
unterziehen. Das bedeutete aber nicht, dass die Parlamente ihres nationalen Budget-
rechts beraubt werden sollten, sondern man wollte sich im Rahmen des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts vergewissern, ob die Haushaltsplanungen auf Einnahmen- wie 
auf Ausgabenseite kohärent und realistisch waren. Auch die Rolle der EZB war ein 
Streitpunkt zwischen Sarkozy und Merkel in der Anfangsphase ihrer Kooperation in 
Bezug auf Griechenland. Streitpunkt zwischen der französischen und der deutschen 
Seite war u.a. die Entscheidung der EZB, Staatspapiere von Mitgliedstaaten der WWU 
auf dem Sekundärmarkt zu erwerben. Die französische Seite hielt es für opportun, 
dass die EZB damit einen Beitrag leistete, um der übermäßigen Spreizung der Zinss-
ätze innerhalb der Eurozone entgegenzuwirken. Die – in den USA und Großbritannien 
oft wahrgenommene – Möglichkeit, dass die Zentralbank durch signifikante Käufe den 
Geld- bzw. Wertpapiermarkt gegenüber spekulativen Spannungen entlastet, war ein 
wichtiges Instrument, dessen sich Europa nicht berauben sollte (Kauffmann/Uter-
wedde, 2010:17f). 

 
Doch als die Griechenlandkrise sich auf Irland, Portugal und später auch Spanien und 
Italien ausweitete, wurde auch dem deutsch-französischen Duo immer klarer, dass 
diese Krise nur in enger Kooperation zwischen Frankreich und Deutschland überwun-
den werden konnte. Dabei war ein wesentlicher Meilenstein das bilaterale Treffen von 
Deauville in der Normandie im Oktober 2010. Hier gelangte man zu einem Kompro-
miss hinsichtlich des Stabilitätspakts. Deutschland setzte sich für automatische Stra-
fen für die Defizitsünder ein, Frankreich kämpfte dafür, dass die Politik letztlich die 
Entscheidung fällen sollte. Der von Deutschland geforderte „Automatismus“ der Stra-
fen wurde weitgehend aufgegeben. Dafür stimmte Präsident Sarkozy EU-Vertragsän-
derungen zu, die bis zum Stimmentzug für hartnäckige Defizitsünder reichen. Diese 
wären für einen dauerhaften Mechanismus zum Schuldenkrisenmanagement notwen-
dig. Die von der Bundesregierung dafür geforderte Insolvenzordnung für strauchelnde 
Euro-Länder wurde im deutsch-französischen Vorschlag zwar nicht erwähnt, doch 
soll(t)en sich private Gläubiger an den Kosten der Rettung beteiligen. Die in Deauville 
beschlossenen Vorschläge wurden auf dem Dezembergipfel 2010 der EU offizielle EU-
Politik. 

Die sich immer weiter verschärfende Euro-Verschuldungskrise übte auf die politi-
schen Führungen in Frankreich und Deutschland immer größeren Druck aus, und es 
wurde immer klarer, dass nur im direkten Schulterschluss unter Hintanstellung der na-
tionalen Interessen die erfolgreiche Lösung des Problems überhaupt möglich sein könn-
te. So häuften sich sowohl die bilateralen Gipfeltreffen zwischen Sarkozy und Merkel als 
auch die Gipfeltreffen des Europäischen Rats, wobei aber die deutsch-französische Zu-
sammenarbeit immer eine Vorreiterrolle im europäischen Entscheidungsprozess ein-
nahm. Zu einem weiteren bedeutsamen deutsch-französischen Vorschlag kam es anläss-
lich eines bilateralen Gipfels in Paris im August 2011. Danach strebten Bundeskanzlerin 
Merkel und Frankreichs Staatschef Sarkozy eine gemeinsame Wirtschaftsregierung der 
Eurozone an. Auch eine Finanztransaktionssteuer sowie eine Schuldenbremse in allen 
Euro-Staaten gehörten zu dem gemeinsamen Vorschlagspaket. Gemeinsame europäische 
Anleihen lehnten beide strikt ab – jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt. 
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Ziel war es, den Euro als gemeinsame EU-Währung zu stärken. Um dabei erfolg-
reich zu sein, wollten Sarkozy und Merkel eine stärkere Verzahnung der Finanz- und 
Wirtschaftspolitiken in der Eurozone erreichen. Kern des vorgeschlagenen Maßnah-
menpakets war der Plan, eine gemeinsame Wirtschaftsregierung im Euroraum zu 
schaffen. Dieser ging auf einen französischen Vorschlag zurück, dem Deutschland sich 
bislang widersetzt hatte. Daneben forderten Merkel und Sarkozy eine verbindliche 
Schuldenbremse für alle 17 Euro-Länder. Sarkozy wollte für Frankreich diese nach 
deutschem Vorbild in der französischen Verfassung verankern. Bilateral wollten 
Deutschland und Frankreich die Körperschaftsteuer angleichen. Die Wirtschaftsregie-
rung sollte sich aus dem Rat der Staats- und Regierungschefs der 17 Euro-Länder zu-
sammensetzen und zweimal im Jahr tagen – notfalls auch öfter. Geführt werden sollte 
sie von einem Präsidenten für zweieinhalb Jahre – nach dem Willen von Berlin und 
Paris zuerst von EU-Ratspräsident Herman van Rompuy. Weiter schlugen Sarkozy 
und Merkel mindestens zwei regelmäßige Treffen der Staats- und Regierungschefs pro 
Jahr vor, um die Eckpfeiler der Wirtschaftspolitik im Euro-Währungsgebiet gemein-
sam zu definieren; um nachhaltiges Wachstum zu fördern, um die Wettbewerbsfähig-
keit zu stärken und das Entstehen von Ungleichgewichten zu verhindern. 

Für den EU-Gipfel im Dezember 2011 legten Frankreich und Deutschland weitere 
gemeinsame Vorschläge vor. Zur Überwindung der Staatschuldenkrise wollten Deutsch-
land und Frankreich strukturelle Veränderungen in der EU durchsetzen, die auch eine 
Änderung der EU-Verträge enthalten sollten. Die Verhandlungen über die Änderun-
gen wurden im Sommer 2012 unter Teilnahme des inzwischen neu gewählten Präsi-
denten Hollande abgeschlossen. 

Die auf dem Brüsseler Gipfel im Dezember 2011 angenommenen Änderungen sahen 
u.a. vor, dass bei Nichteinhaltung der Defizitregeln automatische Sanktionen greifen, die 
nur mit einer Zweidrittel-Mehrheit der europäischen Partner verhindert werden können. 
Gerade diese Sanktionen wurden noch ein gutes Jahr zuvor auf dem Gipfel von Deauvil-
le besonders von Sarkozy abgelehnt. Ferner soll es in allen 27 EU-Staaten, aber mindes-
tens in den 17 Euro-Staaten, bindende, einheitliche Schuldengrenzen geben. Dazu haben 
sich inzwischen mit Ausnahme Großbritanniens und Tschechiens alle EU-
Mitgliedstaaten bekannt. Der Europäische Gerichtshof soll überprüfen können, ob das 
jeweilige nationale Recht die verpflichtende Einhaltung der Schuldengrenze gewährleis-
tet. Allerdings soll er nicht einzelne nationale Budgets für ungültig erklären können. 

Ferner wurde der Vorschlag von Sarkozy und Merkel, dass sich die Staats- und 
Regierungschefs der Eurostaaten einmal monatlich als Wirtschaftsregierung treffen 
sollten, mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und das Wirtschaftswachs-
tum anzukurbeln, auf dem Gipfel akzeptiert. Zugleich mahnten Merkel und Sarkozy 
eine wesentlich stärkere Selbstverpflichtung der Euro-Länder zur Haushaltsdisziplin 
an. Deshalb sollten alle Mitglieder der Eurozone noch vor Ablauf des Sommers 2012 
eine Schuldenobergrenze beschließen und sie in den Verfassungen festschreiben. Au-
ßerdem sollten sich etwa die nationalen Parlamente selbst verpflichten, mögliche Kri-
tik der EU-Kommission an den nationalen Haushaltsaufstellungen zu beachten. Zu-
dem solle die Europäische Kommission die Verwendung der EU-Strukturhilfen ab 
2013 stärker kontrollieren.  

Mit dem Andauern der Krise mussten sowohl Frankreich als auch Deutschland 
Zugeständnisse machen. „Immer wieder legten sie daraufhin ihren Partnern gemein-
same Vorschläge vor, die diese nahezu immer unterstützten. Deutschland und Frank-
reich fanden sich damit an der Spitze des Krisenmanagements wieder“ (Demesma-
y2013:37). 
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5 Der Bilateralismus unter Hollande und Merkel 

Mit François Hollande  wurde nach Mitterrand (1981-1995) zum zweiten Mal im Mai 
2012 ein Sozialist zum Staatspräsidenten der V. Republik gewählt. Auf dem SPD-
Parteitag im Dezember 2011 hatte Hollande seinen SPD-Genossen zugerufen, dass sie 
Angela Merkel besiegen mögen, was aber nicht erfolgte. Das bedeutet natürlich, dass 
sich Hollande und Merkel in ihren politischen Überzeugungen unterscheiden. Dennoch 
müssen sich die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident verstehen, da das 
deutsch-französische Tandem das Herzstück des europäischen Integrationsprozesses 
bildet. Der neue Präsident stellte hinsichtlich der Europapolitik schnell klar, dass die 
Zeit des einseitigen Setzens auf Haushaltskonsolidierung im Umgang mit der Eurokri-
se ebenso ein Ende haben müsse wie auch die Rolle Frankreichs als Juniorpartner 
Deutschlands (Schild 2013:3). So wurden im Haushaltsgesetz 2013 massive Steuerer-
höhungen für Unternehmen und Bezieher hoher Einkommen, z.B. die Reichensteuer 
von 75% auf Millioneneinkommen,  beschlossen (Schild  2013a:7).  

Bereits während des Wahlkampfs hatte Hollande das Ziel verfolgt, den hauptsäch-
lich von Sarkozy und Merkel initiierten Pakt zur Fiskalpolitik neu zu verhandeln. Hol-
lande konnte jedoch nur die Ergänzung eines „Pakts für Wachstum und Beschäfti-
gung“ durchsetzen, ohne dass der Fiskalpakt neu aufgeschnürt wurde, was von der 
Linken der den Präsidenten unterstützenden Sozialistischen Partei heftig kritisiert 
wurde. Der neue Präsident wies zu Beginn seiner Amtszeit der deutsch-französischen 
Kooperation zwar eine besondere Bedeutung zu, sah Frankreich aber als Gravitations-
zentrum mit einer Scharnierstellung zwischen Nord- und Südeuropa. Auch verstand 
sich Hollande gleichzeitig als Führer der europäischen Linken (Schild 2012:428). Dar-
über hinaus rief Hollande  nach Amtsantritt dazu auf, das Verhältnis zu Deutschland 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen, d.h. die Rolle Frankreichs in der Europapolitik zu 
stärken, die nach Auffassung nicht nur der Linken unter Sarkozy geschwächt wurde. 
Im Frühjahr 2013 – kurze Zeit nach den Feiern zum 50jährigen Jubiläum des Elysée-
Vertrags - charakterisierte der französische Präsident die deutsch-französischen Be-
ziehungen als ein Verhältnis von „freundschaftlichen Spannungen“. Zuvor hatten be-
reits Vertreter des linken Flügels der Präsidentenpartei scharfe Kritik an der deut-
schen Regierung geübt, der sie eine rein an nationalen wirtschaftlichen Interessen ori-
entierten Politik vorwarfen. Sie verlangten, dass Deutschland seine strikte Sparpolitik 
beendet und die Rolle einer Konjunkturlokomotive übernimmt. Besonders bemerkens-
wert war, dass diese heftige Kritik vom Parlamentspräsidenten Claude Bartolone un-
terstützt wurde. (Demesmay/Stark 2013).  Die kritische Haltung eines bedeutsamen 
Teils der französischen Linken gegenüber Deutschland verband sich mit dem zuneh-
menden Unbehagen in Frankreich, dass angesichts der fortschreitenden wirtschaftli-
chen Asymmetrie zwischen Frankreich und Deutschland die Machtposition Frank-
reichs innerhalb der EU immer weiter erodierte. Darauf galt es seitens Präsident Hol-
lande Rücksicht zu nehmen. So war es nicht verwunderlich, dass Hollande zunächst 
auch auf Distanz zu der bisherigen von Sarkozy und Merkel verfolgten Europapolitik 
ging. Wie auch in allen anderen Tandems gab es also zunächst Eingewöhnungsschwie-
rigkeiten zwischen Merkel und Hollande. Die ritualisierten Beziehungen im deutsch-
französischen Verhältnis wurden selbstverständlich fortgeführt – so z.B. der erste Aus-
landbesuch des französischen Präsidenten nach der Wahl in Deutschland und auch die 
Betonung der deutsch-französischen Beziehungen für den Integrationsprozess – doch 
war mit der Übernahme der Präsidentschaft durch Hollande eine Änderung der Stoß-
richtungen französischer Europapolitik verbunden. Zwar lassen sich auf dem Gebiet 
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der Staatsschulden- und Bankenkrise der Eurozone Kontinuitätslinien zum  Vorgän-
ger Sarkozy erkennen wie z.B. die gewünschte Stärkung der europäischen Interventi-
onsmechanismen zur Unterstützung einzelner Eurozonenmitglieder. Doch in zwei 
wichtigen Bereichen – nämlich Eurobonds und Fiskalpakt – unterschied sich Hollande 
von Sarkozy. Der Präsidentenwechsel in Frankreich führte im letzten Jahr der christ-
lich—liberalen Koalition zu einer wachsenden Distanzierung beider Partner. Dennoch 
kam es zu erfolgreicher deutsch-französischer Zusammenarbeit, die sich in Kompro-
missen über die Europäische Bankenunion niederschlugen. Auch bei der Aufstellung 
der Finanzplanung der EU für den Zeitraum 2014-2020 fanden die gemeinsamen 
deutsch-französischen Vorstellungen Berücksichtigung. Als weitere wichtige Koopera-
tionsbasen erwiesen sich die Außen- und Verteidigungspolitik, die Energiepolitik wie 
auch die Wachstumsförderung.  

Hollande musste aber im Verlauf seiner Amtszeit erkennen, dass die von ihm an-
gestrebte Egalität mit Deutschland in der Europapolitik nur erreicht werden konnte, 
wenn das Land auch ökonomisch gesundete. „Die Wiedergewinnung einer Führungs-
rolle und Gestaltungsfähigkeit Frankreichs wird in der Amtszeit Hollandes nur um 
den Preis tiefgreifender Wirtschafts- und Sozialreformen und insbesondere einer 
nachhaltigen Stärkung der Wettbewerbsposition zu verwirklichen sein“ (Schild 
2013:387). Doch Hollande selbst erlebte 2014 eine dramatische Erosion seiner Macht- 
und Vertrauensbasis. Bei den Kommunal- und Europawahlen 2014 verlor die Sozialis-
tische Partei gewaltig. Zusätzlich führten kritische Äußerungen zur französischen 
Austeritätspolitik der Kabinettsmitglieder Montebourg und Hamon zur Regierungs-
umbildung  unter Premierminister Valls. Trotz aller Bemühungen wurde die ökonomi-
sche Basis Frankreichs unter der Präsidentschaft Hollandes immer schlechter – die 
Defizitquote des Budgets und die Arbeitslosenzahlen stiegen an, anstatt wie angekün-
digt, zu sinken, so dass Hollande einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik vorneh-
men musste. Bereits im Herbst 2012 wurden im einen “nationalen Pakt für Wachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“  deutliche Steuerentlastungen für Unter-
nehmen vorgesehen. In einer Pressekonferenz  am 14. Januar 2014, in der sich Hol-
lande als Sozialdemokrat bezeichnete, kündigte der Präsident Maßnahmen an, die an 
die Reformpolitik des früheren Bundeskanzlers Schröder erinnerten. So soll u.a. der 
Arbeitgeberbeitrag zur Finanzierung der Familienleistungen in Höhe von 30 Mrd. Eu-
ro abgeschafft werden. Für die Unternehmen in Frankreich bedeutet diese Maßnahme 
eine Reduzierung der Lohnkosten in der privaten Wirtschaft um 4% (Deutsche Bank 
Research 2014:12). 

6. Kooperativer Bilateralismus mit Hindernissen 

Die Zusammenarbeit zwischen Präsident Sarkozy und Bundeskanzlerin Merkel war 
gekennzeichnet durch enge Kooperation sowie durch immer wiederkehrende Irritatio-
nen. Zunächst hatte der französische Präsident durch seine Hyperaktivität sowohl in 
der Innen- als auch in der Außenpolitik für Irritationen gesorgt, ob Frankreich auch 
unter Sarkozy dem deutsch-französischen Beziehungen den Stellenwert einräumen 
würde, den das bilaterale Verhältnis in den vergangenen vierzig Jahren im europäi-
schen Integrationsprozess gehabt hatte. So gab es außenpolitisch die Auseinanderset-
zungen um die Mittelmeerunion, die Episode um die Auflösung der Roma-Lager wie 
auch die aktive Mittelmeerpolitik, die zu Beginn der Amtszeit Sarkozys in der Hofie-
rung Gaddafis mündete. Aber auch Entscheidungen in Berlin – wie z.B. die einseitige 
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schnelle Wende in der Atompolitik nach dem GAU von Fukushima – hatten immer 
wieder zu Irritationen im deutsch-französischen Verhältnis geführt. Dennoch gab es 
mehr Gemeinsamkeiten als Gegensätze in den Beziehungen der beiden Rheinnachbarn 
auch in der Amtszeit von Präsident Sarkozy und Bundeskanzlerin Merkel. 

Ohne Zweifel nahm das Duo Merkel-Sarkozy im Entscheidungsprozess der EU 
2011/12 eine Sonderstellung ein, den einige politische Beobachter in nicht wenigen 
Medien durch den Begriff „Merkozy“ zu charakterisieren versuchten. Die Krisenpolitik 
der Union wurde ohne Zweifel in Paris und Berlin vorbereitet, so dass die Entwicklung 
der EU immer mehr in Richtung intergouvernementale Integration bewegte, in der der 
Europäische Rat eine immer stärkere Position bekommt. Die Führungsarbeit des Duos 
war auch gerechtfertigt, da nicht nur eine Erwartungshaltung der anderen Partner, 
wenn auch nicht immer offen, existiert und zum anderen Deutschland und Frankreich 
aufgrund früherer Kompromisse bei der Schaffung der Währungsunion für diese Füh-
rung prädestiniert sind. Hinzu kommt, dass Deutschland und Frankreich zusammen 
ein wirtschaftliches Schwergewicht in der Eurozone repräsentieren – Deutschland 
stellt 27% und Frankreich 20% des BIP in der Eurozone und gemeinsam tragen sie 
beinahe die Hälfte des Rettungsschirms ESM -  und von daher auch das Interesse in 
diesen Staaten zur Lösung der Probleme am größten ist. Nachhaltige, aufeinander ab-
gestimmte Wachstumsstrategien würden nicht nur den beiden durch intensiven Han-
del verflochtenen Ländern ökonomisch von Vorteil sein, sondern könnten auch der ge-
samten Eurozone wichtige Impulse zur weiteren Stabilisierung ihrer ökonomischen 
Strukturen verleihen. Eine größere Dynamik und gemeinsame deutsch-französische 
Vorstellungen zur Fortentwicklung der EU wären wünschenswert. 

Auch unter Hollande und Merkel hat es zunächst Anlaufschwierigkeiten gegeben, 
als Hollande die Exklusivität des deutsch-französischen Verhältnisses aufheben und 
stärker die romanische Karte spielen wollte. Inzwischen ist aber auch unter dieser 
Präsidentschaft die Einsicht gewachsen, dass Frankreich seine Rolle im europäischen 
Integrationsprozess nur auf der Basis konsolidierter Staatsfinanzen und einer Wirt-
schaftspolitik spielen kann, die die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft Frank-
reichs wieder herstellt. In Deutschland hat die Regierung Merkel erkannt, dass das 
einseitige Beharren auf wirtschaftlichen Dogmen im Integrationsprozess zu Problemen 
führen muss. Wenn man auf die internationalen Beziehungen Einfluss nehmen will, 
dann geht dies nicht mehr als Nationalstaat, sondern nur mit Hilfe der EU. Um durch 
die EU auch erfolgreich die internationale Politik gestalten zu können, bedarf es der 
bilateralen deutsch-französischen Kooperation. 

Das deutsch-französische Tandem bildet nach wie vor das Herzstück der Europäi-
schen Union. Auch wenn inzwischen die EU auf 28 Mitgliedstaaten angewachsen ist 
und die Heterogenität der EU vergrößert hat, hat sich die Komplexität des Entschei-
dungsprozesses ebenso vergrößert wie die Nachfrage nach Führung in der Union.  So 
wird einerseits manchmal die zu straffe Führung des deutsch-französischen Tandems 
beklagt wie sie andererseits aber auch eingefordert wird. 
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Anmerkungen 
 

1 Der Blaesheim-Prozess besteht aus regelmäßigen informellen Gesprächen zwischen den 
Staats- und Regierungschefs beider Länder sowie ihren Außenministern. Diese fanden 
erstmals im Januar 2001 im elsässischen Ort Blaesheim statt. 
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Konsumbildung: Verbraucherpolitische Leitbilder 
in der Diskussion 

Franziska Wittau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Die Vermehrung verbraucherbildender Inhalte vorrangig in den sozialwissenschaftlichen Curri-
cula war ein zentrales Thema der bildungspolitischen Diskussion des vergangenen Jahres. Der 
Artikel setzt sich unter besonderer Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher Bildungsziele kri-
tisch mit dieser Forderung auseinander. 

1. Konsumentenbildung – fürs Leben lernen?! 

Die moderne Gesellschaft ist eine Konsumgesellschaft. Leben ohne zu konsumieren ist 
nahezu unmöglich geworden. Vor allem auf dieser Feststellung beruht die Forderung, 
Verbraucherbildung verstärkt in den Schul- und Unterrichtsalltag einzubinden. Neben 
Verbänden, allen voran die Verbraucherzentrale Bundesverband („Fürs Leben lernen: 
Verbraucherbildung ist Zukunft“, vzbv 2012), betont mittlerweile auch die Bildungs-
administration die Bedeutsamkeit von Konsumentenbildung (KMK 2013).  

Konsum wird im vorliegenden Beitrag als ein die Gesamtgesellschaft prägendes 
Phänomen verstanden. Der eigentliche Akt des Konsumierens – die marktbasierte 
Kaufhandlung – ist erst in seinen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen analy-
sierbar. Dazu gehört zweifelsohne auch die Frage, wie Verbraucherverhalten (bil-
dungs-)politisch gesteuert werden kann und soll. Diese Erkenntnis sollte auch die 
schulische Auseinandersetzung mit dem Thema Konsum beeinflussen, zumal die zent-
ralen Anknüpfungspunkte für Verbraucherbildung seit langem vor allem in den ge-
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sellschaftswissenschaftlichen Fächern wie Gesellschaftslehre, Politik/Wirtschaft oder 
Arbeitslehre/Hauswirtschaft gesehen werden (vgl. z.B. Bievert et al. 1977). Konsum ist 
dann gerade nicht mehr nur ein Thema der ökonomischen Bildung, sondern es bieten 
sich Anknüpfungspunkte, die seine Einbettung in andere Lebensbereiche nachvoll-
ziehbar werden lassen. 
 
Leitbildorientierte Verbraucherbildung – ein Widerspruch gegen Beutelsbach? 
Hauptziel der Verbraucherbildung ist der mündige Konsument – ein Ziel, das auf den 
ersten Blick konform mit dem Beutelsbacher Konsens zu sein scheint. Hier wird jedoch 
die These vertreten, dass die auf verbraucherpolitischen Leitbildern aufbauenden Kon-
zepte der Konsumentenbildung den Ansprüchen des Beutelsbacher Konsenses (Über-
wältigungsverbot, Kontroversitätsgebot, Schülerorientierung) widersprechen. Leitbilder 
werden hier definiert als „Vorstellungsmuster von einer erwünschten bzw. wünschba-
ren und prinzipiell erreichbaren Zukunft, die durch entsprechendes Handeln realisiert 
werden soll. Leitbilder betreffen also zukunftsgerichtete und handlungsrelevante Vor-
stellungen davon, was erstrebt wird oder als erstrebenswert und zugleich als realisier-
bar angesehen wird“ (Giesel 2007, 38). Sie beschreiben damit moralisch akzeptables 
Verhalten. 

Bildungskonzepte prägende Vorstellungen mündigen Konsumhandelns, unter an-
derem verantwortungsbewusstes, nachhaltiges Handeln oder souveränes, sich der 
Marktmacht der Produzenten entgegenstellendes Handeln (vgl. Bievert et al. 1977), 
sind nahezu immer auch moralisch-normativ besetzt und können präskriptiv wirken. 
Konsumentenbildung erhebt dann den klaren Anspruch, nicht nur Wissen zu vermit-
teln, sondern auch Verbraucherhandeln zu beeinflussen. Dies gilt selbstverständlich 
nicht nur für die von der Bildungsadministration vertretenen Vorstellungen, sondern 
gleichermaßen für die Ansichten von Lehrenden. Damit, so die zweite These, birgt Kon-
sumentenbildung auch immer die Gefahr, diskriminierend gegenüber jenen Schülern zu 
wirken, die den Leitbildern widersprechende Vorstellungen gelingenden Konsumhan-
delns vertreten. 

2. Konsumenten(leit)bilder als Grundlage der Verbraucherbildung 

Es wurde bereits darauf verwiesen, dass Konsumentenbildung sich dem mündigen 
Konsumenten verpflichtet fühlt – verbraucherpolitischer Paternalismus ist nicht ge-
fragt. „In der Politik […] scheint der mündige Verbraucher als politisches Leitbild 
weitgehend unverzichtbar zu sein. Als ein Leitbild im Sinne eines erstrebenswerten 
Ziels ist das auch verständlich. Wer kann etwas anderes wollen, als gut informierte, 
verantwortungsvoll handelnde und selbstbestimmte Konsumenten?“ (Strünck et al. 
2012, 3). Mündigkeit scheint die Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilhabe am ge-
sellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Leben zu sein. Nicht reflektiert wird bei 
dieser Forderung jedoch, dass der positiv besetzte, weil einheits- und konsensstiftende, 
Begriff der Mündigkeit in negativer Deutung als inhaltsleer bezeichnet werden kann. 
Mündigkeit ist ein durch und durch formaler Begriff, der beschreibt, wie gedacht (und 
gehandelt) werden soll, nicht jedoch was. Was letztlich unter ‚gut informiert‘, ‚verant-
wortungsvoll handelnd‘ und ‚selbstbestimmt‘ zu verstehen ist, bleibt Auslegungssache. 

Ein herausragendes Beispiel bieten hier viele Konzepte und Materialien der finanzi-
ellen Allgemeinbildung, die sich unter anderem mit dem Hinweis legitimieren, mündige 
Verbraucher erziehen zu wollen. In einer Unterrichtseinheit des Handelsblattes wird 
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beispielsweise derjenige als mündig bezeichnet, der sich eigenständig mit seinen Finan-
zen auseinandersetzt und diese Aufgabe nicht dem Staat überträgt (IÖB 2011, 20). Die 
Grenzen der Eigenverantwortung und die Frage nach der Berechtigung eines Sich-
Verlassens auf den Staat werden hierbei vollkommen ausgeblendet. Ob Mündigkeit je-
doch ohne kritische Reflexionsfähigkeit denkbar ist, für die im Beispiel der finanziellen 
Allgemeinbildung eben auch diese Fragen gestellt werden müssen, wird hier bezweifelt.  

Nachfolgend sollen die verschiedenen Auslegungen mündigen bzw. unmündigen 
Konsumhandelns näher beschrieben und die daraus folgenden Konsequenzen für die 
Konsumentenbildung dargelegt werden. Die aufgeführten Verbraucher(leit)bilder stam-
men weitgehend aus der verhaltensökonomischen Debatte. Es handelt sich um jene 
(Leit)Bilder, die auch der Diskussion in der und um die Verbraucherpolitik zu Grunde 
liegen. Dabei gilt es zu betonen, dass es weder die Konsumentin gibt noch Konsumhan-
deln konsistent einem der dargestellten (Leit)Bilder folgt oder gar folgen muss. Es ist e-
her situationsspezifisch geprägt. Die (Leit)Bilder sind daher als Analyseinstrument für 
ein besseres Verständnis der gegenwärtigen Situation von Verbraucherpolitik bzw. -bil-
dung zu verstehen. 
 
Der souveräne Konsument:  
Das Leitbild der Konsumentensouveränität entspringt der Mikroökonomie. Im Kern be-
sagt es, dass Konsumenten mit ihrem Kaufverhalten die Güterproduktion so steuern, 
dass die letztlich angebotenen Güter und Dienstleistungen optimale Bedürfnisbefriedi-
gung ermöglichen (vgl. Kuhlmann 1990, 28). Grundlage dieser Vorstellung ist das Men-
schenbild des homo oeconomicus. Bei diesem (ebenfalls ökonomischen Modelltypus) han-
delt es sich um einen stets rational entscheidenden und umfassend informierten Akteur, 
„der seine verfügbaren Mittel optimal zur Erreichung seiner Ziele einsetzt und auf diese 
Weise seinen subjektiven Nutzen steigert“ (Miebach 2014, 29). Flankiert wird diese Vor-
stellung vom Ordnungsleitbild der vollkommenen Konkurrenz, welches vollkommene 
Märkte, fehlende Präferenzen seitens der Konsumenten sowie beliebig teilbare Güter be-
inhaltet (vgl. ebd., 30).  

Auch wenn diese Vorstellungen realitätsfern sind, so dominiert im Grunde das 
Leitbild des souveränen Konsumenten große Teile nicht nur der wirtschaftswissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit Konsum, sondern auch der Verbraucherpolitik 
(vgl. Bievert et al. 1977, 13/14; Hagen/Wey 2009, 5). Für die Verbraucherpolitik bedeu-
tet dies, dass die Förderung des Wettbewerbs und damit die Schaffung vollkommener 
Konkurrenz sowie die Bereitstellung umfassender Informationen im Mittelpunkt ste-
hen und Vorrang vor der Wettbewerbsbeschränkung durch regulierende Eingriffe in 
das Wirtschaftsgeschehen haben. Jene Konsumoptimisten, die dem dargestellten Leit-
bild folgen, gehen davon aus, dass unter diesen Voraussetzungen Wohlstand und Le-
bensstandard sowie Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und Kreativität gesteigert 
werden können (vgl. Hedtke 2008, 289). Wohlstandssteigernd wirkt eine solche Ver-
braucherpolitik zudem gleich doppelt, denn es setzt sich dem Anspruch des Modells 
nach nicht nur das qualitativ beste, sondern zugleich das günstigste Produkt durch.  

Das Leitbild des gut informierten, rationalen und unbeeinflusst entscheidenden 
Konsumenten ist insgesamt eine technizistische Beschreibung mündigen Konsumie-
rens ohne inhaltliche Konkretisierung. Es beschreibt lediglich, wie Entscheidungen ge-
troffen werden sollen, nicht jedoch, welchen inhaltlichen Werten dabei gefolgt wird 
(vgl. ebd., 310). Eine solche materielle Aufladung dagegen ist Kennzeichen des Leit-
bilds des verantwortungsbewussten Konsumenten. 
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Der verantwortungsbewusste Konsument:  
Im Mittelpunkt des verantwortungsbewussten Konsumhandelns steht das Prinzip der 
Nachhaltigkeit. Verantwortung wird nicht mehr nur noch für das eigene Konsum-
budget übernommen, indem rational die Konsumalternative ausgewählt wird, die die 
eigenen Bedürfnisse am günstigsten befriedigt, sondern auch für Umwelt und Ge-
sundheit, die gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Entwicklung – natio-
nal, international sowie intergenerational. Die im Geltungsbereich der Ökonomie ange-
siedelte Konsumentenrolle hat in dieser Vorstellung deutliche Schnittmengen mit der 
politischen Rolle des Bürgers, es entsteht das hybride Konstrukt des „Consumer Citi-
zen“ (Meyer 2009, 71). Politischer Konsum erfolgt in der Regel durch „boycott“, den 
bewussten Verzicht auf Produkte, die nicht den angestrebten Werten entsprechen, o-
der „buycott“, dem bewussten Kauf bestimmter Produkte auf Grund der Verfolgung 
moralisch verantwortlicher Handlungsweisen insbesondere während des Produkti-
onsprozesses. Neben der eigentlichen Kaufentscheidung bezieht sich die Verantwor-
tung aber auch auf den Ge- bzw. Verbrauch sowie die Entsorgung der Konsumgüter 
und Dienstleistungen (vgl. Kenning/Wobker 2013, 290).  

Die Übersetzung der politischen Maxime des nachhaltigen Konsums in die Ver-
braucherbildung als einer Teilmaßnahme von Verbraucherpolitik ist ein logischer 
Schluss. Verbraucherbildende Konzeptionen ohne Bezug zur Nachhaltigkeit sind heute 
kaum mehr denkbar. Vielmehr wird betont, dass nicht das Handeln des einzelnen 
Konsumenten im Privathaushalt im Mittelpunkt der Bildungsanstrengungen stehen 
sollte, sondern globale Zusammenhänge offengelegt werden sollen. Konsumenten sol-
len so ihre eigene Eingebundenheit in die Konsumgesellschaft sowie deren Auswir-
kungen erkennen und reflektieren und auf dieser Basis Rückschlüsse für den eigenen 
Konsum entwickeln. Einige Forderungen gehen sogar soweit, den Lernenden neben In-
formationen Ratschläge zu erteilen, die sie befähigen „to hold a moral vision for the 
common good, living in harmony with all living species“ (vgl. Mc Gregor 2011, 5). 
 
Der vertrauende Konsument:  
Der Begriff des Vertrauens betont die nur begrenzte Rationalität im Konsumhandeln. 
Der Konsument handelt zufolge der Theorie der begrenzten Rationalität, die ab den 
1950er-Jahren Eingang in die sozialwissenschaftliche Diskussion gefunden hat, nicht 
wie der idealtypische homo oeconomicus. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Kaufent-
scheidungen sehr komplex sind und, um eine rationale Entscheidung im Sinne des 
souveränen Konsumenten zu treffen, eine Vielzahl von Daten verarbeitet werden 
müssten. Hier aber gerät in der Regel jeder Konsument an seine Grenzen. Er hat sich 
mit einer Vielzahl nicht vergleichbarer Produktalternativen, über die wiederum nicht 
zwingend vollständige und vor allem objektive Informationen vorliegen, auseinander-
zusetzen. Außerdem müssen subjektive Wertschätzungen, Reaktionen der sozialen 
Umwelt sowie die Grenzen des zur Verfügung stehenden Budgets berücksichtigt wer-
den. Vertrauen – sowohl in andere Marktakteure als auch in die Politik – trägt dazu 
bei, diese Komplexität zu reduzieren (vgl. Kenning/Wobker 2013, 290).  

Verhaltensökonomen betonen die Notwendigkeit, diese Erkenntnisse bei der Ge-
staltung von Verbraucherpolitik zu berücksichtigen (vgl. Reisch/Oehler 2009, 31): 
Wenn Mündigkeit im Sinne des standardökonomischen Paradigmas gar nicht erreicht 
werden kann, impliziert dies natürlich auch, dass immer umfassendere Informationen 
nicht die Lösung der Frage nach gelingender Verbraucherpolitik sein können. Für die 
Konsumentenbildung bedeutet dies, dass Lernende vor allem auf die Grenzen des ei-
genen Expertentums hinzuweisen sind. Sie soll in Form einer so genannten Meta-



 Konsumbildung: Verbraucherpolitische Leitbilder in der Diskussion     87 
 

Bildung helfen „zu lernen, wie man Expertise findet, ohne jeweils selbst Experte wer-
den zu müssen. Informationssuche und Informationsanalyse sind mit dem Ziel zu ge-
stalten, Informationen zur Kompetenz und Glaubwürdigkeit von […] Informations-
quellen zu erhalten.“ (Oehler 2013, 53). Als Informationsquelle hervorgehoben werden 
dabei vor allem die Verbraucherzentralen mit ihren Beratungsangeboten (vgl. ebd.). 
 
Der verletzliche Konsument:  
Verletzliche Konsumenten sind wenig kritisch, kaum in der Lage, konsumbezogene 
Probleme eigenständig zu lösen und damit besonders gefährdet, auf manipulative oder 
unübersichtliche Angebote impulsiv oder triebgesteuert zu reagieren. Informationsan-
gebote als zentraler Ansatzpunkt der klassischen Verbraucherpolitik erreichen diese 
Gruppe nicht oder in zu geringem Umfang.  

Verletzlichkeit wird in der Regel an soziodemografischen Merkmalen festgemacht: 
Potenziell verletzlicher sind Frauen gegenüber Männern, Geringverdiener gegenüber 
Besserverdienenden, Menschen mit geringem Bildungsgrad gegenüber jenen mit höhe-
ren Bildungsabschlüssen, Ältere gegenüber Jüngeren sowie Menschen mit Migrations-
hintergrund gegenüber Menschen ohne Migrationshintergrund (vgl. Menzel-Baker et 
al. 2005, 129f.). Gegen die Zuordnung von Verletzlichkeit auf Basis dieser Merkmale 
regt sich aber auch Widerstand. Auch Emotionen, die beeinflussen, wie Marktsituatio-
nen wahrgenommen werden und auf sie reagiert wird, sowie strukturelle Ungleichge-
wichte und die daraus resultierende Machtasymmetrie zwischen Anbietern und Nach-
fragern tragen wesentlich zur Verletzlichkeit bei (vgl. ebd. 2005, 130).  

Je nachdem, ob Verletzlichkeit als festgeschrieben oder veränderbar gilt, ändern 
sich auch die möglichen verbraucherpolitischen Instrumente und insbesondere die Rol-
le der Konsumentenbildung. Wird davon ausgegangen, dass Verletzlichkeit ein festge-
schriebener Tatbestand ist, besteht die Lösung in einem rigiden verbraucherpoliti-
schen Regelwerk, das das Ziel verfolgt, vor Fehlinformationen und Manipulierbarkeit 
zu schützen. Liegt allerdings die Annahme vor, Verletzlichkeit sei behebbar, so kommt 
der Verbraucherbildung eine bedeutsame Rolle zu. Das Stichwort hierfür ist „Em-
powerment“ oder auch Befähigung bzw. Aktivierung. Dem verletzlichen Verbraucher 
ist demzufolge zu verdeutlichen, wie er sich und seine Interessen am Markt bestmög-
lich durchsetzen und so als souveräner Konsument agieren kann. 

3. Grenzen und Fallen leitbildbasierter Konsumentenbildung 

Das Hauptziel von Konsumentenbildung kann kurz zusammengefasst folgendermaßen 
beschrieben werden: Unmündige zu mündigen Konsumenten zu erziehen. Insbesondere 
wenn davon ausgegangen wird, dass Verletzlichkeit oder Vertrauen keine unveränder-
baren Zustände sind, kann Konsumentenbildung eine bedeutsame Rolle zugeschrieben 
werden. Ihr obliegt dann die Aufgabe, Konsumenten souveräner bzw. verantwortungs-
voller zu machen. Dennoch sollte, wie das Beispiel der finanziellen Allgemeinbildung 
gezeigt hat, kritisch hinterfragt werden, ob eine (auch politisch gewollte) vorrangig an 
den Leitbildern des souveränen bzw. verantwortungsbewussten Konsumenten ausge-
richtete Bildung ausreicht, die Forderung nach mehr Mündigkeit im Konsumhandeln 
durchzusetzen oder ob eine derart verstandene Mündigkeit nicht vielmehr als funktio-
nalisiert zu kritisieren ist. Zur Konkretisierung dieser Frage werden nachfolgend drei 
Kritikpunkte an einer leitbildorientierten Konsumentenbildung diskutiert. 
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(1) Bildungskonzeptionen, insbesondere diejenigen des politisch-sozialwissenschaftli-
chen Lernbereichs, sind in aller Regel normativ geprägt. Dies gilt auch für leitbild-
basierte Konzepte der Verbraucherbildung, die sich ob ihrer Verankerung in den 
gesellschafts- bzw. sozialwissenschaftlichen Unterrichtsfächern auch am Beutels-
bacher Konsens messen lassen muss. Ob Leitbilder als Basis von Unterricht aber 
konform mit den Ansprüchen von Beutelsbach (Überwältigungsverbot, Kontrover-
sität und Schülerorientierung, vgl. Wehling 1977, 179-180) gehen, ist zumindest in 
der wissenschaftlichen Diskussion ungeklärt. Eine weiterführende Debatte ist je-
doch, wie das nachfolgende Beispiel belegt, wünschenswert. Die (Unterrichtsmate-
rialien dominierende) Thematisierung von Produktionsbedingungen in der Beklei-
dungsindustrie ist geeignet, um die angesprochene Kritik zu illustrieren.  

 Die sozial-ethisch kritisch zu bewertenden Produktionsbedingungen – hierzu zählen 
die Nichtbeachtung von Menschenrechten, mangelnder Arbeitsschutz, Kinderarbeit, 
gesundheitliche Risiken und Löhne unterhalb der absoluten Armutsgrenze – wer-
den häufig in unterrichtspraktischen Vorschlägen aufgegriffen (vgl. z.B. Bretschnei-
der 2012, LpB Baden-Württemberg 2003). Auf diesem Weg können und sollen zum 
Beispiel die „Chancen und Probleme der Industrialisierung und Globalisierung“ 
dargestellt werden (Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW 2007, 27). Je-
ne Unterrichtsplanungen verfolgen jedoch auch (zumindest implizit) das Ziel, Kon-
sumhaltungen bezüglich ihrer Nachhaltigkeit zu überdenken bzw. sogar zu beein-
flussen. Sie folgen damit dem Leitbild des verantwortungsbewussten Konsumenten. 

 In den zur Verfügung gestellten Materialien bleiben aber meist die Auswirkungen 
der Erwerbstätigkeit der in der Regel weiblichen Näherinnen auf ihre gesellschaftli-
che Position in den männlich dominierten Gesellschaften der Entwicklungsländer 
unberücksichtigt. Die Chance auf Teilhabe am Erwerbsleben ermöglicht den Frauen 
finanzielle Unabhängigkeit, bietet die Chance, „zum ersten Mal im Leben eigene 
Entscheidungen [zu] treffen“ (Hossain 2007, 101), verringert die Anzahl früher Hoch-
zeiten bzw. Familiengründungen sowie der damit verbundenen gesundheitlichen Ri-
siken und trägt zu einem allmählichen Schließen der Kluft zwischen den Geschlech-
tern bei (ebd., 101f.). Mit dieser Auflistung kann und soll zwar nicht über die prekä-
ren Arbeitsbedingungen hinweggetäuscht werden, es soll aber gezeigt werden, dass 
multiperspektivische Informationen vorliegen, deren Weitergabe an die Lernenden 
die Gefahr vorschneller, unreflektierter und einseitiger Urteile verringern kann.  

 Neben dem Leitbild des nachhaltigen Konsums ist auch das des souveränen Kon-
sums normativ geprägt, wenngleich seine Normativität nicht zwingend auf den 
ersten Blick erkennbar ist. In den vergangenen Jahren erfolgte eine zunehmende 
kulturelle Aufwertung von Rationalität. „Die Wahl möglichst effizienter und effek-
tiver Mittel zum Erreichen bestimmter Zwecke wird in tendenziell allen Lebensbe-
reichen der modernen Gesellschaft als Handlungsmaxime inthronisiert“ (Schimank 
2002, 165). Richtig handelt demnach, wer im Sinne des homo oeconomicus (bzw. 
dem ökonomischen Prinzip folgend) konsumiert.  

 Die auf Leitbildern basierenden verbraucherpolitischen Konzeptionen beinhalten 
damit Bewertungsmuster von Konsumhandlungen im Sinne von richtig bzw. 
falsch. Ob eine solche Wertung aber mit dem Überwältigungsverbot des Beutelsba-
cher Konsenses vereinbar ist, wird hier ebenso in Frage gestellt wie die nach dem 
Kontroversitätsgebot zu fordernde, ausreichende Repräsentation der wissenschaft-
lichen (und öffentlichen Debatte) um Konsum und seine gesellschaftliche Bedeu-
tung und Wirkung (siehe Beispiel Bekleidung). 
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(2) Hinzu kommt, dass gerade das Leitbild des verantwortungsbewussten Konsumen-
ten, das die Bildungsbestrebungen auch zahlreicher Lehrkräfte dominiert, deutlich 
mittelschichtsorientiert ist (vgl. Häußler/Küster 2013, 90). Eine einseitige Verkür-
zung von Konsumentenbildung auf dieses Leitbild berücksichtigt nicht, dass Kon-
summuster milieutypisch wertebasiert sind und Schüler aus anderen Milieus ei-
nen berechtigten Anspruch auf Vertretung anderer Konsumideale haben. Dies 
zeigt sich zum Beispiel bei Betrachtung der aktuellen Sinus-Jugendmilieus, in de-
nen sich lediglich ein kleiner Bruchteil der Unter-18-Jährigen über sozialökologi-
sche Wertmuster bestimmt (siehe Abbildung 1).  

 
Sinus Lebensweltmodell u18 

 
Quelle: Calmbach et al. (2011), 32 
 
 Dass Lehrkräfte wertbehaftete Vorstellungen vom „richtigen“ Konsum haben, lässt 

sich weder leugnen, noch ist es per se als negativ zu bewerten. Die Frage ist dem-
nach nicht, ob Lehrer über persönliche Konsumleitbilder verfügen sollten, sondern, 
wie mit diesen Wertvorstellungen – auch und gerade unter den Ansprüchen von 
Beutelsbach – umgegangen wird. Hier gilt es, insbesondere das Gebot der Schüler-
orientierung zu berücksichtigen, das die Interessenlage der Lernenden in den Mit-
telpunkt des Unterrichts stellt (Wehling 1977, 180). Das der Marktforschung ent-
stammende Sinus-Lebensweltmodell der Unter-18-Jährigen zeigt, dass nur ein 
Bruchteil der Jugendlichen dem sozial-ökologischen Milieu – genauer 10% aller 
Jugendlichen (Calmbach et al. 2011, 35) – zuzuordnen ist. Für diese Jugendlichen 
sind Nachhaltigkeit und die darauf aufbauende Distanzierung von materialisti-
schen Werten zentral für ihr eigenes Selbstverständnis (ebd. 288f.). Die Konsum-
orientierung des Großteils der Schüler dürfte dem Sinus-Modell zufolge aber nicht 
dem Leitbild des verantwortungsbewussten Konsumenten entsprechen. Stark kon-
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sumorientierte Gruppen, etwa materialistische Hedonisten (ebd., 212 f.) oder Ex-
peditive (ebd., 328f.), betonen vor allem die symbolische Bedeutung des Konsums 
für ihre Positionierung in der Gesellschaft. Eine einseitige Fokussierung auf Nach-
haltigkeit ignoriert damit nicht nur die Lebenswirklichkeit des überwiegenden 
Großteils der Lernenden und kann zu Motivationsdefiziten führen. Eine mangeln-
de Kontrastierung durch gegenteilige Konsummuster kann darüber hinaus diese 
Schüler auch kaum in die Lage versetzen, ihre eigenen Interessen sowie deren ge-
sellschaftliche Bedingtheit zu analysieren. 

 Eine unterrichtliche Thematisierung von Konsum, die sich der Diversität der Le-
bensbedingungen und -ziele der Schüler bewusst ist, entspricht nicht einer defizitori-
entierten Vermittlung (vermeintlich) richtigen Konsumhandelns, sondern einer kri-
tischen Auseinandersetzung mit verschiedenen, auch den Konsum prägenden nor-
mativen Grundorientierungen sowie deren Ursachen und Folgen. Schüler, die sich in 
anderen Milieutypen wiederfinden, sehen sich in einem solchen Unterricht ebenfalls 
repräsentiert und lernen zudem, ihre Position innerhalb der Gesellschaft zu reflek-
tieren. Den Konsum(leit)bildern fällt dann eine veränderte Rolle zu. Sie sind nicht 
mehr als „normative Vorgaben, sondern als Lerngegenstand […] zu verstehen“ (San-
der 1990, 164). Basis des Unterrichts ist nicht mehr nur noch ein einziges Leitbild, 
sondern mehrere. Diese werden aus einer reflektierenden Perspektive unter Nut-
zung sozialwissenschaftlicher Konzepte analysiert. Ob und wenn ja, welches Leitbild 
Schüler letztlich akzeptieren, kann dann als mündige Entscheidung an sie übertra-
gen werden. 
 

(3) Auch muss berücksichtigt werden, dass eine nachhaltiges Handeln einfordernde 
Konsumentenbildung moralisierend wirkt und Verantwortung individualisiert. 
Strukturelle Chancen der Wirksamkeit von politischem Konsum werden dabei 
überbetont, die Grenzen hingegen kaum diskutiert. Es erfolgt auf diesem Weg eine 
Entpolitisierung eigentlich politischer Probleme, denn eine Politik nur mit dem 
Einkaufswagen ist nicht möglich. Vielmehr lauert, „[wenn] Grenzen und Spiel-
räume der individuellen Verantwortung nicht registriert und reflektiert werden, 
[…] die Falle der Moralisierung des Konsums und eines ,blaming the victim‘: Die 
Unterscheidung von gutem/schlechtem Konsumverhalten kann als individuelle 
Schuldzuweisung verstanden werden.“ (Häußler/Küster 2013, 89). Eine derart ge-
staltete Verbraucherbildung ist in ihrer Intention eher sozialdisziplinierend, als 
dass sie zu Mündigkeit beitragen kann. Die vermeintliche Alternativlosigkeit indi-
viduell nachhaltiger Handlungsmuster zur Lösung gesamtgesellschaftlicher Prob-
leme entwickelt sich dann zu einer die Konsumentenbildung leitenden Ideologie. 

4. Verbraucherbildung als Ideologie? 

Erstaunlicherweise fehlt bisher ein sozial- und bildungswissenschaftlicher sowie fach-
didaktischer Diskurs nahezu völlig. Eine Ausnahme bildet hierbei die Diskussion um 
die finanzielle Allgemeinbildung. Auf den ersten Blick scheint es eine deutliche Zu-
stimmung zu einer vermehrten Vermittlung von „Finanzwissen“ zu geben, auch und 
gerade auf Grund von in regelmäßigen Abständen veröffentlichten Daten über das 
mangelhafte ökonomische und finanzielle Wissen von Jugendlichen. Ob finanzielle Bil-
dung aber tatsächlich nur uneigennützige Ziele, nämlich die „Bewältigung ökonomisch 
geprägter Lebenssituationen“ und das „‚[gute] Leben‘ im Sinne eines gelungenen und 
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selbstbestimmten Lebens“ (Tzanova et al. 2011, 21) verfolgt, wird in der weiterführen-
den Debatte durchaus kritisch hinterfragt. Die Vermittlung von Finanzkompetenz 
wird in dieser nicht zuletzt als politisches Projekt betrachtet, das die zunehmende Re-
duktion sozialstaatlicher Leistungen und damit einhergehend die Akzeptanz von Fi-
nanzdienstleistungen und Eigenverantwortung fördern soll (vgl. Schürz/Weber 2005; 
61f.; Willis 2008, 44). Gearbeitet wird hier aber mit einer Vorstellung des souveränen 
Konsumenten, der bei ausreichender, im Rahmen der finanziellen Allgemeinbildung 
vermittelter, Information in der Lage ist, bestmögliche Entscheidungen für das „gute 
Leben“ zu treffen. Doch dieses Leitbild ist gerade bei Vertrauensgütern wie Finanz-
dienstleistungen fehl am Platz. Hier werden klare Grenzen individueller Verantwor-
tung sichtbar, die mit Bildung alleine nicht zu beheben sind, sondern weiterführender 
Maßnahmen, zum Beispiel substanzieller politischer Regulierung, bedürfen.  

Die Diskussion um die Grenzen des individuellen Beitrags kann und sollte aber nicht 
nur für die finanzielle Allgemeinbildung geführt werden. Auch im Rahmen der Aus-
einandersetzung mit nachhaltigem Konsum sollte die Frage nach der Rolle politischer 
Regulierung gestellt werden, etwa bei der Durchsetzung fairer Produktionsbedingungen 
in asiatischen Textilfabriken oder artgerechter Haltung von Tieren in Deutschland.  

5. Fazit 

Konsum ist keineswegs nur ein Thema der ökonomischen oder Nachhaltigkeitsbildung. 
Vielmehr werden innerhalb des Themenfeldes auch soziologisch-gesellschaftliche und po-
litische Aspekte angesprochen. Ihre Einbindung in den sozialwissenschaftlichen Unter-
richt bietet erhebliche Chancen einer Perspektivenerweiterung. Die multidisziplinäre 
unterrichtliche Thematisierung von Konsum soll hier als Konsumbildung bezeichnet 
werden. Es geht dabei gerade nicht nur darum, potenzielle Handlungsweisen aufzuzei-
gen, wie es oftmals in der klassischen Konsumentenbildung das Ziel zu sein scheint. Viel-
mehr sollen Schüler dazu angeregt werden, über die Bedeutung von Konsum in der mo-
dernen Gesellschaft sowie dessen Einfluss auf das eigene Leben zu reflektieren. Hand-
lungsoptionen in der Rolle des Konsumenten sind dabei nicht vollkommen als Unter-
richtsinhalt auszuschließen, stellen aber eben nur einen Baustein unter mehreren dar. 
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Arten von Befragungen und Befragungstechniken 

Rolf Porst – unter Mitarbeit von Ruth Holthof1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der sechste Beitrag zur Serie „Forschen in der Schule“ befasst sich mit Arten von Be-
fragungen und mit Befragungstechniken.  

 
Nach dem Grad ihrer Strukturiertheit unterscheiden wir Befragungen in narrative, 
explorative oder Tiefeninterviews, in Leitfadeninterviews und in standardisierte Inter-
views. Wie sehen diese Verfahren aus, wodurch kennzeichnen sie sich, wann wenden 
wir welches Verfahren an?  

Nach ihrer Kommunikationsform unterscheiden wir Befragungen in persönlich-
mündliche, schriftliche und telefonische Befragungen. Diese drei Befragungstechniken 
gibt es in der „konventionellen“ Variante, aber auch in der „modernen“, der computer-
zeitgemäßen Variante. Und nicht zu vergessen: Onlinebefragungen, die uns im zu-
nehmenden Maße und nicht immer erwünscht, gelegentlich auch sehr aufdringlich da-
von abhalten, im World Wide Web nach Informationen zu suchen, die wir für unsere 
eigentliche Arbeit wirklich brauchen könnten.  

Befragungen nach dem Grad ihrer Strukturiertheit 

Nach dem Grad ihrer Strukturiertheit unterscheiden wir Befragungen in narrative, ex-
plorative oder Tiefeninterviews, in Leitfadeninterviews und in standardisierte Inter-
views.  

Rolf Porst 
Markt- und Sozialforscher 
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a) Narrative, explorative oder Tiefeninterviews 

Narrative, explorative oder Tiefeninterviews sind weitestgehend unstrukturierte Befra-
gungsformen, die sich durch geringe Standardisierung des Interviewer- und Befrag-
tenverhaltens auszeichnen. Im Grunde genommen ist nur das Thema der Befragung, 
wir können gerne auch des Gesprächs sagen, vorgegeben, die Vorgehensweise bei dem 
Gespräch obliegt der Befragerin/dem Befrager mehr oder weniger alleine. Die/der Ant-
wortende andererseits kann alle Informationen in der ihr/ihm genehmen Form geben. 

Befragungen dieser Art ähneln am meisten einem „normalen“ Gespräch, mit dem 
Unterschied natürlich, dass sich die TeilnehmerInnen nicht wie gleichberechtigte 
SprecherInnen verhalten, sondern der oder die eine eben wie ein/e neugierige/r Befra-
gende/r, der oder die andere wie eine – hoffentlich – willige Auskunftsperson. Prototy-
pen im Alltag sind das journalistische Interview oder – vielleicht noch extremer – das 
Verhör, das wir alle – hoffentlich nur – aus Kriminalfilmen kennen. 

Bei dieser Art der Befragung ist es entscheidend, dass der Befrager/die Befragerin 
thematisch gut gewappnet oder/und in Gesprächsführung qualifiziert ist. Nur dann 
sind sie in der Lage, im Verlauf des Gesprächs inhaltlich kompetent und flexibel zu 
agieren und zu reagieren. Gelingt das, können die benötigten oder gewünschten Infor-
mationen gewonnen werden, gelingt das nicht, kann es bei der befragten Person zu er-
heblichen Problemen mit der Teilnahme- und Gesprächsmotivation kommen („Der 
weiß gar nicht, um was es hier geht!“). 

Bei der Durchführung narrativer oder anderer offener Formen der Befragung ist es 
entscheidend, dass die Gespräche aufgezeichnet werden, möglichst per Video, mindes-
tens aber per Audioaufzeichnung. Nur so kann garantiert werden, dass keine Informa-
tionen verloren gehen. Die Aufzeichnung sollte möglichst verschriftet werden. Spätes-
tens jetzt sehen Sie, dass nicht nur die Durchführung solcher Befragungen, sondern 
auch und vor allem die Auswertung äußerst arbeitsintensiv ist. 

Für Forschungsarbeiten Ihrer SchülerInnen sind diese Verfahren also zunächst 
eher nicht angebracht, außer Sie sind bereit, hier Abstriche zuzulassen. Bei der Durch-
führung der Interviews sollten Sie nicht auf Tonbandaufnahmen verzichten, aber bei 
der Auswertung können Sie die Arbeit deutlich erleichtern, wenn Sie nicht auf Ver-
schriftung der Bänder beharren. Möglich wäre stattdessen z.B. dass zwei oder mehrere 
SchülerInnen die Bänder gemeinsam abhören und vom Band aus interpretieren. 

Unter diesen Umständen können Sie narrative, explorative oder Tiefeninterviews 
auch in der schulischen Forschung einsetzen, wenn Ihre SchülerInnen z.B. die Frakti-
onsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien zu ihrer Position bezüglich der 
Aufnahme von Asylanten in Ihrer Stadt befragen. 

Setzen Sie diese Art der Befragung dann ein, wenn die Themen, um die es geht, 
noch relativ offen und neu sind, besonders dann, wenn Sie „Eliten“ zur Thematik be-
fragen, die es gewohnt sind, sich „journalistisch“ befragen zu lassen und sich in solchen 
Befragungen zu äußern.  

Interessant ist diese Form der Befragung aber auch für biografische Interviews, 
etwa zum Leben in der „68er-Zeit“ oder zur Karrierebiografie von SchauspielerInnen 
am Nationaltheater. 
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b) Leitfadeninterviews 

Wenn Sie Ihr Thema etwas näher kennen oder in der Lage sind, es einzugrenzen, kön-
nen Sie anstelle der gerade beschriebenen Verfahren vielleicht besser mit Leitfadenin-
terviews arbeiten. 

Bei Leitfadeninterviews wird den InterviewerInnen nicht alleine das Thema vor-
gegeben. Vielmehr wird das Thema jetzt in inhaltlich relevante Fragestellungen auf-
gebrochen, die Themenbereiche werden stärker differenziert. Es geht z.B. nicht nur da-
rum, ganz allgemein die Karrierebiografie von SchauspielerInnen zu erfragen, sondern 
wir wollen gezielt Informationen über ihr Elternhaus, ihre Unterstützung dort, ihre 
schulische Entwicklung, ihre Entscheidung für den Beruf als SchauspielerIn, ihre 
Ausbildung, ihre ersten Engagements und so weiter. 

Um dies alles abzufragen arbeiten die InterviewerInnen jetzt mit einem vorgege-
benen Katalog von Stichworten oder globalen Fragen, dem sog. Leitfaden. Der Leitfa-
den enthält alle Punkte, die im Interview abgefragt werden sollen, dient mithin der 
Durchführung der Interviews und als Gedächtnisstütze für die InterviewerInnen. 

Das Leitfadeninterview ist noch immer eine offene Vorgehensweise, die allerdings 
durch den Leitfaden stärker strukturiert wird. Der Leitfaden kann aber in jeder belie-
bigen Form und Reihenfolge abgearbeitet werden. Es muss nur sichergestellt werden, 
dass am Ende der Befragung alle interessierenden Fragen und Themenbereiche be-
handelt worden sind. Zur eigenen Sicherheit empfiehlt es sich für die InterviewerIn-
nen, dass sie nach Abhandlung des jeweiligen Unterthemas seine Durchführung „ab-
haken“. 

Im Vergleich zu narrativen oder vergleichbaren Interviews sind die Anforderungen 
an die inhaltliche Kompetenz der InterviewerInnen nicht so extrem hoch, da ihnen 
durch den Leitfaden ja vorgegeben ist, welche Aspekte des Themas abzuarbeiten sind. 
Flexibilität in der Gesprächsführung ist aber auch hier unerlässlich, weil jede Befra-
gungsperson sich im offenen Interview anders verhält und die InterviewerInnen da-
rauf angemessen reagieren müssen. 

Wie bei den narrativen oder vergleichbaren Interviews auch ist es unerlässlich, 
dass die Gespräche aufgezeichnet werden. Die Erfassung der Gespräche durch Notizen 
und Stichworte alleine ist auch hier unzulänglich, weil die Stichworte, die Interviewe-
rInnen aus gesprochenen Texten ableiten, von den „Filtern“ abhängig sind, die der je-
weilige Interviewer/die jeweilige Interviewerin im Kopf haben. Das heißt: unterschied-
liche InterviewerInnen könnten den gleichen Text in unterschiedlichen Stichworten 
zusammenfassen. 

Die Auswertung kann auch hier direkt durch mehrere SchülerInnen von Band er-
folgen; sie ist dadurch leichter als bei den vorher beschriebenen Interviewformen, weil 
die Texte zu den Stichworten oder Leitfragen zugeordnet und per Unterthema inter-
pretiert werden können. 

Setzen Sie diese Form der Befragung dann ein, wenn die Themen, um die es geht, 
inhaltlich gut zu strukturieren sind, wenn Sie wissen, welche Unterthemen von Inte-
resse sind und wenn Sie sich einigermaßen sicher darüber sind, dass alles, was zum 
Thema abgefragt werden soll, durch den Leitfaden abzudecken ist. 

Wie das narrative, explorative oder Tiefeninterview ist auch das Leitfadeninter-
view ein sogenanntes qualitatives Verfahren, liefert Ihnen also vom Ergebnis her Tex-
te. Wenn Sie statt mit Texten mit „Zahlen“ arbeiten wollen, empfiehlt sich das stan-
dardisierte Interview. 
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c) Das standardisierte Interview 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Sie werden auch durch den Einsatz standardisierter 
Interviews keine (oder sagen wir besser: in 99,99% aller schulischen Forschungsarbei-
ten keine) „repräsentativen“ Ergebnisse erhalten, auch wenn Sie jetzt „Zahlen“ produ-
zieren werden.2 

Das standardisierte Interview, die „Umfrage“ schlechthin, ist ein Verfahren, bei 
dem sowohl den InterviewerInnen wie auch den Befragungspersonen außerordentlich 
eng vorgegeben ist, wie das Interview-Gespräch ablaufen soll. Das standardisierte In-
terview basiert auf einem vollkommen ausformulierten Fragebogen, in dem alle Fra-
gen und alle möglichen Antwortvorgaben festgehalten sind. Das heißt nicht, dass in 
dem Fragebogen nicht auch „offene“ Fragen enthalten sein können, also solche, zu de-
nen es nur die Frageformulierung, aber keine Antwortvorgaben gibt. Standardisiertes 
Interview heißt vielmehr: Wir versuchen, für alle Befragungspersonen möglichst die 
gleichen Befragungsbedingungen zu schaffen.3 

Beim standardisierten Interview müssen die InterviewerInnen alle Vorgaben des 
Fragebogens nach Anweisung erfüllen, die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge 
wörtlich vorlesen, ggfs. Listen oder Karten vorlegen und die Antworten registrieren. 
Sie dürfen nichts weglassen, nichts ergänzen, nichts kommentieren (auch nicht durch 
Lächeln, Nicken oder Kopfschütteln), schon gar nichts erklären oder mit der Befra-
gungsperson über die Fragen diskutieren. Etwas hart formuliert: In der Befragungssi-
tuation sollte sich der Interviewer/die Interviewerin wie eine Befragungsmaschine 
verhalten. 

Die Befragungsperson ihrerseits muss ihr Antwortverhalten an den Erwartungen 
des Interviewers/der Interviewerin ausrichten, das heißt auf die gestellten Fragen 
möglichst ohne Umschweife reagieren und sich bei ihrer Antwort der vorgegebenen 
Antwortkategorien bedienen. 

Je schneller es InterviewerInnen und Befragungspersonen gelingt, sich auf dieses 
Rollenverhalten einzulassen, umso schneller und besser werden die Interviews durch-
zuführen sein. 

Ziel des standardisierten Interviews ist es – ganz grob gesagt – die Antworten aller 
Befragungspersonen zusammenzufassen, sie numerisch zu erfassen und die so ent-
standenen Datensätze quantitativ auszuwerten: Es geht jetzt also nicht mehr um Tex-
te, sondern um Zahlen, prozentuelle Anteile, Häufigkeitsverteilungen, statistische 
Auswertungen. 

Befragungen nach der Kommunikationsform 

Nach ihrer Kommunikationsform unterscheiden wir Befragungen in persönlich-
mündliche, schriftliche („Selbstausfüller“) und telefonische Befragungen. Diese drei 
Formen gibt es in der „konventionellen“ Variante, aber auch in der „modernen“, der 
computerzeitgemäßen Variante; dort heißen sie CAPI (computer administered personal 
interview), CASI bzw. CASAI (computer assisted self-administered interview) oder 
CATI (computer assisted telephone interview). Und nicht zu vergessen: Onlinebefra-
gungen, die aber streng genommen auch nichts anderes sind als schriftliche Befragun-
gen, also „Selbstausfüller“.4 
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a) Die persönlich-mündliche Befragung 

Die persönlich-mündliche Befragung (auch face to face-Interview genannt) galt lange 
Zeit als der „Königsweg“5 der sozialwissenschaftlichen Datenerhebung, erlebt in 
Deutschland in den letzten 15 Jahren aber einen deutlichen Rückgang: Von den über 
21 Millionen quantitativer Befragungen, die die Mitgliedsinstitute der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute (ADM)6  im Jahre 2013 insge-
samt durchführten, waren nur 22 Prozent persönliche Interviews gewesen; 1990 hatte 
deren Anteil noch 65 Prozent ausgemacht, 2000 immerhin noch 34 Prozent.7  

Für diesen dramatischen Rückgang, der sich schon vor 1990 deutlich angekündigt 
hat, gibt es natürlich plausible Erklärungen (vgl. Porst 1996: 21). Für die persönlich-
mündliche Befragung sind vor allem allgemeine gesellschaftliche Veränderungen (z.B. 
Anstieg der Singlehaushalte und höhere Mobilität, dadurch schlechtere Erreichbarkeit 
der Zielpersonen, abnehmende Bereitschaft zur gesellschaftlichen Partizipation) und 
Furcht vor unmittelbaren Beeinträchtigungen durch den Kontakt mit Fremden (Angst 
vor Haustürkäufen, Zunahme von Vertreterbesuchen, Angst vor Kriminalität) zu er-
wähnen.  

Denn: typischerweise finden persönlich-mündliche Befragungen in den Wohnun-
gen und Häusern der Befragungspersonen statt; InterviewerInnen als fremde Perso-
nen bitten um Einlass und um Teilnahme an der anstehenden Befragung, erwarten al-
so mit „Kosten“ verbundene Leistungen, ohne ihrerseits selbst etwas anbieten zu kön-
nen (wenn man mal davon absieht, dass man in der Befragung seine Meinung kundtun 
kann oder davon ausgeht, mit der Teilnahme irgendeine Art von Nutzen zu stiften). 

Auch für Ihre SchülerInnen könnte der „kalte“, also unangekündigte und überra-
schende Kontakt an fremden Haustüren durchaus als hemmender Faktor für die er-
folgreiche Durchführung persönlich-mündlicher Interviews wirken. Denken Sie des-
halb über Alternativen nach: Befragungen auf der Straße, am point of sale oder bei 
Veranstaltungen jeder Art (natürlich immer unter Absprache mit den Veranstaltern) – 
je nach Ziel und Gegenstand Ihrer persönlich-mündlichen Befragung. Von den Inhal-
ten her sind persönlich-mündliche Befragungen fast universell einsetzbar, die meisten 
sozialwissenschaftlichen Themen sind mit dieser Befragungsform abzugreifen. 

Was die Befragungsdauer angeht, wird persönlich-mündlichen Befragungen im 
Normalfalle ein gutes Zeugnis ausgestellt. Befragungszeiten bis 60 Minuten sind durch-
aus möglich; wenn das Thema spannend und den Zielpersonen wichtig ist, kann man bei 
den Befragungspersonen vor Ort auch länger befragen. Anders sieht das natürlich bei 
Befragungen auf der Straße oder am point of sale aus. Dort muss die Befragung meist 
schnell gehen, ist also auf wenige Fragen zu fokussieren. Befragungen, die im Zusam-
menhang mit Veranstaltungen durchgeführt werden, nehmen hier eine Zwischenposition 
ein, vorausgesetzt Sie fragen vor dem Beginn der Veranstaltung oder in der Pause; im 
Anschluss an die Veranstaltung werden Sie nicht ganz so erfolgreich sein, weil die Besu-
cher dann normalerweise schnell nach Hause oder sonst wohin gehen möchten. 

Wie professionelle InterviewerInnen auch können Ihre SchülerInnen Befragungen 
bei den Zielpersonen zuhause durchführen (ob man sie einlässt und an der Befragung 
teilnimmt, ist schließlich jedermanns eigene Angelegenheit). In diesem Falle sollten 
Ihre SchülerInnen ehrlich benennen, um was es bei der Umfrage geht und wer (also 
Ihr Kurs) sie durchführt und warum sie durchgeführt wird. Und freundlich und höflich 
um Teilnahme bitten. Dann könnten Ihre SchülerInnen erfolgreich sein. Und wenn 
nicht: Weiterhin versuchen, die nächste Person auswählen, noch etwas freundlicher, 
noch etwas höflicher sein. 
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Bei Befragungen auf der Straße gelten die dort „üblichen“ Regeln. Ihre SchülerIn-
nen dürfen auf der Straße befragen. Sie dürfen allerdings niemanden belästigen, nie-
manden über Gebühr zur Teilnahme „überreden“ oder gar zwingen wollen und schon 
gar nicht in irgendeiner Form festhalten, auch nicht am Arm, nicht einmal berühren. 
Ansonsten könnte der Kontaktversuch schnell als Nötigung interpretiert werden und 
ggfs. zu entsprechenden Konsequenzen führen. 

b) Die schriftliche Befragung 

Die schriftliche Befragung, auch als „Selbstausfüller“ bezeichnet, kommt in den meis-
ten Fällen entweder in Form der postalischen Befragung (mit einem per Post zuge-
schickten Fragebogen) zustande oder in Form von bei- oder ausliegenden Fragebogen 
in Zeitschriften, Zeitungen, in Hotels, in Autohäusern, in Kaufhäusern et cetera. Häu-
figer als in der sozialwissenschaftlichen Umfrageforschung, wo sie derzeit nur noch 
etwa 6% der durchgeführten quantitativen Befragungen ausmachen (im Jahre 2000 
noch 22%, ADM-Jahresbericht 2013), kommen sie in der kommerziellen Marktfor-
schung zum Einsatz; ihr relativer Bedeutungsverlust ist insbesondere durch den ver-
stärkten Einsatz von Onlinebefragungen zu erklären, die mittlerweile etwa 36% der 
quantitativen ADM-Befragungen ausmachen (siehe ebenda). 

In Form der postalischen Befragung eignet sich die schriftliche Befragung für Pro-
jekte Ihrer SchülerInnen nur bedingt, tendenziell eher nicht, trotz der unbestrittenen 
Vorteile, die diese Befragungsform an sich hat (z.B. die Möglichkeit sehr großer Stich-
proben, die hohe Anonymität der TeilnehmerInnen oder fehlende Interviewereinflüs-
se). Gegen die Verwendung postalischer Befragungen in schulischen Forschungsarbei-
ten spricht, dass die Rücklaufquoten (also der Anteil der ausgefüllt zurückgeschickten 
Fragebogen an allen versandten Fragebogen) im Normalfalle sehr gering sind bzw. der 
Aufwand, sie zu erhöhen, recht groß ist (siehe Porst 2001), die Feldzeiten eher lange 
und der Aufwand und die Kosten eher hoch sind (wenn man mit mehreren Befra-
gungswellen arbeitet – was unter dem Gesichtspunkt der Rücklaufquoten unbedingt 
zu empfehlen ist). 

Im Gegensatz dazu bietet sich der ausgeteilte oder ausgelegte Selbstausfüller für 
schulische Forschungsarbeiten geradezu an. Beide Varianten, ein Fragebogen, der ver-
teilt und wieder eingesammelt wird, sowie ein Fragebogen, der ausgelegt und z.B. über 
eine Sammelbox wieder zurückgenommen wird, ersparen Ihren SchülerInnen die Mü-
he, jedes Interview selbst und face to face durchzuführen und sind von der Terminie-
rung her flexibler (man muss keine Befragungstermine ausmachen). Sogar bei der 
Straßenbefragung kann der Selbstausfüller zum Einsatz gebracht werden, wenn Ihre 
SchülerInnen etwa Stehtische aufstellen und die Fragebogen direkt dort ausfüllen las-
sen. Aber wie bei der persönlich-mündlichen Befragung auf der Straße auch ist hier zu 
beachten, dass die Fragebogen nicht zu umfangreich sein dürfen, mehr als fünf Minu-
ten geben Ihnen die Passanten nicht. Und natürlich gelten die oben genannten Rat-
schläge zum Umgang mit Menschen auf der Straße auch für die Kontaktierung von 
Personen, die einen Fragebogen ausfüllen sollen. Für Befragungen im Rahmen von 
Veranstaltungen gilt das Gesagte dann gleichermaßen. 
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c) Die telefonische Befragung 

Die telefonische Befragung, die lange Zeit als „quick and dirty“ verschrien war, hatte 
sich vor allem in der Marktforschung zur Methode der Wahl entwickelt: leichtere Kon-
taktmöglichkeiten zu den Zielpersonen, kurze Feldzeiten, im Vergleich zu den anderen 
Befragungstechniken schnellere Verfügbarkeit der Daten und Ergebnisse, bessere 
Kontrolle der Interviewer und große Anonymität in der Befragungssituation. Man 
muss aber heute erkennen, dass die große Zeit der Telefonbefragung vorüber ist. Zwar 
waren 2013 noch 36% der quantitativen ADM-Befragungen telefonisch, im Vergleich 
mit 2000 ist aber bereits ein Rückgang um 5 Prozentpunkte zu verzeichnen. Das ist 
nicht nur der Ausbreitung der Onlinebefragungen zu schulden, sondern hat auch Ur-
sachen, die in dem Medium selbst liegen: Man muss sich mit seinem Telefonanschluss 
nicht mehr in Telefonbücher oder -register eintragen lassen, es gibt immer mehr 
Haushalte, die keinen Festnetzanschluss haben, und das Telefon wird viel zu oft von 
unseriösen oder kriminellen Anrufern missbraucht, was dazu führt, dass viele Tele-
fonteilnehmerInnen die Mailbox oder den Anrufbeantworter vorschalten und lieber zu-
rückrufen, als sich unangenehmen oder bedrohlichen Telefonaten auszusetzen. 

Für schulische Forschungsprojekte eignet sich die Telefonbefragung dann, wenn 
man sich möglichst schnell einen Überblick über einen Forschungsgegenstand ver-
schaffen will und bereit ist zu akzeptieren, dass man (ohne zusätzliche Kosten und oh-
ne zusätzlichen Aufwand) eben nur die Leute anrufen kann, die noch in Telefonbü-
chern oder –registern gelistet sind. Damit berühren wir das Thema „Repräsentativi-
tät“, das in einem der folgenden Beiträge zur Serie „Forschen in der Schule“ abgehan-
delt wird.  

Wenn Ihre SchülerInnen telefonische Befragungen durchführen wollen, sollten sie 
das möglichst von Schultelefonen aus tun; sie können das aber auch von ihren privaten 
Telefonen aus abwickeln, aber in beiden Fällen gilt: Die Nummer des Anrufers muss 
für die Angerufenen erkennbar sein. Lassen Sie auch hier das Gespräch damit begin-
nen, wer aus welchem Grund anruft, lassen Sie Ihre SchülerInnen also beim Ge-
sprächsauftakt den eigenen Namen, den Namen der Schule und den Grund des Anrufs 
nennen und dann freundlich darum bitten, doch ein paar Fragen zu beantworten. Das 
Thema der Befragung sollte den Zielpersonen genannt, aber nicht allzu ausführlich 
vorgestellt werden. 

d) Die online-Befragung – und warum ich für schulische Projekte davon 
abrate 

Es besteht kein Zweifel, dass die online-Befragung die Methode der Zukunft ist; derzei-
tige Probleme wie etwa die noch nicht populationsabdeckende Versorgung mit Netzzu-
gang oder die Selbstselektivität der TeilnehmerInnen werden in absehbarer Zeit ent-
weder ausgeglichen oder methodisch handhabbar gemacht werden. Ungeachtet dessen 
empfehle ich Ihnen, auf Onlinebefragungen im schulischen Forschungsprojekt zu ver-
zichten. Warum? Ganz eindeutig nicht deshalb, weil ich diese Befragungstechnik ab-
lehne oder gar für ungeeignet halte. Warum dann? 

Onlinebefragungen sind modern und aktuell, und sie haben den Zenit ihrer Mög-
lichkeiten noch lange nicht erreicht. Sie sind, wenn man sich ein wenig auskennt, rela-
tiv leicht zu organisieren; sie verfügen über Möglichkeiten, die der konventionellen Be-
fragung um Längen voraus ist. Denken Sie nur an die Möglichkeit, Bilder, Filmaus-
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schnitte oder Ähnliches in den Befragungsablauf einzubauen. Denken Sie an Fragebo-
genlayouts, die konventionell nicht erreicht werden können.  

Aber: eine Onlinebefragung vorzubereiten und durchzuführen heißt zumeist nur, 
in der Lage zu sein, einen Fragebogen in das entsprechende Programm umzusetzen 
(quasi zu „programmieren“) und ins Netz zu stellen. Und abzuwarten, wer den Frage-
bogen ausfüllt. Mit Feldarbeit im üblichen Sinne hat das nur noch wenig zu tun.  

Entscheiden Sie sich für eine konventionelle Befragungsweise. Lassen Sie Ihre 
SchülerInnen mit der Befragung bewusst „am Leben teilnehmen“, lassen Sie sie an 
Haustüren läuten oder auf der Straße Passanten ansprechen, damit sie lernen, dass es 
gar nicht so einfach ist, Leute zur Teilnahme an Befragungen zu überreden. Ihre Schü-
lerInnen werden das schon schaffen, auch wenn die eine oder der andere bei diesem 
Ausflug ins richtige Leben vielleicht am Anfang „Bauchschmerzen“ haben wird. Die 
Bauchschmerzen werden mit der Erfahrung als InterviewerIn geringer werden und 
dann ganz verschwinden. 

Befragungsarten und Befragungstechniken für schulische 
Forschungsprojekte 

Nachdem wir jetzt den Überblick über die verschiedenen Befragungsarten und Befra-
gungstechniken haben, wollen wir danach fragen, welche davon in schulischen For-
schungsprojekten zum Einsatz gebracht werden können; die Onlinebefragung lassen 
wir aus den genannten Gründen unberücksichtigt.  

Generell ist darauf hinzuweisen, dass es „die“ Befragungsart und „die“ Befragungs-
technik nicht gibt; wir müssen bei jedem Projekt, das wir empirisch umsetzen wollen, 
danach fragen, welche Art und welche Technik am besten geeignet ist, unser For-
schungsziel zu erreichen. Und wir müssen darüber hinaus in jedem einzelnen Falle die 
Frage nach den Ressourcen stellen, die uns zur Verfügung stehen (Zeit, SchülerInnen- 
und LehrerInnen-Power, Geld, Technik). 

Versuchen wir, uns einige Beispiele vorzustellen. 
 

Narrative, explorative oder Tiefeninterviews eignen sich gut für biografische Studien, 
für Themen, die relativ unerforscht sind oder für komplexe Themen, bei denen man 
möglichst in die Tiefe gehen möchte. Da diese Interviews eine sehr flexible Gesprächs-
führung erforderlich machen, sollten sie persönlich-mündlich durchgeführt werden. 
Fragestellungen, die mit persönlich-mündlichen Interviews dieser Art bearbeitet wer-
den könnten, wären z.B., um nur einige zu nennen: 

 
‒ „Die 68er Jahre aus der Sicht der heute 68-Jährigen“ (Befragung von mehr oder 

weniger bekannten Zeitzeugen) 
‒ „Vor- und Nachteile des Zusammenschlusses zweier Gemeinden in der Region“ 

(Befragung von PolitikerInnen und UnternehmerInnen beider Gemeinden) 
‒ „Wie wird man Bundestagsabgeordnete/r?“ (Befragung von jungen Bundestagsab-

geordneten aus der Region) 
‒ „Kindheit in den 50er Jahren“ (Befragung von Personen über deren Kindheit in 

dieser Zeit). 
 

Leitfadeninterviews sind zwar immer noch eher offen geführte Befragungen, aber sie 
sind stärker strukturiert, basieren auf dem Leitfaden, der Summe der Stichworte, die 
abzuarbeiten bzw. der Fragenkomplexe, die zu behandeln sind. Da auch Leitfadenin-
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terviews eine flexible Gesprächsführung erfordern, ist hier ebenfalls die persönlich-
mündliche Befragung das Mittel der Wahl. Den Unterschied zu narrativen, explorati-
ven und Tiefeninterviews verdeutlichen wir an dem Beispiel der Befragung der 68er. 

Es geht jetzt nicht mehr darum, dass die Befragungsperson „frei von der Leber 
weg“ drauflos erzählt, was ihr auf den Stimulus „68er Jahre“ einfällt; diese Frage 
könnte zwar auch beim Leitfadeninterview als Einstiegsfrage geeignet sein, aber der 
Interviewer/die Interviewerin müssen darauf achten, dass während des Gesprächs der 
Leitfaden abgearbeitet wird, auf dem u.a. Stichworte stehen wie „Schah-Besuch in 
Deutschland 1967“, „Rudi Dutschke“, „Mai 68 in Paris“ oder „Vietnam-Krieg“ oder 
Fragen wie „Wie war damals Ihre Einstellung zur Springer-Presse?“, „Was fällt Ihnen 
zu Gudrun Ensslin ein?“, „Wie haben Sie damals den Einfluss von Mao Tse-tung auf 
die 68-Bewegung in Deutschland gesehen?“. Sie sehen also: Nicht nur das globale 
Thema wird angesprochen, sondern diverse Gliederungspunkte. 

Aber in beiden Fällen, beim narrativen wie beim Leitfadeninterview ist es erforder-
lich, dass Ihre SchülerInnen als InterviewerInnen sich vorab intensiv mit der Thema-
tik der Befragung auseinandersetzen, um während des Gesprächs „sattelfest“ zu sein 
und auf bestimmte Aussagen und Äußerungen kompetent reagieren – oder zumindest 
die richtigen Fragen und Nachfragen stellen zu können. 

Diese inhaltliche Kompetenz wird bei der standardisierten Befragung in die Phase 
der Hypothesenbildung (siehe Porst 2014: 22ff) und der Fragebogenkonstruktion8 ver-
lagert; hier ist die inhaltliche Kompetenz erforderlich, die während der Befragung 
selbst weitestgehend unbedeutend ist, beim Selbstausfüller ohnehin nicht von Rele-
vanz. 

Überlegen wir uns ein paar Beispiele für standardisierte Befragungen in den Vari-
anten persönlich-mündlich, schriftlich, telefonisch. 

 
a) Standardisierte persönlich-mündliche Befragungen 
‒ „Politisches Interesse und politisches Engagement“; befragt werden 100 per Quote 

(z. B. nach Alter, Geschlecht und Schulbildung) ausgewählte Personen in Mainz 
bei sich zuhause; die Befragung wird etwa 30 Minuten dauern. 

‒ Thema „Verkehrsberuhigung in der Schwerd-Straße in Speyer“; befragt werden 
100 ausgewählte Anwohner zuhause; die Befragung wird etwa 45 Minuten dauern. 

‒ Thema „Foto-Ausstellung 25 Jahre Fall der Mauer“; befragt werden möglichst viele 
Personen, die die Ausstellung besuchen; es wird ein Befragungsstand aufgebaut; 
die Befragung wird etwa 5 Minuten dauern. 

‒ Thema „Vegane Produkte beim Discounter“; befragt werden möglichst viele Perso-
nen, die sich in der neu eingerichteten Abteilung „vegane Ernährung“ des Discoun-
ters umschauen; Zustimmung des Discounters erforderlich; die Befragung wird et-
wa 5 Minuten dauern. 
 

b) Standardisierte schriftliche Befragungen (ausgeteilte oder ausgelegte Fragebogen, 
keine postalische Befragung) 

‒ „Politisches Interesse und politisches Engagement“; den Fragebogen erhalten je 20 
Haushalte in unmittelbarer Wohnumgebung Ihrer SchülerInnen; Anschreiben zur 
Erläuterung der Befragung (Wer? Warum) und Hinweis auf das Abholen der aus-
gefüllten Fragebogen. 

‒ Thema „Verkehrsberuhigung in der Schwerd-Straße in Speyer“; den Fragebogen 
erhalten alle Haushalte dieser Straße; Anschreiben zur Erläuterung der Befragung 
(Wer? Warum?) und Hinweis auf das Abholen der ausgefüllten Fragebogen. 
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‒ Thema „Foto-Ausstellung 25 Jahre Fall der Mauer“; der Fragebogen wird bei der 
Ausstellung ausgelegt, die BesucherInnen werden von anwesenden SchülerInnen 
gebeten, den Fragebogen am Ende, besser noch während ihres Besuchs gleich aus-
zufüllen. 

‒ Thema „Vegane Produkte beim Discounter“; Personen, die sich in der neu einge-
richteten Abteilung „vegane Ernährung“ des Discounters umschauen, werden ge-
beten, den Fragebogen direkt vor Ort auszufüllen (Achtung: unbedingt mit dem 
Discounter abstimmen) 
 

c) Standardisierte telefonische Befragungen  
‒ „Politisches Interesse und politisches Engagement“; befragt werden Personen in 

500 zufällig aus dem Telefonbuch der Stadt Mainz ausgewählten Haushalten; die 
Befragung dauert etwa 10 Minuten, und wir sind uns der Beschränkungen auf-
grund der Auswahl der Zielpersonen aus dem Telefonbuch bewusst. 

‒ „Pro und Contra Bahnunterführung Berghausen“; befragt werden Personen in 300 
zufällig aus dem Telefonbuch ausgewählten Haushalten in Römerberg; ansonsten 
gilt das Gleiche wie bei dem vorherigen Beispiel. 
 

Bei diesen exemplarischen Kurzbeschreibungen können wir es belassen. Es ist zu er-
kennen, dass man Studien zum gleichen Thema durchaus mit unterschiedlichen Befra-
gungsmodi bearbeiten kann. Sie und Ihre SchülerInnen müssen bei der Planung Ihrer 
Studie genau überlegen, welche Befragungsart und welche Befragungstechnik geeignet 
ist, das Ziel Ihrer Untersuchung am besten zu erreichen. Ein paar Handreichungen ha-
ben wir Ihnen geliefert, die letztendliche Entscheidung müssen Sie selbst treffen. 

Zum Schluss 

Soweit der Überblick über die unterschiedlichen Befragungsarten und Befragungs-
techniken. Im nächsten Beitrag zur Reihe „Forschen in der Schule“ werden wir uns mit 
dem Thema „Fragebogenkonstruktion“ beschäftigen und dadurch den Schwerpunkt 
der gesamten Serie auf standardisierte Befragungen lenken. 

Um einen „perfekten“ Fragebogen zu konstruieren, sollten wir etwas wissen über 
die kognitionspsychologischen Grundlagen der Befragung und über kommunikative 
Aspekte der Befragungssituation. Wir haben uns zu beschäftigen mit Arten von Fra-
gen und Arten von Skalen, und wir sollten ein paar Regeln zur Formulierung von Fra-
gebogen-Fragen kennen. Weitere Stichworte zum Thema „Fragebogenkonstruktion“ 
wären unter anderem: Dramaturgie des Fragebogens, Sukzessionseffekte, Layout oder 
Befragungshilfen. 

Anmerkungen 
 
1  Ruth Holthof ist als Studienrätin im Fach Sozialkunde am Eleonoren-Gymnasium in 

Worms tätig. 
2  Warum das so ist und was „Repräsentativität“ wirklich bedeutet, müssen wir hier noch of-

fen lassen. Mit dem Thema „Stichproben und Repräsentativität“ werden wir uns in einem 
eigenen Beitrag zur Serie „Forschen in der Schule“ beschäftigen. 

3  Machen wir uns nichts vor: Das ist eine Illusion, gerade, aber nicht nur bei schulischen Um-
fragen. Am ehesten kommen wir dem Ziel der Standardisierung bei der Konstruktion des 
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Fragebogens nahe, aber was zum Beispiel im Feld läuft, wenn also die Befragung durchge-
führt wird, entzieht sich weitestgehend unserer Kontrolle.  

4  Der Vollständigkeit halber seien noch Gruppendiskussionen als Sonderfall der persönlich-
mündlichen Befragung (siehe z.B. Lamnek 1998) und soziometrische Verfahren (siehe z.B. 
Stadler, Hrsg., 2013) als Sonderfall der schriftlichen Befragung erwähnt. 

5  Der Begriff „Königsweg der praktischen Sozialforschung“ im Zusammenhang mit Befragun-
gen wurde von René König (1957:27) geprägt, einem der „Altmeister“ der empirischen Sozi-
alforschung in Deutschland. 

6  Siehe https://www.adm-ev.de/ 
7  Siehe ADM-Jahresbericht 2013: 21ff unter https://www.adm-ev.de/index.php?eID =tx_ 

nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/PDFS/Jahresbericht_13.pdf&t=1416219265& 
hash=98fba098c9ae35d7618a9508259b630b588be750 (Stand: 16. November 2014) 

8  Dem Thema „Fragebogenkonstruktion“ ist der nächste Beitrag im Rahmen der Serie „For-
schen in der Schule“ gewidmet. 
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Max Weber als Soziologe und Politologe 
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Zur Aktualität von Werk und Person 

Das Gedenken an den 150. Geburtstag von Max Weber im April 2014 zeigte seine un-
gebrochene Aktualität. Neben zahlreichen Würdigungen von Leben und Werk in der 
regionalen und überregionalen Presse erschienen zwei Biographien, eine von Jürgen 
Kaube: „Max Weber. Ein Leben zwischen den Epochen“, die andere, 1000 Seiten um-
fassend, von Dirk Kaesler, „Max Weber. Preuße, Denker, Muttersohn“. Die Post gab 
eine Sondermarke heraus.  

 
„Das Faszinosum Max Weber“ – so der Titel eines internationalen Symposiums in München im 
Jahr 2005 – besteht weiter, wie auch der „Mythos von Heidelberg“, wie Weber bereits um das Jahr 
1910 genannt wurde, nicht zuletzt lebendig erhalten durch häufig in der Presse auftauchende Zitate 
aus seinem Werk und seine Präsenz nicht nur in der soziologischen und politologischen Lehre.  

 
Im letzten Heft des Jahres 2014 der Zeitschrift Soziologie, Mitteilungsblatt der Deut-
schen Gesellschaft für Soziologie, gibt es einen Beitrag über die Theorie-Präferenzen 
von Studierenden der Soziologie. Max Weber ist, vor Pierre Bourdieu, der am häufigs-
ten in eigenen Arbeiten zitierte Autor. Beim Bekanntheitgrad liegt er, vor Marx, an 
erster Stelle. 

 
Die weltweite Diskussion seines Werkes verdanken wir neben Übersetzungen in viele Sprachen 
auch der historisch-kritischen Gesamtausgabe, die seit 1984 erscheint und zum 100. Todestag 
im Jahr 2020 abgeschlossen vorliegen soll. Die drei Abteilungen: Schriften und Reden, Briefe, 
Vorlesungen und Vorlesungsnachschriften umfassen insgesamt 46 Bände. Max Webers Arbeiten 
zur „Ethik der Weltreligionen“ ermöglichen eine weltumspannende Diskussion zu grundlegen-
den Werten der „Pragmatik des Alltagshandelns“ (Weber). Der Tübinger Verlag, Mohr Siebeck, 
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bereits zu Lebzeiten Max Webers „Hausverlag“, macht die Bände auch in preiswerten Studien-
ausgaben zugänglich. 

Stationen des Lebensweges 

Max Weber wurde am 21. April 1864 in Erfurt als erstes von acht Kindern geboren. 
Dort war der Vater Stadtrat. 1868 zog die Familie nach Berlin, wo der Vater Dezer-
nent für das Bauwesen wurde und für die Nationalliberalen im Reichstag saß. In der 
elterlichen Villa in Charlottenburg lernte Max Weber die geistige und politische Elite 
Berlins kennen. Zu den prägenden preußischen Jahren gehörten das staatstragend 
Protestantische, die aufstrebende kapitalistische Bourgeoisie in einer Zeit rasanter In-
dustrialisierung und auch das die Zivilgesellschaft durchdringende Militärische. 

 
Nach dem Abitur studierte Max Weber in Heidelberg und Göttingen Jura im Hauptfach, Ge-
schichte, Nationalökonomie und Philosophie. In der Zeit als Rechtsanwalt in Berlin arbeitete er 
zugleich an seiner Dissertation: „Über die Ursprünge der Handelsgesellschaften in der Rechts-
praxis der mittelalterlichen Städte Italiens“. Das Thema zeigt sein frühes Interesse am Zusam-
menhang von Wirtschaft und Gesellschaft, Recht und Politik. Zwei Jahre nach der Promotion 
wurde er mit einer Arbeit über „Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das 
Staatswesen und das Privatrecht“ habilitiert. 1894 folgte Max Weber einem Ruf auf eine Profes-
sur für Nationalökonomie in Freiburg. Nur zwei Jahre später erhielt er einen Ruf nach Heidel-
berg, eine Stadt, die noch heute mit seinem Namen verbunden ist. 

Nach einem psychischen Zusammenbruch 1898 folgten längere Aufenthalte im Italien, aber 
auch in Sanatorien. 1902 kehrte er für kurze Zeit auf den Lehrstuhl zurück, musste aber ein 
Jahr später das Amt ganz aufgeben. Erst 1918 übernahm er wieder einen Lehrstuhl, für ein 
Semester in Wien und ab 1919 an der Universität München. Dort starb er am 14. Juni 1920, ein 
spätes Opfer der Spanischen Grippe (zu weiteren Einzelheiten von Leben und Werk vgl. die ge-
nannten Biographien). 

Protestantische Ethik und Rationalisierung als Ursprung des 
Kapitalismus 

Im Zentrum des Werkes von Max Weber steht die Frage nach der Entwicklung des 
Kapitalismus, der „schicksalsvollsten Macht unserer Zeit“. Das hatte Karl Marx, des-
sen Werk großen Einfluss hatte, nicht anders gesehen. Aber im Gegensatz zu Marx 
war Weber nicht davon überzeugt, dass es für den Kapitalismus als alles beherrschen-
de Wirtschaftsform und Kulturerscheinung nur eine, revolutionär zu beseitigende Ur-
sache gab: Das Kapital (wie Marx’ Hauptwerk hieß) und die mit ihm verbundene Pro-
fitgier und Ausbeutung des Industrieproletariats.  

In seinen universalistisch angelegten Studien zum Ethos der Weltreligionen, zu 
Konfuzianismus und Taoismus, zu Hinduismus und Buddhismus und zum antiken Ju-
dentum wollte Max Weber den Nachweis führen, dass nur über bestimmte Wertvor-
stellungen im Christentum, zumal in seiner reformatorischen Ausprägung durch Mar-
tin Luther und Jean Calvin, und über spezifisch okzidentale Rationalisierungsprozesse 
in allen Daseinsbereichen die Entstehung des Kapitalismus erklärt werden kann.  

Die erste und bis heute umstrittenste religionssoziologische Schrift, Die protestan-
tische Ethik und der ‚Geist‘ des Kapitalismus, war zunächst in zwei Aufsätzen, 1904 
und 1905, erschienen. Zwischen dem Erscheinen des ersten und zweiten Teils lag eine 
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ausgedehnte Amerikareise. Anlass waren die Weltausstellung in St. Louis und ein wis-
senschaftlicher Weltkongress. Hier, im puritanischen Amerika, festigten sich seine 
Ansichten über den Zusammenhang einer religiös fundierten Einstellung zu Arbeit 
und Beruf mit dem „Geist“ des Kapitalismus. Ein längeres Zitat aus der 1920 geschrie-
benen Vorbemerkung zu den Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie führt zum 
Kern seines Werkes, der vielleicht weniger mit der protestantischen Ethik als vielmehr 
mit Rationalisierungsprozessen in allen Lebensbereichen zu tun hat: 

 
„Nur im Okzident gibt es Wissenschaft in dem Entwicklungsstadium, welches wir heute als ‚gül-
tig’ anerkennen… Nur im Okzident entstanden Hochschulen für den rationalen und systemati-
schen Fachbetrieb der Wissenschaft. Für eine rationale Rechtslehre fehlen anderwärts…die 
streng juristischen Schemata und Denkformen des römischen und des daran geschulten okzi-
dentalen Rechts. ..Und so steht es auch mit der schicksalsvollsten Macht unseres modernen Le-
bens: dem Kapitalismus…(Nur) der Okzident kennt eine sonst nirgends auf der Erde entwickel-
te Art des Kapitalismus: die rational-kapitalistische Organisation von (formell) freier Arbeit“. 

 
Hinzu komme die rationale Organisation des kapitalistischen Betriebs, der die Tren-
nung von Haushalt und Betrieb voraussetze. Der Rationalismus hänge „auch von der 
Fähigkeit und Disposition der Menschen zu bestimmten Arten praktisch-rationaler 
Lebensführung“ ab. Hierzu gehöre eine sich mit dem Namen von Martin Luther ver-
bindende Arbeits- und Berufsmoral. Die Arbeitsdisziplin, verbunden mit einem Ethos, 
in einen bestimmten Berufsstand berufen zu sein, sei gleichsam aus den mittelalter-
lich-mönchischen Klausen in die alltägliche Arbeitspflicht übergegangen. 

Für den Calvinismus, die Lehre des Reformators Jean Calvin, der die Stadt Genf 
unter seine unnachsichtige Kontrolle brachte, betonte Weber die „innerweltliche Aske-
se“, die in Verbindung mit der Prädestinationslehre die Chance, über das künftige See-
lenheil wenigstens etwas im Diesseits zu erfahren, erhöhe. „Die Einschnürung der 
Konsumtion“ führe, so Weber, „mit der Entfesselung des Erwerbsstrebens“ zum nahe 
liegenden Ergebnis: „Kapitalbildung durch asketischen Sparzwang“.  

Die Thesen Max Webers über den Ursprung des Kapitalismus sind bis heute Ge-
genstand von Kontroversen. In ihrer Allgemeinheit sind sie nicht haltbar, weil sie die 
„Vorleistungen“ der Weber gut bekannten oberitalienischen Städte ebenso wenig be-
rücksichtigten wie die auch von Weber bewunderten Leistungen im sich industrialisie-
renden Baskenland, die er nach eigenen Eindrücken im Jahr 1897 auf eine spezifisch 
jesuitische Arbeitsmoral zurückführte.  

„Objektivität“ der Erkenntnis. Max Weber als Soziologe und 
Politologe 

In einem Aufsatz, ebenfalls aus dem Jahr 1904, legte Max Weber Grundlagen für eine 
empirisch verfahrende Sozialwissenschaften: Die Objektivität sozialwissenschaftlicher 
und sozialpolitischer Erkenntnis. Dort heißt es: „Eine empirische Wissenschaft vermag 
niemandem zu lehren, was er soll, sondern nur, was er kann und – unter Umständen – 
was er will“. Objektivität ist nur ein Näherungswert; sie verpflichte, alle untersuchten 
Tatsachen wertfrei zu analysieren. Zwischen Weltanschauung und wissenschaftlich kor-
rekter Beweisführung müsse es einen deutlich zu machenden Unterschied geben. Weltan-
schauungen und ihre Werte sowie die Kulturbedeutungen, die einem bestimmten Indivi-
duum wichtig sind, können jedoch Gegenstand einer sozialwissenschaftlichen Analyse 
sein. 
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Der „Objektivitätsaufsatz“, wie er abkürzend genannt wird, kann auch gesehen 
werden als Übergang der Weberschen Methodologie und Begrifflichkeit in das Feld der 
Soziologie. 1909 gehörte er zu den Mitbegründern der Deutschen Gesellschaft für Sozi-
ologie. Nach kurzer aktiver Mitarbeit trat er aus, weil er den Standpunkt der wertur-
teilsfreien Forschung gröblich verletzt sah.  

In den „Soziologischen Grundbegriffen“, eine Pionierleistung für die noch nicht 
etablierte Wissenschaft der Soziologie, umreißt er den Gegenstandsbereich der Sozio-
logie als Wissenschaft vom sozialen Handeln und den grundlegenden sozialen Gebil-
den, in denen gehandelt wird, darunter: Familiengemeinschaft, Verband, Betrieb, Ver-
ein, Anstalt, Staat. Er entwickelte in diesem begriffsmächtigen Traktat weitere Grund-
lagen der Soziologie, aber auch der Politologie, als empirische Sozialissenschaften.  

Die wichtigste Methode der Soziologie besteht in der Bildung von Idealtypen. Ein 
unglücklich gewählter Begriff, wie sich zeigen sollte, da es nicht um eine irgendwie an-
zustrebende ideale Gestalt geht – sei es die Bürokratie, die Stadt, der Markt, der Kapi-
talismus usw. –, sondern um die umfassende Kennzeichnung eines sozialen Feldes, in 
dem auf spezifische Weise gehandelt wird. Von den Definitionen seien solche hervor-
gehoben, die auch das Gebiet der Politik und des politischen Handelns berühren: 

 
„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch ge-
gen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht. Herrschaft soll heißen 
die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden. 
Staat soll ein politischer Anstaltsbetrieb heißen, wenn und insoweit sein Verwaltungsstab er-
folgreich das Monopol legitimen physischen Zwanges für die Durchführung der Ordnungen in 
Anspruch nimmt.“ 

 
Die Abhandlung über „Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft“ präzisiert die 
Grundlagen des staatlichen und politischen Handelns. Unterschieden werden die lega-
le, die traditionelle und die charismatische Herrschaft. Die legale Herrschaft basiert 
auf Rechtsetzungen, leges, die traditionelle Herrschaft „kraft Glaubens an die Heilig-
keit der von jeher vorhandenen Ordnungen“, die charismatische Herrschaft stiftet ei-
nen Ordnungsrahmen „kraft affektueller Hingabe an die Person des Herrn und ihre 
Gnadengaben, insbesondere: magische Fähigkeiten, Offenbarungen oder Heldentum, 
Macht des Geistes und der Rede. Das ewig Neue, Außerwerktägliche, nie da Gewesene 
und die emotionale Hingenommenheit dadurch sind hier Quellen persönlicher Hinga-
be“. Der so begründete Herrschaftsverband beruht auf „Vergemeinschaftung“. Der Ty-
pus des Befehlenden ist der Führer, der des Gehorchenden der Jünger. Den Begriff 
Charisma, griech. etwa „göttliche Gnadenwahl“, hatte Weber nicht zuletzt an den ihn 
beeindruckenden Gestalten der jüdischen Propheten gewonnen. Alle drei Typen sind 
Formen legitimer Herrschaft.  

Homo politicus – aber kein Politiker. Max Weber im Ersten 
Weltkrieg. Vorkämpfer für eine parlamentarische Demokratie 

Am 1. bzw. 3. August 1914 erklärte das Deutsche Reich Russland und Frankreich den 
Krieg. Bereits am 4. August stimmten auch die Sozialdemokraten, größte Fraktion im 
Reichstag, den beantragten Kriegskrediten zu. Max Weber teilte die verbreite „Au-
gustbegeisterung“ für den Krieg, aber an den Aufrufen namhafter Schriftsteller und 
Professoren zur Verteidigung des Deutschtums, von Ehre und Vaterland, beteiligte er 
sich nicht. Gleichwohl war auch Max Weber der Meinung, dass der Krieg die noch jun-
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ge Nation zusammen schweiße und jedem Einzelnen die Chance zur heldenhaften Be-
währung gebe. Ein „heroischer Individualismus“ war ihm ohnehin eigen. Der Begriff 
der Ehre, über den er in seinem Werk so treffende Ausführungen machte, prägte sein 
„Leben zwischen den Epochen“ (Kaube). 

Max Weber verurteilte die Art der Kriegsführung und die Kriegsziele. In scharfen 
Artikeln in der überregionalen Presse, zumal in der Frankfurter Zeitung (der Vorläu-
ferin der FAZ), kam das zum Ausdruck. Er wandte sich vor allem gegen den uneinge-
schränkten U-Boot-Krieg, weil er unweigerlich die USA auf den Plan rufe – was 1917 
ja auch geschah. In Polen, das immer noch keine Eigenstaatlichkeit besaß, dürfe es 
keine Gebietsannexionen geben, schon gar kein deutsches Protektorat. 

Fünf umfangreiche Beiträge in der Frankfurter Zeitung beschäftigten sich 1917 
mit der zukünftigen politischen Gestaltung in Deutschland. Diese könne nur eine par-
lamentarische Demokratie sein. Die Artikel erschienen noch während des Krieges, im 
Frühjahr 1918, in einer Broschüre unter dem Titel: „Parlament und Regierung im neu 
geordneten Deutschland“. Die „aktive Massendemokratisierung“ erfordere ein starkes, 
mit Enqueterecht und dem Recht der Rekrutierung verantwortlicher Minister ausge-
stattetes Parlament. 

Es gab vor, im und nach dem Weltkrieg Aufforderungen und Möglichkeiten, akti-
ver Politiker zu werden. Zu erwähnen ist sein Engagement für Friedrich Naumann 
und seine nationalliberale Partei. Der vier Jahre ältere Naumann war zunächst evan-
gelischer Pastor, engagierte sich dann aber in der Sozialpolitik und suchte hier den 
Rat Max Webers.  

„Wissenschaft als Beruf“. „Politik als Beruf“ – zwei Vorträge 

Die Aktualität Max Webers außerhalb der Wissenschaft, in der politischen Arena und 
Tagespresse, basiert nicht zuletzt auf Zitaten aus den genannten Vorträgen. Beide 
wurden in München gehalten, „Wissenschaft als Beruf“ im November 1917, „Politik als 
Beruf“ während der linkssozialistischen ersten bayrischen Republik unter Minister-
präsident Kurt Eisner. 

In „Wissenschaft als Beruf“ geht Weber davon aus, dass die Wissenschaft in ein 
Stadium der Spezialisierung eingetreten sei und „dies auch in Zukunft so bleiben 
wird“. Der wissenschaftliche Fortschritt sei nur ein Bruchteil, und zwar der wichtigste, 
eines seit langem sich zeigenden „Intellektualisierungsprozesses“. Jeder, der in der 
Wissenschaft arbeitet, müsse akzeptieren, dass die Ergebnisse bald veraltet seien. 
Über Wissenschaft sei keine „Sinngewissheit“ zu erlangen. Jeder Wissenschaftler müs-
se sich dem Tatbestand stellen, dass er zur „Entzauberung der Welt“ beitrage. 

Das Faszinierende am „Beruf zur Politik“ sei „das Bewusstsein von Einfluss auf 
Menschen, von Teilnahme an der Macht über sie, vor allem aber: das Gefühl, einen 
Nervenstrang historisch wichtigen Geschehens in Händen zu halten“. Für das Handeln 
des Politiker sind drei Eigenschaften gefordert: Leidenschaft, Verantwortungsgefühle 
und Augenmaß – alles in dem Bewusstsein: „Politik bedeutet ein starkes, langsames 
Bohren von harten Brettern“. 

Im Hinblick auf das Ethos politischen Handelns trifft Max Weber die immer wie-
der zitierte Unterscheidung zwischen Verantwortungs- und Gesinnungsethik. Der Ge-
sinnungsethiker habe in der Politik nichts zu suchen (gemeint war auch Kurt Eisner), 
weil er durch Argumente auch dann nicht überzeugt werden kann, wenn Misserfolg 
absehbar ist. Der Verantwortungsethiker bedenkt die Folgen seines Tuns und geht von 
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vornherein davon aus, dass die Welt und der Mensch unvollkommen sind und es blei-
ben werden. 

Schlussbemerkungen 

Max Weber trug in seiner Person den Epochenwechsel aus. Er sah seine preußische 
Welt untergehen, in der der „Kaiser von Gottes Gnaden“ noch oberster Repräsentant 
auch des staatstragenden Protestantismus war. Mit einer Rigorosität ohnegleichen 
vollzog er seit der Jahrhundertwende einen Wechsel in seinen wissenschaftlichen, poli-
tischen und lebenspraktischen Anschauungen. Zu seinen bleibenden Einsichten ge-
hört, dass das Leben in der Moderne, in nicht-traditionalen Gesellschaften, von jedem 
Einzelnen höchste Anstrengung erfordert, viel mehr, als in früheren Epochen, weil die 
Einheit des Weltbildes und der Lebensbereiche zerfallen ist. Arbeit und Wirtschaft, Po-
litik und Verwaltung, Recht, Wissenschaft, Kunst und Religion folgen ihren eigenen, 
aber auch mit Bürokratie und Verwaltung vorgegebenen Gesetzlichkeiten. Niklas 
Luhmann, über den „Im Kontext“ in Heft 3/2014 der GWP berichtet wurde, fand bei 
Max Weber viele Anknüpfungspunkte. 

Das „Faszinosum Max Weber“ wird bleiben. Bedingungslose Verehrung würde sei-
nem Ethos widersprechen. Am Ende des „Objektivitätsaufsatzes“ heißt es: „Die Bedeu-
tung der unreflektiert verwerteten Gesichtspunkte wird unsicher, der Weg verliert sich 
in der Dämmerung. Das Licht der großen Kulturprobleme ist weiter gezogen. Dann 
rüstet sich auch die Wissenschaft, ihren Standpunkt und ihren Begriffsapparat zu 
wechseln und aus der Höhe des Gedankens auf den Strom des Geschehens zu blicken.“ 
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Die Neuausrichtung des ZDF-Staatsvertrages 

Das Bundesverfassungsgericht fordert Vielfaltsicherung und 
Staatsferne 

Heiner Adamski  
 

I. Demokratie und Kommunikation 

Demokratie ist auch und vielleicht sogar wesentlich Kommunikation. Sie ist nur in 
Freiheit möglich. Bürgerinnen und Bürger müssen sich frei informieren und frei ihre 
Meinungen bilden und äußern können. Voraussetzungen dafür sind ein breites Ange-
bot an Informationen und vielfältige Möglichkeiten der Vermittlung und Aneignung 
von Wissen. Ohne Wissen können ja keine beachtenswerten Meinungen gebildet wer-
den. Meinungen ohne Wissen sind hölzerne Eisen und auf dem Gebiet der politischen 
Willensbildung sogar „gefährliche Eisen“. Das Volk – vom dem in einer Demokratie al-
le Staatsgewalt ausgeht – muss deshalb einen rechtlich garantierten (am besten einen 
durch Grundrechte und damit durch Abwehrrechte gegen den Staat gesicherten) An-
spruch auf Bereitstellung und Aneignung von Informationen sowie der Äußerung von 
Meinungen bis hin zur Ausübung der Staatsgewalt durch Wahlen und Abstimmungen 
haben. Anders gesagt: Es muss Kommunikationsrechte oder noch besser Kommunika-
tionsgrundrechte geben. 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es angesichts der überragenden Bedeu-
tung von Rundfunk und Fernsehen für Gesellschaft und Politik und damit für die de-
mokratische Ordnung eine vom Staat geprägte und gewährleistete Rundfunkordnung. 
Sie soll eine verfassungsrechtlich gebotene „unerlässliche Grundversorgung“ mit Infor-
mationen für die Meinungs- und Willensbildung durch öffentlich-rechtliche Rundfunk- 
und Fernsehanstalten sichern. Daneben gibt es private Anbieter mit niedrigeren An-
forderungen. Die Anfänge dieser Rundfunkordnung reichen in die Zeit der Besatzungs-
zonen. Nach dem Missbrauch des Rundfunks in der NS-Zeit zu verbrecherischer Pro-
paganda und der Verbreitung von Lügen haben die alliierten (westlichen) Siegermäch-
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te schon in den Besatzungszonen die Einrichtung von Rundfunkanstalten auch mit 
dem Ziel einer Umerziehung (Reeducation) und dem Aufbau der Demokratie gefördert. 
Aus diesen Anfängen sind dann die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) verbundenen Rund-
funk- und Fernsehanstalten der Länder entstanden. 

Dazu sichert das Grundgesetz in Artikel 5 diese Freiheiten: 
 

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbrei-
ten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Presse-
freiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewähr-
leistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Eh-
re. 

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 
nicht von der Treue zur Verfassung.  
 

Aber: Es gilt auch hier der Satz „Wissen ist Macht“. Der Zugang zum Wissen und seine 
Vermittlung über Rundfunk und Fernsehen ist auch eine Machtfrage. Deshalb war 
und ist die konkrete Bedeutung des Artikels 5 GG für die öffentlich-rechtlichen Rund-
funk- und Fernsehanstalten immer wieder Gegenstand verfassungsrechtlicher Ausei-
nandersetzungen. Dabei ging es um den Einfluss des Staates (konkret: der Regierun-
gen) auf die Besetzung von Gremien der Anstalten und die Personalpolitik und dann 
auf die Programmgestaltungen und die Berichterstattungen. Einen „Höhepunkt“ die-
ser Versuche gab es kurz vor dem Ende der Amtszeit des ersten deutschen Bundes-
kanzlers Konrad Adenauer. Er wollte angesichts der damaligen eher regierungskriti-
schen ARD-Anstalten mit dem Ziel einer regierungsfreundlichen Berichterstattung auf 
Bundesebene praktisch ein Deutsches Staatsfernsehen etablieren. Er ist damit vor 
dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Das Gericht hat nämlich eine Bundeszu-
ständigkeit für Rundfunk und Fernsehen verneint. Auf diesem Hintergrund ist dann 
die von Ländern getragene öffentlich-rechtliche Anstalt Zweites Deutschen Fernsehen 
(ZDF) – mittlerweile eine der größten Fernsehanstalten in Europa – mit dem Haupt-
sitz in Rheinland-Pfalz (Mainz) entstanden.  

II. Staatsverträge und Staatseinfluss in den Gremien  

Rechtsgrundlagen der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten sind 
Staatsverträge bzw. Rundfunkstaatsverträge. Die Verträge heißen so, weil die Länder 
der Bundesrepublik Deutschland nach dem Grundgesetz eine eigene Staatsqualität 
haben: sie haben eigene Landesverfassungen, Landesparlamente und Landesregierun-
gen und auch eine eigene Gerichtsbarkeit – und in dieser Staatseigenschaft haben sie 
Staatsverträge geschlossen.  

Der ZDF-Staatsvertrag (ZDF-StV) ist ein solcher Vertrag. Anstaltsinterne Ausei-
nandersetzungen in Personalfragen mit politischen und parteipolitischen Implikatio-
nen (es ging um die Besetzung der Position eines Chefredakteurs und Kritik aus Rei-
hen der CDU an einem Amtsinhaber) haben dazu geführt, dass zwei Bundesländer 
(Rheinland-Pfalz und Hamburg) beim Bundesverfassungsgericht ein abstraktes Nor-
menkontrollverfahren zu diesem Vertrag beantragt haben. Die Anträge betreffen die 
Frage, ob Vorschriften über die Zusammensetzung und Beschlussfassung der ZDF-Or-
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gane Fernsehrat und Verwaltungsrat einen übermäßig großen staatlichen Einfluss auf 
diese öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ermöglichen. Die Kläger behaupten das;  
sie meinen, dass die Regelungen zum Fernsehrat und zum Verwaltungsrat des ZDF 
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Nach ihrer Ansicht gewährt der ZDF-
Staatsvertrag der Politik zu viel Einfluss in den Aufsichtsgremien des Senders. Der 
Grundsatz der Staatsfreiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit die 
Rundfunkfreiheit insgesamt würden verletzt. 

Die  Aufgaben der beiden Organe sind im ZDF-StV so beschrieben: Der Fernsehrat 
hat nach § 20 u.a. die Aufgabe, für die Sendungen des ZDF Richtlinien aufzustellen 
und den Intendanten in Programmfragen zu beraten. Er überwacht die Einhaltung der 
Richtlinien und diverser im Staatsvertrag aufgestellten Grundsätze. Ferner beschließt 
er über den vom Verwaltungsrat vorzulegenden Entwurf der Satzung, genehmigt den 
Haushaltsplan, den Jahresabschluss und die Entlastung des Intendanten auf Vor-
schlag des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat beschließt nach § 23 über den 
Dienstvertrag mit dem Intendanten. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates vertritt 
das ZDF beim Abschluss des Dienstvertrages und zum Abschluss sonstiger Rechtsge-
schäfte mit dem Intendanten sowie bei Rechtsstreitigkeiten zwischen dem ZDF und 
dem Intendanten. Er  überwacht ferner die Tätigkeit des Intendanten und legt dem 
Fernsehrat den Entwurf der Satzung des ZDF vor. Er hat das Recht, Änderungen der 
Satzung vorzuschlagen. Er beschließt auch über den vom Intendanten entworfenen 
Haushaltsplan und den Jahresabschluss (der dem Fernsehrat gemäß § 20 zur Geneh-
migung zuzuleiten ist). 

Zu einem dritten Organ – dem Intendanten – bestimmt der ZDF-StV: Der Inten-
dant vertritt das ZDF nach § 27 gerichtlich und außergerichtlich. Er ist für die gesam-
ten Geschäfte des ZDF einschließlich der Gestaltung der Programme verantwortlich. 
Er beruft im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat den Programmdirektor, den 
Chefredakteur und den Verwaltungsdirektor. Gewählt wird er nach § 26 vom Fern-
sehrat (und der Verwaltungsrat kann ihn mit Zustimmung des Fernsehrates entlas-
sen). 

Das interessante und wichtige Problem des Staatseinflusses in den Organen Fern-
sehrat und Verwaltungsrat wird durch die im ZDF-StV geregelte Besetzung dieser Or-
gane erkennbar. Dazu lohnt der genaue Blick in die beiden folgenden Paragraphen: 

 
§ 21 ZDF-StV (Zusammensetzung des Fernsehrates) 

 
(1) Der Fernsehrat besteht aus siebenundsiebzig Mitgliedern, nämlich 

 
a) je einem Vertreter der vertragsschließenden Länder, der von der zuständigen Landes-

regierung entsandt wird, 
b) drei Vertretern des Bundes, die von der Bundesregierung entsandt werden, 
c) zwölf Vertretern der Parteien entsprechend ihrem Stärkeverhältnis im Bundestag, die 

von ihrem Parteivorstand entsandt werden, 
d) zwei von der Evangelischen Kirche in Deutschland entsandten Vertretern, e) zwei von 

der Katholischen Kirche entsandten Vertretern, f) einem vom Zentralrat der Juden in 
Deutschland entsandten Vertreter, 

g) je einem Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes, von ver.di – Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft e.V. und des Deutschen Beamtenbundes, 

h) zwei Vertretern der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, einem Vertre-
ter des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, einem Vertreter des Zentral-
ausschusses der Deutschen Landwirtschaft und einem Vertreter des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks, 

i) zwei Vertretern des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, 
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j) je einem Vertreter des Deutschen Journalistenverbandes e.V. und der ver.di – Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft e.V. – aus dem Fachbereich für Medien, 

k) vier Vertretern der Freien Wohlfahrtsverbände, und zwar je einem des Diakonischen 
Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland, des Deutschen Caritasverbandes 
e.V., des Deutschen Roten Kreuzes und des Hauptausschusses der Deutschen Arbei-
terwohlfahrt e.V., 

l) je einem Vertreter des Deutschen Städtetages, des deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes und des Deutschen Landkreistages, 

m) einem Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes, 
n) einem Vertreter der Europaunion Deutschland e.V., 
o) je einem Vertreter des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. und des 

Naturschutzbundes Deutschland, 
p) einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen, 
q) einem Vertreter der Vereinigung der Opfer des Stalinismus, 
r) 16 Vertretern aus den Bereichen des Erziehungs- und Bildungswesens, der Wissen-

schaft, der Kunst, der Kultur, der Filmwirtschaft, der Freien Berufe, der Familienar-
beit, des Kinderschutzes, der Jugendarbeit, des Verbraucherschutzes und des Tier-
schutzes. 

 
(2) Mitglieder des Personalrats nehmen an den Sitzungen des Fernsehrates teil und können zu 

Fragen, die nicht den Programmbereich betreffen, gehört werden. 
(3) Die unter Absatz 1 Buchst. g) bis q) aufgeführten Vertreter werden auf Vorschlag der dort 

bezeichneten Verbände und Organisationen durch die Ministerpräsidenten berufen. Die 
Verbände und Organisationen haben in ihre Vorschläge die dreifache Zahl der auf sie ent-
fallenden Vertreter aufzunehmen. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz be-
stimmt, bis zu welchem Zeitpunkt die Vorschlagsliste einzureichen ist. 

(4) Die unter Absatz 1 Buchst. r) aufgeführten Vertreter werden von den Ministerpräsidenten 
aus den Angehörigen der dort aufgeführten Bereiche berufen. 

(5) Bei den Entscheidungen nach Absatz 3 sollen Frauen angemessen berücksichtigt werden. 
Soweit dem Fernsehrat mindestens zwei Vertreter einer Organisation oder eines Verbandes 
angehören, soll jeweils auch eine Frau in den Fernsehrat berufen werden. Sätze 1 und 2 
gelten für die Entsendung von Vertretern nach Absatz 1 Buchst. b) und c) entsprechend. 

(6) Die Ministerpräsidenten werden sich bemühen, die Berufungen nach Absatz 3 und 4 mög-
lichst einmütig vorzunehmen. 

(7) Die Berufenen haben dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz binnen 14 Tagen 
nach Zugang der Mitteilung über die Berufung zu erklären, ob sie die Berufung annehmen. 
Die Amtszeit der Mitglieder des Fernsehrates beginnt mit dessen erstem Zusammentritt. 

(8) Solange und soweit von dem Entsendungs- und Vorschlagsrecht kein Gebrauch gemacht 
wird, verringert sich die Zahl der Mitglieder entsprechend. Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis 
r) aufgeführten Vertreter dürfen nicht Mitglieder einer Landesregierung oder der Bundes-
regierung sein. 

(9) Die Mitglieder des Fernsehrates sind an Weisungen nicht gebunden. Sie dürfen weder für 
die Anstalt noch für eine andere Rundfunkanstalt oder einen Zusammenschluss von Rund-
funkanstalten, eine Landesmedienanstalt oder einen privaten Veranstalter gegen Entgelt 
tätig sein. Dies gilt nicht für eine gelegentliche Tätigkeit, die die Unabhängigkeit des Mit-
glieds nicht berührt. Die Mitglieder des Fernsehrates dürfen keine wirtschaftlichen oder 
sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglieder 
des Fernsehrates zu gefährden. Tritt eine Interessenkollision ein, so scheidet das Mitglied 
aus dem Fernsehrat aus. Im Zweifel stellt der Fernsehrat fest, ob eine Interessenkollision 
vorliegt. 

(10) Die Amtszeit der Mitglieder des Fernsehrates beträgt vier Jahre. Die unter Absatz 1 Buchst. 
a) bis f) genannten Mitglieder können von den entsendungsberechtigten Stellen abberufen 
werden. Scheidet ein Mitglied aus, so ist nach den für die Berufung des ausgeschiedenen Mit-
glieds geltenden Vorschriften ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit zu berufen. 
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§ 24 ZDF-StV (Zusammensetzung des Verwaltungsrates) 
 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus vierzehn Mitgliedern, nämlich 
 
a) fünf Vertretern der Länder, darunter einem Vertreter des Sitzlandes des ZDF, die von 

den Ministerpräsidenten gemeinsam berufen werden; die Ministerpräsidenten werden 
sich bemühen, die Berufungen einmütig vorzunehmen; 

b) acht weiteren Mitgliedern, die vom Fernsehrat mit einer Mehrheit von drei Fünfteln 
seiner gesetzlichen Mitglieder gewählt werden; diese dürfen weder einer Regierung 
noch einer gesetzgebenden Körperschaft angehören; wählbar sind auch die Mitglieder 
des Fernsehrates; 

c) einem Vertreter des Bundes, der von der Bundesregierung berufen wird. 
 

(2) Mitglieder des Fernsehrates scheiden mit ihrer Berufung oder der Annahme ihrer Wahl in 
den Verwaltungsrat aus dem Fernsehrat aus. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre. § 21 Absatz 10 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

(4) Solange und soweit von dem Recht der Entsendung kein Gebrauch gemacht wird, verrin-
gert sich die Zahl der Mitglieder entsprechend. 

(5) § 21 Abs. 9 gilt für die Mitglieder des Verwaltungsrates entsprechend.  

III. Auszug aus einer Stellungnahme der Kanzlei Redeker Sellner 
Dahs  

Die (renommierte) Kanzlei Redeker Sellner Dahs hat dem Bundesverfassungsgericht im Auf-
trag des Zweiten Deutschen Fernsehens in dem Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung 
von Vorschriften des ZDF-Staatsvertrages eine Stellungnahme zur Antragsschrift der Antrag-
stellerin vorgelegt. Die dort vertretenen Positionen werden so zusammengefasst: 

 
„Von der quantitativen Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrates und des ZDF-Verwaltungs-
rates gehen kausal keine Gefährdungslagen für die Staatsferne des ZDF aus. Derartige Gefähr-
dungslagen können auf zwei Ebenen entstehen: Einerseits auf der Ebene der Auswahl- und 
Entsendungsakte der Gremienmitglieder; andererseits auf den verfahrensrechtlichen Ebenen 
der Quorenentscheidungen mit Blockademöglichkeiten für eine starke Minderheit sowie der 
Vorkehrungen vor grundrechtswidrigen Eingriffen in Organkompetenzen durch Schaffung von 
Transparenz- und Begründungspflichten sowie von Justiziabilität. Auf der Grundlage verfas-
sungsrechtlich gebotener Anpassungen und Ergänzungen sind die mit der Antragsschrift ange-
griffenen Normen des ZDF-Staatsvertrages verfassungsgemäß. Die Entscheidung der Landesge-
setzgeber, aufgrund der Besonderheit einer 16-Länderanstalt einen quantitativ relativ hohen 
Anteil von staatlich/parteipolitisch bestimmten Vertretern in die Gremien des ZDF aufzuneh-
men, ist unter Berücksichtigung des zugleich installierten Systems einer institutionellen und 
föderalen Machtbrechung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Dies gilt im Übrigen nicht 
nur für die hier streitbefangene Zusammensetzung der Gremien des ZDF, sondern z. B. auch für 
die Entscheidungsorgane KEK und KJM der privaten Rundfunkaufsicht. 

Das ZDF kann auf einen 50jährigen Erfolgsweg unabhängiger und kritischer Berichterstat-
tung und Programmgestaltung zurückblicken. Eine hohe Sachbezogenheit und Effizienz der 
Gremienarbeit hat hierzu maßgeblich beigetragen. Die hohe Integrationskraft des Fernsehrats 
und des Verwaltungsrats, verbunden mit einer hohen Streit- und Konsensbildungskultur, wäre 
gefährdet, wenn es zu sinnentleerten quantitativen Veränderungen käme. Den aus einem singu-
lären Anlass deutlich gewordenen Gefährdungen von Entscheidungsprozessen würde durch 
quantitative Veränderungen der Zusammensetzung des Fernsehrates nicht entgegengewirkt 
werden, da sich parteipolitisch geprägte Mehrheiten auch bei veränderten quantitativen Zu-
sammensetzungen bilden können. Weitaus wirksamer im Sinne der verfassungsrechtlichen 
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Zielsetzung aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG wäre es, die mit dieser Stellungnahme zur Diskussion 
gestellten und verfassungsrechtlich gebotenen Änderungen des ZDF-Staatsvertrages vorzu-
nehmen.“  

IV. Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25. März 2014 

(1 BvF 1/11 – 1 BvF 4/11)  
 

Das Bundesverfassungsgericht hat „für Recht erkannt“:  
 

1. Die Zustimmungsgesetze und Zustimmungsbeschlüsse der Länder zu dem Staats-
vertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31. August 1991 sind, 
soweit sie § 21 Absatz 1, Absatz 4, Absatz 10 Satz 2, § 24 Absatz 1, Absatz 3 Satz 2 
Alternative 1 ZDF-Staatsvertrag als Artikel 3 des Staatsvertrags über den Rund-
funk im vereinten Deutschland vom 31. August 1991 in der Fassung des Fünfzehn-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrags vom 15./17./21. Dezember 2010 in Landes-
recht überführen, mit Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes unvereinbar. 

2. Soweit sie § 21 Absatz 8 Satz 2, § 22 Absatz 1, § 25 Absatz 2, § 26 Absatz 1 Satz 2, 
Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 ZDF-Staatsvertrag als Artikel 3 des Staatsvertrags 
über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31. August 1991 in der Fassung 
des Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrags vom 15./17./21. Dezember 
2010 in Landesrecht überführen, sind sie mit dem Grundgesetz vereinbar. 

3. Soweit sie § 21 Absatz 3 Satz 1 und 2, Absatz 6 ZDF-Staatsvertrag als Artikel 3 des 
Staatsvertrags über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31. August 1991 
in der Fassung des Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrags vom 15./17./ 
21. Dezember 2010 in Landesrecht überführen, sind sie nach Maßgabe der Gründe 
dieser Entscheidung mit dem Grundgesetz vereinbar. 

4. Soweit die vorgenannten Gesetze und Beschlüsse mit dem Grundgesetz unverein-
bar sind, sind die Länder verpflichtet, bis spätestens zum 30. Juni 2015 eine ver-
fassungsgemäße Neuregelung nach Maßgabe der Gründe zu treffen. Bis zu einer 
Neuregelung dürfen sie auch insoweit weiter angewendet werden. 
 

In den Leitsätzen zum Urteil heißt es: 
 

1. Die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten ist gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG am Gebot der Vielfaltsicherung auszu-
richten. Danach sind Personen mit möglichst unterschiedlichen Perspektiven und 
Erfahrungshorizonten aus allen Bereichen des Gemeinwesens einzubeziehen. a) 
Der Gesetzgeber hat dafür zu sorgen, dass bei der Bestellung der Mitglieder dieser 
Gremien möglichst unterschiedliche Gruppen und dabei neben großen, das öffentli-
che Leben bestimmenden Verbänden untereinander wechselnd auch kleinere Grup-
pierungen Berücksichtigung finden und auch nicht kohärent organisierte Perspek-
tiven abgebildet werden. b) Zur Vielfaltsicherung kann der Gesetzgeber neben 
Mitgliedern, die von gesellschaftlichen Gruppen entsandt werden, auch Angehörige 
der verschiedenen staatlichen Ebenen einbeziehen. 

2. Die Organisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss als Ausdruck des Ge-
bots der Vielfaltsicherung dem Gebot der Staatsferne genügen. Danach ist der Ein-
fluss der staatlichen und staatsnahen Mitglieder in den Aufsichtsgremien konse-
quent zu begrenzen. a) Der Anteil der staatlichen und staatsnahen Mitglieder darf 
insgesamt ein Drittel der gesetzlichen Mitglieder des jeweiligen Gremiums nicht 
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übersteigen. b) Für die weiteren Mitglieder ist die Zusammensetzung der Auf-
sichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks konsequent staatsfern auszu-
gestalten. Vertreter der Exekutive dürfen auf die Auswahl der staatsfernen Mit-
glieder keinen bestimmenden Einfluss haben; der Gesetzgeber hat für sie Inkom-
patibilitätsregelungen zu schaffen, die ihre Staatsferne in persönlicher Hinsicht 
gewährleisten.  

V. Umsetzung des Urteils 

Im Juni 2014 haben die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder u.a. über den 
ZDF-Staatsvertrag beraten. Dabei haben sie sich auf eine erste Grundsatzentscheidung ver-
ständigt: Die Anzahl der Sitze im ZDF-Fernsehrat soll auf 60 Sitze sowie im Verwaltungsrat 
auf zwölf Sitze reduziert werden. In einer Erklärung heißt es: „Unter Beachtung der Drittel-
vorgabe des Bundesverfassungsgerichts haben wir dann zukünftig im Fernsehrat nur noch ma-
ximal 20 anstatt bisher 34 staatliche und staatsnahe Vertreterinnen und Vertreter. Im Verwal-
tungsrat sind es dann nur noch vier statt bisher sechs. Auf dieser Basis werden wir nun die 
weiteren Gespräche zur Novellierung des ZDF-Staatsvertrags fortsetzen.“ 

Im Dezember 2014 veröffentlichte dann die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz eine 
Presseerklärung zur Umsetzung: 

 
„Ich freue mich darüber, dass wir nun mit dem Beschluss der Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder die konkrete Gremienbesetzung des ZDF-Fernsehrates beschlossen und 
damit den Kern des Bundesverfassungsgerichtsurteils umgesetzt haben. Der Fernsehrat wird 
mit seinen nunmehr 60 Mitgliedern funktionsfähig ausgestaltet“, sagte die Vorsitzende der 
Rundfunkkommission der Länder, Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Gleichzeitig wurde der 
Verwaltungsrat auf 12 Mitglieder verkleinert. Die ausgewählten Verbände und Institutionen im 
Fernsehrat spiegeln in besonderer Weise unsere Gesellschaft wider und bieten Gewähr für eine 
plurale und angemessene Zusammensetzung. So sind die etablierten Gruppen in den Gremien 
plural und angemessen gewichtet“, erläuterte Ministerpräsidentin Malu Dreyer den gefassten 
Beschluss. 

In der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder wurde be-
schlossen, dass im Bereich der staatlichen Vertreter ein Sitz für die Vertreter des Bundes und 
ein Sitz für die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände entfallen. Dabei sollen die kommu-
nalen Spitzenverbände weiterhin mit zwei Sitzen vertreten sein. Im Bereich der Bundesverbän-
de mussten aufgrund der Verkleinerung der Gremienstruktur ebenfalls Sitze entfallen. „Wir 
haben uns im Länderkreis darauf verständigt, dass in paritätischer Weise ein Sitz für den Ver-
treter der Arbeitnehmerschaft durch den ver.di Vertreter – Fachbereich Medien und ein Sitz für 
den Vertreter der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände entfallen soll. Zudem 
wird der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger weiterhin mit einem Vertreter im Fern-
sehrat vertreten sein.   Um eine föderale Brechung der Interessensbereiche und der unmittel-
bar entsendenden Verbände zu gewährleisten, haben die Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder weiterhin beschlossen, dass auf die 16 Länder jeweils ein Interessenbereich im 
Staatsvertrag zugeschrieben wird. Welche Verbände oder Institutionen innerhalb dieser Inte-
ressengruppen ein Mitglied in den Fernsehrat entsenden dürfen, muss noch festgelegt werden.  
 Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben mit ihrem Beschluss zugleich 
die Rundfunkkommission beauftragt, die notwendigen Anhörungen durchzuführen, so dass in 
Ansehung der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist ein Staatsvertrag von den Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder unterzeichnet werden kann.“  
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VI. Kommentar 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelungen über die Besetzung des Fernsehra-
tes und des Verwaltungsrates des ZDF im ZDF-Staatsvertrag zum größten Teil für ver-
fassungswidrig erklärt. Außerdem hat es konkrete Vorgaben für die neuen Regelungen 
gegeben. Künftig dürfen statt bisher etwa 44 Prozent höchstens ein Drittel der Mit-
glieder der beiden Organe aus dem staatlichen oder politischen Bereich kommen. Da-
bei dürfen Mitglieder von Regierungen und hochrangige Mitglieder der Exekutive – 
anders als zur Zeit – gar nicht mehr vertreten sein. Das ist ein Bruch mit der gegen-
wärtigen Praxis der vielfachen Mitgliedschaften von Ministern und Staatssekretären. 
Außerdem macht das Bundesverfassungsgericht noch diese Vorgabe: Mitglieder des 
Fernsehrates und des Verwaltungsrates müssen vom Gesetzgeber weisungsfrei gestellt 
werden. Als verfassungswidrig wurde auch das Verfahren zur Besetzung der Gremien 
verworfen. Nach den bisherigen Bestimmungen konnten Verbände Vorschläge zu ihrer 
Vertretung im Fernsehrat machen. Die Ministerpräsidenten haben aus diesen Vor-
schlägen zukünftige Fernsehratsmitglieder ausgewählt. Damit lag die letzte Entschei-
dung bei der Exekutive. Hier stellt sich die Frage, ob dabei wirklich unabhängige und 
staatsferne Personen ausgewählt werden. 

Nach der hier vertretenen Meinung steckt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 
einem Dilemma. Es ist unstrittig, dass der Rundfunk einerseits staatsfrei sein muss. 
Ein Staatsrundfunk resp. ein Staatsfernsehen ist gem. den Rundfunkfreiheitsbestim-
mungen in Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG nicht möglich. Der Rundfunk darf vom Staat bzw. 
Staatsvertretern weder direkt noch indirekt dominiert werden. Eine solche Dominanz 
würde die wichtige demokratische Funktion objektiver und kritischer Kontrolle von 
Staat und Politik erschweren und vielleicht unmöglich machen. Es ist schlicht so, dass 
die Vorstellung von einem Staatsrundfunk mit Vorstellungen von politischer Kommu-
nikation in der Demokratie nicht vereinbar ist und dem Grundgesetz entgegensteht. 
Andererseits ist es aber auch so: Rundfunkanstalten haben eine große Bedeutung. Sie 
beeinflussen viele Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens und sind deshalb ein 
Machtfaktor in der Demokratie und der modernen Mediengesellschaft. In ihr gibt es 
Tendenzen zu einer Entwicklung in Richtung Mediokratie (Medienherrschaft): Demo-
kratie (Volksherrschaft) könnte mehr und mehr durch Mediokratie  ersetzt werden. 
Bei allem Verständnis für den politisch und verfassungsrechtlich gewollten oder vorge-
sehenen kommunikativen Einfluss der Medien und dem Bekenntnis zur freien Kom-
munikation als Voraussetzung der Demokratie – die Frage ist auch: Heißt Freiheit der 
Kommunikation auch Freiheit von Kontrolle des Machtfaktors öffentlich-rechtliche 
Rundfunk- und Fernsehanstalten? Das kann es ja auch nicht sein. Aber wer soll dann 
kontrollieren? Kann der Staat – in dem Regierungen nach allen Erfahrungen gern Ein-
fluss haben und behalten wollen – die Staatsferne des Rundfunks kontrollieren? 

Zum Dilemma der Kontrollproblematik gehört auch, dass in Verbänden – die ja 
auch in den Gremien vertreten sein sollen – oft ehemalige Staatsvertreter oder Volks-
vertreter (vom Minister a.D.  bis zum ehemaligen oder aktiven Parlamentarier) vertre-
ten sind und so über Verbände auch wieder ein Staatseinfluss entstehen könnte. 

Kritisch kann zum Urteil gesagt werden, dass das Bundesverfassungsgericht viel-
leicht die Grenzen seiner Zuständigkeit überschreitet. Es sollte die nach Ansicht der 
Kläger gegebene partielle Verfassungswidrigkeit des ZDF-Staatsvertrags prüfen – und 
es hat nun über diesen Auftrag hinaus den „Rundfunkpolitikern“ Vorgaben für die 
Neuausrichtung des ZDF-Staatsvertrages gemacht. Diese Vorgaben werden auch Ein-
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fluss auf andere Anstalten haben und die Phantasie der Rundfunkpolitiker evtl. redu-
zieren. 

In der politischen Bildung kann die Frage nach staatlicher Kontrolle in öffentlich-
rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten vielleicht verknüpft werden mit der Fra-
ge nach der Kontrolle anderer Machtzentren in der Gesellschaft. Da gibt es die Macht 
der Banken und der unkontrollierten Finanz- und Warenmärkte. Da gibt es die Macht 
des Rechts und die Macht des Unrechts. Da gibt es die Macht des Geldes – und sie ist 
ein enormer Faktor in den Gehaltszahlungen bei Spitzenpositionen in öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten. Intendanten- und Direktorensaläre sind oder wirken viel-
fach astronomisch. Was begründet diese Höhenflüge etwa im Vergleich mit der Besol-
dung einer Bundeskanzlerin oder eines Lehrers/Hochschullehrers? Sind gigantische 
Fernseh-Verblödungsprogramme ein Kriterium für Gehaltshöhen? Oder der Programm-
zuwachs bei Mord- und Totschlagfilmen? Oder der Zuwachs sinnloser Musikbeiträge? 
Oder die Reduzierung der Sendezeiten für politische Magazine? Freilich gibt es auch 
gute Angebote ... Und es gibt die Macht des „Geistes der Verfassung“, zu der an erster 
Stelle die Würde des Menschen gehört – und diese Würde kann auch eine Kontrol-
linstanz sein: Sie kann Maßstab sein für die Beurteilung der Programmangebote des 
ZDF und anderer Anstalten. Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts kommt der Be-
griff „Würde des Menschen“ aber nicht vor. Vielleicht ist dieser Maßstab trotzdem und 
jenseits aller Justiziabilitäten der wichtigste. 
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Zusammenfassung  
Die Ukraine-Krise ist ein hoch aktueller Konflikt, auf den der Politikunterricht reagieren sollte. 
Aus diesem Grund wurde die Konfliktanalyse „Ukraine-Krise“ für die Sekundarstufe I entwi-
ckelt. Die Unterrichtsentwicklung stellte allerdings eine große Herausforderung dar, weil sich 
am Gegenstand der Ukraine-Krise unmittelbar Probleme im Umgang mit dem Kontroversitäts-
prinzip, mit der didaktischen Reduktion und mit der Aktualität zeigen. Die aufgetretenen Prob-
leme und Fragen sowie der Umgang mit ihnen werden in diesem Beitrag reflektiert und disku-
tiert. Die Konfliktanalyse „Ukraine-Krise“ wird dabei als Unterrichtskonzeption vorgestellt und 
kann aus ihrer Entwicklung heraus nachvollzogen werden 

Einleitung 

Die Geschehnisse in der Ukraine sind Besorgnis erregend: Die territorialen Grenzen 
des Landes werden militärisch infrage gestellt. Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende 
des Kalten Krieges erwachen für überwunden gehaltene Feindbilder und Bedrohungs-
gefühle zwischen Ost und West erneut. Der Konflikt in der Ukraine beschäftigt und 
besorgt nicht nur erwachsene Bürger, sondern auch Kinder und Jugendliche. Aus ei-
gener Erfahrung weiß ich, dass diese ein Bedürfnis haben, über den Ukraine-Konflikt 
zu reden. Auf dieses Kommunikations- und Orientierungsbedürfnis sollte der Politik-
unterricht unbedingt reagieren.  

Aus diesem Grund lautete das Thema des letzten Politiklehrertages in Sachsen-
Anhalt, der am 7. November 2014 in Magdeburg stattfand: „Die Ukraine-Krise – se-
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hen/beurteilen/handeln?“. Für einen Workshop des Politiklehrertages, den ich leitete, 
hatte ich eine Konfliktanalyse zur Ukraine-Krise (Sekundarstufe I) entwickelt, die ich 
den Teilnehmern vorstellte und mit ihnen gemeinsam diskutierte, wobei wir über mög-
liche Veränderungen nachdachten. Der Begriff Konfliktanalyse bezieht sich hier auf 
eine politikdidaktische Makromethode, die der „Aufschließung eines aktuellen Konflik-
tes“ sowie seiner Verhandlung und Beurteilung im Unterricht dient (Reinhardt 2012: 
88). Die Entwicklung der Konfliktanalyse „Ukraine-Krise“ war zugleich für meinen ei-
genen Politikunterricht in der Sekundarstufe I vorgesehen.  

Im Rahmen meiner Vorbereitungsarbeit musste ich erkennen, dass die Ukraine-
Krise eine große Herausforderung für die Unterrichtsentwicklung darstellt, weil sie 
Unsicherheiten für die Gestaltung des Lehr-Lern-Prozesses aufwirft. So ist beispiels-
weise zu fragen, inwiefern verschiedene Perspektiven im Unterricht gleichwertig be-
achtet werden müssen. Muss sich ein demokratisch ausgerichteter Politikunterricht 
um ein Verständnis des russischen Vorgehens bemühen – oder sollte er nicht vielmehr 
Position gegen die russische Politik beziehen? Und wie geht man mit der großen Kom-
plexität des Gegenstandes um? Was können wir überhaupt wissen und analysieren in 
Anbetracht der hohen Aktualität?  

Nach meiner Einschätzung zeigen sich am Gegenstand der Ukraine-Krise im be-
sonderen Maße Probleme im Umgang mit dem Kontroversitätsprinzip, mit der didakti-
schen Reduktion und mit der Aktualität. Bei meinen Ausführungen handelt es sich um 
eine systematische Selbstreflexion. Ausgangs- und Bezugspunkt sind meine eigenen 
Unsicherheiten sowie Fragen, die sich mir während der Entwicklung der Konfliktana-
lyse „Ukraine-Krise“ stellten.  

1. Das Kontroversitätsprinzip als Herausforderung 

Das Kontroversitätsprinzip im Beutelsbacher Konsens besagt, dass die unterschiedli-
chen Meinungen, Positionen und Ansichten, die in Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft kontrovers diskutiert werden, sich auch im Politikunterricht wiederfinden müs-
sen (vgl. Reinhardt 2012: 30-32). Das Kontroversitätsprinzip steht für die Anerken-
nung von Kontroversen und Perspektivenvielfalt. Gleichzeitig ist der Politikunterricht 
rückgekoppelt an eine Wertebasis, die auf Demokratie, Menschenwürde, Freiheit und 
einem friedlichen Zusammenleben der Menschen beruht (vgl. Behrmann/Grammes/ 
Reinhardt 2004: 326-327; Sander 2013: 389-390). Die Frage, die sich mir stellt, lautet, 
ob diese Wertebasis den Politikunterricht nicht gerade dazu verpflichtet, Kritik am 
russischen Vorgehen in der Ukraine zu üben. Wenn Russland …  

 
‒ auf einen politischen Umbruch in der Ukraine, der dem Land eine Chance auf De-

mokratie und Anbindung an die EU verspricht, mit der Stationierung großer Mili-
täreinheiten an der gemeinsamen Grenze und der Option ihres Einsatzes gegen die 
Ukraine reagiert, 

‒ die territoriale Integrität der Ukraine missachtet und die Krim an sein Staatsge-
biet anschließt, wobei das durchgeführte Referendum unter der Kontrolle Bewaff-
neter erfolgte (vgl. hierzu die Kritik vom Büro des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte 2014: 4),  

‒ die Ukraine als seine Einflusszone postuliert, weil dort „Millionen russischer Men-
schen leben“ und damit militärisches Eingreifen rechtfertigt (Putin 2014: 4) – eine 
historisch sehr vorbelastete Argumentationsfigur –,  
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‒ ein „Veto-Recht bei der Frage, welche außenpolitische Orientierung Kiew wählt“ 
(Spahn 2014a: 2) beansprucht und versucht das Ziel politischer „Dominanz im 
postsowjetischen Raum“ (Spahn 2014b: 8) durch die Gründung der „Eurasischen 
Union“ mit Druck durchzusetzen (vgl. Schröder 2014: 3),  

‒ die Ukraine durch die Unterstützung der prorussischen Separatisten im Osten de-
stabilisiert, um seinen Einfluss in dem Land zu wahren, ihn auszubauen und sich 
den Vorwand eines Eingreifens weiter offen zu halten (vgl. Schneider-Deters 2014: 
iv; Portnov 2014: 8),  
 

dann ist nach meinem Empfinden die Wertebasis der Politischen Bildung negativ be-
rührt und eine kritische Auseinandersetzung mit der Politik Russlands notwendig. Die 
Ukraine-Krise ist kein inner-ukrainischer Konflikt, sondern „Russland ist die eine Sei-
te des Konflikts“ (Schneider-Deters 2014: v). Dennoch muss in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen werden, dass viele Deutsche den Anschluss der Krim an Russland 
akzeptieren und auch Verständnis für die russische Politik aufbringen können (vgl. 
Institut für Demoskopie Allensbach 2014: 4-6), was sich unter anderem auch an der 
Debatte darüber zeigt, ob die Berichterstattung in den deutschen Medien zu russland-
kritisch sei (vgl. Schiffer 2014). Hieraus folgt eine politikdidaktisch äußerst relevante 
Frage: Hat ein Verstehen von Russland überhaupt Platz in einem demokratisch orien-
tierten Politikunterricht? Meine Antwort lautet hierauf Ja, was ich im Folgenden be-
gründen und näher ausführen möchte:  

 
‒ Selbstverständlich muss Russland – mit seiner Perspektive, seinen Interessen und 

Motiven – verstanden werden, weil sich sonst nämlich die Sache, also der Ukraine-
Konflikt selbst, nicht erschließen lässt. Um einen Konflikt analysieren zu können, 
sind alle beteiligten Konfliktparteien zu untersuchen und ihre jeweiligen Sichtwei-
sen zu beachten. In Bezug auf Russland ist anzuerkennen, dass es seine Sicher-
heitsinteressen durch eine Anbindung der Ukraine an den Westen beeinträchtigt 
sieht. Bereits die bisherige EU- und NATO-Osterweiterung haben bei Russland für 
ein subjektives Gefühl der Bedrängung gesorgt (vgl. Putin 2014: 4). Russland 
denkt in geopolitischen Einflusssphären, was seitens der EU bei den Verhandlun-
gen über das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine nicht berücksichtigt wurde 
(vgl. Schneider-Deters 2014: vii). Dementsprechend hat Russland den Eindruck, 
dass seine Interessen seitens des Westens kaum ernst genommen werden (vgl. Ha-
cke 2014: 41-43). Das Projekt, eine „Eurasische Union“ als russische Interessens-
sphäre aufzubauen, erscheint als Versuch, „Russlands internationale Position zu 
sichern“ (Schröder 2014: 4) – die Ukraine galt dabei als basaler Baustein dieses 
Projekts (vgl. Halbach 2014: 3-4). Insgesamt kann Russlands Sichtweise nur aus 
dem Anspruch des Landes heraus verstanden werden als Großmacht zu gelten. Po-
litikdidaktisch betrachtet muss die hier referierte Sichtweise Russlands im Unter-
richt zwar Beachtung finden, was sich indessen mit Blick auf die Wertebasis des 
Politikunterrichts verbietet, ist ein bejahendes Verständnis von Russlands Vorgehen 
in der Ukraine-Krise als Unterrichtsziel zu verfolgen.  

‒ Richtunggebender Bezugspunkt des Unterrichts darf daher keinesfalls eine Dar-
stellungsweise sein, wie sie sich beispielsweise im Buch „Wir sind die Guten. An-
sichten eines Putinverstehers oder wie uns die Medien manipulieren“ von Brö-
ckers/Schreyer (2014) bietet. Unter dem vermeintlichen Anspruch der Aufklärung 
und Ideologiekritik (Bröckers/Schreyer 2014: 26-27) wird ein einseitiges prorussi-
sches und antiamerikanisches Bild gezeichnet, nach dem die Regierung Januko-
witsch „mit Unterstützung des Westens […] weggeputscht und durch ein westlich 
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orientiertes Marionettenregime ersetzt wurde“ (Bröckers/Schreyer 2014: 21). EU 
und NATO hätten mit ihrer Politik klargemacht, „dass sie bis an die russischen 
Grenzen vorrücken und sich im Schwarzen Meer festsetzen wollen“, wozu „ein Re-
gierungswechsel in Kiew inszeniert und eine faschistische Miliz ausgebildet [wur-
de]“, so Bröckers/Schreyer (2014: 44).  

‒ Gleichzeitig verbietet es das Kontroversitätsprinzip, den Politikunterricht zur Uk-
raine-Krise in einer Atmosphäre auszurichten, die es für Lernende unmöglich 
macht, Verständnis für die Politik Russlands in der Ukraine zu äußern. Demokra-
tisch orientierter Politikunterricht muss ein Forum sein, in dem verschiedene, 
auch politisch schwierige Positionen, ausgetauscht und diskutiert werden können 
und müssen. Die Lernenden brauchen die Möglichkeit, das, was sie aus ihrer sozia-
len Lebenswelt über den Konflikt gehört haben und was sie sich denken, ohne An-
drohung oder Vollzug von Diskursausschlüssen frei zu äußern. Nur wenn solche 
Meinungen und Stellungnahmen artikuliert werden können, stehen sie der ge-
meinsamen Reflexion im Unterricht zur Verfügung. Eine kritische Auseinanderset-
zung mit der Rolle Russlands im Ukraine-Konflikt ist also diskursiv umzusetzen, 
das heißt, unter Bezug auf die Werte Menschenwürde, Demokratie, Frieden und 
Freiheit erfolgt eine Diskussion der Rolle Russlands wie auch die der anderen Kon-
fliktparteien in der Ukraine-Krise.  
 

Die Konfliktanalyse als Methode trägt dem Kontroversitätsprinzip bereits dadurch 
Rechnung, dass sie bei der Erschließung des Konflikts alle Konfliktparteien mit ihren 
Interessen und Positionen beachtet sowie an verschiedenen Punkten des Lernprozes-
ses Stellungnahmen und Diskussionen der Lernenden vorsieht (vgl. Reinhardt 2012: 
88-90). Die Herausforderung im Umgang mit dem Kontroversitätsprinzip zeigt sich al-
lerdings in besonderem Maße bei der Entwicklung von Unterrichtsmaterialien. Wäh-
rend man Schülern in der Sekundarstufe II unterschiedliche, kontroverse Zeitungsar-
tikel oder Buchauszüge zu zentralen Leitfragen, die den Konflikt erschließen – zum 
Beispiel: „Was ist passiert? Worum geht es in dem Konflikt konkret? Welche Konflikt-
parteien gibt es und welche Interessen haben sie?“ –, zur Bearbeitung geben kann, ist 
das in der Sekundarstufe I nicht ohne weiteres möglich. Viele Lernenden in der Se-
kundarstufe I wären schnell überfordert, weil sich dadurch das ohnehin hohe Komple-
xitätsniveau der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand noch steigern würde.  

Weil ich im Rahmen meiner vorgelagerten Recherchen keine Zeitungsartikel ge-
funden hatte, die für die Leitfragen der Konfliktanalyse in der Sek. I jeweils passend 
gewesen wären, habe ich mich entschieden, eigenes Unterrichtsmaterial zu entwi-
ckeln. Schreibt man die Informations- und Erklärungstexte für die Konfliktanalyse zur 
Ukraine-Krise selbst, wird man allerdings schnell unsicher, inwiefern die eigenen Dar-
stellungen sachlich angemessen, werthaltig oder sogar einseitig sind. Inhaltlich be-
steht die Herausforderung darin, Russlands Rolle als „aggressive Konfliktpartei“ 
(Schneider-Deters 2014: iv) deutlich zu machen, ohne einer affektiven Polarisation ge-
gen Russland Vorschub zu leisten.  

2.  Die didaktische Reduktion als perspektivenabhängige 
Konstruktionsleistung 

Die Ukraine-Krise ist ein komplexer Konflikt. Es gibt eine Vielzahl innerukrainischer 
und internationaler Komponenten, die den Konflikt bestimmen und zwar aktuell-
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politisch wie auch historisch. Der Konflikt kann nicht in seiner gesamten Komplexität, 
die ohnehin kaum zu erfassen ist, im Unterricht behandelt werden, sondern er muss 
didaktisch reduziert werden. Bezogen auf die Entwicklung von Unterricht geht es um 
die Auswahl derjenigen Fakten, Aspekte und Zusammenhänge, die die Sache im Un-
terricht ausmachen sollen. Die didaktische Reduktion ist natürlich abhängig von di-
daktisch-pragmatischen Erwägungen: Was können die Schüler erfassen? Wozu sind sie 
in der Lage? Wie viel Zeit steht dem Unterricht zur Verfügung? Darüber hinaus stellt 
die Konstruktion von Unterricht – insbesondere die Entwicklung der Unterrichtsmate-
rialien – auch einen normativen Akt dar, was ich in Bezug auf die Ukraine-Krise an-
hand zweier Beispiele verdeutlichen möchte:  

 
‒ Es macht einen Unterschied, ob man im Unterricht den Ukraine-Konflikt als ei-

genständigen Konflikt betrachtet, in dem die Interessen der Ukraine, der prorussi-
schen Separatisten, Russlands, der EU, der USA und der NATO aufeinandertref-
fen, oder ob man zunächst die Kriege, die die USA und/oder die NATO seit 1990 ge-
führt haben, kritisch beleuchtet, um dann anschließend die Ukraine-Krise zu un-
tersuchen. Besonders diejenigen, die für ein Verständnis für das russische Vorge-
hens in der Ukraine-Krise plädieren, führen den Einsatz der NATO im Kosovo-
Krieg und die anschließende Abspaltung des Kosovo von Serbien kritisch an. Sie 
ziehen eine Analogie zwischen dem Eingreifen der NATO im Kosovo und dem 
Russlands auf der Krim, was die Kritik des Westens an Russlands Vorgehen auf 
der Krim als unseriös, als eine Kritik mit doppelten Maßstäben, erscheinen lässt. 
Ignoriert werden muss bei dieser Sinnbildung natürlich der Fakt, dass es im Un-
terschied zum Kosovo auf der Krim keine massiven Menschenrechtsverletzungen 
seitens der Zentralregierung gab. Hier zeigt sich deutlich, dass die Auswahl der 
Fakten und Zusammenhänge, in die der Ukraine-Konflikt im Unterricht eingeord-
net wird, über seine Deutung und Reflexion entscheidet. Ich persönlich habe mich 
dafür entschieden, im Unterrichtsmaterial zur Geschichtlichkeit der Ukraine-Krise 
auf den Bezug zum Kosovo-Krieg wie auch auf den Bezug zu anderen Kriegen der 
USA und der NATO zu verzichten. Ich bin der Überzeugung, dass Vergleiche oder 
Generalisierungen erst sinnvoll sind, wenn jeder Konflikt einzeln für sich erschlos-
sen wurde. Ansonsten droht die Gefahr eines großen Durcheinanders bei der Kon-
fliktanalyse mit einer von vornherein relativierenden Erschließungsperspektive 
gegenüber Russland. 

‒ Ich habe lange überlegt, ob ich in das Unterrichtsmaterial den Verweis auf die 
rechtsextremen Kräfte in der Ukraine aufnehme. Innerlich fühlte ich einen Wider-
stand dagegen, weil ich den Diffamierungsversuchen Russlands keinen Raum ge-
ben wollte. Ich empfinde die Hervorhebung der rechtsextremen Kräfte als tragende 
politische Kraft, so wie sie von Russland vorgenommen wird, als sachlich unange-
messen (vgl. hierzu die Kritik von Schneider-Deters 2014: v). Ja, es gibt Rechtext-
remisten in der Ukraine und sie sind aus demokratischer Sicht prinzipiell als eine 
Gefahr zu beurteilen. Gefährliche Rechtsextremisten gibt es aber auch in Russland 
sowie in anderen europäischen Ländern. Keinesfalls wird der Wunsch nach einem 
politischen Wandel in der Ukraine maßgeblich von Rechtsextremisten getragen, 
das zeigen allein die Ergebnisse der Präsidentschafts- und der Parlamentswahl, 
bei denen die rechten Parteien schwach abgeschnitten haben (vgl. Halbach 2014: 2; 
Schneider-Deters 2014: v). Ich habe mich schließlich dennoch dafür entschieden, 
den Verweis auf die rechtsextremen Kräfte aufzunehmen, weil ich mir hypothe-
tisch die folgende Situation vorstellte: Ein Schüler erzählt beim gemeinsamen 
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Abendessen in der Familie, dass er im Politikunterricht gerade den Ukraine-
Konflikt behandelt hat und er muss auf die Rückfrage seines älteren Bruders, ob 
denn auch das Problem der Rechtsextremisten in der Ukraine angesprochen wor-
den sei, mit Nein antworten. Der Politikunterricht stünde dann unter dem Ver-
dacht, vermeintlich unangenehme Fakten zu verschweigen. Dieser Tendenz ist un-
bedingt vorzubeugen. Die Frage, welche Rolle die rechtsextremen Kräfte in der 
Ukraine spielen, sollte im Unterricht besprochen werden. Das Unterrichtsmaterial 
sollte dazu Informationen als möglichen Impuls enthalten.  
 

Im Ergebnis wird deutlich, dass die didaktische Reduktion nicht nur pragmatischen, 
sondern auch normativen Erwägungen folgt. Als aufschlussreich erweist sich hier Max 
Webers berühmter Terminus der „Wertideen“. „[W]as Gegenstand der Untersuchung 
wird, und wie weit diese Untersuchung sich in die Unendlichkeit der Kausalzusam-
menhänge erstreckt, das bestimmen die den Forscher […] beherrschenden Wertideen 
[...]“, so Weber (1904/1988: 184). Dieser Satz Webers lässt sich auch auf die Konstruk-
tion von Unterricht und die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien übertragen, denn 
die Selektionsentscheidungen, die man als Lehrkraft im Rahmen der Unterrichtspla-
nung treffen muss, sind in hohem Umfang von wertgebundenen Wahrnehmungswei-
sen und den Zielen des Unterrichts abhängig. Hieraus resultiert eine enorme Verant-
wortung: Die getroffenen Selektionsentscheidungen wie auch die Darstellungsweise 
des Inhalts bestimmen nämlich das Wesen der Sache im Unterricht und damit die 
Auseinandersetzung der Lernenden mit ihr.  

Bei der Entwicklung der Konfliktanalyse zur Ukraine-Krise habe ich mir daher 
meine russlandkritische Perspektive vergegenwärtigt und versucht sie zu kontrollie-
ren. Die Informations- und Erklärungstexte, die ich geschrieben habe, enthalten mei-
nen Namen als Autor, um deutlich zu machen, dass sie von mir als Person konstruiert 
wurden und nicht Ausdruck einer scheinbar übergreifenden, universellen Darstellung 
sind. Gleichzeitig bin ich mir bewusst darüber, dass es auch andere Möglichkeiten der 
didaktischen Reduktion wie auch der inhaltlichen Darstellung gibt. Wichtig erscheint 
mir daher, die Informations- und Erklärungstexte nicht absolut zu setzen. Ich verstehe 
sie als Grundlage, auf der kritische Anmerkungen und Diskussionen – durch Nachfra-
gen und Stellungnahmen – seitens der Lernenden im Unterricht entstehen können 
und auch erwünscht sind. Das von mir entwickelte Unterrichtsmaterial enthält des-
halb die Aufforderung an die Lernenden, Fakten, Aspekte und Zusammenhänge im 
Text deutlich zu machen, die sie anders gehört haben und/oder anders darstellen wür-
den (Textkritik).  

3. Die Aktualität als Herausforderung 

Die Ukraine-Krise ist hochaktuell. Es handelt sich um einen Unterrichtsgegenstand, 
der nicht retrospektiv, aus gesicherter wissenschaftlicher Distanz betrachtet werden 
kann. Äußerst treffend erscheint mir auch die Bezeichnung „Informationskrieg“ für die 
Präsentation des Konflikts in den Medien (vgl. Halbach 2014: 2). Es existieren viele 
wechselseitige Anschuldigungen zwischen der Ukraine und Russland, die nicht über-
prüft werden können. Der Konflikt ist dabei für die meisten Deutschen allein medial 
vermittelt. Mit Blick auf die Konzeption von Unterricht ergeben sich hieraus ernstzu-
nehmende Schwierigkeiten. Denn welche Fakten und Zusammenhänge sind wahr und 
welche nicht? Welche können in die Unterrichtsmaterialien aufgenommen werden?  
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Entlastend ist zunächst, dass keineswegs alle umstrittenen Fakten zur Ukraine-
Krise Teil des Unterrichts sein müssen. So habe ich die bisher nicht abschließend ge-
klärten Fragen, wer auf dem Maidan auf Demonstranten und Sicherheitskräfte ge-
schossen sowie wer die Passagiermaschine MH 17 abgeschossen hat, aus der Konflik-
tanalyse ausgeklammert. Meiner Ansicht nach eignen sie sich eher für eine eigenstän-
dige Unterrichtseinheit zum Thema der medialen Glaubwürdigkeit in bewaffneten 
Konflikten.  

In den entwickelten Unterrichtsmaterialien zur Konfliktanalyse habe ich versucht, 
die unterschiedlichen Darstellungen der Konfliktparteien zu beachten. Allerdings habe 
ich Tatsachen, die als gesichert gelten, auch als solche dargelegt. So kann beispielswei-
se als gesichert gelten, dass Russland die prorussischen Separatisten im Osten der Uk-
raine militärisch unterstützt, obgleich eine solche Unterstützung von Seiten der russi-
schen Regierung bestritten wird (vgl. Ehrhart 2014: 28).  

4. Die Konfliktanalyse „Ukraine-Krise“ für die Sek. I 

Grundsätzlich stellt eine Konfliktanalyse zur Ukraine-Krise für die Lernenden in der 
Sek. I eine große Herausforderung dar, weshalb ihr Anforderungsniveau entsprechend 
angepasst werden muss. Im Politikunterricht der Klassenstufen 8 und 9 ist beispiels-
weise weder …  

 
‒ eine tiefergehende ideologiekritische Auseinandersetzung mit dem System Putin 

und/oder der Idee der Eurasischen Union,  
‒ noch eine theoriegeleitete Untersuchung der Handlungslogiken der Konfliktpartei-

en (z.B.: autoritärer Realismus vs. normativer Liberalismus, vgl. Ehrhart 2014: 30 
und Hacke 2014: 43-44),  

‒ noch eine Rekonstruktion der wiedererwachten Denkmuster des Ost-West-Kon-
flikts   

anzustreben, weil sie nicht dem Orientierungsbedürfnis und Reflexionsniveau von 
vierzehn- und fünfzehnjährigen Schülern entsprechen. Für die Klassenstufe 10 am 
Gymnasium, die zur gymnasialen Oberstufe gehört, sollte hingegen ein solches Er-
kenntnisniveau anvisiert werden. Dennoch halte ich eine Konfliktanalyse in der Se-
kundarstufe I – auch jenseits der Klassenstufe 10 am Gymnasium – schulformenüber-
greifend für keine didaktische Verfrühung, denn auch Schüler der Klassenstufe 8 und 
9 haben ein Kommunikations- und Orientierungsbedürfnis zur Ukraine-Krise; auch 
wenn sich dieses nicht auf einem systemisch-sozialwissenschaftlichen Niveau der Kon-
flikterschließung bewegt. 

Die vorliegende Konfliktanalyse „Ukraine-Krise“ wurde daher schulformenübergrei-
fend für den Politikunterricht in der Sekundarstufe I entwickelt. Ihr Anforderungsni-
veau ist auf eine konkret-verstehende, nicht auf eine sozialwissenschaftlich-abstra-
hierende Auseinandersetzung abgestimmt, was sich vor allem in den Unterrichts-
materialien ausrückt. Den Schülern soll es ermöglicht werden, den Konflikt konkret zu 
erfassen, über ihn nachzudenken, ihn zu diskutieren und begründet Stellung zu bezie-
hen. Damit verbindet sich das Ziel, die Fähigkeit der Schüler zu fördern, Nachrichten 
über den Ukraine-Konflikt verstehen und einordnen sowie innerhalb ihres sozialen Um-
felds an Gesprächen über die Ukraine-Krise reflektiert teilnehmen zu können.  

„Einen Konflikt politisch zu analysieren heißt, politische Fragen an ihn zu stellen“, 
Fragen also, denen „politische Kategorien zugrunde liegen“, so Hermann Giesecke 



128    Christian Fischer 

(1974/2011: 97). Die aus politischen Kategorien abgeleiteten Fragen leiten die Untersu-
chung des Konflikts in der Konfliktanalyse an. Sie helfen den Konflikt denkend-
analysierend aufzuschließen (Reinhardt 2012: 79, 88). Die entwickelte Konfliktanalyse 
richtet sich an den Kategorien Konkretheit, Interesse, Ideologie, Macht, Funktionszusam-
menhang, Geschichtlichkeit, Recht und Menschenwürde aus. Ihre methodische Struktur 
folgt der Schrittfolge von Sibylle Reinhardt (2012: 89-90), die sich insgesamt aus fünf 
Phasen zusammensetzt: Konfrontation, Analyse, Stellungnahme, Kontrovers-Verfahren 
und Generalisierung. Bei der Auswahl der politischen Kategorien und Leitfragenformu-
lierungen orientierte ich mich an der Konfliktanalyse zum „Atomkonflikt“ mit dem Iran, 
die von Andreas Dietz (2007: 46-47) entwickelt wurde. Übersicht 1 zeigt die Verlaufs-
struktur der Konfliktanalyse „Ukraine-Krise“. Die Unterrichtsmaterialien sind in der 
Übersicht fett gedruckt und über den „Didaktischen Koffer“ unter der Internetadresse 
http://www.zsb.uni-halle.de/archiv/didaktischer-koffer/ zu beziehen. Insgesamt ist ein 
Zeitumfang von ca. 10 Unterrichtsstunden für die Konfliktanalyse einzuplanen.  
 
Übersicht 1: Methodische Verlaufsstruktur der Konfliktanalyse „Ukraine-Krise“ 

Phasen Durchführung und Material 

I. Konfrontation Konfrontation der Lernenden mit Material 1 (Collage): „Was ist eigentlich in der Ukraine los?“  
Ziel:  
produktive Verwirrung/Aktivierung der Vorwissensbestände/spontane Stellungnahmen  

II. Analyse Analyse des Konflikts nach kategorialen Leitfragen, erfolgt arbeitsteilig in Gruppen, danach Präsenta-
tion  
Ziel: 
Erschließung und Analyse des Konflikts 
• Material 2: Was ist geschehen? Worum geht es in dem Konflikt? Welche Konfliktparteien haben 

welche Interessen? (Kategorien: Konkretheit, Interesse, Ideologie) 
• Material 3: Welche Konfliktparteien haben welche Möglichkeiten? Wie sind sie mit Blick auf den 

Weltfrieden und die Wirtschaft zu beurteilen? (Kategorien: Macht, Funktionszusammenhang)  
• Material 4: Welche Rolle spielt die Geschichte in dem Konflikt? (Kategorie: Geschichtlichkeit) 
• Material 5: Wie ist der Konflikt aus Sicht der betroffenen Menschen in der Region zu beurteilen? 

(Kategorie: Menschenwürde) 
• Material 6: Welche Regelungen des Völkerrechts ermöglichen beziehungsweise beschränken das 

Handeln der Konfliktparteien? (Kategorie: Recht) 

III. Stellungnahme Reihum-Stellungnahme und Unterrichtsgespräch 
• Wie können wir den Konflikt nach der Analyse beurteilen? 
• Welche weiteren Entwicklungen sind denkbar/erwünscht/zu fürchten? 
• Abstimmung über Handlungsmöglichkeiten (z.B.: militärische Unterstützung der Ukraine durch den 

Westen?) 

IV. Kontrovers-  
 verfahren  

Konferenzspiel, Szenario: Die Diplomaten der Konfliktparteien treffen sich zwecks Ausarbeitung ei-
ner möglichen Konfliktlösung (Material 7).  
a) Vorbereitung: Rollenfindung mit Rollenkarten: Material 8, Material 9, Material 10, Material 

11, Material 12  
b) Konferenzphase 
c) Reflexion: Erzählung, Systematisierung, Kontrastierung mit Minsker Protokoll (Material 13), Beur-

teilung 

V.  Generalisierung Verallgemeinerung des Ukraine-Konflikts/Einordung in übergreifende Zusammenhänge (z.B.: 
Mensch und Krieg? Ost gegen West? Demokratie gegen Diktatur? Wer sind die Guten? Neue Welt-
ordnung?)  

Die Übersicht wurde unter Bezug auf Reinhardt (2012: 89-90) und Dietz (2007: 46-47) erstellt. 
Zur Beschreibung des methodischen Ablaufs wurden einzelne Formulierungen von Dietz direkt 
übernommen.  

http://www.zsb.uni-halle.de/archiv/didaktischer-koffer/
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Reflexion und Ausblick 

Wie eingangs erwähnt habe ich die entwickelte Konfliktanalyse in meinem Workshop 
auf dem Politiklehrertag vorgestellt und gemeinsam mit den Teilnehmern diskutiert. 
Als wichtig erscheint mir, dass die teilnehmenden Politiklehrer und Referendare die 
Ukraine-Krise ebenfalls als Herausforderung für den Politikunterricht verstanden. In 
Gesprächen bestätigten mehrere Teilnehmer, wie schwierig sie es mit Blick auf die 
Kontroversität und Aktualität des Themas fänden, Auswahl- und Materialentschei-
dungen zu treffen.  

Anerkennung seitens der Teilnehmer fand des Weiteren die Tatsache, dass die 
Konfliktanalyse als ausgearbeitete Unterrichtskonzeption vorlag. Es bestand Einigkeit 
im Workshop darüber, dass den Lernenden in der Sekundarstufe I nicht einfach ver-
schiedene Zeitungsartikel und Buchauszüge vorgelegt werden können, was wiederum 
für die Unterrichtsplanung bedeutet, dass eigens Informations- und Erklärungstexte 
verfasst werden müssen. Unterrichtspraktiker haben aber leider kaum Zeit, um um-
fängliche Recherchen durchzuführen und Informations- und Erklärungstexte selbst zu 
schreiben. Die entwickelte Konfliktanalyse „Ukraine-Krise“ ist deshalb als hilfreiches 
Angebot gewürdigt worden.  

Ausdrücklich habe ich im Workshop darauf hingewiesen, dass es sich bei der ent-
wickelten Unterrichtskonzeption um einen Vorschlag handelt. Die Teilnehmer wurden 
gezielt dazu aufgefordert, die methodische Struktur und die Materialien nach Modifi-
kationsmöglichkeiten zu untersuchen, um sie an die Bedingungen ihres Unterrichts 
und an ihre didaktische Perspektive anzupassen. Einige Anmerkungen der Teilnehmer 
waren normativ orientiert. So empfand eine Teilnehmerin die Darstellung der Ge-
schehnisse auf der Krim in Material 2 als zu tendenziös gegenüber Russland und plä-
dierte für sprachliche Änderungen. Andere Teilnehmer thematisierten die Länge der 
Materialien, die sie als Überforderung der Lesefähigkeit ihrer Schüler einschätzten. 
Hieran anknüpfend entwickelten sie die Idee, die Materialien 2, 3 und 4 arbeitsteilig 
innerhalb der jeweiligen Gruppe bearbeiten zu lassen, so dass jeder Schüler nur einen 
Abschnitt liest. Zur Komplexitätsreduktion wurde unter anderem auch vorgeschlagen, 
das Material 6 zum Recht durch einen Lehrervortrag zu ersetzen. Im Umkehrschluss 
muss die entwickelte Konfliktanalyse für den Politikunterricht in der Klassenstufe 10 
am Gymnasium um theoretische Bezüge (z.B.: Konflikttheorien, Theorien der Interna-
tionalen Beziehungen) erweitert werden.  

Insgesamt kann die entwickelte Konfliktanalyse für sich ein fundiertes Entwurfs-
stadium beanspruchen. Der Entwurf ist ein Vorschlag, den Politiklehrer modifizieren 
und an ihren Unterricht anpassen können (müssen). Eine erste Erprobung des Ent-
wurfs erfolgte an der Freien Schule Bildungsmanufaktur (Halle/Saale) im Sozialkun-
deunterricht mit dreizehn und vierzehnjährigen Schülern. Ein Erfahrungsbericht be-
findet sich im Didaktischen Koffer. Übersicht 2 fasst die ersten Erfahrungen über-
blicksartig zusammen.  
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Übersicht 2: Erste Erfahrungen aus der Praxis 

  

 Gut funktioniert hat …  
 

• die Konfrontation mit dem Thema. Die Schüler hat-
ten ein großes Interesse an der Ukraine-Krise. 

 

• die Analyse des Konflikts über die kategorialen Leit-
fragen.  

 

• das Konferenzspiel, in dem die Lernenden in den 
Rollen der Konfliktparteien die Ausarbeitung einer 
möglichen Konflikt-lösung simuliert haben.  

 

• die Generalisierung, bei der gefragt wurde, welche 
Eigenschaften von Menschen/ Menschengruppen 
zu Konflikten wie dem Ukraine-Konflikt führen. 

 

• die in der Konfliktanalyse angelegte konkrete Er-
schließung des Konflikts durch die Lernenden.  

 

  

 Eine Herausforderung …  
 

• sehe ich in der Textarbeit. Die Textmaterialien (2, 3, 4, 
5 und 6) weisen eine hohe Faktendichte auf. Die positi-
ve Bewältigung dieser Herausforderung durch die 
Schüler in der Erprobung lag unter anderem an einer 
optimalen Betreuungssituation (11 Schüler, 1 Lehrer, 
zwei Studenten).  

 

• kann in der Rollenübernahme im Konferenzspiel liegen. 
In der Erprobung war es den Schülern der EU-
Spielgruppe nicht gelungen, sich in ihre Rolle hineinzu-
versetzen. Den Schülern der anderen Spielgruppen war 
die Rollenübernahme indessen geglückt. An dieser Stel-
le ist jedoch der Hinweis wichtig, dass die Lerngruppe 
im Umgang mit simulativen Verfahren geübt ist.  

 

• ist außerdem im Erfassen der tieferliegenden ideologi-
schen Handlungsmotive der Konfliktparteien durch die 
Schüler zu sehen. Für Schüler der Sek. I ist das sehr 
schwierig.  

 

 
Abschließend seien alle Leser eingeladen, die hier entfalteten Gedankengänge über 
Fragen und Probleme der Unterrichtsentwicklung zur Ukraine-Krise weiterzudenken 
und/oder sich mit ihnen in produktiver Kritik auseinanderzusetzen. Für Rückmeldun-
gen oder Erfahrungsbezüge wäre ich sehr dankbar. 
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Zusammenfassung 
In dem Beitrag wird die Frage beantwortet, ob der Einsatz von ausgewählten digitalen Medien ei-
ne integrative Wirkung auf sozialwissenschaftliche Fächer hat. Methodisch begünstigen die ge-
nannten Medien eine Fächerintegration, problematisch ist jedoch die inhaltliche Komplexität der 
digitalen Medien, die die Fächerintegration einschränken. Der Autor nennt dieses Phänomen das 
Komplexitätsparadoxon. Er plädiert daher für die Zusammenarbeit von eigenständigen Fächern, 
nicht aber für die Schaffung von Integrationsfächern ohne einen eigenen fachlichen Schwerpunkt. 

1. Einleitung und Fragestellung  

Dieser Aufsatz versucht die Frage zu beantworten, ob neue digitale und interaktive 
Medien aufgrund ihrer inhaltlichen Komplexität einen stärker interdisziplinär ausge-
richteten Unterricht begünstigen. Diese Frage soll durch ein Unterrichtsbeispiel und 
drei ausgewählte interaktive Medien, die auf internationalen Statistiken beruhen, be-
antwortet werden: GAPMINDER, EUROSTAT und GOOGLE EARTH. Auch in der Po-
litikdidaktik ist das Thema Fächerintegration (weiterhin) aktuell: Deichmann/Tisch-
ner (2013) haben das „Handbuch Fächerübergreifender Unterricht in der politischen 
Bildung“ herausgegeben, das eine Verbindung von didaktischen Theorieansätzen zum 
Unterricht zieht. Sander (2014: 194ff.) systematisiert die historische Entwicklung der 
politischen Bildung als Integrationsfach in den Gesellschaftswissenschaften und be-
tont dabei die fachliche Eigenständigkeit ohne die Entwicklung zu den Integrationsfä-
chern aus dem Blick zu verlieren. 

http://www.budrich-journals.de
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Die erste Arbeitshypothese lautet, dass das Angebot an „Neuen Medien“ eine ge-
steigerte inhaltliche Vielfalt mit sich bringt (u.a. Wirtschaft, Politik, Geschichte, Geo-
grafie und Soziologie), so dass interdisziplinärer Unterricht durch die Verwendung der 
angesprochenen Medien begünstigt wird.  

Die zweite Arbeitshypothese lautet jedoch, dass ein Komplexitätsparadoxon ent-
steht: Die methodische Komplexität von Medien nimmt ab, da diese in fünf Disziplinen 
Anwendung finden können. Gleichzeitig nimmt jedoch die thematische Komplexität zu, 
da politikwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche, soziologische, geografische 
und (zeit-)historische Inhalte miteinander verbunden werden.  

Um die zentrale Fragestellung zu beantworten, werden zunächst anhand eines Un-
terrichtsbeispiels unterschiedliche, auf Statistiken beruhende, visualisierte und web-
basierte Medien vorgestellt und hinsichtlich einer Interdisziplinarität bewertet. Im 
zweiten Teil der Arbeit werden die Folgen der ersten bestätigten Arbeitshypothese kri-
tisch beleuchtet und vor dem Hintergrund der zweiten Arbeitshypothese überprüft.  

2. Konkretisierung der Untersuchung und Auswahl der auf 
Datenvisualisierungen basierenden Statistiktools  

Seit der schleswig-holsteinischen Schulreform 2007 gingen die Fächer Wirtschaft/Poli-
tik, Geschichte und Geografie weitgehend im neuen Integrationsfach Weltkunde auf 
(zusätzlich wurden auch soziologische Inhalte in den Lehrplan mit aufgenommen). 
Weltkunde wird in Schleswig-Holstein bis zur 10. Klasse in Gemeinschaftsschulen un-
terrichtet. Integrationsfächer führen bisherige Fachinhalte in einem neuen Fach zu-
sammen. Dagegen bedeutet der fächerverbindende und fächerübergreifende Unterricht 
eine abgestufte inhaltliche Zusammenarbeit unterschiedlicher Fächer bei bestimmten 
Themen, dabei bleiben die Fächer als solche aber erhalten.  

Am Beispiel des Unterrichtsthemas „Macht nur das Bruttoinlandsprodukt den 
Wohlstand einer Gesellschaft aus?“ soll die eingangs genannte Frage beantwortet wer-
den. Das Unterrichtsthema ist in dem Lehrplan für das Fach Weltkunde in Schleswig-
Holstein dem Kernproblem „Strukturwandel“ und dem Oberthema „Arm und Reich – 
Glückssache?“ (Ministerium für Bildung o.Z.: 20) zuzurechnen.  

2.1 GAPMINDER  

Mit Hilfe von GAPMINDER (www.gapminder.org) können statistische Daten in ani-
mierte Blasendiagramme verwandelt werden. Insgesamt lassen sich mehr als 400 un-
terschiedliche und aktuelle Datensätze aus den interdisziplinären Themengebieten 
darstellen.  
 

http://www.gapminder.org
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Tabelle 1: Auswertung der Analysekategorien für GAPMINDER  

Internet www.gapminder.org 

Datenart und 
Datenumfang  

Die statistischen Daten stammen aus den Wissenschaftsdisziplinen Ökonomie, Poli-
tikwissenschaft, Soziologie, Geografie und der Geschichte. Beispiele: Ökonomie 
(Bruttoinlandsprodukt, Einkommen und Wachstum u.a.), Gesellschaft (Korruptionsin-
dex, Demokratieindex, HDI u.a.), Bildung (Schulbesuch in Jahren, Schulausgaben, Ge-
schlechterverteilung bei Schulbesuchen u.a.), Gesundheit (Säuglingssterblichkeit, 
Sterbeursachen, HIV/AIDS, Impfquote u.a.), Energie (Energieverbrauch, Elektrifizie-
rung, Ölverbrauch u.a.), Ökologie (Emissionen, Land- und Waldnutzung, Wasserver-
brauch), Infrastruktur (Kommunikationsmittel, Verkehr u.a.), Bevölkerung (Geschlech-
terstruktur, Altersaufbau, Verstädterung und Bevölkerungswachstum u.a.) und Arbeit 
(Arbeitslosigkeit, Beschäftigung nach Sektoren u.a.) 

Datenqualität  Sehr gute Datenqualität/sehr hohe Glaubwürdigkeit: Meist die aktuellsten Daten der 
Vereinten Nationen (z.B. Worldbank, WHO, UNHCR, etc.) und anderer hoch seriöser 
Datenanbieter.  

Datenvisualisierung Sehr gute Datenvisualisierung: Visualisiert werden die Länder, statistische Daten und 
der Faktor Zeit: Die statistischen Werte werden als „Länderblasen“ wiedergegeben, 
die aus Datenkombinationen hervorgehen. Zusätzlich wird die historische Entwick-
lung der miteinander kombinierten Werte als animierte „Länderblasen“ angezeigt.  

Dateninteraktivität  Sehr gute Interaktivität durch GAPMINDER: Es ist beispielsweise möglich, die Entwick-
lung des Bruttoinlandsproduktes mit der Lebenserwartung zu koppeln und sich au-
ßerdem die zeitliche Entwicklung darstellen zu lassen. Kein Download von Daten oh-
ne Zustimmung der Datenherausgeber erwünscht.  

Schüleraktivierung  Potentiell auch ohne Datendownload sehr groß.  

Vorwissen Fachsprache, Fachinhalte und Kontextwissen/Kontextrecherchefähigkeit in den jewei-
ligen unterschiedlichen Teildisziplinen unbedingt wünschenswert.  

Sprache  Englisch, für bilingualen Unterricht (z.B. in der gymnasialen Sek. 2 Stufe oder speziell 
auf einem berufsbildenden Wirtschaftsgymnasium) sehr gut geeignet.  

 
Die relevanten Informationen, die für die Beantwortung unserer Fragestellung wichtig 
sind, betreffen die Interdisziplinarität des Mediums. GAPMINDER kann beispielswei-
se, bei entsprechender Auswahl der Daten, den Zusammenhang zwischen Einkommen 
und Lebenserwartung für die Bundesrepublik Deutschland darstellen. Es zeigt sich, 
dass die Lebenserwartung mit steigendem Einkommen zunimmt, gleiches gilt im Üb-
rigen für die Mehrheit der westlichen Industrienationen. Aber auch Staaten mit einem 
geringeren Ausgangswert verzeichnen bei steigendem Einkommen eine steigende Le-
benserwartung. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Schulbildung (gemessen an den 
Jahren des Schulbesuches und den Ausgaben für die Bildung). Untersucht man jedoch 
die Faktoren CO2-Emissionen und Bruttoinlandsprodukt, dann steigt mit der Zunah-
me des BIPs auch die Emission der Klimagases CO2. Ebenso verhält es sich bei dem 
Verbrauch von natürlichen Ressourcen oder bei den Ausgaben für Gesundheit.  

Um GAPMINDER als statistisches Tool im Unterricht inhaltlich vollständig nut-
zen zu können, ist ein interdisziplinäres Arbeiten notwendig. Dieses gilt für die Fach-
inhalte Wirtschaft/Politik, Geografie, Soziologie (so vorhanden) und (Zeit-)Geschichte. 
Das gilt aber auch für die Sprache; GAPMINDERs Einstellungen und Datenaufrufe 
werden auf Englisch vorgenommen, das Tool eignet sich für einen bilingualen Unter-
richt. Auf den ersten Blick fordert das interdisziplinäre statistische Tool GAPMINDER 
geradezu eine Fächerintegration.  

http://www.gapminder.org
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Jedoch kann man auch eine gegenläufige Erkenntnis gewinnen. Aufgrund der Da-
tenfülle ist die Kenntnis der Fachinhalte und der Fachsprache notwendig (z.B. die Un-
terscheidung des Bruttoinlandsprodukts vom Nationaleinkommen oder wie sich der 
Polity-IV-Index zur Demokratiemessung eignet oder wie der Korruptionsindex ska-
liert). Ein Phänomen wird an dieser Stelle sichtbar: Je mehr statistische Werte das 
Tool mit sich bringt, desto fachlich spezialisierter muss der Nutzer sein, um inhaltlich 
sinnvolle Datenkombinationen vornehmen zu können.  

2.2 EUROSTAT  

Ob das Bruttoinlandsprodukt ein Wohlfahrtsindikator ist, soll mit Hilfe von visuali-
sierten Statistiken EUROSTATS, der Datensammlung des europäischen Amtes für 
Statistik der Europäischen Kommission, im Folgenden beantwortet werden. EUROS-
TAT stellt die statistischen Daten der jeweiligen Mitgliedsländer der europäischen 
Union bereit.  
 
Tabelle 2: Auswertung der Analysekategorien für Eurostat  

Internet http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

Datenart und 
Datenumfang  

EUROSTAT hält statistische Daten und Regional- und Länderdatenvisualisierungen 
ausschließlich für Europa bereit: Wirtschaft und Finanzen; Bevölkerung und soziale 
Bedingungen; Industrie, Handel und Dienstleistungen; Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei; Internationaler Handel; Verkehr; Umwelt und Energie; Wissenschaft 
und Technologie. Die statistischen Daten stammen aus den Wissenschaftsdisziplinen 
Ökonomie, Politikwissenschaft, Soziologie, Geografie und, jedoch sehr begrenzt, der 
(Zeit)Geschichte.  

Datenqualität  Sehr gute Datenqualität, die aktuellen Daten stammen aus den nationalen statisti-
schen Ämtern.  

Datenvisualisierung Gute Datenvisualisierungsmöglichkeit: Das Tool bietet mehrere Möglichkeiten, die 
statistischen Daten zu visualisieren: Säulen-, Torten- und Balkendiagramme können 
erzeugt werden, eine eingefärbte Länderkarte kann die Daten wiedergeben. Dabei ist 
das Datenjahr auszuwählen; eine zeitliche Entwicklung wird auf diesem Wege nicht 
dargestellt. Jedoch sind begrenzt Vergleiche zwischen unterschiedlichen Regionen 
und Zeitpunkten möglich.  

Dateninteraktivität  Sehr gute Interaktivität: Die Daten können durch EUROSTAT visualisiert werden, die 
Daten können aber auch in ein Tabellenkalkulationsprogramm exportiert und dort in 
Diagramme umgewandelt werden. Mit erweiterten Excel-Kenntnissen der Lehrkraft 
oder der Schülerinnen und Schüler ist es möglich, ein Diagramm mit zwei Ordinaten-
achsen (Y-Achsen) zu erstellen und auf diesem Wege zwei Datensätze korrelieren zu 
lassen, um Abhängigkeiten zu bestimmen. Die Abszissenachse (X-Achse) gibt die Zeit 
wieder. 

Schüleraktivität  Generell gut, bei vorhandenen Excel-Kenntnissen auch sehr gute Schüleraktivität.  

Vorwissen Fachsprache, Fachinhalte und Kontextwissen/Kontextrecherchefähigkeit in den jewei-
ligen unterschiedlichen Teildisziplinen unbedingt wünschenswert.  

Sprache  Eine der Nutzersprachen EUROSTATs ist deutsch, was einem muttersprachlichen Un-
terricht, gerade in der Sekundarstufe 1, vermutlich sehr entgegen kommt. Die Regio-
naldatenvisualisierungen sind jedoch auf Englisch vorzunehmen.  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Für die Frage, ob das BIP ein Wohlstandsindikator ist, sind die EUROSTAT-Indika-
toren für eine nachhaltige Entwicklung von besonderem Interesse: „Die Strategie der 
Europäischen Gemeinschaften für nachhaltige Entwicklung erfordert die Beobachtung 
einer Vielzahl von Indikatoren, um den Fortschritt im Hinblick auf jede spezifische 
Herausforderung der nachhaltigen Entwicklung zu überwachen. Ein erster Indikato-
rensatz wurde 2005 von der Kommission angenommen und 2007 weiter überarbeitet, 
um ihn der erneuerten Strategie anzupassen. Die Indikatoren für nachhaltige Entwick-
lung (Sustainable development indicators ‒ SDIs) betrachten neben der sozio-ökonomi-
schen Entwicklung unter anderem demografische Veränderungen, den Klimawandel 
und natürliche Ressourcen“ (DESTATIS 2013). Diese Daten lassen sich sowohl durch 
die angebotenen Tools auf der Seite EUROSTATs visualisieren als auch durch einen 
Download in ein Tabellenkalkulationsprogramm und eine anschließende Darstellung 
in Diagrammform.  

Zurück zur Fragestellung der Arbeit: Erfordert oder fördert das interaktive statis-
tische Tool die Interdisziplinarität, also eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit 
der bisher bestehenden Fächer? Hier kann man feststellen, dass die angebotenen Da-
ten, beispielsweise die Wirtschaftsdaten, nicht auf ein Fach begrenzt sind und dadurch 
einen interdisziplinären Unterricht ermöglichen. Das gilt nicht nur für die Inhalte der 
Fächer Wirtschaft/Politik, Geografie, Soziologie und Geschichte. Es gilt auch für In-
formatik und Mathematik, denn Excel- und Statistikkenntnisse sind nötig, um zwei 
statistische Angaben miteinander korrelieren zu lassen. Auf der anderen Seite tritt das 
gegenteilige Phänomen auf: Um die Daten gezielt auswählen zu können, sind ökono-
mische, politikwissenschaftliche, soziologische und geografische Fachkenntnisse und 
das Beherrschen der entsprechenden Fachsprache unbedingte Voraussetzung. Die 
Umsetzung von interdisziplinärem Unterricht setzt ein hohes Maß an Fachkenntnis-
sen auf den Gebieten Ökonomie, Politik, Soziologie und, in reduzierter Form, Geografie 
und Geschichte voraus; gleiches gilt, wieder in reduzierter Form, für die Kenntnisse in 
Excel und Statistik.  

2.3 GOOGLE EARTH  

Bislang „googelten“ Lehrer und Schüler mit Hilfe der Bildersuchfunktion nach Abbil-
dungen und Statistiken, die die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes zeigten. 
Selbst wenn wir das Urheberrecht an dieser Stelle außer Acht lassen, ist diese Metho-
de zur Informationsbeschaffung ergänzungsbedürftig. Zum einen bietet Google mit 
dem PUBLIC DATA EXPLORER eine sehr praktische Hilfe an, sich sehr aktuelle sta-
tistische Daten zu beschaffen, zum anderen bietet Google mit der GOOGLE EARTH 
GALERIE in Verbindung mit GOOGLE EARTH ein Medium an, das die anfangs ge-
nannten Bedingungen der interaktiven Datenvisualisierung gut erfüllen könnte. 
GOOGLE EARTH und GOOGLE EARTH GALERIE bieten wirtschaftliche, geografi-
sche, historische und politische Datenvisualisierungen für den Unterricht mit Hilfe 
von interaktiven Tafeln an. Zum besseren Verständnis des Textes: An dieser Stelle soll 
nicht die Qualität der GOOGLE EARTH LAYER thematisiert werden. Dieses wäre ein 
Thema für einen weiteren Aufsatz. Zurück zur Ausgangsfrage des Aufsatzes: Insbe-
sondere durch die offenkundige Nähe zum Geografie-Unterricht scheint das Tool zu-
nächst nach einer Fächerintegration mit Politik, Wirtschaft oder Geschichte zu verlan-
gen.  
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Tabelle 3: Auswertung der Analysekategorien für Google Earth  

Internet http://www.google.de/intl/de/earth/ 

Datenart und 
Datenumfang  

Die statistischen Daten werden in Form von Layers visualisiert und zum Download in 
Google Earth angeboten. So wird beispielsweise der Ölverbrauch oder der CO2-
Ausstoß durch die Höhe des jeweiligen Lands dargestellt. 715 Layers sind in der 
Google Earth Galerie eingestellt. Die Folien liegen zu folgenden Kategorien vor: Un-
ternehmen und Wirtschaft, Kultur und Geschichte, Krisenhilfe und humanitäre Hilfs-
aktionen, Fotos und Bilder, Wissenschaft und Umwelt, Gelände und Höhenangabe, 
Reisen und Freizeit.  
Die statistischen Daten der Visualisierungen stammen aus den Wissenschaftsdiszipli-
nen Ökonomie, Politikwissenschaft, Geografie und der Geschichte. Insbesondere die 
Politik- und Geschichtsfolien stellen große didaktische Chancen dar. Dagegen sind die 
Folien zum Thema Ökonomie vergleichsweise wenig vorhanden. Die Folie zum Brutto-
inlandsprodukt fehlt beispielsweise. Generell finden sich zahlreiche Folien speziell für 
die USA.  

Datenqualität  Die Datenqualität ist sehr unterschiedlich, sie reicht von offiziellen statistischen Daten, 
US-Regierungsdaten, über UN-Organisationen, wie dem UNHCR bis zu Daten von 
Verbänden und Interessengruppen. Außerdem sind die Daten der Visualisierungen 
teilweise bis zu 10 Jahre alt. Generell ist eine Quellenkritik vor der Interpretation der 
Datenvisualisierungen dringend anzuraten.  

Datenvisualisierung Die Visualisierungen sind zwar eindrucksvoll, aber verwirrend. Die Datenvisualisierun-
gen zeigen häufig Säulendiagramme, die Säule hat in der Regel den Umfang des je-
weiligen Landes. Bedauerlicherweise werden dabei keine X- und Y-Achsenangaben 
vorgenommen. Außerdem muss sich der Betrachter beim Datendownload merken, ob 
die Angaben der Datenvisualisierung absolute Werte sind oder ob eine Pro-Kopf-
Umrechnung vorgenommen wurde. Teilweise lassen sich jedoch im Ordner „Orte“ die 
Länderdaten aufrufen und auswerten. Die Einbindung weiterer Medien wie Videos, 
Bilder und Informationstexte macht die Stärke der Layer in Google Earth aus. Die Nut-
zung von statistischen Daten fällt dagegen ab, es scheint so, als ob Google Earth die 
Einbindung der Statistik nur als eine von mehreren multimedialen Möglichkeiten 
nutzt.  

Dateninteraktivität  Die Daten werden durch Drehen der Weltkugel „forschend“ entdeckbar und ver-
gleichbar. Die Daten sind jedoch nicht für die Weiterverarbeitung in einer Excel-
Tabelle downloadfähig. Außerdem ermöglicht die Verknüpfung von Daten mit Videos, 
Texten und Bildern eine sehr große Schüleraktivität.  

Schüleraktivität  Je nach Fragestellung potenziell sehr groß! Anwendungsgebiete wären Themen wie 
Politik/Internationale Beziehungen, Geschichte, Geografie, dagegen sind weniger Lay-
er zum Thema Wirtschaft vorhanden. Die Verknüpfung von statistischen Daten mit 
Ländern, Videos, Bilder und Texten ist der große Vorteil der Arbeit mit Google Earth.  

Vorwissen Fachsprache, Fachinhalte und Kontextwissen/Kontextrecherchefähigkeit in den jewei-
ligen unterschiedlichen Teildisziplinen unbedingt wünschenswert.  

Sprache  Deutsch (Google Earth) und englisch (Layer, Daten und Galerie) 
 
GOOGLE EARTH ist nur auf den ersten Blick ein geografisch ausgerichtetes, datenvi-
sualisierendes Tool. Für Unterricht ist es viel mehr, es ist eine Möglichkeit, die in Da-
tenform visualisierte äußere Welt, didaktisch begründet, in das Klassenzimmer zu ho-
len. Sei es, um weltweite Konflikte sichtbar zu machen, beispielsweise den Nahost-Kon-
flikt zwischen Israel und den Palästinensern, den Konflikt zwischen Nord- und Südko-
rea oder die Orte des Massenmordes in Ruanda. Letzterer wurde vom United States 
Holocaust Memorial Museum als multimediales Layer exzellent visualisiert. GOOGLE 

http://www.google.de/intl/de/earth/
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EARTH verbindet Orte mit Inhalten, seien diese nun politisch, ökonomisch oder histo-
risch. Die folgende Abbildung zeigt die weltweiten C02-Emissionen durch GOOGLE 
EARTH, in Ermangelung der Wiedergabe des ursprünglich gesuchten Bruttoinlands-
produktes. Der C02-Ausstoß ist jedoch nicht willkürlich gewählt, da davon auszugehen 
ist, dass die Schüler die Verbindung zwischen dem Wachstum der Wirtschaft und der 
Umweltverschmutzung, insbesondere dem C02-Ausstoß, ziehen werden.  

Kehren wir zur Ausgangsfrage zurück und überlegen, ob GOOGLE EARTH die In-
tegration der vier Fächer Politik, Ökonomie, Geografie und Geschichte fördert oder vo-
raussetzend verlangt. Die beschriebene unterrichtliche Umsetzung mit Hilfe von 
GOOGLE EARTH liefert keinen Hinweis auf eine zwingende Fächerintegration.  

Zunächst liegt diese Einschätzung an dem Umstand, dass es überhaupt keinen 
Layer zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt gibt (lediglich das US-amerikanische BIP 
liegt visualisiert in der Galerie vor). Wenn es keinen entsprechenden Layer gibt, dann 
kann die Ökonomie nicht in das Integrationsfach eingebunden werden. Dennoch würde 
man zu kurz springen, wenn man aus einem fehlenden Layer (der ja zukünftig noch 
erstellt werden kann) die Frage nach einer Fächerintegration als unrealistisch verwer-
fen würde. Außerdem ist die Darstellung des BIP nicht ausschließlich von datenvisua-
lisierenden Layer abhängig, auch andere Visualisierungen wären mit GOOGLE E-
ARTH umsetzbar, die nicht auf Layer beruhen: Ballungsgebiete vs. dünn besiedelte 
Gebiete, modernisierte und verfallende Innenstädte, Umweltschutz und Kulturangebo-
te (über Google Earth Street View) sind Orte, die zeigen, dass der Wohlstand eines 
Landes sich nicht ausschließlich über das BIP ausdrückt. GOOGLE EARTH bietet für 
den Geografie-Unterricht, aber auch für den Politik- und Geschichtsunterricht, zahl-
reiche Layer, die Datenvisualisierungen auf dem Smartboard ermöglichen, nur leider 
nicht für die eingangs getroffene Fragestellung.  

Für den Unterricht mit GOOGLE EARTH sind zwingend geografische Grund-
kenntnisse notwendig. Gleiches gilt für ein bislang noch gar nicht angesprochenes 
Thema: die Medienkompetenz des Lehrers und der Schüler. Und diese Geogra-
fiekenntnisse müssen über das geografische Allgemeinwissen hinausgehen, schließlich 
geht es nicht nur um die Benennung von Ländernamen. Es geht um die notwendige 
Kompetenz einer Dateninterpretation oder, wie es die PISA-Studie aus dem Jahre 
2000 bezeichnet hat, um das Lesen „diskontinuierlicher Texte“. Es geht um die Inter-
pretation der Datenvisualisierungen, um die Ursachen einer Entwicklung und Folge-
abschätzung. Es geht nicht darum, durch interaktive „schöne Bilder“ Sachverhalte 
„überwältigend“ darzustellen, sondern um rationale (und auch emotionale) Erklärun-
gen und Lösungsansätze für die zu beurteilende Problematik gemeinsam mit den 
Schülern zu erarbeiten. Nur GOOGLE EARTHs „schöne Bilder“ zu betrachten reicht 
nicht aus, sie zu interpretieren ist die Herausforderung. Der Begriff „überwältigend“ 
ist nicht zufällig gewählt, GOOGLE EARTHs Datenvisualisierungen haben, wie die 
Tabelle zeigt, deutlich geringere Datenqualität als GAPMINDER oder EUROSTAT, 
dennoch zieht das Medium ein großes Interesse auf sich. Doch woran hat der Betrach-
ter Interesse, wenn die Datenvisualisierungen weder mit X- noch mit Y-Achse beschrif-
tet sind und bestenfalls ein grobes Abschätzen der Mengenangabe ermöglichen? Ver-
mutlich haben die Betrachter eher an den „schönen und interaktiven Bildern“ von 
GOOGLE EARTH Interesse. Die fehlenden Datenangaben stören dann durchaus, aber 
die „überwältigenden schönen und interaktiven Bilder“ trösten den Betrachter über 
das Fehlen hinweg. An dieser Stelle sei an den Beutelsbacher Konsens erinnert: Poli-
tikunterricht darf nicht (in diesem Fall durch „schöne und interaktive Bilder“) über-
wältigen, sondern soll den Schüler in die Lage versetzen, politische Sachverhalte aus 
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Kontroversen und auch mit Blick auf sein Eigeninteresse heraus zu bewerten. Doch 
um zu einem Sachurteil zu kommen, benötigt man Sachinformationen und die erhält 
man nicht durch den vorgestellten CO2-Layer. GOOGLE EARTHs Layer sind jedoch 
nicht genormt und so wäre es unfair, die zahlreichen, hochinformativen Layer zu ver-
schweigen, die sonst keinen Eingang in diesen Text gefunden hätten. In unserem Fall 
jedoch ist Unterricht mit GOOGLE EARTH eher unbefriedigend, er sollte unbedingt 
durch andere Statistische Tools, wie GOOGLE PUBLIC DATA, ergänzt werden.  

3. Ergebnisse aus der Untersuchung 

3.1 Die Medienkompatibilität ermöglicht es, interdisziplinär zu 
unterrichten  

Um die Fragestellung zu überprüfen, wurden zwei Arbeitshypothesen formuliert. Die 
erste Arbeitshypothese lautete: Interaktive und visuelle digitale Medien, untersucht 
am Beispiel von vier Werkzeugen, die mit statistischen Daten arbeiten, können in ver-
schiedenen der bestehenden Fächer eingesetzt werden. Die im Aufsatz stichwortartig 
formulierten „Wohlstandinhalte“ der fünf Fachdisziplinen, die ein Analyseraster für 
die drei vorgestellten Tools darstellen, finden sich in den statistischen Datenbanken 
wieder. Insbesondere das statistische Tool GAPMINDER bietet Daten, die für den Poli-
tik- und Ökonomieunterricht relevant sind, aber auch Nachhaltigkeitsdaten, die den 
Geografie-Unterricht tangieren. Gleichzeitig liegen zahlreiche statistische Daten vor, 
die zumindest die Bezeichnung „zeithistorisch“ verdienen. Die Daten stammen aus ei-
ner Vielzahl von Quellen: Die überwiegende Zahl stammt aus den Datenbanken der 
Vereinten Nationen und ihrer Unterorganisationen, aber auch von den nationalen sta-
tistischen Ämtern. Die besondere unterrichtliche Chance von GAPMINDER besteht in 
der Möglichkeit, die beiden Achsen mit unterschiedlichen Datensätzen füllen zu kön-
nen, um Korrelationen zu verdeutlichen. Die Quellenkritik an den Daten der Vereinten 
Nationen oder den statistischen Ämtern entfällt.  

Gleiches gilt auch für die europäischen Daten, die EUROSTAT bereitstellt; hier 
liegen ebenfalls politisch, ökonomisch und geografisch relevante Datensätze vor, die 
eine zeithistorische Dimension aufweisen. Die Datenvisualisierungen von GOOGLE 
EARTH erzeugen große Aufmerksamkeit; gegen die Nutzung der bislang eingepflegten 
Datenvisualisierungen spricht, dass die Layer-Auswahl bislang nicht mit den systema-
tisch verwertbaren Daten GAPMINDERs und EUROSTATs konkurrieren kann. Au-
ßerdem ist die statistische Informationsdichte der Layer sehr gering, dagegen die mul-
timediale Verlinkung sehr groß.  

Die lehrerseitige Medienkompetenz ist eine entscheidende Voraussetzung, um auf 
das Gelingen eines interdisziplinären Unterrichts zu schließen. Dieser Aspekt wird an 
dieser Stelle als gegeben angenommen. Gleichzeitig sei auf die Definition von interdis-
ziplinärem Unterricht verwiesen: Interdisziplinärer Unterricht bedeutet nicht automa-
tisch einen fächerintegrativen Unterricht. Die interdisziplinären Verbindungen kön-
nen, würde man lediglich den Medienaspekt betrachten, fächerübergreifend, fächer-
verbindend oder fächerintegrierend sein. Welche der drei interdisziplinären Unter-
richtsformen die erfolgversprechende sein wird, soll mit der zweiten Arbeitshypothese 
eingegrenzt werden.  
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3.2 Das Komplexitätsparadoxon wird einen interdisziplinären Unterricht 
einschränken 

Die zu interpretierenden Inhalte der Datenvisualisierungen werden durch die inhaltli-
che Integration der vier Fächer Politik, Wirtschaft, Geografie und Zeitgeschichte im 
Fach Weltkunde des Lehrplans Schleswig-Holsteins so komplex, dass die Lehr-Lern-
prozesse mit inhaltlichen Schwierigkeiten verbunden sind. Dieser Umstand wird im 
Folgenden als das Komplexitätsparadoxon bezeichnet: Methodisch und medial nimmt 
die Komplexität durch die Verwendung der gleichen Medien ab, inhaltlich nimmt die 
Komplexität durch die Integration neuer Inhalte zu.  

Genau diese Entwicklung kann man in Schleswig-Holstein im Integrationsfach 
„Weltkunde“ beobachten. Weltkunde, in Schleswig-Holstein als vierstündiges Fach an-
geboten, wird von den Gemeinschaftsschulen gerne als neues Fach ausgewiesen. Vier-
stündiger Unterricht wertet das gesellschaftswissenschaftliche Fach auf, stellt es in 
der Stundentafel sogar über Fächer wie Physik, Chemie oder Biologie. Dem Verbund-
fach „NaWi“ steht Weltkunde hinsichtlich des Stundenkontingentes gleichberechtigt 
gegenüber. Stundenplantechnisch kann das vierstündige Fach Weltkunde durchaus 
mit den klassischen Hauptfächern wie Deutsch, Mathe und Englisch konkurrieren, 
auch wenn letztgenannte Fächer immer noch stärker im Stundenplan vertreten sind. 
Weltkunde ist kein „leichtgewichtiges“ 45-minütiges Unterrichtsfach mehr, so wie es 
der Politik- und Wirtschaftsunterricht zu Haupt- und Realschulzeiten gewesen ist.  

Aber: Lehrerkollegen berichten (mir auf Lehrerfortbildungen) von schulinternen 
Differenzierungen durch Lehrpersonen und Unterrichtsinhalte innerhalb des Faches 
Weltkunde. Die vorgenommenen Differenzierungen innerhalb des Faches sind der in-
haltlichen Komplexität geschuldet und keinesfalls Ausdruck einer Verweigerungshal-
tung. Substanzielle historische, geografische, ökonomische und politische Fachinhalte 
lassen sich nicht dadurch einfacher vermitteln, dass die Vermittlungsmedien nunmehr 
identisch sind. Die gebündelten ehemals fachspezifischen Inhalte werden immer kom-
plexer, will ein Lehrer im Unterricht über das Niveau des „allgemeinen Zeitungsleser-
wissens“ hinausgehen. Durch die schulinterne Aufteilung des Faches Weltkunde auf 
die ehemaligen Fachlehrer wird jedoch nicht fächerintegrativ unterrichtet. Auch wurde 
bei Gesprächen (in Fortbildungsveranstaltungen) auf die Gefahr hingewiesen, dass, 
dass Lehrerinnen und Lehrer den Inhalten ihres Studien- oder Fortbildungsfaches den 
Vorzug gegenüber den Inhalten geben, die zusätzlich fächerintegrativ unterrichtet 
werden sollten. Bei der aktuellen Arbeitsbelastung von Lehrerinnen und Lehrern im 
Unterricht wäre eine solche Entwicklung, würde man sie flächendeckend empirisch 
nachweisen können, zwar zu erwarten gewesen, jedoch hinsichtlich der pädagogischen 
Absicht der Kultusbürokratie kontraproduktiv. Ob die eben geschilderten Beobachtun-
gen Einzelmeinungen sind, konnte nicht überprüft werden. Eine empirische Untersu-
chung dieser Fragestellung müsste erst noch erfolgen.  

Die Hattie-Metastudie (2013) verweist auf die pädagogischen Erfolgsfaktoren eines 
klar strukturierten Unterrichts, auf angemessenes herausforderndes, aktives und eva-
luiertes Lernen durch engagierte Lehrer und Schüler. Übrigens ist bereits Hilbert 
Meyer (2004), mehrere Jahre vor der Veröffentlichung der Hattie-Studie zu einem 
recht ähnlichen Ergebnis gekommen. Und für die Politikdidaktik lässt sich feststellen, 
dass Hilligen, wenn auch ohne empirischen Nachweis wie Hattie oder Meyer, die Vor-
züge eines gut strukturierten Unterrichts betonte (vgl. Reinhardt 2014: 86). Kurzum: 
Auf den Lehrer und die Lehrerin kommt es an. Nimmt man die Hattie- und die Meyer-
Studienauswertungen ernst, dann wird man zu dem Ergebnis kommen, dass einer wie 
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auch immer gestalteten unterrichtlichen Interdisziplinarität vor allem eine aktivie-
rende Struktur und Klarheit innewohnen muss, sei dieses nun in Fächerform oder in 
Form von Fächerintegration, die man zum erfolgreichen Unterrichten braucht.  

Als Schwachpunkt des oben beschriebenen mediengestützten, fächerintegrativen 
Unterrichts stellt sich die Vermittlung des Fachwissens heraus. Massing (2012: 23) 
merkt zur Notwendigkeit des Fachwissens an: „So beeinflusst das politische Fachwis-
sen zum Beispiel die politische Urteilsbildung. Es fördert aber auch die politische Ein-
stellung und Motivation und ist Grundlage politischen Handelns. Politische Einstellung 
und Motivation fördern die weitere Aneignung von Fachwissen und ermutigen zu politi-
schen Urteilen und zum politischen Handeln. Es sind also kreislaufähnlich vernetzte 
Dimensionen.“ Vermutlich wird der politikdidaktischen Beschreibung der Wirkung des 
Fachwissens auch von anderen Fachdisziplinen zugestimmt werden. Aber genau das 
fehlende Fachwissen macht das Risiko des fächerintegrativen Unterrichtes aus.  

Zwei gegenläufige Entwicklungen machen das Komplexitätsparadoxon aus: Zum 
einen reduziert sich durch die Verwendungsmöglichkeit des gleichen Mediums in un-
terschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen die mediale und methodische Komplexi-
tät. Gleichzeitig erhöhen sich jedoch die inhaltlichen Herausforderungen in einem fä-
cherintegrativen Unterricht, denn die Lehrkraft muss mit den Inhalten von verschie-
denen gesellschaftswissenschaftlicher Disziplinen vertraut sein. Hier liegt die zu be-
achtende Grenze des fächerintegrativen Unterrichts: Trotz seiner inhaltlichen Breite 
sollte er eine herausfordernde Tiefe in den Einzeldisziplinen erreichen, um bei den 
Schülerinnen und Schülern die Zielsetzungen der Handlungs- und Urteilskompetenz 
zu realisieren. Die bisherigen Strukturen, sowohl im Studium als auch in der Fortbil-
dung und in der Schule, lassen Zweifel aufkommen, ob die inhaltlichen und koordinie-
rungsbedingten Probleme in Schleswig-Holstein erkannt wurden und behoben werden 
können. Außerdem gilt es zu berücksichtigen, dass kein Lehrer an der Universität 
(gleich, ob an der Uni Flensburg oder der CAU zu Kiel) für ein Vier-Fächer-Integra-
tionsfach ausgebildet wurde. Problematisch wird es, wenn man bei der Initiierung von 
fächerintegrativem Unterricht nicht über das „gut-gemeint“-Stadium hinaus und in 
das „gut-gemacht“-Stadium hineinkommt.  

Am Fächerverbund aufgrund des Komplexitätsparadoxons vorerst festzuhalten 
bedeutet nicht, auf interdisziplinären Unterricht zu verzichten. Das würde auch der 
Lebenswirklichkeit widersprechen: Politische Entscheidungen beeinflussen die Öko-
nomie und die Ökologie und werden später Geschichte. Aber: Zusammenhängende und 
sich beeinflussende Entscheidungen bedeuten nicht, dass sie in einem Fach unterrich-
tet werden müssen. Diese integrativen Inhalte können fächerübergreifend oder fächer-
verbindend vermittelt werden, sie ziehen aus der fachlichen und personellen Verbin-
dung ihre inhaltliche Stärke. Die inhaltliche Komplexität bleibt durch die vorhandene 
Fächerstruktur vermittelbar, der Koordinierungsaufwand steigt jedoch für einen fä-
cherübergreifenden oder fächerverbindenden Unterricht an. Aber gleichzeitig wird 
aufgrund der Kompetenz der Fachlehrkräfte die Inhaltsbasis verbreitert und die in-
haltliche Tiefe beibehalten.  

Aber auch weitere Varianten wäre umsetzbar: So könnte aus zwei Fächern via Fä-
cherintegration ein Fach werden. Diese Variante ist bereits heute durch die Verbin-
dung von Politik und Wirtschaft Realität. Aber auch andere Kombinationen wären 
umsetzungsfähig: Politik und Geschichte auf der einen Seite sowie Wirtschaft und Ge-
ografie auf der anderen Seite (Wirtschaftsgeografie ist in den beruflichen Schulen be-
reits ein integriertes Fach). Die Integration von zwei Fächern statt vier Fächern ver-
mindert das Komplexitätsparadoxon. Voraussetzung für einen erfolgreichen fächerin-
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tegrativen Unterricht wäre, dass die betreffenden Lehrkräfte umfassend aus- und fort-
gebildet werden würden. Erlernen können die Schülerinnen und Schüler die unter-
schiedlichen Fachmethoden und ihre Integration nur von fachkompetenten Lehrkräf-
ten. Bei sicherer Methodenkompetenz sollten in der zweiten Phase des Lernprozesses 
konstruktivistische Unterrichtskonzeptionen zum Zuge kommen.  

4. Fazit 

Unter methodischen und didaktischen Gesichtspunkten betrachtet, ermöglichen web-
basierte interaktive Statistiken, wie die Tools GAPMINDER, EUROSTAT und 
GOOGLE EARTH alle Formen von interdisziplinärem Unterricht. Darunter fällt der 
hier diskutierte fächerintegrative Unterricht, aber auch fächerübergreifender und fä-
cherverbindender Unterricht. Das Komplexitätsparadoxon verweist jedoch auf die Ri-
siken des fächerintegrativen Unterrichts: Entweder nimmt die sachbezogene inhaltli-
che Komplexität für das Lehrpersonal zu, sollte es alle vier Disziplinen in einem Fach 
unterrichten müssen, oder der Koordinationsaufwand für einen fächerübergreifenden 
und fächerverbindenden Unterricht steigt. Die Komplexitätszunahme in Form eines 
erhöhten Koordinierungsaufwandes sollte eher in Kauf genommen werden als auf die 
notwendige inhaltliche Tiefe zu verzichten.  
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Zu Hochzeiten des Kalten Krieges gab es einen Bestseller in Politiker- und Diploma-
tenkreisen. John F. Kennedy war von diesem Buch derart begeistert und erachtete es 
als so lehrreich, dass er 1960 allen US Senatoren (damals war Kennedy selbst noch 
Senator – und bereits aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat) ein Freiexemplar 
schicken lassen wollte. Die Rede ist hier von Eugene Lederer und William Burdicks 
The Ugly American (1958; dt.: Der hässliche Amerikaner; bekannt auch in der 1962-
Verfilmung mit Marlon Brando). Dieser „hässliche Amerikaner“, den Lederer und Bur-
dick hier beschrieben und der bald zum geflügelten Wort in der amerikanischen Au-
ßen- und Kulturpolitik wurde, war laut, arrogant, unsensibel, sprach keine Fremd-
sprachen, auch wenn er im Ausland (vorzugsweise in Südostasien) stationiert war, und 
kommunizierte mit den jeweiligen ‚Einheimischen‘ nur in einer Serie von kulturellen 
Missverständnissen; er war zudem moralisch lax, was nicht gerade zu seinem Ansehen 
beitrug. Die Hässlichkeit dieses Amerikaners, der als pars pro toto fungierte, war we-
niger Teil seines äußeren Erscheinungsbildes (obwohl er auch als äußerlich abstoßend 
dargestellt war) als vielmehr ein Urteil über seine moralische Integrität, eine innere 
Hässlichkeit sozusagen. Als hässliche Amerikaner, so Lederer und Burdick, verspiel-
ten viele Repräsentanten ihres Landes (meist Funktionsträger in Politik und Wirt-
schaft) im Ausland den kulturellen und politischen Kredit der USA und schadeten dem 
internationalen Ansehen der Supermacht ganz erheblich. Sie erreichten so ziemlich 
das Gegenteil von dem, was unter dem offiziellen Slogan als „winning the hearts and 
minds“ im Kalten Krieg angestrebt war.  
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Martha Bayles (Boston College), die das Buch von Lederer und Burdick einmal 
kurz erwähnt, widmet sich in ihrer Studie auch dem Problem der „hässlichen Ameri-
kaner“; diese sieht sie weltweit als Anti-Helden in populärkulturellen amerikanischen 
Produktionen verbreitet. Die Menschen in Indien, Ägypten, Indonesien, den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten, in der Türkei, Deutschland und China rezipierten, so 
Bayles, die populären US-Fernsehshows, Serien und Filme aus Hollywood und bekä-
men dabei die Amerikaner als Sex- und Gewalt-fixierte Drogenbosse, Zuhälter, korrup-
te Politiker, Serienmörder und ähnliches präsentiert. Dies wiederum schade dem An-
sehen der USA in der Welt und bestätige vielerorts vorhandene Ressentiments und 
Klischees. Während diese negativen fiktionalen Selbstdarstellungen dessen, was es 
heißt amerikanisch zu sein, global zirkulierten und sich auch großer Beliebtheit er-
freuten, gäbe es kaum noch, so Bayles weiter, weniger postmoderne (und somit weni-
ger moralisch fragwürdige) Produktionen, die das Amerikanertum im Einklang mit 
traditionellen nationalen Werten wie Freiheit und Demokratie zeigten und als positive 
Darstellungen des amerikanischen kulturellen Erbes weltweit wirksam sein könnten.  

Soweit das Problem, das Bayles diagnostiziert. Ihren Befund sieht sie durch eigene 
Anschauung und Erfahrungen und durch zahlreiche Gespräche erhärtet, die sie mit 
Personen in allen o.g. Ländern geführt hat. Deren Antworten sammelt sie und speist 
sie in ihre Untersuchung als Quellenmaterial ein. Methodisch steht dieses Vorgehen 
auf ganz wackligen Füßen, da sie die Selektionskriterien für die Auswahl ihrer Ge-
sprächspartner kaum offenlegt, und das Ganze somit immer wieder recht beliebig er-
scheint – auch dahingehend, was ihre Gesprächspartner nun entweder als in irgendei-
ner Weise repräsentativ oder gar als Experten ausweisen soll. Die O-Töne werden vor 
allem als Bestätigung ihrer eigenen These hergenommen, die mitunter unterkomplex 
und recht holzschnittartig wirkt. 

Dabei verdammt Bayles nicht die amerikanische Populärkultur per se oder sieht 
ihre globale Zirkulation als problematisch, ganz im Gegenteil. Für Bayles gibt es kaum 
einen erfolgreicheren Botschafter Amerikas als die Populärkultur, aber dies ist eben 
auch Teil des Problems, denn für Bayles gibt es ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Populärkultur: 
gute Populärkultur stelle die USA und die Amerikaner positiv dar, wecke Sympathien 
und Mitgefühl und sei im Einklang mit freiheitlichen und demokratischen Werten; sie 
steht (bzw. stand) an der Seite der offiziellen Kulturdiplomatie und ihrer Absichten 
und unterstütze die Ziele der US-amerikanischen Außenpolitik. Der kritische Leser 
kann nicht umhin, den Begriff der Propaganda zu assoziieren, den Bayles allerdings 
tunlichst vermeidet: er sei belastet und haben zu negative Konnotationen. Dennoch 
habe der „Hollywood-Washington Pakt“ – so nennt sie die Zusammenarbeit zwischen 
der Filmindustrie und der amerikanischen Regierung – lange Zeit für beide Seiten 
ausgesprochen zufriedenstellend funktioniert. Man mag sich fragen, was genau damit 
gemeint ist, und viele von uns denken sicher dabei an solch unsägliche Filme wie John 
Waynes The Green Berets (1968; dt.: Die grünen Teufel) oder ähnliche künstlerisch an-
spruchslose und ideologisch höchst fragwürdige Machwerke.  Es nimmt nicht wunder, 
dass Kathryn Bigelows Oskar-prämierte Produktion The Hurt Locker (2009; Tödliches 
Kommando), keine Unterstützung des Pentagons erhielt bzw. diese frühzeitig verlor – 
zu Recht, wie Bayles findet. 

Die schlechte Populärkultur ist Bayles zufolge die, die aktuell dominant globale 
Verbreitung findet: talkshows, Filme, in denen Sex und Gewalt gezeigt werden, und 
Geschichten mit amerikanischen Protagonisten, die ihre eigenen Werte von Freiheit 
und Demokratie verraten, darunter Ehebrecher, Kinderschänder und Drogenkonsu-
menten. Hässliche Amerikaner eben. Und so werden, sehr dichotom, die Rollen eindeu-
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tig verteilt: Oprah Winfrey ist gut, Jerry Springer und Geraldo Rivera sind schlecht; 
Friends erscheint im Kontext des Genres der „urban single comedies“ irgendwie noch 
tolerabel, Sex and the City hingegen eindeutig zu vulgär; manche Animationsfilme 
werden gelobt – Kung Fu Panda, beispielsweise, andere Produktionen wiederum ange-
schwärzt. Bigelows Film ist natürlich ebenso schlecht (weil zynisch und postmodern) 
wie die Serie 24. Und James Camerons Avatar? Na, raten Sie mal! Natürlich schlecht, 
weil Avatar vor allem eines sei: anti-amerikanisch. In der Tat enthält der Film eine 
Imperialismus kritische Perspektive. Martha Bayles arbeitet sich im Schnelldurch-
gang durch unterschiedliche populärkulturelle Formate, um immer wieder dieselben 
normativen Unterscheidungen zu treffen. Nicht all ihre Besorgnis richtet sich auf die 
Populärkultur, aber diese ist für sie Dreh- und Angelpunkt ihrer Argumentation. 

Gerne würde die Autorin das Bild der USA in der Welt zum Positiven beeinflussen, 
kontrollieren und abweichende Darstellungen unterdrücken. Wenn man an dieser Stel-
le den Eindruck hat, Martha Bayle liebäugele mit Zensur, dann liegt man gar nicht so 
falsch. Allerdings distanziert sie sich doch explizit von solch drastischen Maßnahmen, 
und zwar aus zwei Gründen: 1. Americans don’t like it – aufgrund ihrer obrigkeitskri-
tischen, demokratischen Prägung, und 2. wäre dieses Vorhaben in Zeiten des Internets 
kaum zu bewerkstelligen und viel zu kostspielig. Also appelliert Bayles an die Funkti-
onsträger in den Medien und legt ihnen eine freiwillige Selbstzensur nahe, wie früher. 
Früher? Bayles mag hier an die Hollywood production codes denken, aber die galten 
vor der Zeit, in der Hollywoods Leistungsträger vor das Komitee für unamerikanische 
Aktivitäten gezerrt wurden. Wie war das noch mit dem Washington-Hollywood Pakt?  

Für Bayles ist die heutige amerikanische Populärkultur in weiten Teilen höchst 
‚unamerikanisch‘ und sie taugt nicht als „Botschafter“ für amerikanische Werte oder 
amerikanische Politik. Demgegenüber müsse man eine goldene Mitte zwischen Offen-
heit und Reglementierung wiederfinden, Pluralismus zwar für die Selbstverständigung 
der amerikanischen Gesellschaft wichtig sei, aber nach Außen im Namen Amerikas 
mit einer Stimme gesprochen werden müßte. Es gälte, den verlorenen nationalen Kon-
sens (also den die Minderheiten ausschließenden ‚Konsens‘, den man im Kalten Krieg, 
zu Zeiten der Rassentrennung und vor der Frauenbewegung noch hatte!) wiederzuer-
langen. Nach dem Ende des Kalten Krieges habe man die public diplomacy viel zu früh 
und voreilig zurückgefahren und eingestellt, dies räche sich nun, so Bayles, und es gä-
be viele Maßnahmen, die hier wiederzubeleben und zu aktualisieren seien. Auf den 
letzten Seiten ihres Buches macht sie hierzu konkrete Vorschläge. 

Through a Screen Darkly ist ein „sehr amerikanisches“ Buch, nicht nur weil es von 
einer Amerikanerin über amerikanische Populärkultur und Kulturpolitik geschrieben 
wurde, sondern auch weil es getränkt ist mit amerikanischer Ideologie, dem amerika-
nischen Ethos oder auch dem zivilreligiös fundierten American creed (fälschlicherweise 
rechnet Bayles den Begriff dem 2008 verstorbenen Politikwissenschaftler und Autor 
von Clash of Civilizations, Samuel Huntington, zu, obwohl er natürlich schon viel älter 
ist und in einem kritischen Gestus von C.K. Chesterton, einem Engländer, 1922 ge-
prägt wurde). Für Bayles haben die USA – nach wie vor – eine Vorbildfunktion für den 
Rest der Welt (Stichwort: die „city upon a hill“, die der puritanische Geistliche John 
Winthrop im Jahre 1630 beschwor). Dies wird nicht begründet, sondern einfach (vo-
raus-)gesetzt. Die USA interagieren daher mit dem Rest der Welt quasi in einem Leh-
rer-Schüler Verhältnis. In dieser Hinsicht ist die Lektüre des Buches recht vorausset-
zungsreich, denn sie setzt voraus, dass wir als Leser Bayles Einschätzung der Großar-
tigkeit Amerikas als „one of the wonders of the world“ (S. 13) stillschweigend teilen. 
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Letztlich ist es dieser Chauvinismus, den sie adäquat exportiert und übersetzt sehen 
möchte. 

Bayles‘ Buch ist in vielerlei Hinsicht ‚typisch‘ für aktuelle Diskussionen. Vielerorts 
finden wir mittlerweile die Zeiten des Kalten Krieges als ‚gute, alte Zeit‘ verklärt, ob-
wohl eine nostalgische Verbrämung dieser historischen Epoche wohl kaum angezeigt 
ist und ein neuer Kalter Krieg just heraufzuziehen droht. Konservative, kulturpessi-
mistische Erklärungsansätze, wie der von Bayles, beschwören eine Zeit, in der die 
Amerikaner mit AFN, Hollywood, Kaugummi, Zigaretten und Nylonstrumpfhosen 
leichtes Spiel gegen sozialistische Mangelwirtschaft und Kulturproduktion hatten. Da-
bei vergisst sie, dass kulturelle Mobilität und kultureller Austausch schon immer Ge-
genstand von polarisierenden Kontroversen waren, und die offizielle Kulturpolitik und 
die „lustvolle Selbst-Amerikanisierung“ (Reinhold Wagnleitner) nicht-amerikanischer 
Bevölkerungen sich nie der gleichen Phänomene bedient haben: Jazz, den Bayles im-
mer wieder als ‚gutes‘ Beispiel bemüht, gehörte lange gerade nicht zu den offiziellen 
Exporten der US-amerikanischen Kulturpolitik, ganz im Gegenteil, er war verpönt; der 
afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin, für den gerade die politisch interes-
sierte Jugend Interesse zeigte, durfte in den 1960er Jahren nicht einmal in einem 
Amerika-Haus in Deutschland lesen, weil er von Regierungskreisen als zu kritisch be-
funden wurde; während die ‚gute‘ amerikanische Hochkultur häufig nur auf Nase-
rümpfen in Europas Bourgeoisie stieß, da sie meist allzu epigonal erschien.  

Schwierig wird es auch mit Bayles Einschätzung von lokalen Rezeptionsprozessen, 
denen populärkulturelle Repräsentationen ausgesetzt sind. Denn diese sind kompli-
ziert und komplex. Während sie der amerikanischen Rezeption eine gewisse Komplexi-
tät zubilligt (Pluralismus!), unterstellt sie allen ausländischen Rezipienten ein sehr na-
ives Rezeptionsverhalten: letztere nämlich nähmen das Dargestellte für bare Münze 
und hätten keine Möglichkeit, sich ein ‚richtiges‘ Bild von Amerika zu machen, da 
ihnen der Kontakt mit ‚echten‘ Amerikanern fehle. Im Klartext: Inder, Ägypter, Chine-
sen, Indonesier, Russen, Türken, Deutsche verstünden die amerikanische Populärkul-
tur notwendigerweise falsch, da sie das Dargestellte quasi rein mimetisch betrachteten 
– als Abbild der amerikanischen Wirklichkeit. Hier zeigt Bayles nicht mehr als schlich-
tes Verständnis von (fremd)kulturellen Rezeptionsprozessen und auch eine große Ah-
nungslosigkeit hinsichtlich der Fiktionalitätsdebatten wie sie uns seit der Antike be-
kannt sind. Dies führt zur hoffnungslosen Unterschätzung ihres Zielpublikums und ih-
rer Gesprächspartner. Überhaupt ist der herablassende Ton, den Bayles in der Kom-
mentierung vieler ihrer Interviews anschlägt, höchst irritierend. Sollten denn Fern-
sehzuschauer in der Türkei, in Deutschland, in Indonesien, Indien und anderswo wirk-
lich nicht zwischen Fakt und Fantasie, zwischen Soap und Realität unterscheiden 
können? Wenn dem so wäre, müsste sich Bayles nicht nur Sorgen um die Darstellung 
von Amerikanern in der Populärkultur machen, sondern insbesondere über die stereo-
type Darstellungsweise aller Nicht-Amerikaner.  

Auch wenn das Buch erst 2014 publiziert wurde: die allerjüngsten Entwicklungen 
lassen Bayles‘ These einmal mehr fragwürdig erscheinen. Nach der Veröffentlichung 
des Untersuchungsberichts des amerikanischen Senats über Folterpraktiken des ame-
rikanischen Geheimdienstes nach 9/11 im Dezember 2014 wäre zu fragen, wer in wel-
cher Weise amerikanische Werte missachtet bzw. dem Ansehen der USA schadet und 
welche Rolle die Populärkultur dabei spielt. „Hat Hollywood die Folter salonfähig ge-
macht?“ fragt jüngst Caspar Shaller im Feuilleton der Zeit (Nr. 52, 17.12.2014, S. 46) 
und bezieht sich mit seiner Frage auf gewisse Konvergenzen von Folterbericht und 
amerikanischer Kulturindustrie. Hier mag ein ganz anderer „Washington-Hollywood 
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Pakt“ begründet sein, als ihn Bayles gerne (wieder) hätte. Aber um welchen Preis? 
Amerikanische Fernsehserien mögen in der Tat die kulturelle Arbeit der Verarbeitung 
von Gewaltexzessen und Folter leisten, häufig in paranoiden Plots, bisweilen durch ei-
ne Inversion von Opfer- und Täterschaft (wie in 24 oder Homeland, von Präsident 
Obama übrigens einmal als seine Lieblingsserie bezeichnet) und dadurch eine Norma-
lisierung des permanenten Ausnahmezustands befördern – für die Sicherheit Ameri-
kas. Aber sie können auch als Kritik an eben dieser Banalisierung betrachtet werden, 
je nach Perspektive. 

Fazit: Das Buch von Bayles erweist sich als ein besonders problematisches Buch; 
es eignet sich bestens, um Konstruktionen des amerikanischen Auserwähltheitsden-
kens zu untersuchen, wie sie unterschwellig in Studien wie diesen ‚mitlaufen‘ ohne je 
vollends expliziert und argumentiert zu werden – und die in wissenschaftlichen Stu-
dien klarerweise nichts zu suchen haben. Es eignet sich ebenfalls dazu, als Negativfo-
lie für differenziertere Diskussionen von Kulturtransfer und kultureller Mobilität zu 
dienen. Darüber hinaus eignet es sich für kaum etwas. Die „hässlichen Amerikaner“, 
die Schaden für Amerika in der Welt heraufbeschwören, sind sicher nicht primär die 
Drogenbosse der Sopranos oder die Jack Underwoods im fiktionalen Politikgeschäft in 
House of Cards (beides im übrigen Beispiele für preisgekröntes Qualitätsfernsehen); es 
ist auch nicht die schlechte Mutter, die in der talkshow beichtet, dass ihr Lebensge-
fährte ihre Tochter sexuell belästigt hat oder die sexuell freizügige Serienheldin, die 
nicht heiraten möchte, die den Weltfrieden, American style gefährden, nein. Die Reali-
tät hat die Fiktion längst ein- bzw. überholt; die hässlichen Amerikaner sind, wie 
schon bei Lederer und Burdick, Menschen aus Fleisch und Blut, die im Namen von 
Amerikas Sicherheit weltweit freiheitliche und demokratische Werte mit Füssen tre-
ten, um die sich Martha Bayles mehr Sorgen machen müsste als um die bisweilen ple-
bejischen Figuren (und Formen) amerikanischer Populärkultur. Der „dunkle“ bzw. 
verdunkelte Bildschirm, den die Autorin als titelgebende Metapher bemüht – through 
a screen darkly –, gilt nicht nur für den vermeintlich eingetrübten Blick der Welt auf 
die USA, er gilt mindestens ebenso für die partielle Blindheit der Amerikaner für den 
Rest der Welt. 
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Rico Behrens, 2014: Solange 
die sich im Klassenzimmer 
anständig benehmen. Poli-
tiklehrer/innen und ihr 
Umgang mit rechtsextremer 
Jugendkultur in der Schule, 
Schwalbach 
 
Rico Behrens, wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der 

TU Dresden, geht in seiner qualitativen Un-
tersuchung mithilfe von acht Interviews der 
Frage nach, welche subjektiven Theorien Po-
litiklehrer/innen über Rechtsextremismus 
haben und welche Handlungsstrategien sich 
daraus ergeben.  

In seiner Darstellung des Forschungs-
stands kommt er zu dem Fazit, dass die vor-
handene Literatur sich vor allem auf die prä-
ventive pädagogische Arbeit mit „Normalju-
gendlichen“ bezieht. In Bezug auf rechtsex-
trem orientierte Schüler/innen konstatiert er 
dagegen vielfache Defizite und bemängelt zu 
Recht, dass betroffenen Lehrenden kaum Hil-
fen an die Hand gegeben werden. Methodisch 
orientiert Behrens sich in seiner Studie vor 
allem an der Grounded Theory. Die Vorge-
hensweise wird pointiert und auch für Le-
ser/innen, die mit qualitativen Forschungs-
methoden weniger vertraut sind, gut nach-
vollziehbar erläutert. Die Interviews werden 
im ausführlichen zweiten Teil in Auszügen 
dokumentiert und ausgewertet. Die Interpre-
tationen, die er hier vorlegt, sind durchweg 
anschaulich und überzeugend; lediglich die 
Problematik der „erwünschten Antworten“ 
hätte er etwas genauer in den Blick nehmen 
können. 

Im dritten Teil entwickelt Behrens in 
mehreren Schritten seine komplexe, gegen-
standsverankerte Theorie. Der Grenzen, die 
mit seiner Methode einhergehen, ist er sich 
dabei stets bewusst und mehrfach weist er 
auch die Leser/innen darauf hin – so bei-
spielsweise indem er betont, dass sein aus 
den Interviews entwickeltes theoretisches 
Modell keinen Anspruch auf Allgemeingül-
tigkeit erhebt, sondern nur „das eigene zeit- 
und ortsgebundene Untersuchungsfeld in 
seinen Zusammenhängen“ aufklären kann (S. 
157). Im Zentrum seiner Theorie steht als 
„Ankerpunkt“ der Wunsch der Lehrenden 
nach der individuellen Bewährung in der ei-

genen Profession. Die rechtsextreme Jugend-
kultur wird dabei zu einer Herausforderung 
neben anderen, die die Politiklehrer/innen als 
persönliche Bewährungssituation erleben. 
Behrens unterscheidet unterschiedliche 
Handlungsoptionen, unter anderem „Sankti-
onen auf Regelverstöße begrenzen“, „Burg-
frieden sicherstellen“ oder „Aufklärungsarbeit 
leisten“. Welche Handlungsstrategien ge-
wählt werden, hängt dabei nicht nur von der 
„handlungsauffordernden Situation“, sondern 
auch von „Professions-“ und „Wahrneh-
mungsorientierungen“, von „Erklärungs- und 
Deutungskonzepten“ sowie von „Beziehungs-
strukturen“ ab (159).  

Anschließend verknüpft Behrens seine 
Theorie mit Ergebnissen aus der pädago-
gisch-psychologischen Forschung sowie der 
fachdidaktischen Diskussion. Die extreme 
Kürze des Abschnitts zur Politikdidaktik ist 
nur vor dem Hintergrund des geringen An-
spruchs nachvollziehbar: Es geht dem Autor 
nicht darum, die Intention der genannten Po-
litikdidaktiker/innen herauszuarbeiten (S. 
201, 203), sondern er will lediglich potentielle 
Anknüpfungspunkte aus Sicht der Lehrenden 
für unterschiedliche Professionsorientierun-
gen aufzeigen. Ergänzend wäre hier als po-
tentieller Anknüpfungspunkt auch das „De-
mokratielernen“ erwähnenswert gewesen. 

Die Arbeit endet mit hilfreichen Hand-
lungsempfehlungen, die sich an betroffene 
Lehrer/-innen richten, sich allerdings nicht 
konkret auf den Politikunterricht beziehen. 
Behrens betont aber auch, wie groß die Desi-
derate beim Thema Rechtsextremismus und 
Politikunterricht noch sind. Das bezieht sich 
sowohl auf die empirische Forschung als auch 
auf Angebote für die Praxis und konzeptionel-
le Fragen wie zum Beispiel die Entwicklung 
von realistischen Zielvorstellungen für den 
Umgang mit rechtsextrem orientierten Ju-
gendlichen.  

Nach der Lektüre dieser ausgesprochen 
lesenswerten Arbeit, mit der der Autor an der 
Universität Marburg promoviert wurde, kann 
man sich seiner Aufforderung an die Politik-
didaktik, dem Thema künftig mehr Aufmerk-
samkeit zu widmen, nur anschließen. 

Kerstin Pohl 
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Susann Gessner – Politikun-
terricht als Möglichkeits-
raum. 2014, Schwalbach 
 
Die Dissertation erarbeitet 
„Perspektiven auf schuli-
sche politische Bildung von 
Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund“ (so der Un-
tertitel). Es geht also um die 

Wahrnehmungen ihres Politikunterrichts 
durch diese Jugendlichen und um die unter-
schiedlichen Möglichkeitsräume, die dem PU 
nach der Analyse der Interviews zugeschrie-
ben werden können. Ein Ergebnis vorweg: 
Das ist eine heterogene Vielfalt, so dass keine 
schnellen Antworten für den Unterricht zu 
erwarten sind. Ein Beispiel: Die Thematisie-
rung von Migration im Unterricht entspräche 
den Bedürfnissen und Wünschen der einen 
und würde die Status-Unsicherheit der ande-
ren vielleicht nur noch einmal verfestigen (S. 
102).  

Es geht nicht um die Sicht unserer Ge-
sellschaft auf die Probleme der Migration, 
sondern es geht um die Innensichten der zu-
gewanderten Jugendlichen auf den von ihnen 
erlebten Politikunterricht. Der Unterricht 
selbst wird also (nur) in den Aussagen der In-
terviewten gespiegelt (was immer das genau 
heißen mag). Die ersten Kapitel referieren in 
sehr gut lesbarer Form erziehungswissen-
schaftliche Diskurse (Interkulturalität, Diffe-
renzen, Antidiskriminierung, kollektive Zu-
gehörigkeiten) und die auf politische Bildung 
zugespitzten Diskussionen sowie empirische 
Studien zu Milieus und Wissenstests u.a.m.  

Für die qualitative Empirie wird nicht 
behauptet, sie erwachse nur und allein aus 
dem Material, sondern natürlich bringt die 
Forscherin eigene Vorstellungen mit. Hier 
sind das Entwicklungskonzeptionen und – 
ganz zentral – das soziologische Konzept von 
Raum und Handlungsmöglichkeiten. Das 
Vorgehen wird klar bezeichnet: der Leitfaden 
für die 13 Interviews mit Zehntklässlern, das 
Codieren anhand von vier Themen (das 
Selbst der Interviewten, Inhalte des Unter-
richts, die soziale Situation des Unterrichts, 
die Bedeutsamkeit des PU), die Analysen von 

neun Fällen und schließlich ihre Verarbei-
tung in fünf polare Möglichkeitsräume. Ma-
ximale Kontraste ergeben diese Räume (über 
die Konstruktion und Benennungen könnte 
man streiten): Verschlossener Raum und in-
tersubjektiver Handlungsraum – Kontroll-
raum und Selbstbemächtigungsraum – 
Schauplatz für politische Statements und Tor 
zur Welt – Hohlraum und Entlastungsraum – 
Übergangsraum (hier nur eine Spielart). Ist 
es dabei möglich, dass ein und derselbe Un-
terricht für unterschiedliche Lernende ganz 
unterschiedliche Möglichkeitsräume ergibt?  

Die Fallanalysen erstrecken sich über ca. 
150 Seiten und verlangen Mühe bei der Lek-
türe der Originalsequenzen und der Erläute-
rungen. Die Unterschiede sind riesig! Beein-
druckend ist besonders die Fallanalyse zu 
Canan. Sie ist die jüngste Teilnehmerin (14 
Jahre alt) und verarbeitet Migration – in den 
Worten der Rezensentin – als Bildungsreise! 
Sie ist nach dem Text ein Beispiel für gelin-
gende Integration: Bildungserfolg, intellektu-
eller Zugriff auf die Welt, soziale Kompetenz 
(Schülersprecherin z.B.), sie ist selbstbewusst 
und sie partizipiert politisch – kurzum: wir 
erleben einen Prozess des Mündigwerdens. 
Andere Fälle zeigen Unsicherheit, Zerrissen-
heit, Unverständnis, Defizitgefühle.  

Didaktisch zieht die Verfasserin gut 
nachvollziehbar u.a. den Schluss, dass die 
Sicht dieser Lernenden auf die oder auf ihre 
Welt in den Raum des Unterrichts geholt 
werden muss, weil sonst das sog. Lernen sog. 
objektiver Tatsachen die Entfremdung verfes-
tigen kann. Anders formuliert: der PU muss 
Brücken zeigen, die aus der Lebenswelt, dem 
Nahraum, der Person in die institutionali-
sierte Welt der Systeme und Zusammenhän-
ge führt (und zurück). Das gilt natürlich auch 
für den Unterricht mit anderen Lernern, aber 
mit Hilfe dieser Forschung können wir Nicht-
Migranten Phantasie und Beobachtungsgabe 
entwickeln, was die Innensichten dieser Ju-
gendlichen sein können – welche es dann ist, 
das muss ohnehin der Lehrende erspüren 
bzw. mit seinen Lernern ermitteln.  

Ein wichtiges Buch für die politische Bil-
dung mit Migrations-Jugendlichen! 

Sibylle Reinhardt
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